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I Einleitung  

 

1. Einführung in das Untersuchungsthema der Arbeit 

 
Im Mittelpunkt der vorliegenden Arbeit steht die Praxis der ambulanten Pflege. Wie  

erlebt und bewältigt eine Pflegekraft ihren Berufsalltag in der ambulanten Pflege? Vor 

welche Herausforderungen sieht sie sich in ihrem beruflichen Alltag gestellt? Wo sieht 

sie ihre Möglichkeiten und Grenzen, diese Herausforderungen zu meistern? Untersucht 

werden berufliche Handlungsvollzüge in einer besonderen Berufswelt:  Betrachtet wird 

der berufliche Alltag in der ambulanten Pflege, der im Unterschied zum Berufsleben in 

der stationären Pflege Besonderheiten aufweist, die den Arbeitsplatz und die dort 

geltenden Arbeitsbedingungen betreffen. Kennzeichnend für den Berufsalltag in der 

ambulanten Pflege ist die in einer Vielzahl beständig wechselnder häuslicher Kontexte 

zu leistende Erwerbstätigkeit. Die Berufswelt einer Pflegekraft trifft in jenen häuslichen 

Kontexten auf die Lebenswelt diverser Privatpersonen1. Die höhere Präsenz von 

Familienmitgliedern und Familienbeziehungen, die geringere Präsenz von 

Berufskollegen, von Repräsentanten der eigenen Berufswelt, das fehlende Hausrecht2 

und die geringere Kontrolle über das Geschehen am Arbeitsplatz
3
 prägen den 

Berufsalltag in der ambulanten Pflege. Bei der Untersuchung jener beruflichen 

Handlungsvollzüge wird die Aufmerksamkeit auf eine besondere Perspektive gerichtet: 

Betrachtet wird die Perspektive einer Pflegekraft, die formelle Pflege leistet, und nicht 

die Perspektive einer Privatperson, der formelle Pflege zu Gute kommen kann. Die 

Verknüpfungsfrage, die Frage nach der Verflechtung von formeller und informeller 

Pflege im Rahmen der Sicherstellung der häuslichen Pflege, wurde als 

Schwerpunktthema gewählt: Wie ist es aus Sicht der Pflegekraft um die Koordination 

und Kooperation mit Angehörigen pflegebedürftiger älterer Menschen bestellt? Wie 

erlebt und behandelt sie Angehörige pflegebedürftiger älterer Menschen, denen sie in 

häuslichen Pflegearrangements begegnet?  

 

Wenn Pflegekraft und Angehörige pflegebedürftiger älterer Menschen in häuslichen 

Pflegearrangements aufeinandertreffen, dann begegnen sich Personen, die im Rahmen 

der Sicherstellung der häuslichen Pflege unterschiedliche Positionen innehaben. Die 

Pflegekraft verkörpert die auf Seiten der ambulanten Pflegeorganisation bestehenden 

ïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïï 
1
 vgl.: Jansen 1997: 11. 

2
 vgl.: Emmrich 2002: 310. 

3
 vgl.: Boes 2002: 79. 
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Unterstützungsmöglichkeiten. Sie verheißt formelle Unterstützung4. Unterstützung auf 

formeller Basis soll meinen: Unterstützung auf Basis einer Berufsausbildung und auf 

Basis einer beruflichen Verpflichtung, Unterstützung zu Erwerbszwecken5. Die 

Angehörigen verkörpern hingegen die auf Seiten der sozialen Netzwerke 

pflegebedürftiger älterer Menschen existierenden Unterstützungsmöglichkeiten. Sie 

verheißen informelle Unterstützung. Unterstützung auf informeller Basis soll bedeuten: 

private Unterstützung durch Mitglieder der sozialen Netzwerke, denen pflegebedürftige 

ältere Menschen angehören6.7 Sie hat nicht der Charakter von Erwerbsarbeit, sondern 

den Charakter von privater Sorgearbeit8. Das Pflegegeld nach § 37 SGB XI ist als 

Leistung an den Versicherten und nicht als Entgelt für familiäre Pflegepersonen 

konzipiert9. Als weitergeleitete Zahlung an familiäre Pflegepersonen hat es 

Anerkennungscharakter
10

. Anspruchsberechtigte pflegebedürftige Personen können es 

verwenden, um familiären Pflegepersonen eine Anerkennung zukommen zu lassen11.  

Die Frage ist: Lässt sich in häuslichen Pflegearrangements ein Unterstützungsnetzwerk 

aufbauen
12

, das sowohl informelle Unterstützungsleistungen von Angehörigen als auch 

formelle Unterstützungsleistungen der Pflegekraft umfasst? Im Mittelpunkt der in 

häuslichen Pflegearrangements beobachtbaren Begegnung zwischen Pflegekraft und 

Angehörigen pflegebedürftiger älterer Menschen steht die Erledigung einer besonderen 

Aufgabe: die Sicherstellung einer solange wie möglich währenden Pflege im häuslichen 

Kontext. Arbeiten Pflegekraft und Angehörige pflegebedürftiger älterer Menschen 

gemeinsam an der Erledigung jener Aufgabe, erhöhen sich die Chancen, Arrangements 

häuslicher Pflege optimieren zu können13. Aus Sicht der Pflegekraft wird die möglichst 

gemeinsame Erledigung jener Aufgabe zum Bezugspunkt ihrer Bemühungen um 

Koordination und Kooperation mit den Angehörigen pflegebedürftiger älterer Menschen, 

denen sie in Arrangements häuslicher Pflege begegnet. Koordination stellt eine der 

Aufgabenerledigung vorausgesetzte organisierende Tätigkeit dar14. Es geht darum, dass 

die Handlungsbeiträge der an der Aufgabenerledigung beteiligten Akteure aufeinander 

abgestimmt werden15. Kooperation meint Zusammenarbeit der am Prozess der 

ïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïï 
4
 vgl.: Backes/Clemens 2008: 297, ́ formelle` im Original kursiv. 

5
 vgl.: z.B. Hegner 1980. 

6
 vgl.: Backes/Clemens 2008: 307, ́ informelle` und ́ private` im Original kursiv. 

7
 Der Begriff des sozialen Netzwerks wird reserviert, um ein ĂGeflecht von sozialen Beziehungenñ zu 

bezeichnen, in das Personen eingebunden sind (Jansen 2006: 207). 
8
 vgl.: Heinze/Olk/Hilbert 1988: 144. 

9
 vgl.: Plantholz 2009: 408. 

10
 vgl.: ebd.: 410. 

11
 vgl.: Bäcker u.a. 2008: 184. 

12
 vgl.: Backes/Clemens 2008: 312. 

13
 vgl.: Zeman 1997: 108. 

14
 vgl.: Wendt 1993a: 30. 

15
 vgl.: Wendt 2010a: 106. 
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Aufgabenerledigung beteiligten Akteure16. Sie teilen die nach Lage der Dinge zu 

erledigende Arbeit17. Sie arbeiten teils zeitgleich, teils zeitversetzt an der 

Aufgabenerledigung18. Kooperation kann jederzeit durch Konflikt und Konkurrenz 

gefährdet werden19. Es gibt keine Garantie dafür, dass Bemühungen um Koordination 

und Kooperation gelingen20. 

 

2. Die Koordination und Kooperation zwischen Pflegekräften und 

Angehörigen pflegebedürftiger älterer Menschen in häuslichen 

Pflegearrangements  

 

2.1. Die Verflechtung von formeller und informeller Pflege in häuslichen 

Pflegearrangements: Ein praxisrelevantes Thema  

 

Die Verflechtung von formeller und informeller Pflege in häuslichen Pflegearrangements 

verweist auf ein Kardinalproblem ambulanter Pflege. Bereits vor Jahrzehnten ist in der 

wissenschaftlichen Diskussion um die Praxis ambulanter Pflege die Erkenntnis formuliert 

worden, dass die zentrale Bedeutung der ambulanten Pflege in der Verknüpfung 

zwischen formellen und informellen Pflegeleistungen begründet liegt21. Jene Erkenntnis 

ist von ungebrochener Gültigkeit: Die Koordination und Kooperation mit sozialen 

Netzwerken, namentlich mit Familienangehörigen, gilt mit Blick auf die Gestaltung der 

allbezogenen Unterstützungsprozesse22 als zentrale Herausforderung für die in der 

ambulanten Pflege tätigen Pflegekräfte.
23

  

Zwar ist die Kombination von formellen und informellen Pflegeleistungen in häuslichen 

Kontexten bislang nicht zum Regelfall in Sachen Sicherstellung häuslicher Pflege 

geworden: weder in der Zeit vor Einführung der Pflegeversicherung
24

, noch in der Zeit 

nach Einführung der Pflegeversicherung25. Die Kombination von formeller und informeller 

Pflege in häuslichen Kontexten hat aber im Verlaufe der Zeit einen Bedeutungszuwachs 

ïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïï 
16

 vgl.: ebd.: 105. 
17

 vgl.: Wendt 1993a: 33. 
18

 vgl.: Klaes u.a. 2004: 24. 
19

 vgl.: Fuchs-Heinritz 2007: 365. 
20

 vgl.: Grunow 1992: 210. 
21

 vgl.: Grunow/Hegner 1981: 63. 
22

 vgl.: Grunow  1992: 218. 
23

 vgl. hierzu beispielsweise: Heinze/Olk/Hilbert 1988:171; Nothbaum-Leidining 1991: 96; Garms-
Homolová/Schaeffer 1992: 94, 107; Grunow 1993: 227; Grunow/Nothbaum-Leiding 1993: 15; 
Schaeffer/Büscher/Ewers 2008: 361. 
24

 vgl. hierzu beispielsweise: Alte Menschen in der Stadt und auf dem Lande 1991: 90, 98; Nothbaum -
Leiding 1991: 96; Grunow 1993: 225; Grunow/Nothbaum-Leiding 1993: 10; Schneekloth  u.a. 1996: 182. 
25

 vgl. hierzu beispielsweise: Klie/Blaumeiser 2002: 137; Schneekloth/Müller 1999: 62; Schneekloth 2008: 
83ff; Döhner/Kohler/Lüdecke 2007: 13; Linden u.a. 2010: 506. 
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erfahren: einen Bedeutungszuwachs quantitativ begrenzten Ausmaßes26. Nicht 

unerwähnt bleiben darf: Selbst wenn formelle und informelle Pflegeleistungen zwecks 

Sicherstellung der häuslichen Pflege kombiniert werden, tragen Angehörige 

normalerweise die ĂHauptlast der Versorgungñ27 und erfahren allenfalls marginale 

Entlastung28.  

 

2.2. Die Verflechtung von formeller und informeller Pflege in häuslichen 

Pflegearrangements: Ein sozialpolitisch relevantes Thema  

 
Die Kopplung von formeller und informeller Pflege in häuslichen Pflegearrangements ist 

nicht nur ein praxisrelevantes Thema, sondern auch ein Thema von sozialpolitischer 

Relevanz. Die Sicherung des Vorrangs häuslicher Pflege und die Sicherung der 

Pflegequalität stehen auf der sozialpolitischen Agenda. Die sozialpolitische Relevanz 

des Verknüpfungsthemas zeigt sich an den sozialpolitischen Regelungen, die einerseits 

auf die Sicherung des Vorrangs häuslicher Pflege, andererseits auf die Sicherung der 

Pflegequalität zielen. Die gesetzliche Pflegeversicherung ist als Anreizsystem 

konstruiert29, dass der vorrangigen Sicherstellung häuslicher Pflege dient30. Die 

Sicherung des Vorrangs häuslicher Pflege  gehört zu den wichtigsten Zielsetzungen 

der gesetzlichen Pflegeversicherung
31

. Das in der Konstruktion des 

Pflegeversicherungsgesetzes verankerte Subsidiaritätsprinzip32 verweist auf eine Politik, 

die zur Sicherung des Vorrangs häuslicher Pflege auf den Vorrang informeller Pflege 

setzt33. Zwecks Sicherung des Vorrangs häuslicher Pflege34 zielt die gesetzliche 

Pflegeversicherung35 auf ĂStªrkungñ36 und ĂSt¿tzungñ37 informeller Pflegeleistungen Sie 

soll helfen, die Aufnahme und Aufrechterhaltung informeller Pflege zu unterstützen38.39 

ïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïï 
26

 vgl. hierzu beispielsweise: Runde u.a. 1999: 181f; Blaumeiser/Klie 2002: 162; Bartholomeyczik 2006: 
1043; Lüdecke 2007: 21; Pfau-Effinger/Och/Eichler 2008: 87; Rothgang 2009: 112. 
27

 Büscher/Wingenfeld 2008: 113. 
28

 vgl.: Garms-Homolová 2008: 161; Lüdecke/Kohler 2008: 216; Schaeffer/Büscher 2009: 445. 
29

 Blüher/Stosberg 2005a: 186. 
30

 vgl.: ebd.; Bäcker u.a. 2008: 181; Gerlinger/Röber 2009: 26; Rothgang 2009: 118. 
31

 Hofemann/Naegele 2003: 227. 
32

 vgl.: Gerlinger/Röber 2009: 20, 123. 
33

 vgl.: Blinkert/Klie 1999: 37; Heusinger/Klünder 2005a: 371; Blüher/Stosberg 2005a: 177. 
34

 vgl.: Hofemann/Naegele 2003: 228; Gerlinger/Röber 2009: 26. 
35

 vgl.: Bäcker u.a. 2008: 181; Rothgang 2009: 125. 
36

 vgl.: Gerlinger/Röber 2009: 125; Rothgang 2009: 125. 
37

 vgl.: Hofemann/Naegele 2003: 228; Bäcker u.a. 2008: 181. 
38

 vgl.: Heusinger/Klünder 2005a: 371; Blüher/Stosberg 2005b: 337, 342; Plantholz/Pöld -Krämer 2009: 349f; 
Vogel 2009: 416. 
39

 Der ĂVorrang der hªuslichen Pflegeñ ist in Ä 3 SGB XI (Satz 1) verankert worden. Es heiÇt: ĂDie 
Pflegeversicherung soll mit ihren Leistungen vorrangig die häusliche Pflege und die Pflegebereitschaft der 
Angehörigen und Nachbarn unterstützen, damit die Pflegebedürftigen möglichst lange in ihrer häuslichen 
Umgebung bleiben kºnnen.ñ Der Auszug aus dem Gesetzestext ist zitiert nach Krahmer (2009a: 89). 
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Die gesetzliche Pflegeversicherung setzt zur Sicherung des Vorrangs häuslicher Pflege, 

zur Stärkung und Stützung informeller Pflegeleistungen, auch auf die Kopplung von 

formeller und informeller Pflege in häuslichen Pflegearrangements. Sie eröffnet diverse 

Kopplungschancen: Die gesetzlich geschaffene Möglichkeit, Pflegesachleistungen40 in 

Anspruch zu nehmen, sowie die gesetzlich verankerte Möglichkeit, Pflegesachleistungen 

in Kombination mit Pflegegeld41 zu beanspruchen, können die Verflechtung von formeller 

und informeller Pflege in häuslichen Pflegearrangements anregen42. Auch die gesetzlich 

vorgesehenen Beratungsleistungen, wie etwa die Pflegeberatung nach § 7a PVG, 

können die Kopplung von formellen und informellen Pflegeleistungen in Arrangements 

häuslicher Pflege fördern43. Ferner können die gesetzlich vorgesehenen 

Betreuungsleistungen44  zu einer Verflechtung von formeller und informeller Pflege in 

häuslichen Pflegearrangements führen
45

.
46

 Dem Subsidiaritätsprinzip gemäß
47

, sind die 

von ambulanten Pflegeorganisationen im Rahmen der gesetzlichen Pflegeversicherung 

erbrachten Pflegesachleistungen nicht als Ersatz für familiale Pflege, sondern nur als 

ĂErgªnzung zur familialen Pflegeñ
 48

 konzipiert.
49

  

Nicht nur die Konstruktion des Pflegeversicherungsgesetzes50, sondern auch die lange 

Ăvor Einf¿hrung des Pflegeversicherungsgesetzesñ51 betriebene Förderung von 

Sozialstationen52 belegt: Die Kopplung von informeller und formeller Pflege war und ist 

eine zur Sicherung des Vorrangs häuslicher Pflege sozialpolitisch erwünschte Strategie. 

Das Verhªltnis zwischen formellen und informellen Pflegeleistungen ist Ădas 

sozialpolitische Leitthema"53 ambulanter Pflege geblieben54. Das sozialpolitische 

Interesse, zwecks Sicherung des Vorrangs häuslicher Pflege auf die Kombination von 

formeller und informeller Pflege zu setzen, war und ist einerseits mit der Hoffnung 

verbunden, eine Stärkung informeller Pflege durch formelle Pflege zu erzielen, 

ïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïï 
40

 vgl.: § 36 SGB XI. 
41

 vgl.: § 38 SGB IX. 
42

 vgl.: Zeman 1996: 19; Zeman 2000: 101. 
43

 vgl.: Schiffer-Werneburg 2009a: 119; Schiffer-Werneburg 2009b: 938. 
44

 vgl.: § 45a PVG. 
45

 vgl.: Bubolz-Lutz/Kricheldorff 2009: 132, 155.. 
46

 In Ä 8 SGB XI (Absatz 2, Satz 3) heiÇt es mit Blick auf die ĂVerantwortungñ von ĂPflegeeinrichtungenñ: Sie 
Ăunterst¿tzen und fºrdernñ die ĂBereitschaftñ der Angehºrigen, informelle ĂPflege und Betreuungñ zu leisten. 
Der Auszug aus dem Gesetzestext ist zitiert nach Klie (2009a: 148). 
47

 vgl.: Gerlinger/Röber 2009: 20, 123. 
48

 Bäcker u.a. 2008: 192. 
49

 In Ä 4 SGB XI (Absatz 2, Satz 1) heiÇt es: ĂBei hªuslicher und teilstationärer Pflege ergänzen die 
Leistungen der Pflegeversicherung die familiäre, nachbarschaftliche oder sonstige ehrenamtliche Pflege und 
Betreuungñ. Der Auszug aus dem Gesetzestext ist zitiert nach Krahmer (2009b: 93f). 
50

 vgl.: Zeman 1996: 19; Zeman 2000: 101. 
51

 Röttger-Liepmann 2007: 101. 
52

 vgl.: Grunow/Hegner/Lempert 1979: 53, 66; Grunow/Hegner 1981: 55, 63; Dahme u.a. 1980: 13, 42, 325; 
Heinze/Olk/Hilbert 1988: 157f. 
53

 Braun/Articus 1984: 58. 
54

 vgl.: Bromme 1999: 3, 5. 
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andererseits mit der Befürchtung verwoben, eine Schwächung informeller Pflege durch 

formelle Pflege zu bewirken55.  

Zu den Zielen der gesetzlichen Pflegeversicherung zählt auch die 

Qualitätsverbesserung in der Pflege56. Die gesetzliche Pflegeversicherung zielt nicht 

nur auf die Sicherung der Qualität formeller Pflege, sondern auch auf die Sicherung der 

Qualität informeller Pflege. Die gesetzliche  Pflegeversicherung setzt zwecks 

Qualitätssicherung in der informellen Pflege auf formelle Pflegeberatung57.58 Die Nutzung 

der formellen Pflegeberatung in Gestalt der Pflegekurse und häuslichen 

Pflegeberatung59 ist freiwillig, derweil die Nutzung der formellen Pflegeberatung in 

Gestalt des Beratungseinsatzes60 bei ausschließlichem Bezug von Pflegegeld 

verpflichtend ist.61 Die Konstruktion des Pflegeversicherungsgesetzes verdeutlicht: Die 

Kopplung von formeller und informeller Pflege in häuslichen Pflegearrangements ist eine 

Strategie, die nicht nur zur Sicherung des Vorrangs häuslicher Pflege, sondern auch zur 

Sicherung der Qualität informeller Pflege sozialpolitisch erwünscht ist.   

 

2.3. Die Verflechtung von formeller und informeller Pflege in häuslichen 

Pflegearrangements: Ein wissenschaftlich relevantes Thema      

 
Die Kopplung von formeller und informeller Pflege in häuslichen Pflegearrangements ist 

schließlich auch ein Thema von wissenschaftlicher Relevanz. Die Rekonstruktion der 

nach Einführung der gesetzlichen Pflegeversicherung wissenschaftlicherseits 

geführten Debatte um die Zukunft der Pflegewelt zeigt: Aus sozialwissenschaftlicher, 

politikwissenschaftlicher und pflegewissenschaftlicher Perspektive werden jene 

Problemstellungen aufgegriffen, die auf der sozialpolitischen Agenda stehen. Wie lässt 

sich der Vorrang häuslicher Pflege in Zukunft sicherstellen? Wie lässt sich die Qualität 

der Pflege künftig sichern? Sowohl die Debatte um die Sicherung des Vorrangs 

ïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïï 
55

 vgl.: Bromme 1999: 3, 5; Röber 2008: 11, 19; Fünfte Altenberichtskommission 2005: 191. 
56

 vgl.: Hofemann/Naegele 2003: 228, Gerlinger/Röber 2009: 23, Rothgang 2009: 99. 
57

 vgl.: § 37 SGB XI; § 45 SGB XI. 
58

 Ä 37 SGB XI (Absatz 3, Satz 2) lautet: ĂDie Beratung dient der Sicherung der Qualitªt der häuslichen 
Pflege und der regelmäßigen Hilfestellung und praktischen pflegefachlichen Unterstützung der häuslich 
Pflegendenñ. Der Auszug aus dem Gesetzestext ist zitiert nach Plantholz (2009: 405). In Ä 45 SGB XI  
(Absatz 1, Satz 1) steht geschrieben: ĂDie Pflegekassen sollen f¿r Angehºrige und sonstige an einer 
ehrenamtlichen Pflegetätigkeit interessierte Personen Schulungskurse unentgeltlich anbieten, um soziales 
Engagement im Bereich der Pflege zu fördern und zu stärken, Pflege und Betreuung zu erl eichtern und zu 
verbessern sowie pflegebedingte und seelische Belastungen zu mindernñ. Der Auszug aus dem 
Gesetzestext ist zitiert nach Krahmer (2009c: 565). 
59

 vgl.: § 45 SGB XI. 
60

 vgl.: § 37 SGB XI. 
61

 In Ä 37 SGB XI (Absatz 3, Satz 1) heiÇt es: ĂPflegebedürftige, die Pflegegeld nach Absatz 1 beziehen, 
haben 1. bei Pflegestufe I und II halbjährlich einmal, 2. bei Pflegestufe III vierteljährlich einmal eine Beratung 
in der eigenen Hªuslichkeit durch eine zugelassene Pflegeeinrichtungñ, durch eine Ăanerkannte 
Beratungsstelleñ u.U. auch Ădurch eine von der Pflegekasse beauftragte, jedoch nicht von ihr beschªftigte 
Pflegefachkraft abzurufenñ. Der Auszug aus dem Gesetzestext ist zitiert nach Plantholz (2009: 405). 
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häuslicher Pflege, als auch die Diskussion um die Sicherung der Pflegequalität zeugt 

von der wissenschaftlichen Relevanz des Verknüpfungsthemas.   

Den Ausgangspunkt der wissenschaftlichen Debatte um die Sicherung des Vorrangs 

häuslicher Pflege bildet eine Problemdefinition: Es wird das Ăsich verschªrfende 

gesellschaftliche Pflegeproblemñ62 thematisiert. Erstens werden Gefährdungspotentiale 

diagnostiziert, die eine Strategie, die zur Sicherung des Vorrangs häuslicher Pflege allein 

auf informelle Pflege setzt, riskant erscheinen lassen: Es wird auf die Belastungen 

verwiesen, denen pflegende Angehörige ausgesetzt sind63. Zweitens werden 

Gefährdungspotentiale prognostiziert, die eine Strategie, die zur Sicherung des Vorrangs 

häuslicher Pflege allein auf informelle Pflege setzt, zusätzlich riskant erscheinen lassen: 

Unter Bezugnahme auf demographische und soziale Wandlungsprozesse wird mit einer 

künftig steigenden Zahl pflegebedürftiger Personen
64

 und mit einer künftig schwindenden 

ĂZahl potentieller familiªrer Pflegepersonenñ65 gerechnet. Es wird befürchtet, dass es 

künftig nicht nur zu Einbrüchen beim familiären Pflegepotential66, sondern auch zu 

Einbr¿chen bei der ĂPflegebereitschaftñ
67

 und ĂPflegefªhigkeitñ
68

 von Familien kommt.
69

 

70 Angehörige verkörpern den größten Pflegedienst der Republik und bilden die 

ĂAchillesferse des deutschen Pflegesystemsñ71. Es lassen sich weder Abbrüche 

häuslicher Pflege, noch Ausfälle familiärer Pflegepersonen ausschließen. Auch lässt sich 

die Vakanz der familialen Pflegerolle nicht ausschließen. Angehörige stellen kein 

Reservoir dar, aus dem sich bei Bedarf informelle Pflegeleistungen abschöpfen lassen72. 

Die Suche nach einer geeigneten Problemlºsungsstrategie f¿r Ădas sich verschªrfende 

gesellschaftliche Pflegeproblemñ73 steht im Mittelpunkt der wissenschaftlichen Debatte 

um die Sicherung des Vorrangs häuslicher Pflege: Das klassische Modell häuslicher 

Pflege, das allein auf informeller Pflege basierende Arrangement häuslicher Pflege, wird 

als ĂAuslaufmodellñ74 bezeichnet. Die Kombination von formeller und informeller Pflege in 

ïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïï 
62

 Zeman 2000: 261. 
63

 vgl. hierzu beispielweise: Roth/Stockmann/Scheibenzuber 2007: 3; Dörpinghaus u.a. 2008: 144ff; 
Leichsenring 2008: 127; Lüdecke/Mnich/Kofahl 2008: 120f; Runde u.a. 2009: 36. 
64

 vgl. hierzu beispielsweise: Winter 2003: 8; Naegele 2007: 21; Blinkert 2007: 227; Blinkert/Klie 2008: 241; 
Schaeffer/Büscher/Ewers 2008: 352. 
65

 Naegele 2007: 21f. 
66

 vgl.: Blinkert 2007: 229; Blinkert/Klie 2008: 243; Rothgang 2009: 125. 
67

 Rothgang 2009: 125. 
68

 ebd.:126. 
69

 Einzelheiten zu den unterstellten demographischen und sozialen Wandelungsprozessen finden sich 
beispielsweise in den Arbeiten von Naegele (2007: 21f), Blinkert/Klie (2008: 242), Büscher/Wingenfeld 
(2008: 304f), Dörpinghaus u.a. (2008: 141) sowie Gerlinger und Röber (2009: 51). 
70

 Hinweise auf die Unwägbarkeit der unterstellten Entwicklung von Pflegebedürftigkeit und informeller 
Pflege lassen sich beispielsweise folgenden Arbeiten entnehmen: von Winter (2003: 8, 10f, 19f), 
Roth/Stockmann/Scheibenzuber (2007: 4) und Schaeffer/Büscher/Ewers (2008: 352). 
71

 Dörpinghaus u.a. 2008: 150. 
72

 vgl.: Zeman 2008: 301. 
73

 Zeman 2000: 261. 
74

 Trilling/Klie 2003: 119. 
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häuslichen Kontexten gilt hingegen als Zukunftsmodell der Pflege: Sie wird als 

ĂPflegeform der Zukunftñ75 bezeichnet. Sie wird als zukunftsweisende Möglichkeit 

betrachtet, die häusliche Pflege sicherzustellen76  und den Vorrang häuslicher Pflege zu 

wahren77. Die Kombination von formeller und informeller Pflege in häuslichen Kontexten 

wird als optimale Strategie zur Sicherstellung der häuslichen Pflege bewertet78. Somit 

reflektiert nicht nur die sozialpolitische Strategie der Kopplung von formeller und 

informeller Pflege in häuslichen Pflegearrangements, sondern auch die 

wissenschaftliche Debatte um die Kopplungsstrategie die gesellschaftlich verbreitete 

Vorstellung von der hªuslichen Pflege als ĂIdealform der Versorgungñ79 und die 

gesellschaftlich verbreitete Präferenz für häusliche Pflege80. Gleichwohl wird betont, 

dass häusliche Pflege im Vergleich zur stationären Pflege nicht in jedem Fall als bessere 

Lösung anzusehen ist
81

. 

Mittlerweile gibt es eine Vielzahl wissenschaftlicher Arbeiten, in denen theoretische 

Reflexionen über das Verhältnis von formeller und informeller Pflege angestellt werden. 

Kontext jener Reflexionen ist das als Zukunftsmodell der Pflege gehandelte 

Komplementaritätsmodell häuslicher Pflege, dessen praktische Verankerung als 

ĂGebot der Stundeñ82 betrachtet wird. Unterstellt wird, dass eine Ergänzung informeller 

Pflege durch formelle Pflege möglich ist83, obgleich sich die Kopplung von formeller und 

informeller Pflege Ănicht voraussetzungslosñ84 bewerkstelligen lässt. Die Aufmerksamkeit 

gilt erstens den Folgen, die eine Kombination von formeller und informeller Pflege für 

Prozesse der Sicherstellung der häuslichen Pflege haben kann. Propagiert wird: Die 

Ergänzung informeller Pflege durch formelle Pflege kann ĂSynergienñ85 erzeugen und die 

Bewältigung von Pflegebedürftigkeit in häuslichen Kontexten optimieren86. Auch auf der 

Ebene der wissenschaftlichen Diskussion um die Sicherung der Pflege ist ein Konsens 

beobachtbar: Die Stärkung informeller Pflege durch formelle Pflege gilt als erwünschte 

Kopplungsfolge, während eine Schwächung informeller Pflege durch formelle Pflege als 

unerwünschte Kopplungsfolge betrachtet wird. Die Aufmerksamkeit wird zweitens auf 

Strukturbedingungen gerichtet, die eine Kopplung von formeller und informeller Pflege in 

häuslichen Kontexten behindern können. Es wird auf die zwischen formeller und 

ïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïï 
75

 Lüdecke/Mnich 2009: 8. 
76

 vgl.: Blinkert/Klie 1998: 27; Blinkert/Klie 1999: 206f. 
77

 vgl. hierzu beispielsweise: Blüher/Stosberg 2005a: 182; Röttger-Liepmann 2007: 192; Backes/Clemens 
2008: 312; Blinkert/Klie 2008: 253; Rothgang 2009: 126. 
78

 vgl.: Zeman 1997: 108. 
79

 Blinkert/Klie 2008: 239. 
80

 vgl.: Bubolz-Lutz 2006: 9; Schaeffer/Büscher/Ewers 2008: 369; Kuhlmey u.a. 2010: 6. 
81

 vgl.: Kruse 2007: 14f; Naegele 2007: 27. 
82

 Zeman 1996: 153. 
83

 vgl.: Zeman 1996: 18; Zeman 2000: 158. 
84

 Zeman 2000: 210. 
85

 ebd.: 264. 
86

 vgl.: Zeman 1996: 18; Zeman 1999: 384; Zeman 2000: 158, 228. 
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informeller Pflege bestehenden, strukturbedingten ĂKompatibilitªtsproblemeñ87 

verwiesen. Sie lassen sich als Folge der Unterschiedlichkeit von formeller und 

informeller Pflege begreifen.  

Es bestehen Unterschiede im ĂGrad der Konzentration auf die pflegerische Aufgabeñ88:  

Angehörige richten ihre Aufmerksamkeit auf den Erhalt der gesamten Lebenssituation: 

nicht ausschließlich auf die optimale Erfüllung der Pflegeaufgabe89. Sie sind nicht primär 

auf Perfektionierung der medizinisch-pflegerischen Versorgung90 bedacht. Sie sind 

vielmehr um Normalisierung des Alltagslebens bemüht91: ungeachtet des sich 

entwickelnden Pflegebedarfs und ungeachtet der zu leistenden informellen Pflege92. Für 

Pflegekräfte steht dagegen die Pflegeaufgabe und deren optimale Erledigung im 

Vordergrund93. Sie sind auf Sicherung der Ăpflegerischen Effektivitªtñ94 bedacht und um 

Perfektionierung Ăder medizinisch-pflegerischen Versorgungñ
95

 bemüht. 

Ferner bestehen Unterschiede in der ĂBalance zwischen Anforderungenñ96: Pflegende 

Angehörige müssen nicht nur der Anforderung gerecht werden, informelle Pflege zu 

leisten, sondern müssen jene Anforderung, informelle Pflege zu leisten, auch mit der 

Anforderung in Einklang bringen, den Alltag zu bewältigen. Sie stehen vor der 

Herausforderung, dem eigenen Bedürfnis nach Selbstbestimmung und 

Selbstverwirklichung soweit möglich Rechnung zu tragen97. Pflegekräfte sehen sich 

gefordert, ihr berufliches Selbstverständnis und ihre fachlichen Kompetenzen mit den 

strukturellen Rahmenbedingungen98 in Einklang zu bringen: den rechtlichen, finanziellen 

und zeitlichen Vorgaben. Sie sind müssen sich der Anforderung nach 

betriebswirtschaftlicher Bestandserhaltung und individueller Arbeitsplatzsicherung99 

stellen und den ĂErwartungen der Lebensweltñ 100 Rechnung tragen. 

Unterschiede gibt es auch in der ĂBalance von Arbeits- und Beziehungsorientierungñ101: 

Im Vordergrund informeller Pflege steht der Kranke als Person102. Informelle Pflege ist 

nicht nur Arbeit, sondern auch Beziehung. Informelle Pflegebeziehung ist zugleich 

ïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïï 
87

 Zeman 2000: 121, Zeman 1999: 377; Hervorhebung durch die Autorin der vorliegenden Arbeit.  
88

 Zeman 1999: 384. 
89

 vgl.: Zeman 2005a: 252. 
90

 vgl.: Zeman 1997: 98. 
91

 vgl.: ebd.: 98. 
92

 Zeman 2002: 159. 
93

 vgl.: Zeman 2005a: 252, Schroeter 2004: 145; Schroeter 2008: 63. 
94

 Zeman 2000: 264. 
95

 Zeman 1997: 98. 
96

 Zeman 1999: 384. 
97

 vgl.: Zeman 2005a: 252; Schroeter 2004: 145; Schroeter 2008: 63. 
98

 vgl.: Zeman 2005a: 252. 
99

 vgl.: ebd.: 253. 
100

 Schroeter 2004: 145; Schroeter 2008: 63. 
101

 Zeman 1999: 385. 
102

 vgl.: Zeman 2005a: 253; Schröter 2004: 145, Schroeter 2008: 64. 
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ĂBeziehungspflegeñ103. Im Vordergrund formeller Pflege steht hingegen die Person als 

Kranker104. Formelle Pflege ist Arbeit105, die sich nicht in einem Beziehungsvakuum 

erledigen lässt. Pflegekräfte gehen zu Zwecken des Arbeitsvollzugs eine nicht primär 

persönlich definierte Beziehung zu der erkrankten Person ein106. Die Arbeitsqualität 

bleibt auch von der Beziehungsqualität abhängig107.  

Unterschiedlich sind zudem die handlungsleitenden Mechanismen, die ĂWissens- und 

Kompetenzprofileñ108: Informelle Pflege ist ĂSorgearbeitñ109. Sie gründet auf der 

Reziprozität familiärer Unterstützungsleistungen und auf der affektiven Solidarität unter 

Familienangehörigen110, basiert auf Einzelfallwissen, das sich etwa im Wissen um 

Beziehungsgeschichten und im Wissen um persönliche Lebensgeschichten 

niederschlªgt, und fuÇt auf ĂAlltagskompetenz und Alltagsspracheñ111. Formelle Pflege 

hingegen ist ĂErwerbsarbeitñ
112
. Sie gr¿ndet auf ĂFachwissenñ

113
, ĂFachkompetenzñ

114
 

und ĂFachspracheñ115.  

Die Aufmerksamkeit erschöpft sich allerdings nicht in der Betrachtung der zwischen 

formeller und informeller Pflege bestehenden, strukturell bedingten 

Kompatibilitätsprobleme116, sondern erstreckt sich auch auf die Bestimmung der 

Mºglichkeiten und Grenzen, die ĂKompatibilitªtñ117 der formellen und informellen 

Verfahrensweisen zu sichern. Die Sicherstellung der Kompatibilität des formellen und 

informellen Vorgehens gilt als die vielleicht wichtigste Bedingung für die praktische 

Verankerung des Komplementaritätsmodells häuslicher Pflege. Unterstellt wird, dass es 

möglich ist, die Kompatibilität des formellen und informellen Vorgehens durch 

wechselseitige Anpassungsleistungen sicherzustellen. Unterstellt wird auch, dass eine 

Pflegefachkraft im Unterschied zu einem Angehörigen auf rationalere Weise an der 

Förderung wechselseitiger Anpassungsleistungen arbeiten kann. Sicherung der 

Kompatibilität der formellen und informellen Verfahrensweisen durch wechselseitige 

Anpassungsleistungen ist jedoch nicht nur eine Frage des persönlichen Engagements 

einer Pflegefachkraft, sondern auch eine Frage der strukturell verankerten 

Handlungsspielräume, über die sie zur Förderung wechselseitiger 

ïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïï 
103

 Zeman 2000: 157. 
104

 vgl.: Zeman 2005a: 253; Schroeter 2004: 145, Schroeter 2008: 64. 
105

 vgl.: Zeman 1996: 22. 
106

 vgl.: Zeman 2005a: 253; Schroeter 2004: 145, Schroeter 2008: 64. 
107

 vgl.: Röber 2008: 150. 
108

 Zeman 1999: 385. 
109

 Zeman 2005a: 252; Schroeter 2004: 145; Schroeter 2008: 63. 
110

 vgl.: Zeman 1999: 384; Zeman 2005a: 252. 
111

 vgl.: Schroeter 2004: 146; Schroeter 2008: 64. 
112

 Zeman 1999: 385; 2005a: 252. 
113

 Zeman 2000: 264. 
114

 Zeman 2005a; 252. 
115

 Zeman 2000: 264; Schroeter 2004: 146; Schroeter 2008: 64. 
116

 vgl.: Zeman 1999: 377; Zeman 2000: 121. 
117

 Zeman 1999: 377; Zeman 2000: 121;Hervorhebung durch die Autorin der vorliegenden Arbeit. 
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Anpassungsleistungen verfügt118. Es gilt, eine von Vertrauen geprägte Arbeitsbeziehung 

aufzubauen119 und einen Arbeitskonsens herzustellen, der eine Verständigung über die 

Pflegeziele, über die Verfügbarkeit formeller und informeller Ressourcen und über deren 

Einbindung in ein gemeinsames Pflegearrangement beinhaltet120. Folglich braucht es 

zeitliche Spielräume für Reflexion und Kommunikation121. Es bleibt anzumerken, das 

Lücken der Professionalität in den pflegerischen Diensten als zusätzliche Barrieren wider 

eine Vernetzung von informellen und formellen Hilfen122 gelten. 

Es gibt mittlerweile auch eine Vielzahl wissenschaftlicher Arbeiten, die das Bemühen 

erkennen lassen, Prozesse der Koordination und Kooperation zwischen Pflegepersonal 

und sozialen Netzwerken begrifflich gesondert zu fassen. Die Wahl der Begrifflichkeiten 

verdeutlicht: Es wird die wechselseitige Kombinierbarkeit von formeller und informeller 

Pflege unterstellt. Die gewählten Begrifflichkeiten beziehen sich zum einen auf das 

Kopplungsresultat, zum anderen auf den Kopplungsprozess. Es werden sprachliche 

Konstruktionen verwendet, die auf die Vielzahl der Helfer verweisen und die 

Verschiedenartigkeit der Helfer entweder implizit unterstellen oder explizit erwähnen. Die 

Wahl der Begrifflichkeiten verweist zugleich auf sich bietende wissenschaftliche 

Anschlussmöglichkeiten.  

 

 Von ĂWohlfahrtsmixturenñ123, von ĂMixturen der Hilfeñ124 und von 

ĂHilfemixturenñ125, von ĂPflegemixturenñ126 und ĂPflegemixesñ127 ist die Rede. Von 

Ăgemischten Arrangementsñ hªuslicher Pflege128, von Ăgemischten 

Pflegearrangementsñ129 in häuslichen Kontexten und von Ăgemischten hªuslichen 

Pflegearrangementsñ130 wird gesprochen.  

 

 Die Rede ist von der ĂVerkn¿pfung zwischen informellem und formellem 

Pflegesystemñ131 von der ĂVerkn¿pfung informeller mit formellen Helfernñ132, von 

der ĂVernetzung zwischen formeller und informeller Pflegeleistungñ133 und von 

ïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïï 
118

 vgl.: Zeman 2000: 210. 
119

 vgl.: Zeman 2002: 160. 
120

 vgl.: Zeman 1998a: 72; Zeman 1998b: 112. 
121

 vgl.: Zeman 1998a: 79; Zeman 1998b: 120. 
122

 vgl.: Zeman 1999: 381. 
123

 Röber 2008: 2. 
124

 Jansen/Klie 1999: 538. 
125

 Blaumeiser/Klie 2002: 169. 
126

 Klie/Blaumeiser 2002: 132. 
127

 Röttger-Liepmann 2007: 192. 
128

 Evers/Olk 1996b: 369. 
129

 Jansen 1999: 527. 
130

 Röber 2008: 120. 
131

 Jansen 1999: 621. 
132

 Backes/Clemens 2008: 312. 
133

 Zeman 2000: 261. 
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der ĂVernetzung der informellen sozialen Netzwerke mit professionell-formellen 

Netzwerkenñ134. Auch von Ăformell-informell gemischten 

Unterst¿tzungsnetzwerkenñ135 ist die Rede. 

 

Die nach Einführung der gesetzlichen Pflegeversicherung geführte wissenschaftliche 

Debatte um eine in häuslichen Kontexten zu bewerkstelligende Kopplung von formeller 

und informeller Pflege ist einerseits mit der bereits vor Einführung der gesetzlichen 

Pflegeversicherung einsetzenden Diskussion um den Welfare Mix136 verwoben. 

Andererseits schließt sie an eine Diskussion an, die vor Einführung der gesetzlichen 

Pflegeversicherung um soziale Netzwerke, soziale Unterstützung und 

Netzwerkförderung geführt worden ist137. Auch jene Diskurse um Welfare Mix und 

Netzwerkförderung sind wechselseitig anschlussfähig
138

.  

Die wissenschaftliche Debatte um soziale Netzwerke, soziale Unterstützung und 

Netzwerkförderung139 stand im Zeichen einer auf Netzwerkförderung setzenden 

Sozialpolitik
140

. Netzwerkfºrderung galt als ĂAusdruck einer neuen Subsidiarität"
141

.
142

 

Angebote formeller Unterstützung sollten beispielsweise, die Bereitschaft und Fähigkeit, 

informelle Unterstützung zu leisten, wahren und mehren143. Die wissenschaftliche 

Aufmerksamkeit galt mithin der wechselseitigen Verknüpfbarkeit von formeller und 

informeller Unterstützung. Unterstellt wurde: Zwischen formeller und informeller 

Unterst¿tzung lªsst sich ein ĂKomplementªritªtsverhªltnisñ144 herstellen. Sie können 

einander ergänzen145. Unterstellt wurde ferner: Der kombinierte Einsatz beider 

Unterst¿tzungsformen hat Ădie hºchstmºglichen Wohlfahrteffekte"146 zur Folge. Betont 

wurde: Den zwischen formeller und informeller Unterstützung bestehenden 

Kompatibilitätsproblemen ist Rechnung zu tragen. Sie lassen sich nicht lösen. Es 

bleibt vielmehr ein ĂRest an Unvereinbarkeitñ147. Es gilt, das problemgeladene Verhältnis 

ïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïï 
134

 Otto 2005: 505. 
135

 Blinkert/Klie 1999: 206. 
136

 vgl. hierzu beispielsweise: Evers 1988; Evers 1993a; Evers/Olk 1991. 
137

 vgl. hierzu beispielsweise: Badura u.a. 1983: 220, Badura 1985: 88; Olk/Heinze 1985: 261; Trojan 1985: 
44; Trojan u.a. 1987: 294; Keupp 1987: 50; Keupp 1988: 259; Heinze/Olk/Hilbert 1988: 140, 15 4; Nestmann 
1989: 120; Damkowski/Luckey 1990: 102. 
138

 vgl. hierzu beispielsweise: Heinze/Olk/Hilbert1988: 148f, 154; Evers/Olk 1996a: 14ff, 37; Evers/Olk 
1996b: 347f, 350, 368f. 
139

 Hervorhebung durch die Autorin der vorliegenden Arbeit. 
140

 Heinze/Olk/Hilbert 1988: 154. 
141

 Badura u.a. 1983: 220. 
142

 Weitere Hinweise zur seinerzeit diskutierten Ăneuen Subsidiaritªtñ (Badura u.a. 1983: 20) finden sich etwa 
bei Olk und Heinze (1985: 258ff), Keupp (1987: 45f) sowie bei Damkowski und Luckey (1990: 56f).  
143

 vgl.: Heinze/Olk/Hilbert 1988: 154. 
144

 ebd.: 154; Hervorhebung durch die Autorin der vorliegenden Arbeit . 
145

 vgl.: Badura 1985: 88; Heinze/Olk/Hilbert 1988: 147. 
146

 Heinze/Olk/Hilbert 1988: 154. 
147

 von Kardoff/Stark1987: 243. 
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zwischen formeller und informeller Unterstützung148  in einer Weise zu gestalten, die 

wechselseitig aushaltbar ist149. ĂPatentrezepte gibt es nichtñ150. ĂStrategien der 

Netzwerkförderungñ151 wurden wissenschaftlicherseits als geboten betrachtet. Es 

wurde wissenschaftlicherseits an der Erfassung und Systematisierung von 

Netzwerkförderungsstrategien gearbeitet152. Als Netzwerkförderungsstrategien wurden 

beispielsweise die Verknüpfung von formeller und informeller Unterstützung153, die 

ĂUnterst¿tzung der Unterst¿tzer"154  und die ĂStªrkung der Netzwerkorientierung"155 im 

System formeller Unterstützung betrachtet. Die Verknüpfung von formeller und 

informeller Unterstützung156, auch Vernetzung von formeller und informeller 

Unterstützung genannt157, wurde als eine der zentralen Netzwerkförderungsstrategien 

bezeichnet. Verdeutlicht wurde: Sie lässt sich in ein System netzwerkfördernder 

Strategien einbinden. Sie kann mit Netzwerkförderungsstrategien wie der Stärkung der 

Netzwerkorientierung im System formeller Unterstützung158 und der ĂUnterst¿tzung der 

Unterstützer"159 verbunden werden. Eine Stärkung der Netzwerkorientierung im System 

formeller Unterstützung kann die Verknüpfung von formeller und informeller 

Unterstützung erleichtern160, derweil sich mit einer Vernetzung von formeller und 

informeller Unterstützung161 informellen Helfern formelle Hilfe erschließen kann162. Die 

wissenschaftliche Aufmerksamkeit galt nicht nur der Netzwerkförderung im Bereich der 

gesundheitlichen und psychosozialen Versorgung163, sondern auch der 

Netzwerkförderung im Bereich der pflegerischen Versorgung. Als Experimentierfeld einer 

auf Netzwerkförderung zielenden Sozialpolitik164 wahrgenommen, hatte die ambulante 

Pflege die wissenschaftliche Aufmerksamkeit auf sich gezogen165.  

Die nach Einführung der gesetzlichen Pflegeversicherung geführte wissenschaftliche 

Debatte um eine in häuslichen Kontexten zu bewerkstelligende Kopplung von formeller 

und informeller Pflege schließt in zweifacher Hinsicht an jene lange vor Einführung der 

gesetzlichen Pflegeversicherung geführte Debatte um soziale Netzwerke, soziale 

ïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïï 
148

 vgl.: Olk 1985: 141. 
149

 vgl.: ebd.: 142. 
150

 von Kardoff/Stark 1987: 243. 
151

 Heinze/Olk/Hilbert 1988: 154; Hervorhebung durch die Autorin der vorliegenden Arbeit .  
152

 vgl.: Röhrle/Stark1985: 38f; Trojan u.a. 1987: 306, 310; Nestmann 1989: 114ff. 
153

 vgl.: Nestmann 1989: 119. 
154

 Badura 1985: 91; Nestmann 1989: 115. 
155

 Nestmann 1989: 119. 
156

 vgl.: ebd.: 119. 
157

 vgl.: ebd.: 115. 
158

 vgl.: ebd.: 119. 
159

 Badura1985: 91; Nestmann 1989: 115. 
160

 vgl.: Nestmann 1989: 119. 
161

 vgl.: ebd.:115. 
162

 vgl.: ebd.: 120. 
163

 vgl. hierzu beispielsweise: von Kardorff/Stark1987: 228ff; Trojan u.a. 1987: 306ff. 
164

 Heinze/Olk/Hilbert 1988: 154. 
165

 vgl. hierzu beispielsweise: Hegner 1979; Grunow/Hegner 1981; Heinze/Olk/Hilbert 1988: 155ff.  
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Unterstützung und Netzwerkförderung an: einerseits auf der Ebene der Reflexionen über 

die im Verhältnis zwischen formeller und informeller Unterstützung bestehenden 

Komplementaritätschancen und Kompatibilitätsbarrieren, andererseits auf der Ebene der 

Reflexionen über Strategien der Aktivierung und Verfestigung informeller 

Unterstützungsleistungen.   

 

 Die Debatte um die Vernetzung von formeller und informeller Unterstützung166 ist 

als Debatte um die ĂVernetzung zwischen formeller und informeller 

Pflegeleistungñ167 zu einem Dauerbrenner in der nach Einführung der 

gesetzlichen Pflegeversicherung geführten wissenschaftlichen Diskussion um die 

Sicherung der Pflege geworden: Das wissenschaftliche Engagement hat sich 

allerdings nicht nur darauf beschränkt, die Kopplung von formeller und informeller 

Pflege in häuslichen Kontexten als Zukunftsmodell der Pflege zu definieren, 

sondern hat sich auch darauf erstreckt, die mit der gesetzlichen 

Pflegeversicherung geschaffenen Rahmenbedingungen für Kopplungsprozesse 

in der ambulanten Pflege kritisch zu beleuchten168.  

 

 Die Debatte um die ĂUnterst¿tzung der Unterst¿tzer"169 hat sich mittlerweile als 

Kern einer neuen Rhetorik170, nicht nur im sozialpolitischen, sondern auch im 

wissenschaftlichen Diskurs um die künftige Sicherung der Pflege etabliert. Im 

Zeitalter der gesetzlichen Pflegeversicherung sind wissenschaftlicherseits 

wiederholt Hilfen für familiäre Pflegepersonen angemahnt worden171. Auch ist 

wissenschaftlicherseits die Dringlichkeit betont worden, familiäre Pflegepersonen 

verstªrkt durch professionelle Pflege zu unterst¿tzen, Ăsoll die Pflege auch in 

Zukunft sichergestellt werdenñ
172

. 

 

 Die Debatte um die Stärkung der Netzwerkorientierung im System formeller 

Unterstützung173 hat sich als Debatte um die Netzwerkorientierung in der 

ambulanten Pflege174 verfestigt. Im Zeitalter der gesetzlichen Pflegeversicherung 

ist die in der Praxis der ambulanten Pflege verankerte Angehörigenorientierung 

ïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïï 
166

 vgl.: Nestmann 1989: 115. 
167

 Zeman 2000: 261. 
168

 vgl. hierzu beispielsweise: Zeman 1999: 377; Zeman 2000: 121; Zeman  2005b: 331. 
169

 Badura 1985: 91; Nestmann 1989: 115. 
170

 vgl.: Evers/Pruckner-Riedel 1995: 6. 
171

 vgl. hierzu beispielweise: Dörpinghaus/Weidner 2006: 17; Döhner u.a. 2007: 177; Dörpinghaus u.a. 2008: 
19; Schaeffer/Wingenfeld 2008: 302. 
172

 Rothgang 2009: 122. 
173

 vgl.: Nestmann 1989: 119. 
174

 vgl.: Steiner-Hummel 1995: 187. 
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wissenschaftlicherseits wiederholt kritisiert worden: Beanstandet wird, dass 

Angehörige als Ressource, als Mitarbeiter oder als Klienten betrachtet werden175 

und die Angehörigenperspektive vernachlässigt wird176.  

 

Als Strategie zur systematischen Förderung der Vernetzung zwischen formeller und 

informeller Unterstützung177 lªsst sich das ĂCase Managementñ178, auch 

ĂUnterst¿tzungsmanagementñ179 genannt, betrachten.180 Es gilt als Methode zur 

einzelfallbezogenen Organisierung von Unterstützungsprozessen in komplexen181 und 

kontingenten Bedarfslagen182. Es setzt zur Stärkung von Unterstützungsnetzwerken auf 

die Kopplung von formellen und informellen Unterstützungsleistungen183. Es ist auf die 

Unterstützung von Angehörigen gerichtet, die ältere Familienmitglieder im häuslichen 

Kontext pflegen und betreuen
184

. Es ist nicht nur in der sozialpolitischen Diskussion um 

die Sicherung der Pflege185, sondern auch in der wissenschaftlichen Debatte um die 

Sicherung der Pflege von hoher Aktualität186.  

Die wissenschaftliche Relevanz des Verknüpfungsthemas zeigt sich nicht nur an der 

Debatte um die Sicherung der Pflege, sondern auch an der Diskussion um die 

Sicherung der Pflegequalität. Die wissenschaftliche Aufmerksamkeit gilt erstens der 

Herstellung von Qualität in der ambulanten Pflege . Deutlich wird: Pflegequalität wird 

in einem Prozess der Koproduktion hergestellt. Es heißt: Die Qualität der Pflege ist 

abhängig von der Koordination187 und ĂKooperation aller Beteiligtenñ188. Pflegequalität 

wird in einem kommunikativen Prozess hergestellt189, an dem in häuslichen Kontexten 

neben Pflegekräften und pflegebedürftigen Personen190 auch Angehörige beteiligt 

sind191. Angehºrige sind nicht nur ĂKoproduzenten der Pflegeñ192, sondern auch 

ïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïï 
175

 vgl.: Zeman 2000: 211; Zeman 2005b: 321. 
176

 vgl.: Jansen/von Kardorff 1995: 16; Jansen 1997: 238; Jansen 1999: 625. 
177

 vgl.: Wendt 2009: 42. 
178

 Wendt 2009: 41; Wendt 2010a: 67, 124. 
179

 Wendt 2010a: 63. 
180

 Einblick in den Stand der Diskussion um den Casemanagement-Begriff gewähren beispielsweise die 
Arbeiten von Wendt (2010a: 15f, 63, 67; 2010b: 215, 220f). Einblick in das Modell des 
Unterstützungsmanagements bieten folgende Arbeiten von Wendt (1988a; 1988b; 1991; 1992; 
1993a,;1993b). 
181

 vgl.: Wendt 2009: 39; Wendt 2010a: 15. 
182

 vgl.: Wendt 2009: 39; Wendt 2010a: 59. 
183

 vgl.: Wendt 2010a: 125. 
184

 vgl.: Wendt 2010b: 222. 
185

 vgl.: Wendt 2009: 17; Schiffer-Werneburg 2009a: 119; Frommelt u.a. 2008: 16. 
186

 vgl. hierzu beispielweise: Schroeter 2006: 76ff; Klie 2007: 208ff; Dörpinghaus u.a. 2008: 100ff; 172f; 
Wendt 2010a: 205ff; Rothgang 2009: 122. 
187

 vgl.: Evers/Olk 1995b: 71; Evers/Olk 1996b: 71. 
188

 Görres/Hasseler/Mittnacht 2008: 14. 
189

 vgl.: Roth 2003b: 64; Garms-Homolová/Roth 2004: 3. 
190

 vgl.: Garms-Homolová/Roth 2004: 3; Roth 2007b: 44; Görres/Hasseler/Mittnacht 2008: 18. 
191

 vgl.: Göpfert-Divivier/Lauer 2001: 212. 
192

 Stratmeyer 2005: 30. 
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ĂKoproduzenten von Qualitªtñ193. Die Möglichkeiten der Pflegekräfte, auf Angehörige 

Einfluss zu nehmen, um fachlichen Handlungsstandards Geltung zu verschaffen, sind 

begrenzt194. Koordinationsmängel führen meist direkt zu einer Beeinträchtigung in der 

Qualität der Pflege195. Deutlich wird ferner: Maßnahmen zur Qualitätssicherung können 

kontraproduktive Effekte haben. Nicht nur um die Kontraproduktivität des als 

Pflichtveranstaltung konzipierten Beratungseinsatzes196, sondern auch um die 

Kontraproduktivität der Pflegedokumentationen ist eine Debatte entbrannt: Einerseits 

heißt es: Pflegedokumentationen stellen ĂInstrumente der Qualitªtssicherung in der 

Pflegeñ197 dar. Andererseits heißt es: Pflegedokumentationen gefährden die 

Pflegequalität198. Es wird auf Probleme der Bürokratisierung der Pflege verwiesen, die in 

der ĂPflicht zur umfassenden Pflegedokumentationñ199 begründet liegen. Möglichkeiten 

und Grenzen einer Entbürokratisierung der Pflegedokumentation werden vielfach 

diskutiert200.  

Die wissenschaftliche Aufmerksamkeit ist zweitens auf die Bewertung von Qualität in 

der ambulanten Pflege gerichtet. Verdeutlicht wird: Eine Beurteilung der 

Ergebnisqualität muss die Effekte der Koproduktion berücksichtigen.201 Es heißt: 

Wenn Pflegequalität von der Kooperation aller Beteiligten abhängig ist, dann kann sie 

Ănicht in monokausalen Zusammenhªngen gemessen werdenñ202, dann sind die 

Ătechnokratischenñ203 Denkmodelle, die Monokausalität unterstellen204, unangemessen 

und durch Ăprozessorientierte systemisch-interaktionelleñ205 Denkmodelle zu ersetzen. 

Die Anforderung, den Koproduktionsfaktor bei der Qualitätsbeurteilung zu 

berücksichtigen, stellt allerdings die große Herausforderung bei der Beurteilung der 

Pflegequalität dar206. Effekte der Koproduktion lassen sich nur schlecht beurteilen207. 

Effekte formeller Pflege und Effekte informeller Pflege lassen sich im häuslichen 

Pflegebereich schwerlich trennen208. Erschwerend kommt hinzu: Effekte der 

ïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïï 
193

 ebd.: 30. 
194

 vgl.: ebd.: 29. 
195

 vgl.: Grunow 1992: 210. 
196

 vgl.: Boes 2002: 9; Fringer/Büscher 2006: 52; Bäcker u.a. 2008: 190. 
197

 Stemmer 2009a: 9. 
198

 vgl. Blüher 2004: 50; Blüher/Stosberg 2005b: 357; Stratmeyer 2005: 27; Stemmer 2006: 1; Stemmer 
2009a: 9. 
199

 Klie 2009c: 1052. 
200

 vgl.: Görres/Hasseler/Mittnacht 2008: 55. 
201

 Einblick in den Stand der Diskussion um den Begriff der Pflegequalität bieten etwa die Arbeiten von Roth 
(2003b: 65, 2007a: 82, 2007b: 44), Garms-Homolová und Roth (2004: 3), Stemmer (2006: 1), Görres, 
Hasseler und Mittnacht (2008: 10) sowie Klie (2009c: 1049).  
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 Görres/Hasseler/Mittnacht 2008: 14. 
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 Stratmeyer 2005: 31. 
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 vgl.: Stemmer 2006: 1; Roth 2007a: 82; Roth 2007b: 44. 
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 Startmeyer 2005: 31. 
206

 vgl.: Görres/Hasseler/Mittnacht 2008: 55. 
207

 vgl.: Roth 2009: 245. 
208

 vgl.: Habermann/Biedermann 2008: 328. 
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Krankheitsbearbeitung sind vielfach nicht eineindeutig von Effekten der 

Krankheitsentwicklung zu unterscheiden209. Veränderungen können einerseits auf die 

Pflegearbeit, andererseits auf den Verlauf einer Erkrankung zurückgeführt werden. Sie 

kºnnen auch Ăbeiden EinflussgrºÇen gemeinsamñ210 zugeschrieben werden. Des 

Weiteren wird deutlich gemacht: Qualitätsbewertungen müssen dem Umstand Rechnung 

tragen, dass die Qualitätsdefinitionen der Koproduzenten auseinanderklaffen 

können211. Folglich sind die Qualitätsdefinitionen aller Koproduzenten zu berücksichtigen 

sind212. Es werden Forderungen laut, die Aufmerksamkeit bei der Qualitätsbewertung 

stärker auf die Lebensqualität und das Wohlbefinden auch von Angehörigen zu 

richten213. 

 

3. Stand der Forschung 

 
Es stellt sich nunmehr die Frage: Ist die Frage nach der Kopplung zwischen formeller 

und informeller Pflege in häuslichen Pflegearrangements nicht nur zu einer Leitfrage 

theoretischer Reflexionen, sondern auch zu einer Leitfrage empirischer Forschung214 

geworden? Jene Frage ist mit Blick auf das für die Zwecke dieser Arbeit gewählte 

Untersuchungsthema zu spezifizieren: Inwieweit werden in häuslichen 

Pflegesituationen ablaufende Prozesse der Interaktion zwischen Pflegekraft und 

Angehörigen untersucht und inwieweit wird die Personalsicht auf jene 

Interaktionsprozesse, in denen es um Probleme der Verflechtung von informeller und 

formeller Pflege sowie um Möglichkeiten und Grenzen der Problembearbeitung geht, als 

Bezugspunkt der Untersuchung gewählt? 

Unter den Studien, die die Praxis der ambulanten Pflege aus Personalperspektive, 

sprich: im Rahmen von Personalbefragungen, beleuchten, finden sich nur vereinzelt 

Studien, welche die in der Interaktion mit Angehörigen zu bewerkstelligende 

Verflechtung zwischen formellen und informellen Pflegeleistungen als 

Handlungsproblem ambulanter Pflege eigens in den Mittelpunkt der Untersuchung 

stellen. Einige empirische Studien stammen aus der Zeit vor Einführung der 

gesetzlichen Pflegeversicherung. Einige empirische Arbeiten sind hingegen in der Zeit 

nach Einführung der gesetzlichen Pflegeversicherung entstanden. Hervorzuheben sind: 

 

ïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïï 
209

 vgl.: Garms-Homolová/Roth 2004: 28. 
210

 Stemmer 2009b: 83. 
211

 vgl.: Roth 2003b: 64; Garms-Homolová/Roth 2004: 4. 
212

 vgl.: Görres/Hasseler/Mittnacht 2008: 50f. 
213

 vgl.: ebd.: 19. 
214

 vgl.: Grunow/Hegner 1981: 51. 
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 die HAMBURGer Sozialstationen-Studie215, in der die Möglichkeiten und Grenzen 

des Pflegepersonals untersucht wurden, die familiäre Selbsthilfe in häuslichen 

Pflegearrangements zu fördern,  

 

 die Pflegedienst-Studie aus Westfalen216, in der Interaktionen zwischen 

pflegenden Angehörigen und professionellen Hilfesystemen in der häuslichen 

Pflege betrachtet wurden,217  

 

 ferner die Studie des Deutschen Zentrums für Altersfragen218, in der die 

ĂWechselwirkung von informellen und formellen Helfernñ beleuchtet wurde219, und 

last not least Studien neueren Datums, 

 

 in denen die Bedeutung, die informelle Pflegeleistungen und familiäre 

Pflegepersonen für Pflegekräfte haben220  und die Beziehungen zwischen 

familiären Pflegepersonen und Pflegekräften in häuslichen 

Pflegearrangements221 erforscht wurden. 

 

Unter den empirischen Arbeiten, die die Praxis der ambulanten Pflege aus 

Personalperspektive, sprich: im Rahmen von Personalbefragungen, beleuchten, gibt es 

eine Reihe von Studien, welche die auf der Ebene der Interaktion mit Angehörigen zu 

leistende Verschränkung zwischen formeller und informeller Pflege als 

Handlungsproblem ambulanter Pflege zwar nicht eigens in den Mittelpunkt der 

Untersuchung rücken, aber zumindest punktuell Einblick in die 

Verknüpfungsproblematik bieten. Zu erwähnen sind sowohl Forschungsarbeiten aus der 

Zeit vor Einführung der Pflegeversicherung als auch Forschungsarbeiten der Zeit nach 

Einführung der Pflegeversicherung:  

 

 Im Mittelpunkt der Berliner Sozialstationen-Studie222 stand die Betrachtung der 

Funktionsweise ambulanter Pflegedienste und die Identifikation der Vielfalt an 

ïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïï 
215

 vgl.: Damkowski/Görres/Luckey 1988: 26, 29. 
216

 vgl.: Evers/Olk 1995b: 71. 
217

 Diese Studie wird auch in folgenden Publikationen behandelt: Evers 1993b, Evers/Olk 1995a, sowie 
Evers/Olk 1996a und 1996b. 
218

 vgl.: Zeman 1994: 174. 
219

 Auf diese Studie nimmt Zeman auch in seinen Publikationen aus den Jahren 1993, 1996, 2000 und 
2005b Bezug. 
220

 Emmrich 2002: 311. 
221

 Büscher 2007: 3. 
222

 vgl.: Garms-Homolová/Hütter/Schaeffer 1989: 35; Garms-Homolová/Schaeffer: 47. 
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Handlungsproblemen, die das Pflegepersonal in der alltäglichen Handlungspraxis 

zu meistern hat.  

 

 In der Augsburger Sozialstationen-Studie223 stellten die Möglichkeiten und 

Grenzen ambulanter Pflegedienste, die Hilfsbedürftigkeit älterer Menschen zu 

bewältigen, das zu Untersuchungszwecken ausgewählte Handlungsproblem 

ambulanter Pflege dar.  

 

 Auch in Studien neueren Datums wurde die Diskrepanz zwischen dem 

beruflichen Selbstverständnis von Pflegekräften und den strukturellen 

Rahmenbedingungen ambulanter Pflegedienste als Handlungsproblem 

ambulanter Pflege untersucht
224

.
225

 
226

   

 

 Die Möglichkeiten und Grenzen, die Selbstbestimmung und Selbständigkeit 

älterer Menschen in häuslichen Pflegearrangements zu stützen, wurden in der 

Studie von HEUSINGER und KLÜNDER
227 228 sowie in der Studie von HEINEMANN-

KNOCH, KNOCH und KORTE
229 als Handlungsproblem ambulanter Pflege 

behandelt230.  

 

 Die Möglichkeiten und Grenzen ambulanter Pflege, die häusliche Versorgung bei 

besonderen Nutzergruppen sicherzustellen, nämlich bei Schwerkranken231  und 

Alleinlebenden
232

 wurden ebenfalls als Handlungsproblem ambulanter Pflege 

untersucht.   

 

ïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïï 
223

 vgl.: Heinemann-Knoch u.a. 1982: 258, Heinemann-Knoch/de Rijke/Schachtner 1985: 103; Heinemann-
Knoch/de Rijke 1987: 214. 
224

 vgl.: Blüher 2004; Blüher/Stosberg 2005a; 2005b; Boes 2002; 2003; Holle 2004; Büscher u.a. 2005, 
2007. 
225

 Blüher (2004) sowie Blüher und Stosberg (2005) präsentieren ihre Studie über Arbeitsbedingungen und 
Arbeitszufriedenheit von Pflegekräften, die in der ambulanten Pflege tätig sind. 
226

 B¿scher u.a (2007: 343) stellen ihr Forschungsprojekt ¿ber ĂAuswirkungen von Verg¿tungsregelungen in 
der hªuslichen Pflegeñ vor. B¿scher u.a (2005) legen den zugehºrigen Abschlussbericht vor. 
227

vgl.: Heusinger/Klünder 2005a; 2005b. 
228

 Heusinger und Kl¿nder(2005a: 370 und 2005b: 12) stellen ihre Studie zum ĂSteuerungsverhalten in 
hªuslichen Pflegarrangementsñ vor. Auch in folgenden Publikationen nehmen sie auf jene Studie Bezug: 
Heusinger und Klünder (2003; 2004a; 2004b; 2005c) sowie Heusinger (2008). 
229

 Heinemann-Knoch/ Knoch/Korte 2008. 
230

 Heinemann-Knoch, Knoch und Korte (2008: 146) prªsentieren ihre Studie zur Qualitªt von ĂHilfe- und 
Pflegearrangements ªlterer Menschen in Privathaushaltenñ. Auf diese Studie beziehen sie auch in den 
folgenden Publikationen: Knoch, Korte und Heinemann-Knoch (2005) sowie Heinemann-Koch, Korte und 
Knoch (2005).   
231

 vgl.: Ewers/Schaeffer 1999; Schaeffer/Ewers 2002; Lademann 2007. 
232

 vgl.: Ludwig 2002. 
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Bleibt anzumerken: Auch Studien, die im Rahmen von Personalbefragungen die 

Qualitätssicherung in der ambulanten Pflege eigens als Handlungsproblem ambulanter 

Pflege behandeln233, lassen sich Hinweise auf das Problem der Verflechtung von 

formeller und informeller Pflege in häuslichen Pflegearrangements entnehmen.234 Jene 

sich für die Zwecke dieser Arbeit mehr oder weniger eignenden Bezugsstudien sind teils 

in der Zeit vor Einführung der Pflegeversicherung, teils in der Zeit nach Einführung der 

Pflegeversicherung entstanden. Sie decken einen Zeitraum von etwa drei Jahrzehnten 

ab. Gemeinsam ist ihnen zwar die Konzentration auf die Personalperspektive. 

Unterschiede bestehen aber hinsichtlich der gewählten Untersuchungsthemen, d.h. 

hinsichtlich der Wahl des untersuchten Handlungsproblems. Unterschiede bestehen 

zudem im Hinblick auf die gewählten Untersuchungsdesigns. Wie lassen sich die 

Ergebnisse jener Bezugsstudien mit Blick auf das Untersuchungsthema der 

vorliegenden Arbeit zusammenfassen? Auffällig ist die relative Kontinuität des 

gebotenen Bildes.  

Patientenorientierung bildet den Kern des beruflichen Selbstverständnisses von 

Pflegekräften ambulanter Pflegedienste235. Nicht die Angehörigen, sondern die 

pflegebedürftigen Personen stehen vor236  wie nach237 der Einführung der 

Pflegeversicherung im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit des Pflegepersonals. Die 

Handlungsspielräume für patientenorientiertes Handeln sind nach238 wie vor239  

strukturell bedingt begrenzt. Vor240 Einführung der Pflegeversicherung, wie danach241 

befinden sich die Pflegekräfte in einem Konflikt zwischen Patientenbindung und 

Wirtschaftlichkeitsgebot. Außerdem Vor242 wie nach243 Einführung der 

Pflegeversicherung nutzen sie in der Interaktion mit Pflegebedürftigen 

Handlungsstrategien, die es ihnen erlauben, trotz strukturell bedingt begrenzter 

ïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïï 
233

 vgl.: Boucsein/Grunow 2002; Roth 2001, 2003a, 2003. 
234

 Bei den Publikationen von Roth (2001, 2003a, 2003b) handelt es sich um Präsentationen ein und 
derselben von ihm durchgeführten Studie zur Qualitätssicherung in der ambulanten Pflege aus 
Personalsicht. 
235

 vgl.: Blüher 2004: 30, 43; Blüher/Stosberg 2005b: 359. 
236

 vgl.: Evers 1993b: 249; Evers/Olk 1995a: 69; Evers/Olk 1995b: 95. 
237

 vgl.: Ewers/Schaeffer 1999: 56; Boes 2002: 61f; Boes 2003: 353; Blüher/Stosberg 2005a: 184; Büscher 
u.a. 2005: 89; Büscher u.a. 2007: 350; Büscher 2007: 83, 97; Heinemann-Knoch/Knoch/Korte 2008: 151, 
164. 
238

 vgl.: Ewers/Schaeffer 1999: 54; Schaeffer/Ewers 2002: 189; Blüher/Stosberg 2005b: 356, 360; Büscher 
2007: 92, 93. 
239

 vgl.: Heinemann-Knoch/de Rijke/Schachtner 1985: 104, 107; Garms -Homolová/Hütter/Schaeffer 1989: 
41. 
240

 vgl.: Heinemann-Knoch/de Rijke/Schachtner 1985: 112, 114, 122; Garms -Homolová/Schaeffer 1992: 50, 
56. 
241

 vgl.: Evers/Rauch 1998; 15; Ewers/Schaeffer 1999: 17; Boes 2002: 88; Boes 2003: 355; Holle 2004: 48, 
50; Blüher 2004: 25, 30; Blüher/Stosberg 2005a: 184; Blüher/Stosberg 2005b: 358. 
242

 vgl.: Grms-Homolová/Schaeffer 1992: 83; Heinemann-Knoch/de Rijke/Schachtner 1985: 128ff. 
243

 vgl.: Boes 2002: 80, 88; Boes 2003: 349; Holle 2004: 44, 55,  59f, 77; Büscher 2007: 92, 100; 
Heinemann-Knoch/Knoch/Korte 2008: 151. 
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Handlungsspielräume Arrangements häuslicher Pflege zu entwickeln, die sie gemessen 

an ihrem beruflichen Selbstverständnis als tragfähig erachten. 

 

Die ĂTourñ244 und die mit ĂZeitvorgabenñ245 versehenen Einsätze während einer Tour 

bilden den Rahmen nicht nur für die Interaktion mit Patienten246, sondern auch für die 

Interaktion mit Angehörigen. Das Verhältnis zwischen formeller und informeller Pflege in 

häuslichen Kontexten war und ist ein schwieriges Verhältnis: Ambulante 

Pflegeorganisationen können schwerlich ohne Engagement von Angehörigen 

funktionieren: vor247 wie nach248. Ambulante Pflegeorganisationen können aber auch 

nur schwerlich mit Engagement von Angehörigen funktionieren: vor249 wie nach250. Die 

Beziehung zwischen Pflegekräften und Angehörigen gilt vor251 wie nach252  als 

konfliktanfällig. Angehörige gelten unter Umständen als ĂStºrfaktorñ
253

. Die Beziehung 

zwischen Pflegekräften und Angehörigen gilt vor254 wie nach255  als nicht frei von 

Konkurrenz. Pflegekräfte verweisen auf Koordinationsprobleme, die es in der Interaktion 

mit Angehörigen in häuslichen Pflegearrangements zu bewältigen gilt
256

.   

Pflegefachkräfte sind im Rahmen ihrer Möglichkeiten um Entlastung von Angehörigen 

bemüht257 und setzen Maßnahmen zur Entlastung von Angehörigen als Möglichkeit zur 

Aufrechterhaltung der häuslichen Pflege ein258. Sie sind auf Arbeitsteilung bei den 

Pflegeleistungen bedacht259: Es kann bei der Verteilung der Verantwortlichkeiten für 

Pflegeleistungen einerseits zur Bildung gemeinsamer Aufgabenbereiche260, andererseits 

zur Bildung getrennter Aufgabenbereiche261 kommen. Getrennte Aufgabenbereiche 

können aber auch im Falle einer Trennung zwischen Pflegeleistungen, als 

Aufgabenbereich des Pflegepersonals, und pflegeorganisatorischen Leistungen, als 

Aufgabenbereich von Angehörigen, entstehen262.  

ïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïï 
244

 Holle 2004: 44. 
245

 Holle 2004: 48. 
246

 vgl.: Holle 2004: 44. 
247

 vgl.: Garms-Homolová/Schaeffer 1992: 88; Heinemann-Knoch u.a. 1982: 258, 260. 
248

 vgl.: Boes 2002: 52; Ludwig 2002: 3f; Schaeffer/Ewers 2002: 189; Lademann 2007: 95f. 
249

 vgl.: Garms-Homolová/Schaeffer 1992: 91; Heinemann-Knoch u.a. 1982: 262. 
250

 vgl.: Boes 2002: 52; Schaeffer/Ewers 2002: 190. 
251

 vgl.: Damkowski/Görres/Luckey 1988: 222; Garms -Homolová/ Schaeffer 1992: 91f; Zeman 1993: 238f, 
242f; Zeman 1994: 180f; Evers/Olk 1995a: 70f; Evers/Olk 1995b: 91f. 
252

 vgl.: Boes 2002: 52, 67; Emmrich 2002: 326f, 329; Schaeffer/Ewers 2002: 190; Holle 2004: 53f; Büscher 
2007: 88, 96, 104; Heusinger/Klünder 2005b: 255. 
253

 Ewers/Schaeffer 1999: 62. 
254

 vgl.: Garms-Homolová/Schaeffer 1992: 92; Zeman 1994: 179. 
255

 vgl.: Emmrich 2002: 333; Büscher 2007: 85. 
256

 vgl.: Boucsein/Grunow 2002: 28; Roth 2001: 272; Roth 2003a: 18; Roth 2003b: 77. 
257

 vgl.: Damkowski/Görres/Luckey 1988: 27, 153, 213; Lademann 2007: 97f. 
258

 vgl.: Büscher 2007: 79, 105. 
259

 vgl.: Damkowski/Görres/Luckey 1988: 153. 
260

 vgl.: Damkowski/Görres/Luckey 1988: 153f; Zeman 1993: 239, 241; Büscher 2007: 106. 
261

 vgl.: Damkowski/Görres/Luckey 1988: 153; Lademann 2007: 96ff. 
262

 vgl.: Zeman 1993: 240; Zeman 1994: 178. 
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Angehºrige gelten als ĂRessourceñ263, die es in Arbeitsprozesse der Pflege möglichst 

einzubinden gilt: vor264 wie nach265. Angehörige werden zum Teil auch als Koklienten 

wahrgenommen: vor266 wie nach267.268 Hilfsbedürftigkeit von Angehörigen begrenzt die 

Möglichkeiten, sich ihrer als Helfer zu bedienen269. Die Konfrontation mit zwei Klienten 

lässt eine für das Pflegepersonal schwierige Pflegesituation und kaum zu handhabende 

Beziehungskonstellation entstehen270. Pflegekräfte vermeiden es unter Umständen, 

Angehörige in der Zeit während eines Einsatzes in den eigenen Arbeitsvollzug 

einzubinden271. Teils vermeiden sie die Kommunikation mit Angehörigen272; teils suchen 

sie aber auch die Kommunikation mit Angehörigen273.  

Es ist wiederholt konstatiert worden, dass Prozesse der Verflechtung von formeller und 

informeller Pflege in häuslichen Pflegearrangements nur lückenhaft erforscht sind274. 

Nach wie vor gilt: Die Personalsicht auf Prozesse der Kopplung von formeller und 

informeller Pflege in häuslichen Pflegearrangements ist ein vergleichsweise 

vernachlässigtes Forschungsgebiet geblieben. Hier will die vorliegende Arbeit einen 

Beitrag zur Schließung von Forschungslücken leisten. Sie stellt die 

Verknüpfungsprozesse und Verknüpfungsprobleme in häuslichen Pflegearrangements 

aus Personalperspektive in den Mittelpunkt: Wie erlebt und gestaltet eine Pflegefachkraft 

Interaktionen mit Angehörigen? Stellen Angehörige eine für sie relevante Bezugsgröße 

in Prozessen der Wahrnehmung und Deutung von Handlungsbedingungen dar? Nimmt 

sie auf Angehörige bei der Wahl von Handlungszielen und Handlungsstrategien Bezug? 

Wählt sie Angehörige als Bezugsgröße in Prozessen der Wahrnehmung und Deutung 

von Handlungsfolgen?  

 

4. Einführung in das Untersuchungsdesign der Arbeit 

 

Für die Zwecke dieser Arbeit wurden Daten einer Studie ausgewertet, die in den Jahren 

vor der Einführung der Pflegeversicherung durchgeführt worden ist: Jene KASSELer 

Pflegedienst-Studie (1988 - 1990) war seinerzeit in nationale (1986 - 1990) und 

ïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïï 
263

 Büscher (2007: 98) wurde hier sinngemäß übersetzt: Er spricht von Ăressourcesò. 
264

 vgl.: Evers/Olk 1995b: 98. 
265

 vgl.: Ewers/Schaeffer 1999: 56; Boes 2002: 52; auch: Büscher 2007: 98. 
266

 vgl.: Zeman 1994: 182. 
267

 vgl.: Boes 2002: 51; auch: Heusinger/Klünder 2005b: 185. 
268

 Heusinger/Klünder (2005b: 185) wurden hier sinngemªÇ zitiert: Sie berichten von ĂPflegepersonenñ, 
denen Pflegefachkrªfte ĂHilfe durch Trost, Zuwendung, Ermutigungñ gewªhren. 
269

 vgl.: Garms-Homolová/Schaeffer 1992: 53. 
270

 vgl.: Schaeffer/Ewers 2002: 190. 
271

 vgl.: Emmrich 2002: 329. 
272

 vgl.: Evers/Rauch 1998: 32; Büscher 2007: 96. 
273

 vgl.: Damkowski/Görres/Luckey 1988: 152; Heusinger/Klünder 2005a: 394; Büscher 2007: 97f. 
274

 vgl.: Zeman 1993: 235; Evers 1993b: 250; Evers/Olk 1995b: 71; Büscher 2007: 35. 
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internationale Forschungszusammenhänge eingebettet.275 Der Betreuer dieser Arbeit 

war einer der Projektleiter. Die Verfasserin dieser Arbeit war Projektmitarbeiterin. Die 

KASSELer Pflegedienst-Studie bietet sog. qualitatives Datenmaterial, dessen besonderes 

Maß an Tiefenschärfe Seltenheitswert hat. In der ambulanten Pflege tätige Pflegekräfte 

haben ihre berufliche Handlungspraxis nicht nur im Rahmen sog. allgemeiner 

Leitfadeninterviews, sondern auch im Rahmen sog. episodenbezogener 

Leitfadeninterviews rekonstruiert. Die Gemeinsamkeit beider Leitfäden bestand, 

vereinfachend gesagt, in den Fragekomplexen, die eine Rekonstruktion von 

Arbeitsprozessen erlauben sollten: Im Mittelpunkt standen jeweils Fragen nach den 

Zielen und Aufgaben ambulanter Pflege, Fragen nach den Bedingungen, Verfahren und 

Folgen der Aufgabenerledigung sowie Fragen nach den sich im Prozess der 

Aufgabenerledigung entwickelnden Interaktionen und Arbeitsbeziehungen. Der 

Unterschied zwischen beiden Leitfäden lag, vereinfachend gesprochen, im Bezugspunkt 

der Frageformulierung. Im Rahmen der episodenbezogenen Leitfadeninterviews 

wurde die berufliche Erfahrungswelt der Pflegekräfte ausschnittsweise unter die Lupe 

genommen: Die Aufmerksamkeit galt der aktuellen Arbeit in ausgewählten Fällen 

häuslicher Pflege. Die Arbeitsprozesse sollten als Fallgeschichten rekonstruiert werden. 

Jene Fallgeschichten sollten zeitnah zur Fallauswahl und Fallbearbeitung erhoben 

werden: In allen Fällen, in denen Senioren im Verlauf der Erhebung neu in die 

ambulante Pflege übernommen worden waren, sollten die operativen Prozesse des 

Arrangierens häuslicher Pflege jeweils gesondert, Fall für Fall, untersucht werden. Im 

Rahmen der allgemeinen Leitfadeninterviews wurde der Blick auf die berufliche 

Erfahrungswelt der Pflegekräfte erweitert: Die Aufmerksamkeit richtete sich auf alle im 

Verlauf des bisherigen Berufslebens in der ambulanten Pflege eigenerlebten Prozesse 

der Fallauswahl und Fallbearbeitung. Mit jener Veränderung im Bezugspunkt der 

Frageformulierung war eine Veränderung in der Untersuchung beruflicher 

Handlungsverläufe verbunden: Zusammenhänge im Bedingungsgefüge sowie 

Zusammenhänge zwischen Bedingungen, Verfahren und Konsequenzen blieben 

entweder erhalten (im episodenbezogenen Leitfadeninterview) oder wurden zerschnitten 

(im allgemeinen Leitfadeninterview). Die Möglichkeit der systematischen Analyse von 

Handlungsverläufen blieb jedoch unbenommen.  

Die KASSELer Pflegedienst-Studie ist in ihrem besonderen Maß an Tiefenschärfe am 

ehesten mit der Berliner Sozialstationen-Studie276 vergleichbar.277 278 Jenes besondere 

ïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïï 
275

 Eine detaillierte Rekonstruktion des Untersuchungsprozesses findet sich in Kapitel II dieser Arbeit. 
276

 vgl.: Garms-Homolová/Hütter/Schaeffer 1989. 
277

 Im Rahmen der Berliner Sozialstationen-Studie kamen folgende Erhebungsmethoden zum Einsatz: 
Ăsemistrukturierte Interviews mit den Mitarbeitern von Sozialstationen und von privaten Pflegestationen 
sowie Befragungen von Sozialstationenmitarbeitern im Rahmen der im Teilprojekt 2 durchgeführten 



 

24 

 

Maß an Tiefenschärfe liegt nicht nur in der Kombination von allgemeinen und 

episodenbezogenen Leitfadeninterviews begründet, sondern basiert auch auf der 

Kumulation von episodenbezogenen Leitfadeninterviews bei einzelnen Pflegekräften. 

Das Datenmaterial der KASSELer Pflegedienst-Studie ist somit wegen seiner hohen 

Tiefenschärfe in besonderem Maße geeignet, die Prozesse und Probleme der 

Interaktion mit Angehörigen pflegebedürftiger älterer Menschen zu beleuchten. 

Die Untersuchungsregion des KASSELer EG-Projektes bestand aus drei Gemeinden 

eines hessischen Landkreises. Alle in jener Untersuchungsregion ansässigen 

ambulanten Pflegeeinrichtungen konnten für eine Beteiligung an der KASSELer 

Pflegedienst-Studie gewonnen werden: Es handelte sich um drei sog. gemeindliche 

Pflegedienste und um einen sog. gemeinnützigen Pflegeverein. Für die Zwecke dieser 

Arbeit wurde die Aufmerksamkeit auf den Fall einer Pflegekraft gelenkt. Der Auswahl 

wurden folgende Auswahlkriterien zugrunde gelegt: Die Befragungsperson sollte in einen 

für die Untersuchungsregion typischen Organisationskontext eingebunden sein und 

sollte eine Fülle qualitativen Datenmaterials produziert haben. Ausgewählt wurde eine in 

der Krankenpflege ausgebildete Pflegekraft. Sie war bei einem gemeindlichen 

Pflegedienst angestellt und bekleidete in Personalunion Leitungs- und 

Durchführungsfunktionen. Das gesamte auf der Ebene dieser Person vorliegende 

qualitative Datenmaterial wurde für die Zwecke dieser Arbeit ausgewertet: sechs 

allgemeine und zwölf episodenbezogene Leitfadeninterviews.  

Die Befragungsperson stellt in jenen episodenbezogenen Interviews ihre Arbeit auf der 

Mikroebene von acht Fällen häuslicher Pflege vor. Jene acht Episoden häuslicher 

Pflege stellen acht Variationen ein und desselben Handlungsproblems dar: nämlich der 

Koordination und Kooperation mit Angehörigen. Die Problembearbeitung erfolgt nach 

Darstellung der Befragungsperson unter teils konstanten, teils variierenden 

Bedingungen: Einerseits verbleibt sie in demselben Organisations- und Berufskontext. 

Anderseits bewegt sie sich in unterschiedlichen häuslichen Kontexten: Sie erlebt hohen 

wie geringen Pflegebedarf, sinkenden wie steigenden Pflegebedarf. Sie begegnet nahen 

und in der Nähe lebenden Angehörigen, entfernten und entfernt lebenden Angehörigen. 

Sie erlebt konfliktfreie wie konflikthafte Familienbeziehungen. Sie trifft auf Angehörige, 

die mitwirken, sowie auf Angehörige, die sich einer Mitarbeit zu entziehen suchen. Jene 

Variationen wurden nicht gezielt ausgewählt, sondern zufällig erfasst.  

ïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïï 
Fallerhebungenñ (Garms-Homolov§/H¿tter/Schaeffer 1989: 72). Bei jenem ĂTeilprojekt 2ñ handelt es sich um 
die von der DFG gefºrderte Studie ĂVersorgung alter Menschen: Bedarf und Barrierenñ, in der 
ĂVersorgungslaufbahnen Hochbetagterñ erforscht wurden (Garms-Homolová/Hütter/Schaeffer 1989: 70).   
278

 Die Berliner Sozialstationen-Studie ĂVersorgung alter Menschen: Bedarf und Barrierenñ war Teil des von 
der DFG gefºrderten Verbundprojektes ĂVergleichende Untersuchung der Gesundheits- und Sozialdienste 
f¿r ªltere Menschenñ, an dem auch das KASSELer EG-Projekt und mithin auch die KASSELer Pflegedienst-
Studie beteiligt waren. 
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Die Befragungsperson hatte eine Position an der Nahtstelle zwischen gemeindlicher 

Pflegeorganisation und Privathaushalten inne. Sie verfügte über begrenzte 

Handlungsspielräume. Für die Gemeinde stellte die Unterhaltung des gemeindlichen 

Pflegedienstes in finanzieller Hinsicht ein kalkuliertes Verlustgeschäft dar279. Die 

Gemeinde verfolgte zwar nicht das Ziel, einen florierenden Geschäftszweig zu 

unterhalten, ließ sich aber von dem Ziel leiten, die finanziellen Verluste möglichst gering 

zu halten. F¿r die Pflegekraft bedeutete das: Sie musste Ăauf Wirtschaftlichkeitñ des 

gemeindlichen Pflegedienstes Ăbedacht seinñ280 und musste mit knappen 

Organisationsressourcen auskommen281, ohne die Aussicht zu haben, auf eine künftig 

verbesserte Ausstattung mit Organisationsressourcen bauen zu können282. Es war ihre 

Aufgabe, den Pflegebedarf zu definieren und das der Bedarfsdeckung dienende formelle 

Pflegeprogramm zu entwickeln
283

. Sie unterlag weder der Pflicht zum Abschluss eines 

Pflegevertrages, noch der Pflicht zur umfassenden Dokumentation des Pflegeprozesses. 

Dokumentationsarbeiten beschränkten sich im Wesentlichen auf die Dokumentation 

erbrachter (nicht) refinanzierbarer Leistungen. Es war auch ihre Aufgabe, Beratung zu 

leisten: Sie unterlag aber nicht der Pflicht, Beratungsleistungen in den Kontext einer 

gesetzlich gebotenen Pflichtveranstaltung einzubetten. Sie war verpflichtet, sich um 

Qualitätssicherung in der Pflege unter der Bedingung geringerer Regelungsdichte zu 

bemühen.  

Die Reichhaltigkeit des Datenmaterials erwies sich im Auswertungsprozess als 

Januskopf: Zwar verhieß sie die Möglichkeit, zu einer Fülle empirisch fundierter 

Einsichten über die Praxis ambulanter Pflege zu gelangen. Aber sie ließ auch die 

Langwierigkeit des zu durchlaufenden Arbeitsprozesses erahnen. Sie verwies auf die 

Dringlichkeit, eine Lösung für das Auswertungsproblem zu finden: Wie kann dem Gebot 

nach Qualitätssicherung284 und dem Gebot nach Sicherung der Praktikabilität285 in der 

Auswertung Rechnung getragen werden? Das für die Zwecke dieser Arbeit gewählte 

Auswertungsverfahren stellt den Versuch dar, das Auswertungsproblem in Anlehnung an 

die Arbeiten von WITZEl286 und ROSENTHAL
287 auf eine beiden Geboten soweit wie 

möglich Rechnung tragende Weise zu lösen.  
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5. Aufbau der Arbeit  

 
In Kapitel I wird zunächst das für die Zwecke dieser Arbeit gewählte 

Untersuchungsthema umrissen (I 1). Es wird anschließend als Thema vorgestellt, das 

von praktischer, sozialpolitischer und wissenschaftlicher Relevanz ist (I 2). Der Stand der 

Forschung wird skizziert (I 3). Abschließend wird das für die Zwecke dieser Arbeit 

gewählte Untersuchungsdesign präsentiert: Ausgewählt wurden sog. qualitative Daten, 

die der in den Jahren vor Einführung der gesetzlichen Pflegeversicherung 

durchgeführten KASSELer Pflegedienst-Studie (1988 ï 1990) entstammen. Sie bietet 

sog. qualitatives Datenmaterial, dessen besonderes Maß an Tiefenschärfe 

Seltenheitswert hat (I 4).  

In Kapitel II findet sich die Rekonstruktion des Untersuchungsprozesses: Der 

Untersuchungsprozess wird als Abfolge von Entscheidungen rekonstruiert. Der Kontext 

der Entscheidungsfindung, die möglichen Alternativen, die getroffenen Wahlen und die 

Konsequenzen werden verdeutlicht. Um den Prozess der Datenauswahl transparent zu 

machen (II 1), werden zunächst die Auswahlmöglichkeiten beschrieben. Die Datensätze, 

die zur Auswahl standen, werden skizziert (II 1.1). Es folgt eine Beschreibung des 

Auswahlverfahrens: Die Kriterien für die Auswahlentscheidung werden benannt. Der 

ausgewählte Datensatz wird umrissen (II 1.2). Um Transparenz mit Blick auf den 

Prozess der Datenauswertung herzustellen, wird im ersten Schritt die Methodik der 

Datenauswertung behandelt (II 2): Die Vorkenntnisse über Auswertungsmöglichkeiten 

werden rekonstruiert (II 2.1) und das verwendete Auswertungsverfahren wird 

beschrieben (II 2.2). Im zweiten Schritt wird die Thematik der Datenauswertung 

spezifiziert (II 3): Das Wissen über Arbeitsprozesse in der ambulanten Pflege, das in den 

Auswertungsprozess eingeflossen ist, ohne vorab zu Hypothesen verdichtet worden zu 

sein, wird rekonstruiert (II 3.1) und die Leitfragen der Auswertung werden vorgestellt (II 

3.2). 

Die Kapitel III und IV sind der Darstellung der Untersuchungsergebnisse gewidmet. 

Sie basieren auf der Befragung einer Pflegekraft, die sowohl im Rahmen sog. 

episodenbezogener Leitfadeninterviews (III), als auch im Rahmen sog. allgemeiner 

Leitfadeninterviews (IV) Einblick in ihre berufliche Erfahrungswelt geboten hatte. In 

Kapitel III werden acht Fallgeschichten aus dem Berufsalltag der Befragungsperson 

vorgestellt. Den Anfang bildet eine Fallgeschichte, in der Pflegekraft den 

Interaktionsprozess mit der Angehörigen nach eigener Darstellung als unproblematisch 

erlebt (III 1). Die nachfolgenden Fallgeschichten288 handeln allesamt von 
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Interaktionsprozessen mit Angehörigen, die sie eigenem Bekunden als problematisch 

erlebt. Die Fallgeschichten werden jeweils getrennt präsentiert. Der Aufbau der 

Ergebnispräsentation ist stets gleich: Auf die Rekonstruktion des familialen 

Netzwerkes289 folgt die Rekonstruktion der Fallauswahl und Fallbearbeitung290, die durch 

einen Blick in die Zukunft der Fallbearbeitung ergänzt wird291. Den Abschluss bilden 

jeweils die Quintessenzen292: Die Handlungsbedingungen, Handlungsziele, 

Handlungsstrategien und Handlungsfolgen, die sich bei der Untersuchung der 

Personalperspektive in den rekonstruierten Fallgeschichten häuslicher Pflege haben 

entdecken lassen, werden gesondert zusammengefasst. Da jede Fallgeschichte für sich 

genommen lesbar sein sollte, lassen sich Wiederholungen bei den Quintessenzen nicht 

vermeiden. In Kapitel IV wird die berufliche Erfahrungswelt, in der sich die Pflegekraft 

bewegt, nicht in Auszügen, sondern in ihrer Gesamtheit betrachtet. Werden in Kapitel III 

berufliche Erfahrungen behandelt, die sie bei der Arbeit in häuslichen 

Pflegearrangements jüngst gemacht hat, werden in Kapitel IV berufliche Erfahrungen 

betrachtet, die sie bei der Arbeit in häuslichen Pflegearrangements berufslebenslang hat 

sammeln können. Die Bezugspunkte der Ergebnispräsentation, die sich bei der 

Untersuchung der Personalperspektive in der erweiterten Rekonstruktion ihrer 

beruflicher Erfahrungswelt haben entdecken lassen, die Handlungsbedingungen (IV 1), 

Handlungsziele (IV 2), Handlungsstrategien (IV 3) und Handlungsfolgen (IV 4), bleiben 

erhalten.  

Den Abschluss der Arbeit bildet Kapitel V. Es startet mit einer Zusammenfassung der 

Untersuchungsergebnisse. Die zuvor separat dargestellten Untersuchungsbefunde 

werden im Rahmen einer vergleichenden Zusammenschau verdichtet (V1). Es folgt die 

Diskussion der Untersuchungsergebnisse (V 2). Eine Schlussbetrachtung rundet 

die Arbeit ab (V 3). 
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II Der Untersuchungsprozess: Eine Sequenz von Entscheidungen 

 

1. Die Datenauswahl 

 

1.1. Die Verfahrensmöglichkeiten im Rahmen der Datenauswahl: Die 

KASSELer Pflegedienst-Studie als Fundus  

 

Die vorliegende Untersuchung basiert auf der Entscheidung, Daten, die im Rahmen der 

KASSELer Pflegedienst-Studie erhoben worden waren, zu Untersuchungszwecken 

auszuwählen. Die KASSELer Pflegedienst-Studie war in einen Forschungskontext 

eingebunden, der sich auf nationaler und europäischer Ebene etabliert hatte: Sie war 

Teil des KASSELer EG-Projektes. Dabei handelte es sich um eine von der Deutschen 

Forschungsgemeinschaft geförderte, unter Leitung der Professoren Dr. rer. soc. D. 

Grunow (Duisburg) und Dr. med. H. Radebold (Kassel) im Rahmen der Interdisziplinären 

Arbeitsgruppe für Angewandte Soziale Gerontologie (Gesamthochschule - Universität 

Kassel) durchgeführte Untersuchung über Versorgungsprozesse im Alter (1986 - 

1990).293 Das KASSELer EG-Projekt (1986 - 1990) war seinerseits mit dem ACRE-Projekt 

(ĂAge Care Research Europe") verbunden. Das war eine von der Europªischen 

Gemeinschaft finanzierte, unter Leitung von Professor Raymond Illsley (University of 

Bath, United Kingdom) durchgeführte Vergleichsstudie zur Versorgung älterer Menschen 

in Europa (1985 - 1992). Sie basierte auf Beiträgen aus insgesamt neun Mitgliedstaaten 

der Europäischen Gemeinschaft.294 Das KASSELer EG-Projekt war einer von drei 

deutschen Beiträgen zu jener europäischen Vergleichsstudie.295 Das KASSELer EG-

Projekt wurde um die ursprünglich nicht geplante Pflegedienst-Studie erweitert (1988 - 

1990), um den Anforderungen des ACRE-Projektes, sich der Versorgungspraxis im 
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 Projektmitarbeiter waren: Dipl.Psych. B. Jansen, Ch. Köhler-Enders, Dr. phil. W. Korte, Dipl. Soz. B. 
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Sozial- und Gesundheitswesen der Untersuchungsregionen durch die Auswahl 

heterogener Versorgungsangebote zu nähern, besser gerecht zu werden.  

Um die KASSELer Pflegedienst-Studie hinsichtlich ihres Untersuchungsthemas und 

Untersuchungsdesigns besser verorten zu können, soll zunächst jener 

Forschungskontext erhellt werden, in den sie eingebettet war. Das KASSELer EG-

Projekt war seinem Selbstverstªndnis gemªÇ als Ăgerontologische Verlaufsstudie" 

konzipiert, in deren Mittelpunkt Ădie Lebensverhªltnisse und Bedürfnisentwicklung älterer 

Menschen und die gesundheitsbezogene Bedarfsdeckung in einer ländlichen Region"296 

standen. Es bestand aus zwei Teilprojekten: aus einer Untersuchung der 

Lebensverhªltnisse zu Hause lebender Senioren (Kennwort: ĂSeniorenbefragung") und 

aus einer Untersuchung des lokalen Sozial- und Gesundheitswesens (Kennwort: 

Systemanalyse). Den Ausgangspunkt des ersten Teilprojektes (Stichwort: 

Seniorenbefragung) bildete eine Befragung von 470 zu Hause lebenden Senioren. Ein 

Jahr nach der Erstbefragung fand eine Wiederholungsbefragung statt. Im Mittelpunkt des 

ersten Teilprojektes stand die sog. ĂEpisodenanalyseñ
297

. Eigens zu Zwecken der 

Seniorenbefragung rekrutierte Feldforscher haben die Senioren in der Zeit zwischen 

Survey und Resurvey im Abstand von sechs bis acht Wochen kontaktiert, um 

Veränderungen in der sozialen und gesundheitlichen Situation zeitnah zu erfassen und 

um eine Basis f¿r die Auswahl jener ĂEreignisseñ298 zu gewinnen, die zum Anlass 

genommen werden sollten, mit der Episodenanalyse zu starten. Um die Problematik der 

Verzahnung zwischen Bedürfnisentwicklungen und Angeboten der Bedarfsdeckung zu 

erforschen, sollten für die Zwecke der Episodenanalyse schwerpunktmäßig Ereignisse 

ausgewählt werden, in deren Folge sich Verflechtungen von informeller und formeller 

Hilfe, Verschiebungen zwischen informeller und formeller Hilfe sowie Verlagerungen 

zwischen formellen Hilfen beobachten ließen. Sie sollten zum Ausgangspunkt für sog. 

Ăepisodenbezogene Leitfadeninterviewsñ299 gemacht werden. Diese sollten nach 

Möglichkeit mit allen Personen durchgeführt werden, die von dem Ereignis betroffen und 

an den nachfolgenden Prozessen der Situationsdeutung und Situationsbearbeitung 

beteiligt waren. Die Befragung jener Personen sollte möglichst separat erfolgen.  

Die Begleitung des Seniorensamples in der Zeit zwischen Survey und Resurvey sowie 

die episodenbezogenen Leitfadeninterviews zu Zwecken der Episodenanalyse waren 

Etappen eines Forschungsprozesses, der begrenzt Möglichkeiten eröffnete, die 

Versorgungspraxis im Sozial- und Gesundheitswesen der untersuchten Region zu 
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erforschen: Es dominierten Episoden, die von Erkrankungen und von Prozessen der 

Krankheitsbearbeitung unter Beteiligung niedergelassener Ärzte handelten. Das 

Episodenmaterial bot am ehesten Einblick in die Versorgungspraxis niedergelassener 

Ärzte. Vermittels der Episodenanalyse sollte die Untersuchung der Lebensverhältnisse 

von Senioren (Kennwort: ĂSeniorenbefragung") mit der Untersuchung des lokalen Sozial- 

und Gesundheitswesens (Kennwort: ĂSystemanalyse") verbunden werden. Den 

Ausgangspunkt jenes zweiten Teilprojektes bildete eine Bestandsanalyse des sog. 

Ăpotentiellen Versorgungssystems"300: Es wurden zunächst alle Akteure identifiziert, die 

für Senioren und deren Versorgung mit Sozial- und Gesundheitsdiensten bedeutsam 

sein können (z.B. niedergelassene Ärzte, Krankenhäuser, Krankenhaussozialdienste, 

ambulante Pflegedienste, Alten- und Pflegeheime). Dazu wurden vorliegende Materialien 

(z.B. Gemeindeblatt, Organisationspläne) gesammelt und gesichtet. Im Mittelpunkt des 

zweiten Teilprojekts stand eine vertiefende Analyse jenes potentiellen 

Versorgungssystems: Die Sicht- und Handlungsweisen der für das lokale Sozial- und 

Gesundheitswesen bedeutsamen Akteure sollte erkundet werden.
301

 Die 

Aufmerksamkeit galt primär der Perspektive niedergelassener Ärzte, da sie im Rahmen 

der Seniorenbefragung als Verkörperung eines Versorgungsschwerpunktes sichtbar 

wurden. Der Versorgungspraxis niedergelassener Ärzte sollte im Rahmen sog. 

Ăallgemeiner Leitfadeninterviewsñ302 und im Rahmen einer Dokumentenanalyse 

episodenunabhängig erfasst werden. 

Mit der Erweiterung des KASSELer EG-Projektes um die zuvor nicht geplante 

Pflegedienst-Studie wurde ein Gegengewicht zur Untersuchung der Versorgungspraxis 

niedergelassener Ärzte geschaffen. Auf diese Weise wurde den Anforderungen des 

ACRE-Projektes Rechnung getragen, das Studium der Versorgungspraxis im Sozial- und 

Gesundheitswesen der Untersuchungsregion auf eine Auswahl heterogener 

Versorgungsangebote zu gründen. Die Bedeutung der ambulanten Pflegedienste war im 

Rahmen der Bestandsanalyse des potentiellen Versorgungssystems sichtbar geworden: 

Sie waren als zweite Säule der ambulanten Versorgung ausgebildet und boten sich 

folglich als zweites Standbein für eine Analyse der Versorgungspraxis im Sozial- und 

Gesundheitswesen der Untersuchungsregion an. Die Untersuchungsregion des 

KASSELer EG-Projektes bestand aus drei Gemeinden eines hessischen Landkreises. Alle 

in jener Untersuchungsregion ansässigen ambulanten Pflegeeinrichtungen, vier an der 

ïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïï 
300

 Bei dem Begriff des Ăpotentiellen Versorgungssystemsñ handelt es sich um die Wiedergabe einer 
projektinternen Sprachregelung. 
301

 Die Sicht- und Handlungsweisen der auf lokaler Ebene agierenden sozial- und gesundheitspolitischer 
Akteure sollten nicht ausgeblendet werden, aber die Sicht- und Handlungsweisen der im Sozial- und 
Gesundheitswesen auf lokaler Ebene agierenden Praktiker sollten im Mittelpunkt stehen. 
302

 Mit dem Begriff des Ăallgemeinen Leitfadeninterviewsñ wird eine projektinterne Sprachregelung 
aufgegriffen. 



 

31 

 

Zahl, konnten für eine Beteiligung an der KASSELer Pflegedienst-Studie gewonnen 

werden.  

Das Untersuchungsthema der KASSELer Pflegedienst-Studie war einerseits durch die 

Einbettung in das KASSELer EG-Projekt, andererseits durch die Einbindung in das ACRE-

Projekt vorbestimmt. Im Rahmen der KASSELer Pflegedienst-Studie wurde die Praxis der 

ambulanten Pflege beleuchtet. Die Organisations- und Funktionsweise der ambulanten 

Pflege wurde hauptsächlich durch das Studium von Versorgungsprozessen erhellt. Die 

Aufmerksamkeit war im Wesentlichen auf Prozesse der Verzahnung zwischen 

Bedürfnisentwicklung, Bedarfsbestimmung und Bedarfsbearbeitung sowie auf Prozesse 

der Verflechtung zwischen formellen und informellen Arten der Bedarfsdeckung 

gerichtet. Kommt es in der Interaktion zwischen Akteuren, die 

Versorgungsentscheidungen fällen, Versorgungsleistungen organisieren, erbringen und 

erhalten, d.h. in der Interaktion zwischen Senioren, Angehörigen, Pflegepersonal und 

Hausärzten, zu einer Verständigung in Sachen Bedürfniswahrnehmung, 

Bedarfsbestimmung und Bedarfsbearbeitung? Wie beeinflussen die lokale Pflegepolitik, 

die ambulante Pflegeorganisation, der Pflegeberuf und der Zustand von Privatpersonen 

die im Spannungsfeld zwischen Bedürfnisentwicklung und Bedarfsdeckung stehende 

Versorgungspraxis? Das Untersuchungsdesign der KASSELer Pflegedienst-Studie war 

gleichfalls durch die Einbettung in das KASSELer EG-Projekt und durch die Einbindung in 

das ACRE-Projekt geprägt.303 Die Praxis der ambulanten Pflege wurde erstens aus der 

Perspektive heterogener Akteure beleuchtet. Sie wurde zweitens schwerpunktmäßig aus 

der Personalperspektive betrachtet. Und sie wurde drittens durch eine Kombination von 

sog. quantitativen und qualitativen Methoden erforscht.  

Eigens zu Untersuchungszwecken entwickelte, durch das Personal der ambulanten 

Pflegedienste selbst zu führende Dokumentationen gestatten oberflächlich bleibende 

Einblicke in Prozesse der Fallauswahl und Fallbearbeitung. Erfasst wurde sowohl der 

Fallbestand als auch die sich in Zu- und Abgängen niederschlagende 

Bestandsentwicklung. Für die Dauer von sechs Monaten sollten erstens alle 

Betreuungsanfragen dokumentiert werden, die potentielle Neuzugänge betrafen: Die 

Dokumentationen jener Betreuungsanfragen spiegeln aus Personalperspektive das bei 

Kontaktaufnahme wahrgenommene Anliegen sowie den Prozess und das Ergebnis der 

Anliegensbearbeitung wieder. Für die Dauer von sechs Monaten sollten ferner alle zum 

Fallbestand gehörenden Fälle dokumentiert werden: Die Falldokumentationen verweisen 

aus Personalperspektive auf die soziale Einbindung der betreuten Person, auf deren 

gesundheitliche Verfassung, auf deren Hilfsbedürftigkeit und auf das etablierte 
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Hilfearrangement. Um tiefergehende Einsichten in Prozesse der Fallentwicklung, 

Fallauswahl und Fallbearbeitung zu gewinnen, kamen Leitfadeninterviews zum 

Einsatz. Im Mittelpunkt der Untersuchung stand ein Befragungsprogramm zum Studium 

sog. ĂPflegeepisodenñ304. Es wurde nach Möglichkeit in allen Fällen gestartet, in denen 

Senioren während des sechsmonatigen Erhebungszeitraumes als neuer Fall in die 

ambulante Pflege übernommen worden waren. Die in der Entwicklung begriffenen 

Pflegeepisoden sollten möglichst zeitnah zur Fallauswahl und Fallbearbeitung beleuchtet 

werden. Sogenannte episodenbezogene Leitfadeninterviews wurden soweit möglich 

nicht nur mit dem betreuenden Personal der ambulanten Pflegedienste 

(Minimalprogramm), sondern mit allen involvierten Akteuren geführt (Maximalprogramm). 

Um Pflegeepisoden aus der Perspektive heterogener Akteure (Personal der 

Pflegedienste, Senioren, Angehörige, Hausärzte) rekonstruieren zu können, waren 

Leitfäden entwickelt worden, die einerseits den Besonderheiten der Akteursperspektive 

Rechnung trugen, andererseits den Perspektivenvergleich erlaubten. Die 

Akteursperspektiven wurden nach Möglichkeit separat erfasst. Die Durchführung jener 

episodenbezogenen Leitfadeninterviews oblag eigens rekrutierten Feldforschern305. Ihr 

Gesprächspartner bei der in den ambulanten Pflegediensten durchgeführten 

episodenbezogenen Personalbefragung war die mit der Fallauswahl und Fallbearbeitung 

jeweils hauptsachlich befasste ĂPersonalpersonñ306: In einem ersten Schritt sollte die 

der Einschaltung des Pflegedienstes vorangegangene Vorgeschichte behandelt werden. 

Wie ist es aus Sicht der befragten Personalperson zur Einschaltung des Pflegedienstes 

gekommen?307 In einem zweiten Schritt sollte die Geschichte der Betreuung entfaltet 

werden. Wie sind die Entscheidungen zur Fallauswahl und Fallbearbeitung zustande 

gekommen? Wie sind die Begegnungen mit der pflegebedürftigen Person und den 

(pflegenden) Angehörigen verlaufen? Wie sieht das gewählte Arrangement häuslicher 

Pflege aus und wie wird es bewertet? Aus der Interviewsituation heraus betrachtet, lag 

die Vorgeschichte in der Vergangenheit, während die Geschichte der Betreuung in die 

Gegenwart hineinragte. Mit der Frage nach der Einschätzung der Zukunft des Ganzen 

sollte eine dritte Zeitdimension eröffnet werden. Wie wird sich das Ganze vermutlich 

weiterhin entwickeln? Die Feldforscher waren im Rahmen jener prozessualen 

ïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïï 
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 Der Begriff der ĂPflegeepisodenñ ist der projektinternen Sprachregelung entliehen. 
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 Bei den Feldforschern handelte es sich um zwei Personen: eine Frau und einen Mann, beide Mitte 
Dreißig, mit wissenschaftlicher Vorbildung. 
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 Der Begriff ĂPersonalpersonñ entspricht einer projektinternen Sprachregelung. 
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 Die Aufmerksamkeit war damit auf einen Entscheidungsprozess gerichtet, welcher erstens der 
Entscheidung zur Betreuungsübernahme vorausgegangen ist und an welchem zweitens die ältere Person, 
Netzwerkakteure und/oder Systemakteure beteiligt gewesen sind, nicht aber die betreuende Pflegekraft. Um 
sie jedoch zu Anschlussentscheidungen und Anschlusshandlungen zu befähigen, sind ihr seitens der 
Betroffenen und Beteiligten Einblicke in die Vorgeschichte zu gewähren. Diese sind perspektivenabhängig 
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Systematik gehalten, die Sicht- und Handlungsweise der befragten Personalperson zu 

erkunden. Es galt, gewählte Zielsetzungen und Handlungsstrategien aufzudecken sowie 

erlebte Handlungsbedingungen und Handlungsfolgen aufzuspüren.   

Um die im Spannungsfeld zwischen Bedürfnisentwicklung und Bedarfsdeckung 

stehende Praxis der ambulanten Pflege aus Personalperspektive nicht nur 

episodenabhängig sondern auch episodenunabhängig zu erhellen, führten die 

wissenschaftlichen Mitarbeiter des Projektes sog. allgemeine Leitfadeninterviews mit 

den Führungskräften der ambulanten Pflegedienste durch. Es interessierten die Ziele, 

Aufgaben und Zielgruppen der Organisation, die Arbeitsbedingungen (personelle 

Ausstattung und Finanzierung der Organisation) sowie die Verfahrensweisen im 

Rahmen der Fallauswahl und Fallbearbeitung. Das Interesse galt ferner den Aufgaben 

des Gesprächspartners und seinen in der ambulanten Pflege gewonnenen 

Berufserfahrungen. Es wurden berufliche Erfahrungen erkundet, die sich im Umgang mit 

älteren Menschen und deren Angehörigen, im Umgang mit Hausärzten und 

Berufskollegen sowie im Umgang mit Repräsentanten des Einrichtungsträgers hatten 

sammeln lassen. Die auf jenen beruflichen Erfahrungen basierenden Urteile über die 

Tragfähigkeit familialer Netzwerke und die Leistungsmöglichkeiten der ambulanten 

Pflegeorganisation wurden ebenso erfasst wie die auf jenen Berufserfahrungen 

gründenden Einsichten in die mit der Arbeit in der ambulanten Pflege verbundenen 

Folgen. 

Alle Interviews wurden nach Möglichkeit auf Tonband aufgezeichnet. Dies erleichterte es 

den Interviewern, sich auf den Gesprächsverlauf zu konzentrieren, und erlaubte es, das 

Vorgehen der Interviewer zu kontrollieren. Inspiriert durch die Arbeit von WITZEL
308

 

wurden die Feldforscher begleitend zum Erhebungsprozess geschult. Die begleitende 

Schulung fand im Rahmen der Besprechung der Tonbandaufzeichnungen statt. Es 

wurden die methodischen Probleme der Gesprächsführung im Zusammenhang mit der 

inhaltlichen Gesprächsentwicklung analysiert, um die Sensibilität für die methodischen 

und inhaltlichen Dimensionen des Gesprächsprozesses zu erhöhen. Die Feldforscher 

wurden ermutigt, die forschungsspezifische Kommunikationssituation möglichst weit an 

die kommunikativen Regeln alltäglichen Handelns anzunähern, um eine möglichst 

natürliche Kommunikationssituation zu schaffen. Sie wurden ermuntert, die Offenheit des 

Befragungsprozesses zu nutzen: einerseits ein vorgegebenes Befragungsprogramm zu 

berücksichtigen, andererseits im Befragungsprozess gewährte Einblicke in die Praxis 

ambulanter Pflege zum Anlass zu nehmen, selbständig Befragungsaktionen zu starten, 

um sich entwickelnde Einsichten zu prüfen und zu vertiefen. Sie wurden angehalten, die 

ïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïï 
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Balance zwischen einem zu eng am Leitfaden orientiertem Gespräch und einem freien 

Gespräch zu wahren.   

 

1.2. Das Auswahlverfahren  

 
Die Auswahlmöglichkeiten, die sich in Gestalt des Datensatzes der KASSELer 

Pflegedienst-Studie boten, haben sich im Auswahlprozess schrittweise reduzieren 

lassen. Er basierte auf der Wahl der Personalperspektive als Kristallisationspunkt für die 

Entfaltung des Untersuchungsthemas. Bezugspunkt für Auswahlentscheidungen war 

somit der Datensatz, der sich in den ambulanten Pflegeorganisationen hatte erheben 

lassen, die in der Untersuchungsregion ansässig waren. Er bestand erstens aus den 

Dokumentationen, d.h. aus 84 dokumentierten Betreuungsanfragen und 177 

dokumentierten Fällen ambulanter Pflege, und zweitens aus den Daten den 

Personalbefragungen, d.h. aus 79 episodenbezogenen Leitfadeninterviews und 17 

allgemeinen Leitfadeninterviews. 

Sowohl inhaltliche und methodische Überlegungen, als auch pragmatische Erwägungen 

beeinflussten die Auswahlentscheidung. Um die Praxis der ambulanten Pflege aus 

Personalperspektive zu beleuchten, sollte der Normalfall einer ambulanten 

Pflegeorganisation ausgewählt werden. Drei Gemeinden eines hessischen Landkreises 

bildeten die Untersuchungsregion. Alle ansässigen ambulanten Pflegeorganisationen 

hatten sich an der Untersuchung beteiligt. Vertreten waren drei sog. gemeindliche 

Pflegedienste und ein sog. gemeinnütziger Pflegeverein. Die  gemeindlichen 

Pflegedienste wurden von den jeweiligen Gemeinden (mit) unterhalten. Ihr 

Einzugsgebiet war auf das Hoheitsgebiet der jeweiligen Gemeinde begrenzt. Sie ließen 

bei aller Unterschiedlichkeit ihrer Organisationsstrukturen (wie dem Grad der 

organisatorischen Verselbständigung und der quantitativen Personalausstattung) 

Gemeinsamkeiten erkennen: Sie wurden von Krankenschwestern geleitet. Das 

Krankenpflegepersonal bildete das Kernpersonal. Die Pflege stellte das Kernangebot 

dar. Und die Senioren bildeten die Kernklientel. Bei dem gemeinnützigen Pflegeverein, 

zu dessen Kernklientel gleichfalls die Senioren zählten, handelte es sich um 

selbständige Pflegeeinrichtung, die einem Wohlfahrtsverband assoziiert war. Sie erhielt 

im Unterschied zu den gemeindlichen Pflegediensten keine Zuschüsse von Seiten des 

Kreises. Ihr Einzugsgebiet war überregional zugeschnitten. Krankenpflegekräfte und 

Sozialarbeiter bildeten den Kern der Einsatzkräfte. Pflege, speziell zeitintensive 

Pflegeeinsätze sowie Pflegeeinsätze zu besonderen Zeiten, und Beratung waren 

Kernangebote. Bei den gemeindlichen Pflegediensten und dem gemeinnützigen 



 

35 

 

Pflegeverein handelte es sich um zwei unterschiedliche Formen der Organisation 

ambulanter Pflege: Während die gemeindlichen Pflegedienste die gewöhnliche 

Organisationsform ambulanter Pflege im Landkreis Kassel repräsentierten309, stellte der 

gemeinnützige Pflegeverein eine außergewöhnliche Organisationsform ambulanter 

Pflege dar310. Der Auswahlprozess konzentrierte sich somit auf den für die 

gemeindlichen Pflegedienste vorliegenden Datensatz.   

Zur Rekonstruktion der Personalperspektive sollte das der Personalbefragung 

entstammende Datenmaterial genutzt werden, da die Leitfadeninterviews tiefergehende 

Einsichten in Prozesse der Fallauswahl und Fallbearbeitung versprachen. Jene 

Leitfadeninterviews waren mit Krankenpflegekräften geführt worden, die entweder 

ausschließlich für die Durchführung ambulanter Pflege zuständig waren oder zusätzlich 

mit der Leitung der ambulanten Pflegeorganisation beauftragt waren. Die 

Personalperspektive sollte am Beispiel einer Personalperson rekonstruiert werden: Alle 

mit dieser Person geführten Leitfadeninterviews sollten ausgewertet werden. Die 

auszuwählende Person sollte zu ihrer Beteiligung an möglichst vielen, möglichst 

verschiedenen Pflegeepisoden befragt worden sein. Angestrebt war ein besonders 

hohes Maß an Tiefenschärfe. Die Auswahl mehrerer Personalpersonen hätte Kürzungen 

an der Intensität des Auswertungsprogramms zur Folge gehabt. 

Die Auswahlentscheidung fiel auf eine Personalperson, die als Krankenschwester in 

einem gemeindlichen Pflegedienst beschäftigt war, dessen Stammpersonal aus zwei 

Personen bestand, die anderthalb Arbeitskraft verkörperten: Die Krankenschwester war 

als Hauptkraft ganztags beschäftigt. Eine Krankenpflegehelferin war als Zweitkraft 

halbtags tätig. Hilfspersonal unterlag hoher Fluktuation. Es stellte keine für Einsätze in 

der Pflege sicher verfügbare Größe dar. Zu den Aufgaben der Krankenschwester zählte 

sowohl die Leitung der Pflegeorganisation, als auch die Durchführung der Pflege. 

Gemessen an ihrem Lebensalter gehörte sie zur jüngeren Generation von 

Krankenschwestern. Gemessen an ihrem Dienstalter in der ambulanten Pflege zählte sie 

weder zu Ăden Frischlingen", noch zu Ăden alten Hasen". Die ausgewªhlte 

Personalperson war unter den auswählbaren Personen die Person mit der 

umfangreichsten Satz sog. qualitativer Befragungsdaten: Mit ihr waren sechs allgemeine 

Leitfadeninterviews und zwölf episodenbezogene Leitfadeninterviews geführt worden. 

Die allgemeinen Leitfadeninterviews dauerten zwischen 60 und 140 Minuten. Die 

episodenspezifischen Leitfadeninterviews währten zwischen 40 und 170 Minuten. In 

jenen episodenbezogenen Leitfadeninterviews bot sie Einblick in ihren Berufsalltag: Am 

Beispiel von acht Pflegeepisoden stellt sie häusliche Pflegearrangements vor, in denen 
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sie hohen wie geringen Pflegebedarf, sinkenden wie steigenden Pflegebedarf erlebt, in 

denen sie nahen und in der Nähe lebenden Angehörigen, entfernten und entfernt 

lebenden Angehörigen begegnet, in denen sie konfliktfreie wie konflikthafte 

Familienbeziehungen erlebt, in denen sie auf Angehörige trifft, die mitwirken, sowie auf 

Angehörige, die sich einer Mitarbeit zu entziehen suchen. Sie stellt auch häusliche 

Pflegearrangements vor, in denen sie jene Umbruchsituation erlebt, in der sich alle 

untersuchten gemeindlichen Pflegedienste befanden: Die in den gemeindlichen 

Pflegediensten verankerte Tradition, Klienten von einer finanziellen Selbstbeteiligung an 

den Pflegekosten freizustellen, wurde brüchig.  

 

2. Die Methodik der Datenauswertung 

 

2.1. Die Verfahrensmöglichkeiten im Rahmen der Datenauswertung   

 
Es gilt nunmehr einen Auswertungsprozess zu rekonstruieren, dessen Anfänge in den 

frühen neunziger Jahren liegen. Das Auswertungsverfahren ist nicht in einem 

wissenschaftlichen Vakuum, sondern in der Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen 

Arbeiten entstanden, die sich mit dem Problem befassten, sog. qualitative 

Befragungsdaten auszuwerten. Jene Auseinandersetzung wurde im Verlauf des 

KASSELer EG-Projektes gebahnt und nach Beendigung des KASSELer EG-Projektes 

vertieft. Jenes ĂKontextwissenñ311 über Auswertungsmöglichkeiten sog. qualitativer 

Befragungsdaten soll nunmehr rekonstruiert werden. 

Die Sichtung der mit der Auswertung qualitativer Befragungsdaten befassten 

Methodendiskussion ergab: Es besteht keine Einigkeit darüber, wie bei der 

Auswertung qualitativer Befragungsdaten zu verfahren ist. Es gibt kein 

Auswertungsverfahren, das für sich beanspruchen kann, die alleinige wissenschaftliche 

Anerkennung zu haben. Es stehen vielmehr unterschiedliche Auswertungsmöglichkeiten 

zur Auswahl312. Es werden Verfahrensmöglichkeiten vorgestellt. Sie bieten 

Entscheidungshilfen und lassen Entscheidungsspielräume unberührt313. Im Rahmen der 

qualitativen Sozialforschung gilt es als selbstverständliches Ziel der Analyse eines 

Einzelfalles, eine Ătypische"314 Art der Bearbeitung einer sozialen Situation 

aufzudecken. Es wird empfohlen, nicht nur einen Fall zu untersuchen, sondern mehrere 

Fälle in die Untersuchung einzubeziehen. Es wird geraten, eine vergleichende Analyse 
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von Einzelfällen durchzuführen, um die Chancen zu erhöhen, zu  aussagekräftigen 

Ergebnissen zu gelangen315. Es gibt unterschiedliche Vergleichsmöglichkeiten: Ein 

Vergleich ªhnlicher Fªlle bietet die Mºglichkeit, einen Ăeinzelnen"316 Typus der 

Situationsbearbeitung zu erfassen. Ein Vergleich unähnlicher Fälle eröffnet die 

Mºglichkeit, Ăalle"317 Typen der Bearbeitung einer sozialen Situation zu entdecken. Es 

wird empfohlen, den Analyseprozess mit einem Vergleich ähnlicher, minimal 

kontrastierender Fälle zu beginnen und mit einem Vergleich unähnlicher, maximal 

kontrastierender Fälle zu beenden318. Die Transkription der qualitativen 

Befragungsdaten gilt als Selbstverständlichkeit319. Erstens wird geraten, nicht nur die 

sprachlichen Äußerungen zu transkribieren, sondern auch die sprachbegleitenden 

Phänomene zu dokumentieren320. Zweitens wird empfohlen, sowohl bei der Transkription 

der sprachlichen Äußerungen, als auch bei der Dokumentation der sprachbegleitenden 

Phänomene pragmatisch zu verfahren und ein dem Auswertungsthema angepasstes 

Maß an Wiedergabegenauigkeit zu wählen321. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten 

systematischer Textbearbeitung: Bei der ĂKategorisierung"
322

 werden als erstes 

Hypothesen entwickelt und Kategorien gebildet. Anschließend wird der Fall unter jene 

getrennt von den Daten konstruierte ĂStruktur subsumiert"323. Bei der 

ĂSequenzierung"324 werden hingegen Kategorien und Hypothesen aus den Daten selbst 

entwickelt. Es wird Ădie dem Fall eigene Struktur"325 rekonstruiert. Es wurde empfohlen, 

die Aufmerksamkeit im Rahmen der systematischen Textbearbeitung auf Interaktionen 

zu richten, auf Bedingungen, auf Strategien und auf Konsequenzen326. Bei der Analyse 

von Erzªhlungen wird zwischen der Ăerzªhlten Zeit"327, der Zeit des erzählten 

Geschehens, und der ĂErzªhlzeit"328, der Zeit des Erzählens, unterschieden. Um die 

Gefahr zu mindern, einen Text fehlerhaft zu bearbeiten, ist eine Kontrolle der 

Textbearbeitung angezeigt. Der Akt der Kontrolle lässt sich nicht nur als individuellen 

Akt, sondern auch als sozialen Akt konzipieren. Es ist ratsam, die Arbeit am Text nicht 

nur selber zu kontrollieren, sondern auch kontrollieren zu lassen329. Es bestehen 
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unterschiedliche Möglichkeiten, Kontrolle ausüben zu lassen: einerseits durch Personen, 

die zur Gemeinschaft der Wissenschaftler zählen, einerseits durch Personen, die der 

ĂÖffentlichkeit"330 angehören. 

Das Auswertungsverfahren der vorliegenden Arbeit basiert nicht nur auf der Sichtung der 

Methodendiskussion, sondern auch auf der Sichtung der methodengeleiteten 

Forschungspraxis. Inspirierend waren insbesondere die Arbeiten von WITZEL
331 und 

ROSENTHAL
332: Eine erste Gemeinsamkeit beider Arbeiten besteht darin, dass sog. 

qualitative Befragungsdaten erhoben wurden, um ĂHandlungsprobleme"333 und deren 

Bearbeitung zu untersuchen334. Dass zu Untersuchungszwecken in dem einen Fall 

Leitfadeninterviews335 und in dem anderen Fall narrative Interviews336 eingesetzt wurden, 

stellt einen ersten Unterschied zwischen beiden Arbeiten dar. ĂErzählungen 

eigenerlebter Erfahrungenñ
337

 erlauben die Rekonstruktion von Handlungen. Sie lassen 

sich nicht nur mit Hilfe narrativer Interviews, sondern auch mit Hilfe von 

Leitfadeninterviews generieren338.   

Die Vertrautheit mit der WITZELschen Arbeitsweise basierte auf der im Rahmen des 

KASSELer EG-Projektes geführten Diskussion um geeignete Verfahren zur Auswertung 

sog. qualitativer Befragungsdaten. Das von WITZEL gewählte Verfahren zur Auswertung 

von Leitfadeninterviews339 wird im Folgenden beschrieben: Der erste Schritt der 

Datenauswertung besteht in der Analyse eines Einzelfalles340. Das Leitfadeninterview 

liegt Ăvollstªndig"341 transkribiert vor. Die Regeln für die Dokumentation der 

sprachbegleitenden Phänomene bleiben auf ein Minimum beschränkt342. Die 

ĂTextanalyse stellt eine Leistung des einzelnen Forschers"343 dar. Der Text wird 

inhaltlich und methodisch kommentiert344. Die Textbearbeitung beginnt mit einer 

Identifikation der Themen und Fakten. Anschließend wird der Text segmentiert und die 

Textsegmente werden sequentiell analysiert. Die Ăinhaltliche Interpretation"345 besteht 

in einer ĂSatz-für-Satz-Interpretation"346. Aufgabe des Interpreten ist es, die Aussagen 

der Befragungsperson Schritt für Schritt auf ihren Sinn zu prüfen und die 
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textimmanenten Bedeutungen nicht durch Kategorisierungen zu verdecken, die einem 

wissenschaftlichen Kontext entspringen347. Die sequentielle Bearbeitung des Textes soll 

gewährleisten, dass die Textsegmente abhängig von ihrem eigenen Kontext, dem Stand 

der Gesprächsentwicklung, interpretiert werden348. Interpretationen sequentiell 

bearbeiteter Textsegmente können im Fortgang der Analyse verwendet werden. 

Widersprüchliche Aussagen, Klärungen von Widersprüchen, Korrekturen und 

Detaillierungen von Angaben werden bei der sequentiellen Bearbeitung von 

Textsegmenten sichtbar. Die Überinterpretation eines Textsegmentes wird durch den 

Vergleich zwischen verschiedenen Textsegmenten vermieden349. Zur Textbearbeitung 

gehºren auch die Ămethodischen Kommentierungen"350 des Textes. Der in der 

Auswertungsphase zur Bearbeitung vorliegende Text wird als Produkt jenes 

Kommunikationsprozesses betrachtet, der während der Erhebungsphase zwischen 

Interviewer und Befragungsperson stattgefunden hat351. In der Erhebungsphase war es 

Aufgabe des Interviewers, den Kommunikationsprozess mit der Befragungsperson als 

einen auf den Gegenstand der Untersuchung zentrierten, in ĂVorinterpretationen"
352

 

m¿ndenden ĂVerstªndigungsprozess"353 zu organisieren. In der Auswertungsphase ist es 

Aufgabe des Interpreten, jenen sich im Text widerspiegelnden Kommunikationsprozess 

zu begutachten354, die problematischen Kommunikationsleistungen seitens des 

Interviewers zu identifizieren und in ihren Auswirkungen auf den 

Kommunikationsprozess einzuschätzen355.  

Im zweiten Schritt der Datenauswertung wird die Interpretationsleistung, die der einzelne 

Forscher erbracht hat, durch das Forschungsteam kontrolliert. Im Prozess der Kontrolle 

werden zwei Texte bearbeitet: das Gesprächstranskript und die Interpretation. Aufgabe 

der am Diskurs beteiligten Forscher ist es, die Interpretation einer Bewährungsprobe am 

Gesprächstranskript zu unterziehen und den Konsens am Gesprächstranskript zu 

suchen. Die endgültige Interpretation basiert auf einer zweifachen, intensiven 

Bearbeitung des Gesprächstranskriptes: Das Gesprächstranskript wird sowohl durch den 

einzelnen Forscher, als auch durch das gesamte Forschungsteam bearbeitet356. Die 

Interpretation wird nicht nur im Diskurs der Forscher, sondern möglichst häufig auch im 
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Diskurs mit Außenstehenden geprüft357. Im Prozess einer Fallanalyse wird die Struktur 

des Falles aufgedeckt: der Zusammenhang zwischen den subjektiv wahrgenommenen 

Handlungsvoraussetzungen und den spezifischen358 Formen der Problembearbeitung. 

Die Analyse bleibt jedoch nicht auf einen Einzelfall beschränkt, sondern wird auf 

mehrere Einzelfälle ausgedehnt359: Im dritten Schritt der Datenauswertung erfolgt die 

vergleichende Analyse der Einzelfälle360. Sie wird in einem Prozess der 

Ăwechselseitigen Kontrolle im Forschungsteam"361 durchgeführt. Ziel des Fallvergleichs 

ist es, auf Ăinduktive"362 Weise zu einer ĂTypisierung"363 von Formen der 

Problembearbeitung zu gelangen. 

Die Vertrautheit mit der ROSENTHALschen Arbeitsweise basierte auf der Teilnahme an 

einem von ROSENTHAL durchgef¿hrten Seminar zum Thema ĂInterpretative 

Textanalyse"
364

. Das von ROSENTHAL präferierte Verfahren zur Auswertung narrativer 

Interviews365 wird im Folgenden skizziert: Zwischen der erlebten Lebensgeschichte und 

der erzählten Lebensgeschichte differenzierend, führt ROSENTHAL zwei Zeitperspektiven 

ein: die Ăerlebte Zeit"
366

 und die ĂErzªhlzeit"
367

. Sie wählt ein Handlungsmodell, das den 

prozessualen Charakter sozialen Handelns sowohl in der Zeit des Erlebens, als auch in 

der Zeit des Erzählens betont: Jede Handlung verkörpert eine Auswahl zwischen 

möglichen Alternativen, die bis zum Handlungsvollzug in der jeweiligen Situation 

offenstehen368. Durch die subjektive Auswahl werden objektive Möglichkeiten für 

Folgehandlungen beeinflusst. Einige Handlungsspielräume werden eröffnet, andere 

verschlossen369. Das gewählte Analysemodell trägt jenem Handlungsmodell Rechnung: 

Es verbindet Elemente der Ăobjektiven Hermeneutik mit Elementen der Erzªhl- und 

Textanalyseñ370.  

Die ĂSequenzanalyse"371 umfasst sowohl die Ăsequentielle Analyse der erlebten 

Lebensgeschichte"372, als auch die Ăsequentielle Analyse der erzählten 
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Lebensgeschichte"373. Die narrativen Interviews werden zu Zwecken der sequentiellen 

Analyse vollständig transkribiert374. Alle sprachlichen Phänomene werden 

Ăwortwºrtlich"375 erfasst. Auch die sprachbegleitenden Phänomene werden detailliert 

dokumentiert376. Als erstes findet eine Ăsequentielle Analyse"377 biographischer Daten 

statt: Die Aufmerksamkeit ist auf die erlebte Lebensgeschichte gerichtet. Die 

ĂAufschichtung lebensgeschichtlicher Erfahrungen"378 wird unabhängig von den 

Selbstdeutungen des Biographen untersucht379. Als zweites wird die sequentielle 

Textanalyse vollzogen: Die Aufmerksamkeit gilt der erzählten Lebensgeschichte. Die 

ĂAufschichtung des Textes"380 wird erfasst. Ausgelegt wird nicht die biographische 

Erfahrung, sondern deren ĂDarstellung im Interview"381. Der Text wird sequenziert. 

ĂSequenz nach Sequenz"382 wird gedeutet. Als drittes erfolgt die sequentielle 

Feinanalyse einzelner Textstellen: Es werden Textpassagen ausgewählt, die sich 

eignen, gewonnene Interpretationen zu testen383, oder Textpassagen, deren 

Bedeutungsgehalt noch nicht entschlüsselt werden konnte384. ĂSinneinheit f¿r 

Sinneinheit"
385

 wird interpretiert.  

Die sequentielle Analyse ist ein regelgeleiteter Prozess386. Die Auslegung der Daten 

basiert auf dem ĂVerfahren der Abduktion"387. Das heißt: Ausgangspunkt ist jeweils 

eine Sequenz im Biographieverlauf oder eine Textsequenz in der biographischen 

Selbstdeutung388. Es folgen drei Arbeitsschritte. Jeder Arbeitsschritt entspricht einem 

gesonderten ĂTypus der Schlussfolgerung"389. Im ersten Schritt werden 

gedankenexperimentell alle zum Auslegungszeitpunkt möglichen Lesarten über die 

Bedeutung formuliert, die jener Sequenz im Biographieverlauf oder jener Textsequenz in 

der biographischen Selbstdeutung zukommen könnte390.391 Im zweiten Schritt wird 

gedankenexperimentell auf die möglichen empirischen Folge-Phänomene" geschlossen, 

welche jene Lesarten bestätigen könnten392. Das heißt: Es werden Hypothesen über die 
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denkbaren Anschlüsse entwickelt393.394 Im dritten Schritt findet der empirische Test statt: 

Es wird nach Indizien für die aus den Lesarten abgeleiteten Folge-Phänomenen 

gesucht395. Die Hypothesen über die denkbaren Anschlüsse werden mit dem faktischen 

Anschluss kontrastiert"396.397  

Die Daten werden chronologisch ausgelegt. Sie werden in der zeitlichen Reihenfolge 

behandelt, in der sie im Biographieverlauf erlebt und im Gesprächsverlauf erzählt 

wurden398. Bei der Auslegung der Daten gilt die Abstinenzregel. Das heißt: Sowohl von 

gewonnenen Interpretationen, als auch vom Wissen über Lebenslauf und Textaufbau ist 

zu abstrahieren399. Bei der Auslegung der Daten gilt ferner die Sparsamkeitsregel. Das 

heiÇt: Es wird unterstellt, dass ĂNormalitªtsbedingungen"400 gelten. Im 

Gedankenexperiment werden zunächst Kontexte entfaltet, in denen eine biographische 

Handlung und eine biographische Thematisierung als sinnvoll erscheinen
401

. Erst wenn 

sich die Unterstellung von Normalitätsbedingungen im Kontrast mit dem konkreten Fall 

als unhaltbar erweist, wird nach Indizien für dessen Pathologie gesucht402. 

Die Ăsequentielle Analyse"
403

 erlaubt die Aufdeckung der ĂFallstruktur"
404

: Im 

Auswertungsprozess werden fortlaufend die "Handlungsprobleme"405 und die 

ĂMºglichkeiten der Handlungsentscheidung"406 mit den gewählten Alternativen 

verglichen407. Auf diese Weise wird deutlich, ob bestimmte Alternativen systematisch 

ausgeschlossen werden408. Die Fallrekonstruktion gilt als vorerst beendet, wenn auf 

Basis der sequenziellen Analyse eine Hypothese über die Struktur des Falles aufgestellt 

werden kann409. Auf die Analyse einzelner Fälle410 folgt die vergleichende Analyse von 

Einzelfällen411.  

Die Arbeiten von WITZEL und ROSENTHAL zeichnen sich durch Gemeinsamkeiten aus, 

die sowohl die Thematik als auch die Methodik der Datenauswertung betreffen. Die 
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Gemeinsamkeit in der Auswertungsthematik besteht in der Analyse der Bearbeitung 

von Handlungsproblemen412. Die Gemeinsamkeiten in der Auswertungsmethodik 

erstrecken sich erstens auf den Prozess der Einzelfallanalyse. Die Analyse eines 

Einzelfalles umfasst jeweils mehrere Arbeitsschritte: Transkription, Textbearbeitung und 

Kontrolle der Textbearbeitung. WITZEL und ROSENTHAL ziehen die vollständige 

Transkription der qualitativen Befragungsdaten einer Teiltranskription vor413. Sie geben 

dem sequenzierenden Verfahren der Textbearbeitung den Vorzug vor einem 

kategorisierenden Verfahren414. Sie betonen, dass das gewählte 

Textbearbeitungsverfahren den Interpreten an den Textaufbau und folglich an die 

Chronologie des Geschehens im Gesprächsverlauf bindet und dass jene Bindung dem 

Interpreten die Möglichkeit eröffnet, selber Kontrolle über seine 

Interpretationsleistungen auszuüben
415

. Sie betrachten den Akt der Kontrolle allerdings 

nicht nur als individuellen Akt, sondern auch als sozialen Akt416. Zu den 

Gemeinsamkeiten in der Auswertungsmethodik zählt zweitens der Prozess der 

Vergleichsanalyse: WITZEL und ROSENTHAL führen auf der Basis der Analyse einzelner 

Fälle417 fallvergleichende Analysen durch418.  

Die Arbeiten von WITZEL und ROSENTHAL lassen allerdings nicht nur Gemeinsamkeiten, 

sondern auch Unterschiede in der Auswertungsmethodik erkennen: Im Gegensatz zu 

WITZEL nutzt ROSENTHAL den Transkriptionsprozess für eine detaillierte Dokumentation 

der sprachbegleitenden Phänomene419. ROSENTHAL entscheidet sich im Gegensatz zu 

WITZEL für ein Verfahren der Textbearbeitung, das auf der Kombination von 

Textanalyse und objektiver Hermeneutik beruht: Sie führt auf diese Weise explizit einen 

Arbeitsschritt in den Interpretationsprozess ein, den implizit Ăjeder Interpret"420 vollzieht. 

Sie richtet die Aufmerksamkeit folglich nicht nur auf die faktischen 

Problembearbeitungsstrategien, sondern lenkt die Aufmerksamkeit auch auf die 

potentiellen Problembearbeitungsstrategien421. Sie arbeitet ferner explizit mit der 

Unterscheidung zwischen der Zeit des Erzählens und der Zeit des Erlebens, um sich 

einerseits auf die Chronologie des Geschehens im Gesprächsverlauf, andererseits auf 

die Chronologie des Geschehens im Biographieverlauf zu beziehen422. WITZEL und 

ROSENTHAL nutzen sich ihnen bietende Möglichkeiten, um die Textbearbeitung durch die 
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Fachöffentlichkeit überprüfen zu lassen: Sie setzen einerseits auf die Kontrolle durch 

das ĂForschungsteam"423 und bauen andererseits auf die Kontrolle durch den ĂLeser"424. 

 

2.2. Das Auswertungsverfahren   

 
Die Reichhaltigkeit des Datenmaterials erwies sich im Auswertungsprozess als 

Januskopf: Zwar verhieß sie die Möglichkeit, zu einer Fülle empirisch fundierter 

Einsichten über die Praxis ambulanter Pflege zu gelangen. Aber sie ließ auch die 

Langwierigkeit des zu durchlaufenden Arbeitsprozesses erahnen. Sie verwies auf die 

Dringlichkeit, eine Lösung für das Auswertungsproblem zu finden: Wie kann einerseits 

dem Gebot nach Qualitätssicherung425, andererseits dem Gebot nach Sicherung der 

Praktikabilität426 im Auswertungsprozess Rechnung getragen werden? Das für die 

Zwecke dieser Arbeit gewählte qualitative Auswertungsverfahren stellt den Versuch dar, 

das Auswertungsproblem in Anlehnung an diskutierte und praktizierte Verfahren in einer 

Weise zu lösen, die beiden Geboten soweit wie möglich Rechnung trägt. 

Der Auswertungsprozess basierte auf der Transkription aller Leitfadeninterviews, die 

mit der ausgewählten Personalperson geführt worden waren: Jene Leitfadeninterviews 

waren vollständig transkribiert worden. Auf eine detaillierte Dokumentation der 

sprachbegleitenden Phänomene war verzichtet worden. Die Textbearbeitung war ein 

systematischer Vorgang: Die zu bearbeitende Textmasse bestand aus 1020 Textseiten. 

Die Transkription der episodenbezogenen Leitfadeninterviews hatte 670 Seiten erbracht. 

Die Transkription der Allgemeinen Leitfadeninterviews hatte 350 Seiten ergeben. Jene 

Textmasse war, auf der Ebene der Einzelinterviews, in Textpassagen von 

unterschiedlicher Länge gegliedert. Die einzelnen Texte wurden nicht ausschnittsweise, 

sondern vollständig ausgewertet. Das heißt: Alle Textsorten wurden ausgewertet. Die 

einzelnen Texte wurden nicht kategorisierend, sondern sequenzierend bearbeitet. Das 

heißt: Sie wurden Texteinheit für Texteinheit ausgewertet. Die Analyse folgte erstens 

dem Geschehen im Erhebungsprozess. Alle behandelten Themen wurden erfasst: 

geplante Themen sowie ungeplante Themen. Alle zu einem Thema gehörenden 

Textstellen wurden berücksichtigt. Die Bearbeitung jener Textstellen folgte dem 

Textaufbau. Sie blieb auf diese Weise an den Gesprächsverlauf gebunden. Bei der 

Textbearbeitung wurden inhaltliche Interpretation und methodische Prüfung des Textes 

miteinander verknüpft. Die vergleichende Analyse thematisch verbundener Textstellen 
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erlaubte es, die Entwicklung eines Themas zu untersuchen. Die Analyse folgte zweitens 

dem Geschehen im Arbeitsprozess der Pflegekraft: Die Handlungsprobleme der 

Pflegekraft wurden enthüllt. Die Entstehung und Behandlung jener Handlungsprobleme 

wurde aufgedeckt. Prozesse der Situationsdeutung und Situationsbearbeitung wurden 

beleuchtet. Sequenzen von Interaktionen, Wahrnehmungen und Bewertungen, 

Entscheidungen und Handlungen wurden erfasst. Bedingungen, Strategien, Ziele und 

Konsequenzen der Situationsbearbeitung wurden erhellt. Alternativen der 

Situationsdeutung und Situationsbearbeitung wurden erkundet.  

Die Textbearbeitung basierte auf folgenden Annahmen: Erzählungen selbsterlebter 

Erfahrungen stellen optimale Annäherungen an eigenerlebte Handlungs- und 

Interaktionsprozesse dar427. Nicht nur das narrative Interview, sondern auch das 

Leitfadeninterview bietet die Möglichkeit, jene eigenerlebten Handlungs- und 

Interaktionsprozesse zu Ărekonstruieren"428, wenn die dem Leitfadeninterview immanente 

Offenheit f¿r Fragen, die Ăerzªhlungsgenerierend" sind, im Erhebungsprozess genutzt 

wird
429

. Bei der ausgewählten Personalperson handelt es sich um ein 

Gesellschaftsmitglied, das sich durch Normalität auszeichnet und Handlungsprobleme, 

in einen gesellschaftlichen, sozialpolitischen, organisatorischen und beruflichen Kontext 

eingebettet, auf sinnvolle und situationsangemessene Weise bearbeitet. Anomalität ist 

erst dann zu unterstellen, wenn sich die Unterstellung von Normalität als unhaltbar 

erweisen sollte. Das ĂKontextwissenñ430 über Arbeitsprozesse in der ambulanten Pflege 

hat die Sensibilität im Umgang mit den zu bearbeitenden Texten erhöht.  

Um die Ergebnisse der Textbearbeitung zu dokumentieren, wurden im ersten Schritt 

Langfassungen erstellt. Im zweiten Schritt wurden Kurzfassungen angefertigt. 

Während im Rahmen der Langfassungen die Gesamtheit aller behandelten Themen 

berücksichtigt worden war, um wählbare Themenschwerpunkte zu identifizieren zu 

können, war im Rahmen der Kurzfassungen auf Basis der identifizierten 

Themenschwerpunkte eine Konzentration auf das für die Zwecke dieser Arbeit 

gewählte Schwerpunktthema vorgenommen worden. Gemeinsames 

Schwerpunktthema sowohl der episodenbezogenen Leitfadeninterviews als auch der 

allgemeinen Leitfadeninterviews war das Erleben und Gestalten des Verhältnisses zu 

den Angehörigen pflegebedürftiger Senioren. Das Verhältnis zu den Angehörigen 

pflegebedürftiger Senioren erwies sich unabhängig von den Besonderheiten der 

einzelnen Episoden als Schwerpunktthema aller episodenbezogenen 

Leitfadeninterviews. Nicht nur das Verhältnis zu natürlich gewachsenen sozialen 
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Netzwerken, verkörpert durch die Angehörigen pflegebedürftiger Senioren, sondern auch 

das Verhältnis zu künstlich zu schaffenden sozialen Netzwerken, wie sie 

Angehörigengruppen und Besuchsdienste darstellen, war Schwerpunkthema der 

allgemeinen Leitfadeninterviews.  

Die Kontrolle der Textbearbeitung war nicht nur als individueller Akt, der parallel zur 

Bearbeitung eines Textes verlief, sondern auch als sozialer Akt konzipiert, der im 

Anschluss an die Textbearbeitung stattfand. Um Kontrolle durch Fachöffentlichkeit 

herzustellen, wurden drei Experten ausgewählt: Einer der Experten war nicht nur als 

Projektleiter in die KASSELer Pflegedienst-Studie eingebunden gewesen, sondern 

fungierte auch als Betreuer dieser Arbeit. Die beiden anderen Experten waren zwar 

weder als Projektmitarbeiter, noch als Befragungspersonen an der KASSELer 

Pflegedienst-Studie beteiligt gewesen, verfügten aber aufgrund ihrer wissenschaftlichen 

Vorbildung und aufgrund ihrer Berufserfahrung über einschlägige Kenntnisse. Die 

gewählten Experten verhießen die Möglichkeit, die Textbearbeitung aus 

sozialwissenschaftlicher, medizinischer und  literaturwissenschaftlicher Sicht zu 

begutachten. Sie haben die auf der Arbeit am Text basierenden Skripte unabhängig 

voneinander auf Plausibilität geprüft. Die der Arbeit am Text zugrunde gelegten 

Transkripte haben sie auszugsweise gelesen. Die Möglichkeit, Transkripte vollständig zu 

lesen, war freigestellt, blieb aber ungenutzt. Sie haben ebenfalls unabhängig 

voneinander Kritik geäußert: Sie haben eher mangelnde Lesbarkeit, als mangelnde 

Nachvollziehbarkeit kritisiert. Kritische Anregungen wurden eigenverantwortlich 

eingearbeitet.   

Den Abschluss der Auswertung bildete eine fallvergleichende Analyse besonderer 

Art. Für die Zwecke dieser Arbeit wurde die Aufmerksamkeit auf den Fall einer 

Pflegekraft gelenkt: Sie stellt in den episodenbezogenen Interviews eigenerlebte 

Prozesse der Fallauswahl und Fallbearbeitung in acht Episoden häuslicher Pflege aus 

ihrem aktuellen Berufsalltag vor. Im Rahmen der allgemeinen Leitfadeninterviews nimmt 

sie auf alle im Verlauf des bisherigen Berufslebens in der ambulanten Pflege 

eigenerlebten Prozesse der Fallauswahl und Fallbearbeitung Bezug. Die 

Vergleichsanalyse blieb auf die ausgewählte Pflegekraft beschränkt. Sie baute nicht auf 

der Möglichkeit auf, einen Vergleich zwischen Pflegekräften anzustellen, sondern 

beruhte auf der Möglichkeit, einen Vergleich zwischen Situationen anzustellen, in denen 

sich der ausgewählte Fall einer Pflegekraft darstellt. Angestrebt wurde sowohl der 

Vergleich ähnlicher Situationen, als auch der Vergleich unähnlicher Situationen. 

Zunächst wurden die Vergleiche zwischen den episodenspezifischen Leitfadeninterviews 

vertieft, abschließend wurden Vergleiche mit den allgemeinen Leitfadeninterviews 
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angestellt. Ziel der vergleichenden Materialsichtung war es, Arbeitsprozesse in der 

ambulanten Pflege mit einem hohen Maß an Tiefenschärfe systematisch zu erforschen.  

Dass das für die Zwecke dieser Arbeit entwickelte Auswertungsverfahren nicht in einem 

wissenschaftlichen Vakuum, sondern in der Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen 

Arbeiten entstanden ist, die sich mit dem Problem befassten, sog. qualitative 

Befragungsdaten auszuwerten, wurde bereits erklärt. Zu Zwecken der Verdeutlichung 

sollen die gewählten Anschlussmöglichkeiten nunmehr den einzelnen Arbeitsschritten 

zugeordnet werden, die im Auswertungsprozess zu durchlaufen waren. 

 

 Im Rahmen der Transkription der Leitfadeninterviews wurde ein Verfahren 

eingesetzt, das in Anlehnung an die Arbeiten von WITZEL und ROSENTHAL 

entstanden ist: Sowohl sprachliche Äußerungen, als auch sprachbegleitende 

Phänomene wurden erfasst431. Die sprachlichen Äußerungen wurden vollständig 

wiedergegeben432. Die Wiedergabe der sprachbegleitenden Phänomene blieb 

unvollständig: auf vollständige Wiedergabe ausgewählter Phänomene 

beschränkt433.  

 

 Auch das Vorgehen bei der Textbearbeitung war durch Anknüpfung an die 

Arbeiten von WITZEL und ROSENTHAL geprägt. Anknüpfungspunkte waren: 

Auswertung auf Basis der Sequenzierung aller Texte434, Auswertung von 

Erzählungen auf Basis der Unterscheidung zwischen Erzählzeit und erzählter 

Zeit435, Auswertung auf Basis unterstellter Normalität436, auf Basis der Reflexion 

über Deutungs- und Handlungsalternativen437 und auf Basis der Reflexion über 

die Methodik der Gesprächsführung438.  

 

 Das Verfahren zur Kontrolle der Textbearbeitung gründete auf der Empfehlung, 

Kontrolle nicht nur selber auszuüben, sondern auch ausüben zu lassen439. Es 

wurde eine Vorgehensweise gewählt, die sich durch die Kombination beider 

Kontrollformen auszeichnet. In Anlehnung an die Arbeiten von WITZEL
440 und 
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ROSENTHAL
441 wurde die Bindung der Textinterpretation an den Gesprächsverlauf 

als Möglichkeit genutzt, Kontrolle als individuellen Akt herzustellen. In Anlehnung 

an die Arbeit von WITZEL
442 wurde in der Einbindung ausgewählter Experten eine 

Möglichkeit gesehen, Kontrolle als sozialen Akt zu gestalten. 

 

 Im Rahmen der fallvergleichenden Analyse wurde ein Vorgehen gewählt, bei 

dem die Aufmerksamkeit nicht auf die Variation von Fällen gerichtet wird, 

sondern auf die Variation von Situationen, in denen sich ein Einzelfall präsentiert. 

Der gewählte Vergleichsplan, der sowohl den Vergleich ähnlicher Situationen, als 

auch den Vergleich unähnlicher Situationen umfasst, reflektiert in modifizierter 

Form die Empfehlung, den Vergleich zwischen Fällen443 mit einem Vergleich 

ähnlicher Fälle zu beginnen und mit einem Vergleich unähnlicher Fälle zu 

beenden444.  

 

 Anknüpfungsmöglichkeiten an die Arbeit von STRAUSS
445

 wurden punktuell 

genutzt: Der Empfehlung, die Aufmerksamkeit im Rahmen der systematischen 

Textbearbeitung auf Interaktionen und Interaktionsprozesse, auf 

Handlungsbedingungen, Handlungsstrategien und Handlungsfolgen zu richten, 

wurde Rechnung getragen. Da Erhebungs- und Auswertungsprozess zeitlich 

auseinanderklafften, entfiel die Möglichkeit, eine fallvergleichende Analyse 

durchzuführen, die der Logik der Grounded Theory folgt. 

 

3. Die Thematik der Datenauswertung 

 

3.1. Die Arbeitsprozesse in der ambulanten Pflege   

 

Weder die Entwicklung der Auswertungsmethodik, noch die Entwicklung der 

Auswertungsthematik fand in einem wissenschaftlichen Vakuum statt. Es soll nunmehr 

das ĂKontextwissenñ446 über Arbeitsprozesse in der ambulanten Pflege rekonstruiert 

werden, das in den Auswertungsprozess eingeflossen ist, ohne vorab zu Hypothesen 
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verdichtet worden zu sein.447 Um jene Wissensbestände zu rekonstruieren, ist ebenfalls 

ein Blick in die Vergangenheit erforderlich: Was war Anfang bis Mitte der neunziger 

Jahre über die Praxis ambulanter Pflege im Allgemeinen und über das in häuslichen 

Pflegearrangements beobachtbare Verhältnis zwischen Pflegekräften und Angehörigen 

im Besonderen bekannt? 

Die an der Nahtstelle zwischen ambulanter Pflegeorganisation und privaten Haushalten 

agierende Pflegekraft ist gefordert, den gesellschaftlichen Kontext formeller 

Pflegearbeit zu berücksichtigen: Sie muss sich in häuslichen Pflegearrangements auf 

Interaktionen einzulassen, auf Interaktionen mit Privatpersonen. Sie hat den 

Besonderheiten jener Interaktionspartner Rechnung zu tragen. Sie muss sich mit deren 

Lebensverhältnissen und Bedürfnissen auseinandersetzen. Sie hat sich sowohl mit den 

Bedürfnissen von kranken, behinderten und gebrechlichen Senioren
448

 als auch mit den 

Bedürfnissen von pflegenden Angehörigen zu befassen449. Sie ist ferner gefordert, den 

sozialpolitischen, organisatorischen und beruflichen Kontext formeller Pflegearbeit in 

Rechnung zu stellen: Sie ist verpflichtet, sich im Rahmen sozialpolitischer Regeln, 

organisatorischer Möglichkeiten und sachlicher Notwendigkeiten an der Sicherstellung 

der häuslichen Pflege zu beteiligen. Es ist ihre Aufgabe, auf Basis einer 

ĂBedarfsbestimmungñ450 die im Fall von ĂKrankheit"451, ĂBehinderung"452 und 

Gebrechlichkeit entstehenden ĂBedarfssituationen"453 zu bearbeiten. Im Rahmen jener 

ĂBedarfsbestimmungñ454 obliegt es ihr, in einem ersten Schritt den Bedarf an Pflege zu 

prüfen und in einem zweiten Schritt den Bedarf an formeller Pflege zu ermitteln. Das ist 

jene Restgröße, die nach Abzug informell erbrachter Pflegeleistungen verbleibt und aus 

Sicht der Pflegekraft den eigentlichen Interventionsbedarf ausmacht: Die Leitfrage lautet: 

ĂWelchen Anteil des Pflegebedarfs kºnnen die Angehºrigen ¿bernehmen und welcher 

muss von der Station übernommen werden?"455. Die Hierarchisierung der 

Aufmerksamkeit auf die Ermittlung jener Restgröße verdeutlicht: Netzressourcen sollen 

vorrangig vor Organisationsressourcen eingesetzt werden. In dem Bemühen, 

Bedürfnisentwicklung und Bedarfsdeckung zu verzahnen, arbeitet die Pflegekraft im 

Rahmen jener Bedarfsbestimmung an der Transformation wahrgenommener 
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Bedürfnisse in bearbeitbare Bedarfslagen456. Im Prozess der Bedarfsbearbeitung bewegt 

die Pflegekraft sich in einem organisatorischen und beruflichen Kontext, der ihr 

abverlangt, den Widerspruch zwischen Ausweitung und Einschränkung des eigenen 

Engagements zu bearbeiten: Die ökonomischen Eigeninteressen der Pflegeorganisation 

und die Tauschwertorientierung beruflichen Helfens verlangen sowohl im Gegensatz 

zum eigenen beruflichen Selbstverständnis als auch im Gegensatz zur Wertorientierung 

der Trägerorganisation eine Ökonomisierung des eigenen Engagements457.  

Arbeitsprozesse in der ambulanten Pflege sind von Komplexität und Kontingenz 

geprägt. Arbeitstypen, die sich nach STRAUSS beim Studium von Arbeitsprozessen im 

Krankenhaus entdecken lassen458, finden sich nach MOERS auch beim Studium von 

Arbeitsprozessen in der ambulanten Pflege459: In Prozessen der 

Bedürfniswahrnehmung, Bedarfsermittlung und Bedarfsbearbeitung übernimmt das in 

der ambulanten Pflege tätige Pflegepersonal diverse ĂTypen von Arbeitñ460. Es 

verrichtet nicht nur Ăkºrperbezogene Arbeitñ461, sondern leistet auch ĂGef¿hlsarbeit"462 

sowie Koordinationsarbeit und Fehlerarbeit
463

.
464

 Es ist im Rahmen der 

Koordinationsarbeit gefordert, sich in der Interaktion mit Patienten und deren 

Angehörigen auf Aushandlungsprozesse einzulassen465. Im Rahmen der Fehlerarbeit ist 

es gefordert, insbesondere an der Vermeidung von Fehlern zu arbeiten, die sich für die 

Patienten als folgenschwer erweisen könnten.466 Weder die Bedürfnisentwicklung, noch 

die Bedarfsentwicklung lässt sich vorhersehen. Sowohl die Bedarfsbestimmung, als 

auch die Bedarfsbearbeitung kann durch den Lauf der Dinge jederzeit überholt werden. 

Prozesse der Bedürfniswahrnehmung, Bedarfsbestimmung und Bedarfsbearbeitung 

setzen sich in der Regel aus Sequenzen von Interaktionen zwischen heterogenen 
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Akteuren zusammen. Die Pflegekraft leistet ĂArbeit in der Interaktionñ467. 

Pflegeleistungen erbringend, verrichtet sie Arbeit an einer pflegebedürftigen Person468. 

Jene pflegebedürftige Person gilt als "externer Produktionsfaktor"469. Deren Bereitschaft 

und Fähigkeit zur Kooperation ist nicht garantiert, beeinflusst aber die Qualität der 

Pflegeleistung470.  

Auch die Arbeit mit Angehörigen ist von Kontingenz und Komplexität geprägt. Ambulante 

Pflege setzt prinzipiell Existenz und Engagement eines familialen Netzwerkes voraus 471. 

Es kann aber nicht unterstellt werden, dass diese Voraussetzungen in jedem Fall erfüllt 

sind472. Existieren familialer Netzwerke, gehören Familienangehörige zum 

gesellschaftlichen Kontext formeller Pflege. Die Pflegekraft ist gefordert, an der 

ĂVerkn¿pfung"473 zwischen formell und informell erbrachter Unterstützung zu arbeiten. Es 

gibt aber keine Garantie dafür, dass jene Verknüpfungsarbeit gelingt. Die Pflegekraft 

besitzt bei Entscheidungen über den Einsatz der Organisationsressourcen 

Entscheidungsspielräume474. Sie ist gefordert, Entscheidungen nicht nach freiem 

Ermessen, sondern nach pflichtgemäßem Ermessen zu fällen
475

. Die Pflegekraft ist 

gehalten, nach pflichtgemäßem Ermessen den Versuch zu unternehmen, auf 

Entscheidungen über den Einsatz von Netzressourcen Einfluss zu nehmen. Die 

Pflegekraft ist einerseits gefordert, die Mitwirkungspflicht von Angehörigen zu 

berücksichtigen, die nicht nur in dem sozialpolitischen Gebot zum vorrangigen Einsatz 

von Netzressourcen begründet liegt, sondern auch auf der Begrenztheit 

organisatorischer Möglichkeiten und den sachlichen Notwendigkeiten zur 

Qualitätssicherung in der Pflege beruht. Die Pflegekraft ist andererseits gefordert, die 

Möglichkeiten und Grenzen einer Mitwirkung von Angehörigen zu bestimmen und das 

Selbstbestimmungsrecht von Angehörigen zu berücksichtigen. In der Interaktion mit 

Angehörigen greift weder das Mittel der Anweisung, noch ist der Erfolg von Verhandlung 

garantiert.476  Handlungsweisen von Angehörigen lassen sich nicht vorhersagen, können 

Arbeitsprozesse in der ambulanten Pflege aber sowohl erschweren als auch erleichtern. 

Das Engagement von Familienangehörigen bedeutet für das Pflegepersonal unter 

Umständen nicht nur Entlastung477, sondern auch Belastung478.  
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Familienangehörige sind im Falle einer Beteiligung ambulanter Pflegedienste in der 

Regel gleichfalls am Prozess der Sicherstellung der häuslichen Pflege und Versorgung 

älterer Menschen beteiligt479. Jene gemischten Arrangements häuslicher Pflege 

beruhen, vereinfachend gesagt, auf dem Engagement zweier Typen von 

Arbeitskräften. Ein erster Unterschied zwischen Angehörigen und Pflegekräften 

besteht in der Basis des Engagements. Das Engagement der in der ambulanten Pflege 

tätigen Pflegekräfte ist beruflicher Art. Das heißt: Sie engagieren sich auf formeller 

Basis. Sie organisieren und leisten Versorgung auf Basis einer Berufsausbildung, auf 

Basis einer beruflichen Verpflichtung und auf Basis eines Entgelts. Sich an der 

Sicherstellung der häuslichen Pflege und Betreuung beteiligend, leisten sie 

Erwerbsarbeit und verrichten bezahlte Pflegearbeit480. Das Engagement der 

Angehörigen ist außerberuflicher Art. Das heißt: Sie engagieren sich auf informeller 

Basis. Familiales Engagement basiert weder auf einer Berufsausbildung, noch auf einer 

beruflichen Verpflichtung, noch auf einem Entgelt481. Es beruht vielmehr auf persönlicher 

Bindung, Pflichtgefühl und sozialem Druck
482

. Sich an der Sicherstellung der häuslichen 

Pflege und Betreuung beteiligend, leisten Angehörige keine Erwerbsarbeit, sondern 

private ĂSorgearbeitñ und verrichten unbezahlte Pflegearbeit483. Ein zweiter Unterschied 

zwischen Angehörigen und Pflegekräften besteht in Art und Ausmaß des 

Engagements. Der Pflegeberuf ist zwar durch Ămangelnde Beruflichkeit"484 und Nähe 

zur Hausarbeit gekennzeichnet485. Das Engagement von Pflegekräften ist aber im 

Unterschied zum Engagement von Angehörigen durch Selektivität geprägt. Pflegekräfte 

erbringen definierte Leistungen in definierten Zeiteinheiten, familiales Engagement 

vornehmlich ergänzend486. Eine Gemeinsamkeit zwischen pflegenden Angehörigen und 

Pflegekräften besteht nicht nur in der Sorge um das Wohlergehen der pflegebedürftigen 

Person sondern auch in den pflegebedingten Belastungen: Das Engagement in der 

Pflege ist sowohl für pflegende Angehörige487 als auch für Pflegekräfte belastend488. Die 

Arbeit in jenen gemischten Arrangements häuslicher Pflege ist konfliktträchtig489.  
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Angehörige verkörpern für das Pflegepersonal die zentrale soziale Ressource 

pflegebedürftiger Personen490.491 Gefordert, in einem Pflegedreieck zu agieren, ist das 

Pflegepersonal zwar mit der Situation von Angehörigen und Patienten konfrontiert, fühlt 

sich aber Ăprimärñ492 für das Wohlergehen pflegebedürftiger Personen verantwortlich493. 

Jenes Gefühl basiert einerseits auf der Organisation der ambulanten Pflege: Nicht die 

pflegenden Angehörigen, sondern die pflegebedürftigen Personen stehen im Mittelpunkt 

der Angebotsgestaltung494.495 Die am Körper einer zu pflegenden Person zu leistende 

Pflege ist als Kernaufgabe etabliert496. Jenes Gefühl basiert andererseits auf der 

Pflegeausbildung: Sie bahnt die ĂWertschªtzung der medizinischen bzw. 

körperbezogenen Pflege"497. Das Pflegepersonal hat jedoch eine zumindest 

Ăbegrenzteñ498 Verantwortung für das Wohlergehen von Angehörigen, die es als 

ĂKoproduzentenñ
499

 und als ĂKoklientenñ
500

 erlebt.
501

 Sowohl in der Situation des 

Erstgespräches, als auch in Situationen im laufenden Prozess finden Angehörige 

Beachtung: Die Aufmerksamkeit, die das Personal ihnen schenkt, bleibt allerdings 

instrumentell verkürzt, auf Effektivierung einer auf den Körper der pflegebedürftigen 

Person bezogenen Pflege gerichtet502. Eine Unterstützung, die pflegenden Angehörigen 

um ihrer selbst willen gewährt wird, ist selten klar von Unterstützungsleistungen zu 

unterscheiden, die ihnen nur als Mittel zum Zweck der Sicherstellung ihrer Beteiligung an 

der häuslichen Pflege zuteil wird. Pflegeleistungen übernehmend, leistet das Personal 

ambulanter Pflegedienste auf indirekte Weise auch einen Beitrag zur Entlastung der 

Angehörigen503.  

Entlastung pflegender Angehöriger504 und Förderung familiärer Selbsthilfe505 gelten als 

Zielsetzungen ambulanter Pflege. Die Hamburger Sozialstationen-Studie verdeutlicht: 
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Zielsetzung des Personals ist es, das familiale Engagement soweit möglich zu wahren506 

und zu mehren507.508 Die Mitwirkung von Angehörigen goutierend509,  sind die 

Mitarbeiterinnen um Förderung familiärer Selbsthilfe bemüht. Jenes Bemühen um 

Förderung familiärer Selbsthilfe manifestiert sich in der Anleitung und Schulung von 

Angehörigen. Die MitarbeiterInnen sind nach Möglichkeit darauf bedacht, 

Familienangehörige in der Pflege anzuleiten und zu schulen, um deren 

Selbsthilfefähigkeit bei der Erledigung pflegerischer Aufgaben anzuregen. Anleitung und 

Schulung dienen der Befähigung zur Aufgabenerledigung510. Sie sollen Ăfachlichen 

Überforderungen"511 vorbeugen. Die MitarbeiterInnen betrachten es allerdings auch als 

Aufgabe der Sozialstation, Angehörige zu entlasten, die überfordert sind. Die Einbindung 

überbeanspruchter Angehöriger ist ungewiss512. Das Bemühen um Entlastung 

pflegender Angehöriger wird im Rahmen der arbeitsteiligen Sicherstellung der 

häuslichen Pflege sichtbar. Normalerweise wird eine arbeitsteilige Sicherstellung der 

häuslichen Pflege erwogen. Durch Arbeitsteilung soll vermieden werden, dass die 

Fähigkeit und die Bereitschaft pflegender Angehöriger, sich an der Sicherstellung der 

häuslichen Pflege zu beteiligen, strapaziert wird. Die Freistellung pflegender Angehöriger 

von der Erledigung bestimmter pflegerischer Aufgaben, d.h. die begrenzte Befreiung von 

der Aufgabenerledigung, wird als Maßnahme zur Entlastung pflegender Angehöriger 

genutzt513. Das Bem¿hen, den ĂRückzug der Angehörigen aus der Pflege"514 zu 

vermeiden, wird in Situationen deutlich, in denen Mitarbeiterinnen auf Seiten der 

Angehörigen schwindende Beteiligung am Prozess der Sicherstellung der häuslichen 

Pflege wahrnehmen: Die MitarbeiterInnen ergreifen Gegenmaßnahmen. Sie suchen die 

Kommunikation mit den Angehörigen und versuchen, sie praktisch anzuleiten515 und zu 

fortgesetzter Beteiligung an der häuslichen Pflege zu bewegen.  

Pflegekräfte sind auf Arbeitsteilung bei den Pflegeleistungen bedacht516. Beobachtbar ist: 

Es kommt bei der Verteilung der Verantwortlichkeiten für Pflegeleistungen einerseits zur 
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Bildung gemeinsamer Aufgabenbereiche517, andererseits zur Bildung getrennter 

Aufgabenbereiche518. Beobachtbar ist auch: Es kommt zu einer besonders gearteten 

Trennung von Aufgabenbereichen. Das Engagement von Angehörigen bleibt auf die 

Organisation von Pflegeleistungen beschränkt, derweil sich das Engagement des 

Pflegepersonals sowohl auf die Organisation als auch auf die Produktion von 

Pflegeleistungen erstreckt519. Eine derartige Trennung der Aufgabenbereiche stößt beim 

Personal ambulanter Pflegedienste jedoch auf wenig Gegenliebe: Als ĂAnwälte und 

Beschaffer von Ressourcen"520 finden Angehörige keine Anerkennung. Je nach der Art 

ihres Auftretens gelten Angehörige als anspruchslos oder anspruchsvoll521. 

Insbesondere der Typ des zwar Forderungen stellenden, sich in seiner praktischen 

Beteiligung jedoch reserviert zeigenden Angehörigen wird ungerne gesehen522. 

Die Pflegedienst-Studie aus Westfalen kommt zu dem Ergebnis: Pflegende Angehörige 

werden als ĂKoproduzenten"523 betrachtet.524 Genauer gesagt: Sie gelten als 

Ănachgeordnete Koproduzenten"525, als Hilfskräfte, deren Aufgabe darin besteht, den 

Pflegeprozess zu unterstützen. Aus der Perspektive des Personals handeln Angehörige 

richtig, wenn sie die ihnen zugedachte Rolle der Hilfskräfte übernehmen: wenn sie in der 

Zeit vor den Hausbesuchen sämtliche Vorarbeiten erledigen, wenn sie in der Zeit 

während der Hausbesuche Hilfestellung leisten und wenn sie in der Zeit zwischen den 

Hausbesuchen die ĂVorschlªge und Auflagen des Pflegepersonals"526 befolgen, auf 

diese Weise den pflegerischen Arbeitsprozess unterstützend. Aus der Perspektive des 

Personals handeln Angehörige falsch, wenn sie den pflegerischen Arbeitsprozess 

beeinträchtigen527. Deren Anwesenheit während eines Pflegeeinsatzes gilt als 

unproblematisch, sofern sie umstandslos die ihnen zugedachte ĂRolle als Hilfskräfte"528 

erfüllen529. Sie gilt als problematisch, sofern sie unbeholfen sind530, Kontrolle ausüben 

und versuchen, den eigenen Vorstellungen und eigenen Bedürfnisse innerhalb des 

ïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïï 
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 vgl.: Damkowski/Görres/Luckey 1988: 153f; Zeman 1993: 239, 241. 
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 vgl.: Damkowski/Görres/Luckey 1988: 153. 
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 vgl.: Zeman 1993: 240; Zeman 1994: 178. 
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 Evers/Olk 1995b: 95; Hervorhebung durch die Autorin der vorliegenden Arbeit. 
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 vgl.: ebd.: 91. 
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 vgl.: Evers/Olk 1995b: 92. 
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 ebd.: 90; Hervorhebung durch die Autorin der vorliegenden Arbeit . 
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 In drei Städten Westfalens wurden jeweils zwei Einrichtungen der ambulanten Versorgung in d ie 
Untersuchung einbezogen: jeweils eine Einrichtung vom Typ traditioneller Versorgung und eine Einrichtung 
vom Typ innovativer Versorgung (Evers/Olk 1995a: 67; Evers/Olk 1995b: 72). Zu den Befragten zählten 
auch "PraktikerInnen" ambulanter Pflege (Evers/Olk 1995b: 72). Sie waren als "PflegedienstleiterIn", 
"Pflegekraft" oder "Haushilfe" mit Entscheidungs- oder Durchführungsfunktionen betraut (Evers/Olk 1995b: 
73). Im Folgenden werden soweit möglich, die mit Bezug auf die Pflegekräfte formulierten 
Untersuchungsergebnisse vorgestellt. 
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 ebd.: 98. 
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 ebd.: 69; Hervorhebung durch die Autorin der vorliegenden Arbeit . 
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Arbeitsprozesses Geltung zu verschaffen. Deren Abwesenheit während eines 

Pflegeeinsatzes gilt als unproblematisch, sofern sie als Zeitspanne gedeutet wird, die der 

Erholung oder der Erfüllung anderer Verpflichtungen dient. Jedoch als Versuch gedeutet, 

Verantwortung und Belastungen auf das Personal abzuwälzen, gilt sie als 

problematisch531. Jene Vorstellung von den guten pflegenden Angehörigen wird durch 

die im Ausbildungsprozess vermittelten Regeln über gute Pflege geprägt532. Sie 

entspricht zugleich traditionellen Vorstellungen über familiäre Solidarität und familiäre 

Pflegepflicht533: Aus der Perspektive des Personals erfüllen Angehörige ihre Rolle als 

Familienmitglieder, wenn sie sich an der Pflege in einer Weise beteiligen, die als 

Ăliebevoll"534 und Ăaufopferungsbereit"535 definiert wird. Für die Fachkräfte stellen Fälle, in 

denen pflegende Familienangehörige sich aufopfern und die eigenen Bedürfnisse den 

Bedürfnissen der pflegebedürftigen Person unterordnen, Fälle vorbildlicher Pflege dar
536

.  

Wie bereits erklärt, sind die Wissensbestände über Arbeitsprozesse in der ambulanten 

Pflege in den Auswertungsprozess eingeflossen, ohne vorab zu Hypothesen verdichtet 

worden zu sein. Sie haben die Sensibilität für die Datenauswertung erhöht. Bleibt 

abschließend festzuhalten: Anknüpfungspunkte, die in dem untersuchten Berufsfeld 

wahrgenommenen Arbeitsvollzüge begrifflich zu fassen, boten insbesondere die Studien 

von Strauss537 und Moers538. 

 

3.2. Die Leitfragen der Auswertung   

 

Am Anfang des Auswertungsprozesses stand jene Ausgangsfrage, die Startpunkt des 

Auswahlprozesses gewesen war. Sie lautete: Wie erlebt und gestaltet das Personal 

ambulanter Pflegedienste seine Arbeit in der ambulanten Pflege? Mit Beginn des 

Auswertungsprozesses setzte ein Prozess der Konkretisierung jener Ausgangsfrage ein. 

Das heißt: Im Verlauf der Auswertung haben sich Leitfragen herausgebildet. Die Bildung 

jener Leitfragen ist einerseits durch das kontextbezogene Wissen beeinflusst worden, 

das in die Auswertungsarbeit eingeflossen sind: Es wurden etwa jene Themen 

aufgegriffen, die in der KASSELer Pflegedienst-Studie angelegt waren und maßgeblich 

sowohl durch das KASSELer EG-Projekt als auch durch die europäische Vergleichsstudie 

geprägt worden waren. Die Bildung jener Leitfragen ist andererseits durch den Fortgang 

ïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïï 
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 vgl.: ebd.: 70. 
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 vgl.: Evers/Olk 1995b: 89. 
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538
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der Auswertungsarbeit selbst beeinflusst worden: Erstens wurden alle Themen 

berücksichtigt, nicht nur die geplanten Themen, sondern auch die ungeplanten Themen. 

Zweitens fand die Differenzierung der einzelnen Themen Berücksichtigung.  

Die Leitfragen beziehen sich sowohl auf Herausforderungen, vor die Personal 

ambulanter Pflegedienste gestellt ist, als auch auf Möglichkeiten und Grenzen, jene 

Herausforderungen zu meistern: Sie betreffen erstens das Problem, die Entwicklung von 

Bedürfnissen und die Bestimmung von Bedarfen mit Angeboten der Bedarfsdeckung zu 

verzahnen. Sie nehmen zweitens Bezug auf das Problem, formelle und informelle 

Angebote der Bedarfsdeckung zu verknüpfen. Sie beziehen sich drittens auf das 

Problem, spezifische Arbeitsbeziehungen im Kontext diffuser Familienbeziehungen 

aufzubauen. Aus pragmatischen Gründen wird darauf verzichtet, jede Leitfrage 

vorzustellen, die im Verlauf der Auswertungsarbeit behandelt worden ist. Es werden 

vielmehr Leitfragen vorgestellt, die sich während unterschiedlicher Phasen des 

Auswertungsprozesses als relevant erwiesen haben.  

 

Å Welche Bedürfnisse nimmt die Pflegekraft wahr? Nimmt sie Bedürfnisse nicht nur 

auf Seiten der Senioren, sondern auch auf Seiten der Angehörigen wahr? Wie 

bewertet sie jene Bedürfnisse? 

 

Å Welche Bedarfe erkennt die Pflegekraft an? Registriert sie Bedarf an 

Unterstützung auch auf Seiten der Angehörigen? Nimmt sie Belastungen von 

Angehörigen wahr? Räumt sie Angehörigen ein Recht auf Entlastung ein?  

 

Å Wie bewertet sie die Möglichkeiten und Grenzen von Angehörigen sich im 

Rahmen der Sicherstellung der häuslichen Pflege zu engagieren? Wie bewertet 

sie die Möglichkeiten und Grenzen eines Engagements des gemeindlichen 

Pflegedienstes?  

 

Å Hegt die Pflegekraft den Anspruch, dass Angehörige sich am Prozess der 

Bedarfsbestimmung und Bedarfsbearbeitung beteiligen? Unterscheidet sie 

zwischen Arten geforderten Engagements? Fallen Ansprüche an ein 

Engagement der Familie für einzelne Familienmitglieder unterschiedlich aus?  

 

Å Welche Zielvorstellungen verbindet sie mit einem Engagement des 

gemeindlichen Pflegedienstes? Ist sie bestrebt, das Engagement der Familie zu 

erhalten und zu erweitern? Betrachtet sie eine Entlastung von Angehörigen als 

unrealistische Zielsetzung?   
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Å Welche Verfahrensregeln gibt es? Welche Verfahrensweisen wählt die 

Pflegekraft im Umgang mit Angehörigen? Inwieweit bindet sie sie in Prozesse der 

Bedarfsbestimmung und Bedarfsbearbeitung ein? Inwieweit kommuniziert sie mit 

ihnen über Unterstützungsziele und Unterstützungsleistungen?  

 

Å Wie sehen aus Sicht der Pflegekraft die mit dem Engagement des gemeindlichen 

Pflegedienstes und die mit dem Engagement der sozialen Netzwerke 

verbundenen Konsequenzen aus? Führt das Engagement des Pflegedienstes zu 

einer Schwächung des familialen Engagements? 

 

Å Wie beeinflussen die Verfahrensregeln das Verfahren der Pflegekraft? Wie 

beeinflussen auf Seiten der Pflegekraft bestehende Anspruchshaltungen an 

familiales Engagement im Rahmen der Sicherstellung der häuslichen Pflege die 

Verfahrenspraxis?  

 

Å Wie beeinflussen auf Seiten der Pflegekraft entwickelte Bewertungen (über Art 

und Ausmaß des Bedarfs, über Möglichkeiten und Grenzen eines Engagements 

der Angehörigen, über Möglichkeiten und Grenzen eines Engagements des 

gemeindlichen Pflegedienstes) die Verfahrenspraxis?  

 

Das Datenmaterial eröffnete schwerpunktmäßig Möglichkeiten, das Verhältnis der 

Pflegekraft zu natürlich gewachsenen sozialen Netzwerken, verkörpert durch Angehörige 

zu pflegender Senioren, zu beleuchten. Es bot allerdings auch Möglichkeiten, das 

Verhältnis der Pflegekraft zu künstlich zu schaffenden sozialen Netzwerken zu 

betrachten, wie sie Angehörigengruppen und freiwillige Helfergruppen darstellen. Die 

Offenheit des Auswertungsprozesses erlaubte die Entwicklung gesonderter Leitfragen:  

 

Å Wie beurteilt die Pflegekraft die Möglichkeiten und Grenzen eines Engagements 

künstlich geschaffener sozialer Netzwerke? 

 

Å Welche Ansprüche hat sie an deren Engagement im Rahmen der Sicherstellung 

der häuslichen Pflege und Betreuung? 

 

Å Welche Verfahrensweisen wählt sie? Inwieweit bindet sie sie in Prozesse der 

Sicherstellung der häuslichen Pflege und Betreuung ein?  
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Die Untersuchungsergebnisse werden im Folgenden vorgestellt. Vorweggenommen sei: 

Nicht jede Leitfrage ließ sich durch Auswertung jedes Textes beantworten. Vom Urteil 

des Lesers hängt ab, inwieweit die Beantwortung der Leitfragen als gelungen gelten 

kann. Die Darstellung der Untersuchungsergebnisse ist von dem Bemühen getragen, die 

Auswertung der Texte möglichst transparent zu halten. Es wurde eine textnahe 

Darstellungsform gewählt. Dies erklärt die hohe Anzahl von Fußnoten, in denen auf 

Interviewstellen verwiesen wird.539 Inwieweit das Bemühen um Transparenz als 

gelungen bewertet werden kann, hängt ebenfalls vom Urteil des Lesers ab. Mit 

Fertigstellung der Arbeit wurden die Transkriptionen dem Betreuer dieser Arbeit zur 

Einsichtnahme vorgelegt.  
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 Angaben zu den Erhebungssituationen finden sich ebenfalls im Fußnotenteil. 
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III Die Untersuchungsergebnisse: Acht Fallgeschichten aus dem 

Berufsalltag einer Pflegefachkraft  

 

Die Darstellung der Untersuchungsergebnisse beginnt mit der Präsentation der auf der 

Auswertung der episodenbezogenen Leitfadeninterviews beruhenden Befunde. Die zu 

Untersuchungszwecken ausgewählte Pflegekraft hatte im Rahmen jener 

episodenbezogenen Leitfadeninterviews zeitnah Fall für Fall Einblick in die Geschichte 

der Auswahl und Bearbeitung jener acht Fälle häuslicher Pflege gewährt, die sie im 

Erhebungszeitraum in den Bestand der Fälle des gemeindlichen Pflegedienstes neu 

aufgenommen hatte. Jene acht Episoden häuslicher Pflege stellen acht Variationen ein 

und desselben Handlungsproblems dar: nämlich der Koordination und Kooperation mit 

Angehörigen. Sie werden im Folgenden getrennt vorgestellt. Den Anfang bildet eine 

Fallgeschichte, in der die Pflegekraft einen aus ihrer Sicht unproblematischen Prozess 

der Koordination und Kooperation mit Angehörigen erlebt (Kapitel III 1). Die 

nachfolgenden Fallgeschichten (Kapitel III 2 bis Kapitel III 8) handeln allesamt von 

Prozessen der Koordination und Kooperation mit Angehörigen, die sie nach eigener 

Darstellung als problematisch erlebt. Zur Präsentation jeder Fallgeschichte wurden 

Kapitelüberschriften gewählt, die ein Schlaglicht auf jene seitens der Pflegekraft erlebten 

Koordinations- und Kooperationsprozesse werfen. Dazu wurden auf Basis des 

Auswertungsprozesses Anleihen in der der Pflegekraft eigenen Begriffswelt gemacht. 

Der Aufbau der Ergebnispräsentation ist stets gleich. Jede Episodenanalyse besteht aus 

zwei Schwerpunkten. Als erstes wird der Prozess der Fallauswahl und Fallbearbeitung 

textnah rekonstruiert. Abschließend werden Quintessenzen formuliert: Die zentralen 

Bausteine des rekonstruierten Arbeitsprozesses, die sich bei der Untersuchung der 

Personalperspektive haben entdecken lassen, werden gesondert dargestellt. Betrachtet 

werden die Handlungsbedingungen, die Handlungsziele, die Handlungsstrategien und 

die Handlungsfolgen. Der Aufbau der Ergebnispräsentation spiegelt den 

Auswertungsprozess wieder. Der Einstieg in die Lektüre ist offen. Der Leser hat die 

Möglichkeit, der Logik des Auswertungsprozesses (nicht) zu folgen. Er kann wählen, mit 

der textnahen Rekonstruktion des untersuchten Arbeitsprozesses zu beginnen oder mit 

den Quintessenzen zu starten. Die auf der Ebene der Quintessenzen eingebauten 

Fußnoten stellen Verbindungen zur Ebene der textnahen Rekonstruktion des 

untersuchten Arbeitsprozesses her. Sie sollen die kritische Prüfung der Quintessenzen 

erleichtern. Da jede Fallgeschichte für sich genommen lesbar sein sollte, lassen sich 

Wiederholungen bei den Quintessenzen nicht vermeiden. Sie mögen zwar als ermüdend 
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empfunden werden, regen aber die vergleichende Betrachtung an und verweisen auf die 

Vergleichbarkeit der Untersuchungsbefunde. 

 

1. Die erste Episode: Eine Tochter, deren Beteiligung nach Ansicht der 

Pflegefachkraft Ăoptimalñ ist  

 

1.1. Die Struktur des familialen Netzwerkes 

 

Die Krankenschwester berichtet540: Die Seniorin (83 Jahre) sei verwitwet. Sie habe drei 

Kinder, zwei Töchter und einen Sohn. Sie habe ferner Enkel und Urenkel. Sie lebe mit 

der sie pflegenden Tochter (58 Jahre) und mit deren Ehemann (68 Jahre) in einem 

Dreipersonenhaushalt. Jene Tochter habe drei erwachsene, außerhalb des Elternhauses 

lebende Kinder541.542  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

ïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïï 
540

 Bei der ersten Episode handelt es sich um die Episode mit der Kennziffer 122. Der männliche 
Feldforscher hat zur ersten Episode zwei Episodeninterviews durchgeführt. Er hat im Rahmen eines 
zweistündigen Eingangsgespräches (28.6.1988) die Krankenschwester (A1), die Krankenpflegehelferin (A2) 
und eine Auszubildende (A3) befragt. Er hat im Rahmen eines Abschlussgespräches (17.1.1989) 
ausschließlich die Krankenschwester befragt: Er hat das Abschlussgespräch für die erste Episode aus 
Praktikabilitätsgründen mit den Abschlussgesprächen für vier weitere Episoden auf einen Termin gelegt. 
Jenes abschließend anberaumte Gespräch dauerte für alle fünf Episoden neunzig Minuten. Die erste 
Episode wurde als erste behandelt (dreizehn Minuten). Die Abkürzungen für die Episodeninterviews lauten: 
EPI1 für das Eingangsgespräch zur ersten Episode und EPI1.2 für das Abschlussgespräch zur ersten 
Episode. Die Episodenrekonstruktion erfolgte textnah, in enger Anlehnung an den Sprachgebrauch der 
Befragungsperson. Dies erklärt die Menge der Fußnoten. Um die erste Episode zu kennzeichnen, wird auf 
ein Urteil zurückgegriffen, das die Krankenschwester im Eingangsgespräch über eine Bedingung auf Seiten 
des familialen Netzwerkes formuliert hat: Sie bezeichnet die im Prozess der Sicherstellung der häuslichen 
Pflege beobachtbare Beteiligung der Tochter als "optimal" (EPI1 A1: 7). 
541

 vgl.: EPI 1 A1: 32; EPI1.2: 4. 
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 Die Krankenschwester rekonstruiert das für sie wahrnehmbare familiale Netzwerk. Angaben zu Alter und 
Familienstand der Seniorin entstammen der Klientendokumentation. Angaben zum Alter der Angehörigen 
sind am Ende des Abschlussgespräches nacherhoben worden. 
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1.2. Die Prozesse der Fallauswahl und Fallbearbeitung  

 

1.2.1. Der Einstieg in die Fallbearbeitung: Interaktionen zwischen 

Pflegefachkraft und Angehörigen 

 

1.2.1.1. Die Vorgeschichte des Erstbesuches  

 

Die Krankenschwester unterscheidet zwischen einer Vorgeschichte im weiteren Sinne 

und einer Vorgeschichte im engeren Sinne. Die Vorgeschichte im weiteren Sinne 

rekonstruierend, erzählt die Krankenschwester: Die Seniorin sei seit einem vor Jahren 

erlittenen Schlaganfall halbseitig gelähmt gewesen543. Die Tochter habe ohne 

Unterstützung durch das Pflegepersonal häusliche Pflege geleistet. Den Fahrdienst zum 

Altenclub übernehmend, habe das Pflegepersonal sich ausschließlich an der sozialen 

Betreuung der Seniorin beteiligt544. Jene Beteiligung sei allerdings nicht von Dauer 

gewesen: Die Krankenschwester habe den Fahrdienst zum Altenclub eingestellt, 

nachdem sie ihn dreimal übernommen habe. Zu vermuten ist: Die Krankenschwester hat 

ohne Unterstützung durch die familiäre Pflegeperson Fahrdienst geleistet, hat sich zur 

Beendigung des Fahrdienstes entschieden und hat der Angehörigen jene Entscheidung 

mitgeteilt. Die familiäre Pflegeperson hat sich nach Aussage der Krankenschwester mit 

der Entscheidung, den Fahrdienst einzustellen, einverstanden erklärt545.  

Wie rekonstruiert die Krankenschwester den in die Entscheidung zur Einstellung des 

Fahrdienstes mündenden Prozess? Sie bekundet: Sie habe es in der erzählten Zeit als 

hinderlich erlebt, Fahrdienst zu leisten. Nach Darstellung der Krankenschwester ist die 

Übernahme des Fahrdienstes mit einer zeitlichen Belastung verbunden gewesen. Die 

Krankenschwester erklärt: Sie sei jedes Mal gefordert gewesen, zwecks Bewältigung der 

Strecke zwischen Haus und Fahrzeug eine halbe Stunde Arbeitszeit zu investieren546. 

Jener Zeitbedarf sei dem Bedarf an Unterstützung zur Fortbewegung zuzuschreiben 

gewesen. Zur Fortbewegung habe es infolge der Halbseitenlähmung sowohl technischer 

Hilfsmittel als auch persönlicher Hilfestellung bedurft. Nach Darstellung der 

Krankenschwester ist die Übernahme des Fahrdienstes ferner mit einer körperlichen 

Belastung, wenn nicht gar mit einer körperlichen Überforderung verknüpft gewesen. Die 

ïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïï 
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 vgl.: EPI 1 A1: 1, 46. 
544

 vgl.: ebd.: 1, 3f, 26, 79. 
545

 vgl.: ebd.: 4. 
546

 vgl.:  ebd.: 3. 
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Krankenschwester erklªrt: ĂAuch sei jedesmal ein Hang"547 zu überwinden gewesen, 

welcher sich als beschwerlicher Weg erwiesen habe, und unter derart erschwerten 

Bedingungen schaffe sie es alleine nicht, im Falle einer Person mit Halbseitenlähmung 

persönliche Hilfestellung zur Fortbewegung zu leisten. Die Krankenschwester macht die 

mit der Deckung des Bedarfs an Hilfe zur Fortbewegung verknüpfte Belastung der 

eigenen Person zu einem ersten Argument für die Einstellung des Fahrdienstes. 

Existenz eines familialen Netzwerkes lautet ihr zweites Argument: ĂUnd das habe ich 

irgendwo auch nicht eingesehen, sie abzuholen, weil die Tochter noch da war"548. Den 

Ausführungen der Krankenschwester ist zu entnehmen: Sie hat entschieden, dem 

familialen Netzwerk unter der Bedingung einer als unzumutbar bewerteten Belastung der 

eigenen Person den Vorrang bei der Sicherstellung der sozialen Betreuung 

einzuräumen. Sie hat die Aufmerksamkeit auf ein ausgewähltes Mitglied des familialen 

Netzwerkes gerichtet: auf die familiäre Pflegeperson. Denkbar ist: Die Krankenschwester 

ist der Ansicht gewesen, die familiäre Pflegeperson stellt nicht nur die häusliche Pflege, 

sondern auch die soziale Betreuung der zu pflegenden Person sicher. Denkbar ist auch: 

Die Krankenschwester hat den Anspruch gehegt, die familiäre Pflegeperson soll die 

soziale Betreuung der zu pflegenden Person im häuslichen Kontext vorrangig selber 

sicherstellen. Die familiäre Pflegeperson soll Gesellschaft selber leisten. Sie soll 

Gesellschaft selber organisieren, um Gesellschaft durch Angehörige sozialer Netzwerke 

leisten zu lassen. Die Krankenschwester ist vermutlich der Auffassung gewesen:  

 

 Die pflegebedürftige Person hat ein Bedürfnis nach Gesellschaft. Zwecks 

Bedürfnisbefriedigung braucht sie Unterstützung. Der Bedarf an Unterstützung 

lässt sich einerseits durch informelles Engagement, andererseits formelles 

Engagement decken. Denkbar ist: Die Angehörige übernimmt es, Mitglieder des 

Altenclubs einzuladen und zu bewirten. Denkbar ist auch: Die Pflegekraft 

übernimmt den Fahrdienst zum Altenclub. 

 

 Wenn sich jenes Bedürfnis nach Gesellschaft ausschließlich außerhalb des 

häuslichen Kontextes befriedigen lassen würde, d.h. nur durch Teilnahme am 

Altennachmittag, dann ließe sich Bedarf an formeller Unterstützung im Rahmen 

der Sicherstellung der sozialen Betreuung anerkennen. Die Übernahme des 

Fahrdienstes zum Altenclub wäre angezeigt. 
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 Da sich jenes Bedürfnis nach Gesellschaft jedoch auch innerhalb des häuslichen 

Kontextes stillen lässt, d.h. durch Einladung und Bewirtung von Mitgliedern des 

Altenclubs, bedarf es keiner formellen Unterstützung im Rahmen der 

Sicherstellung der sozialen Betreuung. Die Übernahme des außerhäuslichen 

Begleitdienstes ist nicht notwendig. 

 

Hat die Krankenschwester den außerhäuslichen Begleitdienst als nicht notwendig 

betrachtet, hat sie die mit dem außerhäuslichen Begleitdienst verbundene Belastung der 

eigenen Person als vermeidbar angesehen. Den Ausführungen der Krankenschwester 

kann entnommen werden: Sie hat entschieden, den außerhäuslichen Begleitdienst 

einzustellen und die Beteiligung an der sozialen Betreuung zu beenden. Sie hat die 

Möglichkeit verworfen, die Beteiligung an der sozialen Betreuung fortzusetzen. Es wäre 

zum einen denkbar gewesen, die Arbeitsbedingungen zu verändern: Wenn sie den 

Fahrdienst ohne Unterstützung durch die familiäre Pflegeperson geleistet hat, dann 

hätte sie den Fahrdienst mit Unterstützung durch die pflegende Angehörige fortsetzen 

können, anstatt ihn einzustellen. Es wäre zum anderen denkbar gewesen, die Art der 

geleisteten Arbeit zu verändern: Sie hätte alternativ zur Fortsetzung des Fahrdienstes 

ein eigens der sozialen Betreuung dienendes Hausbesuchsprogramm einführen können. 

Steigende Entlastung auf Seiten der Pflegekraft und steigende Belastung auf Seiten der 

familiären Pflegeperson sind vermutlich Folgen der Entscheidung gewesen, die 

Beteiligung an der sozialen Betreuung zu beenden. Hat die Krankenschwester 

antizipiert, dass die Belastung auf Seiten der pflegenden Angehörigen steigt? Denkbar 

ist:  

 

 Die familiäre Pflegeperson hat die Krankenschwester nicht um fortgesetzte 

Beteiligung an der sozialen Betreuung gebeten: weder um Fortsetzung des 

außerhäuslichen Begleitdienstes, noch um Einführung von Hausbesuchen. Die 

Krankenschwester hat keinen manifesten Wunsch nach fortwährender 

formeller Unterstützung im Prozess der Sicherstellung der sozialen Betreuung 

wahrgenommen. Sie hat unterstellt, dass im Prozess der Sicherstellung der 

sozialen Betreuung einstweilen kein Bedarf an formeller Unterstützung 

besteht. 

 

 Die Krankenschwester ist sich bewusst gewesen: Sie trägt, sich an der sozialen 

Betreuung beteiligend, nicht nur einem auf Seiten der pflegebedürftigen Person 

bestehenden Bedürfnis nach Gesellschaft, sondern auch einem auf Seiten der 



 

65 

 

familiären Pflegeperson bestehenden Bedürfnis nach Erholung Rechnung. Sie 

bietet, sich an der sozialen Betreuung beteiligend, der familiären Pflegeperson 

die Möglichkeit, Freizeit in die Befriedigung des Bedürfnisses nach Erholung zu 

investieren. 

 

 Die Krankenschwester hat unterstellt: Die Entscheidung, die Beteiligung an der 

sozialen Betreuung zu beenden, hat keine Belastung der familiären 

Pflegeperson zur Folge. Einbußen an Möglichkeiten, das Bedürfnis nach 

Erholung zu stillen, lassen sich vermeiden. Eine Beteiligung des Ehemannes ist 

möglich. Sollten sich Einbußen an Möglichkeiten, das Bedürfnis nach Erholung 

zu befriedigen, wider Erwarten nicht verhindern lassen, verspürt die familiäre 

Pflegeperson kein Gefühl von Belastung.  

 

 Die Krankenschwester hat es unterlassen, die eigenen Unterstellungen durch 

Nachfragen im Gespräch mit der familiären Pflegeperson zu prüfen. Eine 

derartige Unterlassung kann einerseits Folge fehlenden Zweifels an der 

Richtigkeit der eigenen Unterstellungen sein. Sie kann andererseits Folge der 

Befürchtung sein, durch Nachfragen den Wunsch nach formeller Unterstützung 

zu wecken und die Bitte um formelle Unterstützung zu provozieren. 

 

Die Krankenschwester erzählt: Die familiäre Pflegeperson habe sich nicht nur mit der 

Entscheidung, den Fahrdienst einzustellen, einverstanden erklärt, sondern sie habe 

auch das künftige Verfahren geklärt. Sie habe versichert, aktiv zu werden und um Hilfe 

zu bitten549. Der Erzählung der Krankenschwester ist zu entnehmen: Sie hat 

entscheiden, dem familialen Netzwerk den Vorrang bei der Sicherstellung der 

häuslichen Pflege einzuräumen. Sie hat die Möglichkeit gewählt, die häusliche Pflege 

einstweilen ohne Beteiligung der Pflegekräfte fortsetzen zu lassen. Sie hat die 

Möglichkeit verworfen, die häusliche Pflege mit sofortiger Wirkung unter Beteiligung der 

Pflegekräfte fortzusetzen. Denkbar ist:  

  

 Die familiäre Pflegeperson hat die Krankenschwester nicht um sofortige 

Beteiligung an der häuslichen Pflege gebeten. Die Krankenschwester hat keinen 

manifesten Wunsch nach sofortiger formeller Unterstützung im Prozess der 

Sicherstellung der häuslichen Pflege wahrgenommen. Sie hat unterstellt, dass im 
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Prozess der Sicherstellung der häuslichen Pflege einstweilen kein Bedarf an 

formeller Unterstützung besteht. 

 

 Möglicherweise hat sie keinen Zweifel an der Richtigkeit jener Unterstellung 

gehabt. Möglicherweise hat sie befürchtet: Wenn sie sofortige Unterstützung 

anbietet, ohne um sofortige Unterstützung gebeten worden zu sein, schwächt sie 

die Bereitschaft des familialen Netzwerkes, sich selber zu engagieren, weckt den 

Wunsch nach formeller Unterstützung und gerät in Zugzwang. Sie hat keine 

sofortige Unterstützung angeboten.  

  

 Die Krankenschwester hat den Anspruch gehegt: Das familiale Netzwerk soll die 

häusliche Pflege vorrangig selber sicherstellen. Es soll häusliche Pflege 

vorrangig selber leisten. Es soll Unterstützung zur Sicherstellung der häuslichen 

Pflege vorrangig selber organisieren. Der Wunsch nach formeller Unterstützung 

soll als Bitte um formelle Unterstützung manifest werden. 

 

Die Vorgeschichte im engeren Sinne rekonstruierend, erzählt die Krankenschwester: 

In der Folgezeit habe die Tochter zunächst weiterhin häusliche Pflege geleistet, ohne die 

Pflegefachkräfte zu verständigen550. Sie habe ihre Mutter Ăimmer optimal gepflegt"551. 

Eines Nachts habe ihre Mutter wahrscheinlich einen erneuten Schlaganfall erlitten552. Die 

Tochter wollte ihren Ehemann begleiten, der Ăin die Kur sollte"553. Ihre Mutter sei wie im 

Vorjahr, als die Tochter Ăseit Jahren wieder das erste Mal Urlaub gemacht"554 habe, zur 

Kurzzeitpflege im Altenheim angemeldet gewesen. Die Tochter habe den Urlaub 

abgesagt. Sie habe erklªrt: ĂIn dem Zustand fªhrt sie nicht weg, sie lªsst die Mutter nicht 

alleinñ
555

. Sie habe das der Arbeitserleichterung dienende Krankenhausbett selber 

organisiert und habe anderthalb Wochen durchgehalten, die häusliche Pflege rund um 

die Uhr sicherzustellen, ohne die Pflegekräfte zu verständigen. Am Ende jener 

anderthalb Wochen sei sie Ăauch nervlich fertig"556 gewesen. Nicht nur der Zustand der 

familiären Pflegeperson, sondern auch der Zustand der zu pflegenden Person habe s ich 

Ăimmer mehr verschlechtert"557. ĂAlle haben damit gerechnet, dass sie in Bªlde stirbtñ"558. 
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Der Hausarzt habe deren Lebenserwartung in Tagen bemessen559. Die familiäre 

Pflegeperson habe sich in Anbetracht jener negativen Prognose entschieden, die 

häusliche Pflege bis zum Tod der zu pflegenden Person fortzusetzen. Sie habe eine 

Unterbringung im Krankenhaus abgelehnt. Sie habe sich in Anbetracht der eigenen 

Überforderung entschieden, das Personal des ambulanten Pflegedienstes zu bitten, bei 

der Sicherstellung der häuslichen Pflege Hilfe zu leisten560. Sie habe, dem Verfahren im 

Allgemeinen gemäß, zu Zwecken einer Verständigung des ambulanten Pflegedienstes 

mit der Stadtverwaltung Kontakt aufgenommen. Sie habe erklärt, die Pflegefachkräfte 

Ăm¿ssten kommenñ561. Wie beurteilen die Pflegekräfte jene Bitte um formelle 

Unterstützung?  

 

 Nehmen die Pflegekräfte eine Bitte um formelle Pflege wahr, manifestiert sich für 

sie ein Wunsch nach formeller Pflege. Nach Auffassung der Pflegekräfte hat die 

Angehörige eine Bitte um formelle Pflege formuliert, der nicht nur der Wunsch 

nach formeller Pflege, sondern auch ein Bedarf an formeller Pflege zugrunde 

gelegen hat. Die Pflegekräfte erklären: Es sei in der erzählten Zeit erforderlich 

gewesen, die Hilfe der Pflegekräfte zu erbitten, da die zu pflegende Person 

Ăwirklich pflegebed¿rftig"562 gewesen sei und weil sie im Sterben gelegen habe. 

Es sei verständlich, dass die pflegende Angehörige die Pflegekräfte in jener 

Situation verstªndigt und erklªrt habe, Ăsie schafft es nicht mehr, sie braucht auch 

ein bisschen Ruhe"563.  

 

 Nach Aussage der Krankenschwester ist die Angehörige verfahren, wie 

Angehörige in Prozessen der Bedarfsbearbeitung normalerweise verfahren: Sie 

räumen der informellen Pflege durch Familienmitglieder den Vorrang vor einer 

formellen Pflege durch Personal des ambulanten Pflegedienstes ein. Wenn sie 

keine Möglichkeit sehen, den Pflegebedarf durch informelle Pflege zu decken, 

dann bitten sie das Personal des ambulanten Pflegedienstes, formelle Pflege zu 

leisten. Die Krankenschwester erklärt: In der Regel bemühen die Angehörigen 

sich, wie im Einzelfall geschehen, die häusliche Pflege selber zu gewährleisten. 

Wenn der Zustand sich merklich verschlechtert und die Angehörigen die 

häusliche Pflege nicht länger selber sicherstellen können, dann verständigen sie 
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nach Angaben der Krankenschwester normalerweise das Personal des 

ambulanten Pflegedienstes564.  

 

In der Erzählzeit legen die Pflegekräfte sich nicht fest, ob sie extremen 

Unterstützungsbedarf auf Seiten einer zu pflegenden Person und auf Seiten der 

Familienangehörigen als zwar normale, aber im Allgemeinen eher ungünstige Bedingung 

betrachten, mit der Fallauswahl und Fallbearbeitung zu beginnen. Wie ist jene Bitte um 

formelle Unterstützung in der erzählten Zeit bearbeitet worden? Das 

Verwaltungspersonal hat nach Aussage der Krankenschwester die mündliche Mitteilung 

wahrgenommen, hat eine schriftliche Mitteilung verfasst und hat die Pflegefachkraft 

verstªndigt. Die Krankenschwester erzªhlt: Sie habe dem f¿r sie bestimmten ĂZettel"565 

entnommen, dass die pflegende Angehörige um formelle Unterstützung bei der 

häuslichen Pflege gebeten habe. Erstens habe es geheißen: Die zu pflegende Person 

sei inkontinent, deren Bett sei durchnässt und frisch zu beziehen566. Zweitens habe es 

geheißen: Die zu pflegende Person sei in Maße pflegedürftig, dass die sie pflegende 

Angehörige überfordert sei und die häusliche Pflege nicht mehr alleine sicherstellen 

kann567, sondern die Hilfe der Pflegekräfte benötigt. Die Krankenschwester erzählt 

ferner: Sie habe das Personal der Stadtverwaltung gefragt, ob die Angehörige um gleich 

zu gewährende Hilfe gebeten habe. Nachdem ihr erklärt worden sei, dass dies nicht 

gesagt worden sei, habe sie dem Personal der Stadtverwaltung die Entscheidung, den 

Erstbesuch nicht zu vertagen, eigens mit den Worten erlªutert: ĂNaja, wenn es geheiÇen 

habe, das Bett sei nass, kann sie es nicht unterlassen, unverz¿glich Hilfe zu leistenñ568. 

Der Erzählung der Krankenschwester ist zu entnehmen: Sie hat eine sich ihr bietende 

Gelegenheit genutzt, das Verwaltungspersonal aufzuklären. Sie hat dem 

Verwaltungspersonal Einblick in den Prozess der eigenen Entscheidungsfindung 

gewährt: Ist die Durchführung des Erstbesuches im Einzelfall unaufschiebbar?  

 

 Die Krankenschwester verdeutlicht: Sie fällt die Entscheidung über die 

Unaufschiebbarkeit eines Erstbesuches einerseits unter Berücksichtigung der 

Entscheidungshilfe, die das Verwaltungspersonal leistet, andererseits unter 

Anwendung von Regeln, die der Vermeidung folgenschwerer 

Fehlentscheidungen dienen. Die Entscheidung über die Unaufschiebbarkeit eines 

Erstbesuches ist generell fehleranfällig. Nicht alle Fehler sind jedoch 
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gleichermaßen folgenschwer. Im Zweifelsfall ist der Fehler, irrtümlich den Notfall 

zu unterstellen, dem Fehler vorzuziehen, irrtümlich den Notfall zu verwerfen. Es 

besteht (begründeter) Verdacht auf einen Notfall, wenn wie im Falle des 

eingenässten Bettes ein Bedarf an formeller Pflege im Rahmen einer Bitte um 

formelle Unterstützung glaubhaft gemacht wird und wenn die Bedarfsdeckung 

sich nicht aufschieben lässt, ohne Pflegestandards zu verletzen.  

 

 Die Aktion des familialen Netzwerkes besteht in einer Bitte um formelle 

Unterstützung. Das familiale Netzwerk manifestiert, um formelle Unterstützung 

bittend, den Wunsch nach formeller Unterstützung. Auf jene Aktion des familialen 

Netzwerkes hat eine Reaktion der Pflegefachkraft zu erfolgen. Sie besteht 

zumindest in der Durchführung eines Erstbesuches. Die Pflegefachkraft wählt 

jenen Kontakt von Angesicht zu Angesicht in der fremden Häuslichkeit, um zu 

prüfen: Besteht Unterstützungsbedarf? Lässt sich der Bedarf an Unterstützung 

durch informelle Unterstützung decken? Bedarf es der formellen Unterstützung? 

Liegt ein Notfall vor? Ist die Bearbeitung des Bedarfs an formeller Unterstützung 

unaufschiebbar? 

 

 Die Aktion des familialen Netzwerkes, d.h. die Bitte um formelle Unterstützung, 

und die Reaktion der Pflegefachkraft, d.h. die Durchführung des Erstbesuches, 

werden im Normalfall durch das Engagement des Verwaltungspersonals, d.h. 

durch die  Verständigung der Pflegefachkraft, miteinander verknüpft. Die 

Pflegefachkraft nimmt regelmäßig mit dem Verwaltungspersonal Kontakt auf. Das 

Verwaltungspersonal kann jene sich regelmäßig bietenden Gelegenheiten für 

eine Verständigung planmäßiger Art nutzen. Für eine Verständigung 

außerplanmäßiger Art sind Gelegenheiten zu schaffen. Besteht (begründeter) 

Verdacht auf einen Notfall, dann muss unverzüglich reagiert werden, dann ist 

weder die Verständigung der Pflegekraft, noch die Durchführung des 

Erstbesuches aufzuschieben.  

 

 Ohne über eine Ausbildung in der Pflege zu verfügen, ist das 

Verwaltungspersonal gefordert, im Kontakt mit dem familialen Netzwerk, nach 

Indizien zu suchen: Besteht der (begründete) Verdacht auf einen Notfall? 

Indiziensuche betreibend, bereitet das Verwaltungspersonal die eigene 

Entscheidung vor: Lässt sich die Verständigung der Pflegekraft aufschieben? 

Indiziensuche betreibend, leistet es Entscheidungshilfe für die Pflegekraft: Lässt 
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sich die Durchführung des Erstbesuches aufschieben? Das Verwaltungspersonal 

muss instruiert werden: Ihm ist regelmäßig Wissen über Indizien zu vermitteln, 

die eine Pflegekraft auf einen Notfall schließen lassen. Es ist mit Regelmäßigkeit 

anzuhalten, jenes Wissen bei der Indiziensuche anzuwenden.  

 

1.2.1.2. Der Verlauf des Erstbesuchs  

 

Die Krankenschwester schildert: Zur Fallübernahme entschieden, habe sie den 

Erstbesuch Ăpostwendend"569 durchgeführt. Die zu pflegende Person habe sich nicht 

nur in einem Ăschlechten Zustand"570, sondern habe sich auch in einem extrem 

verschlechterten ĂZustand"571 befunden.  Pflegebedürftig, bettlägerig und im Sterben 

liegend, sei sie Ătotal verfallen"572 gewesen. Sowohl der Körper als auch der Geist seien 

vom Verfall gekennzeichnet gewesen573. Die Krankenschwester betont, zwar auf eine 

Zustandsverschlechterung, nicht aber auf eine Zustandsverschlechterung jenes 

extremen Ausmaßes gefasst gewesen zu sein: Aufgrund des Wissens um den vor 

Jahren erlittenen Schlaganfall574 habe sie gedacht, sie werde einen pflegebedürftigen 

Menschen vorfinden575, der wahrscheinlich infolge eines neuerlichen Schlaganfalles 

bettlägerig geworden sei. Jenen extrem verschlechterten Zustand habe sie nicht 

erwartet
576

. In der Erzählzeit das Urteil vom schlechten
577

 und extrem verschlechterten 

Zustand578 einschränkend, erklärt sie: Die zu pflegende Person habe sich in der 

erzªhlten Zeit in puncto Pflege in einem Ăguten Zustand"579 befunden. Deren Haut habe 

Ăkeine Defekte"
580

 aufgewiesen. Die Krankenschwester hat im Kontext des Erstbesuches 

Gelegenheit gehabt, nicht nur den Zustand der zu pflegenden Person, sondern auch den 

Zustand der familiären Pflegeperson zu beurteilen: Die Krankenschwester hat vermutlich 

nicht nur die Bereitschaft und Fähigkeit581 wahrgenommen, häusliche Pflege zu leisten, 

sondern hat vermutlich auch die Überforderung und Angst registriert, die Mutter zu 

verlieren582. 
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Wie ist die Krankenschwester im Prozess der Zielbestimmung verfahren? Das generelle 

Verfahren beschreibend, erklärt die Krankenschwester: Das Pflegepersonal verschaffe 

sich im Rahmen seines Erstbesuches zunächst einen Eindruck von dem Zustand, in 

dem sich die zu pflegende Person und die familiäre Pflegeperson befinden. Es beginne 

mit der Zielbestimmung, nachdem es erste Eindrücke gewonnen habe583. Jenes 

generelle Verfahren ist vermutlich auch im Einzelfall zur Anwendung gekommen. Zu 

welchen ersten Ergebnissen ist die Krankenschwester gelangt? Die Krankenschwester 

verdeutlicht, im Einzelfall Ziele gewählt zu haben, die sie, bedingt durch die Ausbildung 

zur Pflegefachkraft und bedingt durch die Organisation der Pflege, als selbstverständlich 

betrachtet. Es sind Ziele, die sich einerseits auf die zu pflegende Person und 

andererseits auf die pflegenden Personen beziehen. Den Ausführungen der 

Krankenschwester kann entnommen werden: Sie hat im Rahmen des Erstbesuches 

erstens das Ziel gewªhlt, der Entstehung von Hautdefekten am ĂPo"584 der zu 

pflegenden Person vorzubeugen. Zweitens hat sie sich im Rahmen des Erstbesuches 

von dem Ziel leiten lassen, sowohl den Pflegekräften als auch der pflegenden 

Angehörigen durch den Einsatz technischer Hilfsmittel Entlastung zu verschaffen585. 

Drittens hat sie das Ziel verfolgt, der pflegenden Angehörigen durch Zusicherung der 

morgen wieder erwartbaren Hilfe bei der Pflege ein Gefühl von Sicherheit zu 

vermitteln586. Den Ausführungen der Krankenschwester ist nicht zu entnehmen, ob sie 

die gewählten Ziele im Gespräch mit der familiären Pflegeperson eigens deklariert hat.  

 Die Aufmerksamkeit auf die Aufgaben und deren Verteilung lenkend, erzählt die 

Krankenschwester: Zum einen habe sie im Rahmen des Erstbesuches erste Hilfe 

geleistet587. Das Ăwirklich durchnªsste Bettñ588 sei abgezogen worden und die zu 

pflegende Person sei im Bett gewaschen worden589. Zum anderen habe sie erste 

Vereinbarungen über die künftige Art und Weise der Sicherstellung der häuslichen 

Pflege getroffen. Erstens habe sie gewohnheitsgemäß geprüft, ob jene technischen 

Hilfsmittel verfügbar seien, welche der Arbeitserleichterung im Pflegefall dienen590. Sie 

habe es begrüßt, dass ein Krankenhausbett zur Verfügung gestanden habe. Sie habe 

geraten, eine Gummiunterlage anzuschaffen. Die pflegende Angehörige habe 

angeboten, sich um deren Beschaffung zu kümmern591. Zweitens habe sie der familiären 

Pflegeperson zugesichert, dass sich das Pflegepersonal auch künftig mit 
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Pflegeeinsätzen an der Sicherstellung der häuslichen Pflege beteiligen werde. Die 

Angehörige ist vermutlich mit dem angebotenen formellen Pflegeprogramm in seiner 

Gesamtheit und nicht nur mit ausgewählten Einzelheiten einverstanden gewesen592.  

Die Krankenschwester schildert: Die Anzahl der Einsatztage pro Woche betreffend, 

habe sie einerseits sofort erkannt, dass es angezeigt sei, jeden Morgen Pflege zu 

leisten593. Andererseits habe sie in ihrem Ădusseligen Kopf auch gar nicht daran 

gedacht"594, die familiäre Pflegeperson zu informieren, dass Pflegeeinsätze am 

Wochenende nur im Notfall übernommen werden. Die Anzahl der Einsätze pro 

Einsatztag betreffend, sei für sie von Anfang an klar gewesen, dass es angezeigt sei, 

jeweils einen Einsatz durchzuführen. Eine Entscheidung für einen Einsatz pro 

Einsatztag ist eine Entscheidung wider mehrere Einsätze pro Einsatztag595.   

 

 Anzunehmen ist: Die Krankenschwester hat eine Überforderung der familiären 

Pflegeperson wahrgenommen. Sie ist zu der Auffassung gelangt, dass ein Ausfall 

der familiären Pflegeperson zu befürchten ist. Sie ist sich einerseits die 

Notwendigkeit bewusst geworden, die pflegende Angehörige zu entlasten, und 

hat andererseits um die Begrenztheit der organisatorischen Möglichkeiten 

gewusst, der pflegenden Angehörigen Entlastung zu bieten. 

 

 Die Pflegekräfte können den Pflegeeinsatz nutzen, um pflegende Angehörige auf 

unterschiedliche Weise zu unterstützen. Denkbar ist: Die Pflegekräfte leisten 

formelle Pflege und stellen die familiäre Pflegeperson für die Dauer des 

Pflegeeinsatzes von informeller Pflege frei. Denkbar ist ferner: Für die Dauer des 

Pflegeeinsatzes verknüpfen sie die Pflege der pflegebedürftigen Person mit der 

Beratung und Betreuung der pflegenden Angehörigen.  

 

 Wie ist die Krankenschwester im Entscheidungsprozess, d.h. bei der 

Entscheidung über die Anzahl der Einsatztage pro Woche und bei der 

Entscheidung über die Anzahl der Einsätze pro Einsatztag, verfahren? 

Anzunehmen ist: Sie hat einerseits den Wunsch nach formeller Pflege unterstellt 

und hat andererseits den Bedarf an formeller Pflege geprüft. Sie hat sowohl 

fachlichen Notwendigkeiten formeller Pflege, als auch organisatorischen 

Möglichkeiten formeller Pflege Rechnung getragen. 
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Die Krankenschwester erzählt: In Bezug auf die Aufgaben pro Einsatz sei evident 

gewesen, dass die zu pflegende Person gewaschen werden muss, da sie auch 

inkontinent gewesen sei596. Sind Vereinbarungen über die Anzahl und 

Zusammensetzung der Hilfskräfte pro Einsatz getroffen worden? Ist vereinbart worden, 

Pflegeeinsätze mit einfacher Besetzung oder mit doppelter Besetzung durchzuführen? 

Bei einfacher Besetzung wird ein Belegschaftsmitglied eingesetzt. Bei doppelter 

Besetzung sind hingegen zwei Belegschaftsmitglieder im Einsatz. Ist vereinbart worden, 

die familiäre Pflegeperson als Zweitkraft zu benutzen? Pflegeeinsätze mit einfacher 

Besetzung sind möglich in Fällen, in denen es keiner zweiten Hilfskraft bedarf, sowie in 

Fällen, in denen es zwar einer Zweitkraft bedarf, in denen aber Angehörige die Funktion 

der Zweitkraft übernehmen. Pflegeeinsätze mit doppelter Besetzung sind notwendig in 

Fällen, in denen es einer zweiten Hilfskraft bedarf, in denen Angehörige die Funktion der 

Zweitkraft jedoch nicht übernehmen (können). Die Krankenschwester erzählt: Sie habe 

der pflegenden Angehörigen mitgeteilt, dass sie die definitive Entscheidung über die 

Anzahl des pro Pflegeeinsatz einzuplanenden Personals aufschiebe, dass sich erst im 

Rahmen einer Probe aufs Exempel erweisen werde, ob Pflegeeinsätze mit einfacher 

oder doppelter Besetzung angezeigt seien. Anschließend habe die familiäre 

Pflegeperson ihre Mitarbeit in der Zeit während der Pflegeeinsätze angeboten. Die 

Angehörige habe erklärt, dass sie den Pflegekräften hilft und dass Pflegeeinsätze mit 

einfacher Besetzung ausreichen597. Aus Sicht der Krankenschwester verkörpert die 

pflegende Angehörige in der Gesamtheit der Angehörigen, denen sie im Kontext der 

ambulanten Pflege begegnet, den positiven Ausnahmefall. Die Krankenschwester erklärt 

in der Erzählzeit: Es ist eine Seltenheit, dass Angehörige auf freiwilliger Basis anbieten, 

das Personal in der Zeit während seiner Pflegeeinsätze zu unterstützen. Die Pflegekräfte 

müssen die Angehörigen im Regelfall um Unterstützung bitten598 oder sie müssen die 

Arbeit alleine verrichten, weil die Angehºrigen Ăsich gar nicht blicken lassen"599.  
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1.2.2. Der Fortgang der Fallbearbeitung: Interaktionen zwischen 

Pflegefachkraft und Angehörigen 

 

1.2.2.1. Die Pflegeeinsätze als Interaktionskontext 

 
Anzunehmen ist: Die pflegende Angehörige ist unter den Angehörigen der zu 

pflegenden Person die für das Pflegepersonal zentrale Interaktionspartnerin gewesen. 

Im Rahmen der Pflegeeinsätze hat sich ihnen regelmäßig die Gelegenheit geboten, 

Kontakt von Angesicht zu Angesicht herzustellen, zu kommunizieren und Arbeiten 

gemeinsam zu verrichten. Von der Krankenpflegehelferin unwidersprochen, erklärt die 

Krankenschwester: Nicht nur die seitens der familiären Pflegeperson geleistete Pflege, 

sondern auch das Verhältnis zwischen Pflegepersonal und familiärer Pflegeperson sei 

optimal. Das Pflegepersonal erlebe einen positiven Ausnahmefall. Er stelle zum 

Bedauern des Pflegepersonals nicht den Normalfall dar. ĂDas findet man zu selten"600.  

 

1.2.2.2. Die Erfassung der Zustände von Familienmitgliedern und 

Familienbeziehungen  

 
Die Pflegekräfte haben im Rahmen der Pflegeeinsätze vermutlich regelmäßig 

Gelegenheit gehabt, sich sowohl ein Urteil über den Zustand ausgewählter 

Familienmitglieder, als auch ein Urteil über ausgewählte Familienbeziehungen zu bilden, 

indem sie miteinander interagierende Familienmitglieder beobachten und indem sie mit 

Familienmitgliedern kommunizieren. Wie beurteilen die Pflegekräfte den Zustand der zu 

pflegenden Person? Die Pflegekräfte berichten: Die Verfassung der Seniorin habe sich 

im Verlaufe der Zeit wider Erwarten verbessert601. Die Phase der schwindenden 

Lebenskraft602 sei unerwarteter in eine Phase wiedererwachender Lebensgeister 

umgeschlagen603. Es seien Verbesserungen sowohl in der körperlichen Verfassung604, 

als auch in der geistigen Verfassung605 wahrnehmbar geworden, wenngleich 

verbliebene Beeinträchtigungen unübersehbar gewesen seien. Die Aufmerksamkeit auf 

die körperlichen Verfassung richtend, erklären die Pflegekräfte: Nachdem die Seniorin in 

der Anfangszeit bewegungslos im Bett gelegen habe, habe sie im Verlaufe der Zeit 
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begonnen, sich zu bewegen606. Im Verlaufe der Zeit habe sich gezeigt: Die Seniorin 

habe Ămal zwei Schritte"607 mit dem gelähmten Bein gehen können. Aber sie habe keine 

ĂGreifbewegungen"608 mit der gelähmten Hand machen können. Die Aufmerksamkeit auf 

die geistige Verfassung lenkend, erklären die Pflegekräfte: Nachdem die Seniorin 

anfangs Ăkein Wort und keinen Piep"609 habe verlauten lassen, habe sie im Verlaufe der 

Zeit angefangen, sich in rudimentärer Weise an Gesprächen zu beteiligen610. Im Zuge 

jener rudimentären Gesprächsbeteiligung habe sich zwar das Langzeitgedächtnis als 

intakt erwiesen, aber Defekte des Kurzzeitgedächtnisses seien wahrnehmbar 

geworden611.  

Die Krankenschwester nimmt einen von diversen Erkrankungen und Beschwerden 

gezeichneten Körper wahr. Sie berichtet: Die Seniorin habe an Inkontinenz und an 

Schlaganfallfolgen gelitten
612
. Sie habe Ăein schwaches Herz"

613
 und einen höheren 

Blutdruck gehabt614. Sie habe Ădes nachts Anfªlle"615 erlitten und sei in einen ĂZustand 

der Erregung"616 geraten. Sie habe an einer akuten Ohrspeicheldrüsenentzündung617 

und an einer chronischen Darmträgheit gelitten
618

. Sie sei in der Anfangszeit, nicht aber 

in der Nachfolgezeit gefordert gewesen, das Bett Ăganz fest zu h¿tenñ619. Die seelische 

Verfassung der Seniorin sei weder durch soziale Isolation, noch durch Vereinsamung620, 

noch durch fehlenden Lebenswillen beeinträchtigt gewesen621. 

Die Krankenschwester beurteilt den Zustand der familiären Pflegeperson im Kontext 

einer ĂJahre wªhrendenñ622, ĂTag und Nachtñ 623 umfassenden häuslichen Pflege, in 

deren Folge Bedürfnisse nach einem Privatleben und nach Erholung beschnitten 

werden624. Sie erklärt: Die familiäre Pflegeperson sei im Kontext der häuslichen Pflege 

einer extrem hohen Belastung sowohl körperlicher als auch seelischer Art ausgesetzt625. 

Jene Belastung schlage phasenweise in Überforderung um626. Die pflegende Angehörige 
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habe trotz extrem hoher Belastung und trotz phasenweiser Überforderung weder die 

Bereitschaft aufgekündigt, die häusliche Pflege bis zum Tod der zu pflegenden Person 

fortzusetzen627, noch habe sie die Bereitschaft aufgek¿ndigt, ihr Ăeigenes Privatleben"628 

den Anforderungen der häuslichen Pflege unterzuordnen629.   

Wie beurteilen die Pflegekräfte den Zustand der familiären Beziehungen? Die 

Krankenschwester vertritt in der Erzählzeit die Auffassung, dass das Familienleben zwar 

potentiell, aber nicht faktisch von Konflikten geprägt ist. Einerseits sieht sie sowohl das 

Verhältnis zwischen den Eheleuten, als auch das Verhältnis zwischen Mutter und 

Tochter vor Belastungsproben gestellt, die im Regelfall Konflikte erzeugen630, und 

andererseits betont sie, einen Ausnahmefall von Einigkeit zu erleben. Die 

Krankenpflegehelferin erhebt keinen Widerspruch631. Wie verfährt die Krankenschwester 

bei der Besprechung des Verhältnisses zwischen den Eheleuten? Erstens beschreibt 

sie Anforderungen häuslicher Pflege, welche die familiäre Pflegeperson ihres Wissens 

jahrelang zu bewältigen gefordert gewesen ist: immer parat sein müssen, immer helfen 

müssen, keinen Urlaub haben. Zweitens lässt sie jene Beschreibung in die Feststellung 

münden, dass mit den Anforderungen häuslicher Pflege eine Belastung der familiären 

Pflegeperson verbunden ist. Drittens stellt sie die Vermutung auf, dass das Privatleben 

der familiªren Pflegeperson unter den Anforderungen hªuslicher Pflege Ăgelitten hat"632. 

Viertens erklªrt sie: ĂWenn die Tochter nicht so einen guten Partner hªtte, w¿rde das gar 

nicht so optimal ablaufen"633. Die Krankenschwester weiß nicht nur um das eigene 

Privatleben der familiären Pflegeperson, sondern weiß auch um deren gemeinsames 

Privatleben mit dem Partner. Sie sieht jenes gemeinsame Privatleben durch die 

Anforderungen häuslicher Pflege vor eine konfliktträchtige Belastungsprobe gestellt. Sie 

schreibt es dem Partner der familiären Pflegeperson zu, dass sich jene Belastungsprobe 

ohne einen für sie als Pflegekraft wahrnehmbaren Konflikt bewältigen lässt634.  

Wie verfährt die Krankenschwester bei der Besprechung des Verhältnisses zwischen 

Mutter und Tochter? Die Krankenschwester erklªrt: Die Mutter sei Ăeine sehr 

resoluteñ635 Person. Sie habe es nicht nur in der Vergangenheit verstanden, ihre Tochter 

zu dominieren, sondern verstehe es auch in der Gegenwart, ihre Tochter weiterhin zu 

dominieren636. Die Krankenschwester erklªrt ferner: ĂDie alte Frau war zwar immer eine 
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herrische Person, aber trotzdem hat die Tochter ein gutes Verhªltnis zu ihrer Mutterñ637. 

Die Krankenschwester bringt in der Erzählzeit zum Ausdruck, dass sie zwar im 

Allgemeinen die Beziehung zwischen einer zu pflegenden Person und einer familiären 

Pflegeperson vor eine Belastungsprobe gestellt sieht, die Konflikte erwarten lässt, wenn 

sich die zu pflegende Person durch eine herrische Art auszeichnet, dass sie aber im 

Besonderen die herrische Art der Mutter nicht mit faktischen Konflikten im Verhältnis 

zwischen Mutter und Tochter verknüpft sieht, sondern wider Erwarten ein gutes 

Verhältnis erlebt638. Jene Familienbeziehung besprechend, verweist die 

Krankenschwester einerseits auf Wertvorstellungen, die sie bezüglich der Gestaltung 

von Familienbeziehungen hat, andererseits auf die Begrenztheit ihrer Möglichkeiten, 

jenen Wertvorstellungen im beruflichen Kontext Geltung zu verschaffen.  

 

 Nach Aussage der Krankenschwester hat jene Tochter stets erklärt: Ihre Mutter 

hat Ădie ganzen Jahre geschuftetñ639, um die Kinder zu versorgen, und benötigt 

angesichts ihrer Hilfsbedürftigkeit nunmehr umgekehrt die Hilfe der Kinder. Nach 

Aussage der Krankenschwester hat jene Tochter eine Haltung, die sie bei 

Kindern vielfach vermisst640. Anzunehmen ist: Die Krankenschwester schätzt 

innerfamiliäre Solidarität. Sie hält es vermutlich für selbstverständlich, wenn 

Kinder als Ausgleich für jene Unterstützung, die sie von ihren Eltern erhalten 

haben, ihren Eltern Unterstützung gewähren, wenn diese im Alter 

unterstützungsbedürftig sind. Betrachtet die Krankenschwester die Unterstützung 

bei der Alltagsbewältigung oder speziell die Unterstützung bei der häuslichen 

Pflege, die Beteiligung an der Organisation des häuslichen Pflegeprozesses oder 

die Beteiligung an der Produktion von häuslichen Pflegeleistungen als 

selbstverständlichen Ausgleich?  

 

 Die Krankenschwester weiß: Pflegende Angehörige haben Bedürfnisse nach 

einem  Privatleben641 und nach Erholung642. Um jene Bedürfnisse zu befriedigen, 

brauchen sie Spielraum. Gewähren pflegebedürftige Personen pflegenden 

Angehörigen keinen Spielraum, gefährden sie die körperliche und seelische 

Gesundheit der Angehörigen und somit die Sicherstellung der häuslichen Pflege. 

Die Krankenschwester schätzt vermutlich eine seitens pflegebedürftiger 
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Personen praktizierte Rücksichtnahme auf Bedürfnisse der sie pflegenden 

Angehörigen. Sie hält es vermutlich für selbstverständlich, wenn pflegebedürftige 

Personen den sie pflegenden Angehºrigen ĂSpielraum"643 zur Befriedigung von 

Bedürfnissen nach Selbstverwirklichung und Erholung gewähren. Zu vermuten ist 

ferner: Die Krankenschwester hat im Einzelfall jene Rücksichtnahme von Seiten 

der pflegebedürftigen Seniorin phasenweise vermisst. Die Krankenschwester 

berichtet: Sie habe der pflegenden Tochter geraten, sich Spielraum zu 

verschaffen, und die pflegebedürftige Mutter habe angefangen, der pflegenden 

Tochter Spielraum zu gewähren644.  

 

 Die Krankenschwester empfindet nach eigener Aussage ĂFrustñ645, wenn sie 

erlebt, dass Angehörige es bei der Behandlung älterer Familienmitglieder an 

Herzlichkeit fehlen lassen. Sie schätzt vermutlich eine seitens der Angehörigen 

praktizierte Rücksichtnahme auf Bedürfnisse älterer Familienmitglieder nach 

sozialer Bindung und sozialer Wertschätzung. Sie betrachtet es vermutlich als 

Selbstverständlichkeit, wenn Angehörige ältere Familienmitglieder mit 

ĂHerzlichkeit"646 behandeln. Sie verdeutlicht: Sie ist sich bewusst, dass sie 

gefordert sein kann, berufsmäßig Pflege in Fällen zu leisten, in denen 

Angehörige, anders als im Einzelfall647, bei der Behandlung älterer 

Familienmitglieder Herzlichkeit vermissen lassen. Sie ist der Ansicht: In solchen 

Fällen ist es aussichtslos, den Versuch zu unternehmen, die Angehörigen zu 

beeinflussen, die Art und Weise zu korrigieren, ältere Familienmitglieder zu 

behandeln. Sie erklärt: Wenn zwischen Familienmitgliedern bereits in Phasen 

ohne Komplikation durch Krankheit kein gutes Verhältnis bestanden hat, dann 

kann man auch nicht erwarten, dass sich in Phasen mit Komplikation durch 

Krankheit ein gutes Verhältnis aufbauen lässt und dass die Angehörigen die 

erkrankte ältere Person Ămit einer Wahnsinnsliebe"648 behandeln. 

 

Die Krankenschwester reflektiert über die Folgen, die eine konfliktfreie 

Familienbeziehung für den Prozess der Sicherstellung der häuslichen Pflege hat. Sie 

nimmt nicht eigens auf die Situation der zu pflegenden Person und auf deren Chance 

Bezug, bis zum Tod in der Häuslichkeit gepflegt zu werden. Sie bezieht sich vielmehr auf 
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die Situation des Pflegepersonals. Sie betrachtet die Konfliktfreiheit jener besonderen 

Familienbeziehung als günstige Bedingung für die Arbeit in der ambulanten Pflege. Sie 

betont: Dann werde die Entwicklung eines Arbeitsklimas gefördert, das viel familiärer als 

gewöhnlich sei, dass es der Pflegekraft ermögliche, sich nicht lediglich als berufsmäßig 

engagierte Hilfskraft zu erleben, sondern sich Ăin den Kreis der Familie aufgenommenñ 

649 zu fühlen.  

 

1.2.2.3. Die Formulierung von Zielsetzung  

 
Die Krankenschwester beschreibt das generelle Verfahren im Prozess der 

Zielbestimmung. Sie erklärt: Im Anschluss an den Erstbesuch führe das Pflegepersonal 

eine Fallbesprechung durch. Jene Fallbesprechung finde unter Ausschluss der in ihrem 

Zustand begutachteten Personen statt. Im Rahmen jener Fallbesprechung gleiche das 

Pflegepersonal seine ersten Eindrücke ab und verständige sich auf realistisch 

erscheinende Ziele. Im Rahmen der nachfolgenden Pflegeeinsätze wird versucht, die 

gewªhlten Ziele Ăin die Tat umzusetzen"650. Wählt die Krankenschwester ausschließlich 

die Interaktion zwischen den Pflegekräften als Kontext für Zieldeklarationen? Vermeidet 

die Krankenschwester es, sich in Interaktionen mit zu pflegenden Personen und in 

Interaktionen mit (pflegenden) Angehörigen auf Zielsetzungen festzulegen?  

Den Ausführungen der Krankenschwester ist zu entnehmen: Sie hat in der Zeit nach 

dem Erstbesuch Zielen Aufmerksamkeit geschenkt, die auf die zu pflegende Person 

bezogen gewesen sind. Nach Darstellung der Krankenschwester ist es das erklärte Ziel 

der familiären Pflegeperson gewesen, der zu pflegenden Person ein Sterben in der 

Häuslichkeit zu ermöglichen und die häusliche Pflege bis zu deren Tod sicherzustellen. 

Anzunehmen ist: Die Krankenschwester hat sich jener Zielsetzung der familiären 

Pflegeperson angeschlossen651. Die Aufmerksamkeit auf den Körper der zu pflegenden 

Person richtend, erklärt die Krankenschwester in der Erzählzeit: Sie sei darauf bedacht 

gewesen, den körperlichen Zustand zu wahren und eine Zustandsverschlimmerung zu 

vermeiden. Es sei das erste Ziel gewesen, einer Entstehung von Defekten am Po der zu 

pflegenden Person vorzubeugen. Die Krankenschwester kündigt in der Erzählzeit eine 

Sequenz von Zielsetzungen an. Sie begründet den in der Erzählzeit angekündigten und 

auf die erzählte Zeit des Erstbesuches folgenden Prozess einer sukzessiven Auswahl 

von Zielsetzungen mit der in der erzählten Zeit des Erstbesuches für sie nicht 

ïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïï 
649

 ebd.: 38. 
650

 ebd.: 61. 
651

 vgl.: ebd.: 34. 



 

80 

 

absehbaren künftigen Entwicklung im Zustand der zu pflegenden Person652. 

Anzunehmen ist: Jener Prozess der sukzessiven Auswahl von Zielsetzungen ist 

einerseits ein Prozess gewesen, in dem die Krankenschwester, auf Anzeichen eines sich 

verbessernden körperlichen Zustands reagierend und die Aufmerksamkeit fortgesetzt 

auf den Körper der zu pflegenden Person konzentrierend653, das auf die Vermeidung 

einer Zustandsverschlimmerung gerichtete erste Ziel um das Ziel einer 

Zustandsverbesserung erweitert hat. Jener Prozess der sukzessiven Auswahl von 

Zielsetzungen ist andererseits ein Prozess gewesen, in dem die Krankenschwester sich 

nicht sicher gewesen ist, ob sie mit jener erweiterten Zielsetzung ein realistisches Ziel 

wählt. Die Krankenschwester berichtet: Sie habe der familiären Pflegeperson mitgeteilt, 

sie werde versuchen, den körperlichen Zustand der zu pflegenden Person zu 

verbessern
654

. Die Krankenschwester hat der familiären Pflegeperson nach eigener 

Aussage zu verstehen gegeben, dass sie eine Verbesserung des körperlichen Zustands 

zwar als Ziel wählt, dass sie die Zielerreichung aber nicht garantieren kann. Sie hegt 

vermutlich die Befürchtung: Wenn sie ein gewähltes Ziel nicht erreicht und es im Vorfeld 

unterlassen hat, Angehörige aufzuklären, dass sie keine Garantie für die Zielerreichung 

übernehmen kann, dann ist der Konflikt mit den Angehörigen unausweichlich.  

Die Krankenschwester verdeutlicht, die Verbesserung des geistigen Zustandes der zu 

pflegenden Person keineswegs als unrealistisches Ziel betrachtet zu haben655, sondern 

als eine für die Pflegekräfte nicht realisierbare Zielsetzung verworfen zu haben. Sie 

erklärt: Es sei für das Pflegepersonal nicht leistbar, Maßnahmen zur geistigen 

Aktivierung einer zu pflegenden Person durchzuführen, weil es nur für die Pflege 

zuständig sei, die auf den Körper einer zu pflegenden Person zentriert sei. Die 

Körperzentriertheit der Pflege lasse Maßnahmen zur geistigen Aktivierung einer zu 

pflegenden Person als Ănebensªchliche Arbeiten"656 erscheinen. Anzunehmen ist: 

Während die Pflegekräfte ausschließlich bestrebt gewesen sind, den körperlichen 

Zustand der zu pflegenden Person zu verbessern657, ist die familiäre Pflegeperson 

darauf bedacht gewesen, nicht nur den körperlichen, sondern auch den geistigen 

Zustand der zu pflegenden Person zu verbessern658.  

Hat die Krankenschwester im Verlaufe der Zeit Zielen Aufmerksamkeit geschenkt, die 

auf die pflegenden Personen bezogen sind? Sie verdeutlicht in der Erzählzeit, dass 

sich mit Bezug auf zu pflegende Personen und mit Bezug auf pflegende Personen 
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gewählte Zielsetzungen bedingt vereinbaren lassen. Sie bekundet: Die Verbesserung 

des körperlichen Zustandes einer zu pflegenden Person verheiße auch den pflegenden 

Personen Entlastung659. Ist es in der erzählten Zeit erklärtes Ziel gewesen, den 

pflegenden Personen Entlastung nicht nur durch Einsatz von technischen Hilfsmitteln, 

sondern auch durch Einsatz von Personen zu verschaffen? Zu den pflegenden Personen 

zählen einerseits die Pflegekräfte und andererseits die familiäre Pflegeperson. Den 

Erzählungen der Krankenschwester ist zu entnehmen: Beide Parteien sind erstens 

bemüht gewesen, der Gegenpartei durch Hilfestellung punktuelle Entlastung zu bieten. 

Beide Parteien haben sich zweitens bemüht, die Gegenpartei über jenes Bemühen 

aufzuklären, punktuelle Entlastung zu bieten. Die Krankenschwester erzählt: Die 

pflegende Angehörige habe angeboten, in der Zeit während der Pflegeeinsätze beim 

Heben der zu pflegenden Person behilflich zu sein. Hilfe beim Heben anbietend, habe 

die pflegende Angehºrige erklªrt: ĂSie sind noch jung, wollen Sie sich denn 

kaputtmachen? Wir können das doch zu zweit machen"660. Die Krankenschwester 

erzählt ferner: Sie habe während eines Pflegeeinsatzes, den sie neulich vor Beginn 

eines Wochenendes durchgeführt habe, Hilfe beim Abführen geleistet661. Die 

Pflegearbeit sei erledigt gewesen, als ein Malheur passiert sei. Sie habe das Malheur 

bearbeitet: Sie habe die Arbeit der Pflege nochmal verrichtet. Sie habe die Bearbeitung 

jenes Malheurs zum Anlass genommen, der familiªren Pflegeperson zu erklªren: ĂDann 

haben wir es am Wochenende nicht. Und dann haben Sie keine Quälerei"662.  

Die Krankenschwester begrüßt eine im Verhältnis beider Parteien realisierbare 

Entlastung auf Gegenseitigkeit. Gleichwohl ist sie sich der Gegensätzlichkeit der 

pflegenden Parteien bewusst. Sie verdeutlicht am Beispiel der Pflege am Wochenende: 

Entlastung der einen Partei kann Belastung der Gegenpartei bedeuten. In der Erzählzeit 

macht die Krankenschwester deutlich: Die Übernahme von Pflegeeinsätzen lässt sich als 

Maßnahme zur Entlastung pflegender Angehöriger auslegen. Entlastung familiärer 

Pflegepersonen durch Übernahme von Pflegeeinsätzen kann im Kontext des 

ambulanten Pflegedienstes allenfalls bedeuten, dass die Pflegekräfte punktuelle 

Entlastung im Rahmen sachlicher Notwendigkeiten und organisatorischer Möglichkeiten 

leisten663. 

Die Krankenschwester verdeutlicht, die Notwendigkeit zu sehen, die familiäre 

Pflegeperson durch einen Urlaub von der Pflege zu entlasten664, aber strukturell bedingt 

keine Möglichkeit zu haben, pflegenden Angehörigen einen Urlaub von der Pflege als 
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Mittel zum Zweck der Entlastung anzubieten. Die Krankenschwester erklärt: Es sei für 

das Personal des ambulanten Pflegedienstes Ăauf keinen Fallñ auf keinen Fall leistbar, 

familiäre Pflegepersonen dauerhaft zu vertreten. Es sei für das Personal des ambulanten 

Pflegedienstes unmöglich, familiären Pflegepersonen einen Wochen währenden Urlaub 

von der Pflege anzubieten. Es bestehe lediglich die Möglichkeit, pflegenden 

Angehörigen ausnahmsweise eine Stunde währende Auszeit zu bieten665. Die 

Krankenschwester betont: Sie sei bereit, auf der Basis einer Bitte um Vertretung666 über 

die Möglichkeit zu entscheiden, pflegende Angehörigen stundenweise zu vertreten667.  

Die Krankenschwester räumt, jenes reaktive Verfahren wählend, dem familialen 

Netzwerk den Vorrang ein. Sie ist der Auffassung: Das familiale Netzwerk soll sich 

vorrangig engagieren. Die familiäre Pflegeperson soll vorrangig die Möglichkeit prüfen, 

sich durch Mitglieder des familialen Netzwerkes vertreten zu lassen
668

. Die familiäre 

Pflegeperson soll das Pflegepersonal bitten, bedarfsweise Vertretung zu leisten. Die 

Wahl jenes reaktiven Verfahrens beruht möglicherweise auf der Befürchtung: Wenn sie 

im Einzelfall Unterstützung anbietet, ohne um Unterstützung gebeten worden zu sein, 

dann schwächt sie die Bereitschaft des familialen Netzwerkes, sich selber zu 

engagieren, und weckt Wünsche nach formeller Unterstützung669. Die Wahl jenes 

reaktiven Verfahrens basiert möglicherweise auch auf der Befürchtung: Formelle 

Unterst¿tzung in Gestalt von Vertretungseinsªtzen nimmt Ă¦berhand"670. 

Die Krankenschwester erklärt in der Erzählzeit: Die Eigeninitiative, welche jene 

besondere familiäre Pflegeperson bei der Produktion und/oder Organisation der 

häuslichen Pflege zeige, Ăsollte man mºglichst nicht wegnehmen"671. Die 

Krankenschwester vertritt die Auffassung: Es gilt zu vermeiden, dass ein Engagement 

des ambulanten Pflegedienstes eine Schwächung des familialen Engagements zur 

Folge hat. Angebote zur Entlastung pflegender Angehöriger sollen das familiale 

Engagement stärken, nicht aber schwächen. Sie ist der Auffassung: Angebote zur 

Entlastung pflegender Angehöriger können nicht nur erwünschte Effekte, sondern auch 

unerwünschte Effekte haben. Sie können sowohl zu einer Stärkung familialen 

Engagements, als auch zu einer Schwächung familialen Engagements führen. Wenn 

Angebote zur Entlastung pflegender Angehöriger das familiale Engagement schwächen, 

dann droht einerseits ein Belastungsanstieg auf Seiten des in der ambulanten Pflege 

tätigen Pflegepersonals und andererseits eine Destabilisierung der häuslichen Pflege.  
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1.2.2.4. Die Bestimmung des Bedarfs: Das Aufgabenpensum  

 

Aus Sicht der Krankenschwester hat auf Seiten der zu pflegenden Person ungeachtet 

der im Verlaufe der Zeit eingetretenen Zustandsverbesserung ein weitgehend konstant 

bleibender, extrem hoher Unterstützungsbedarf bestanden. In der Erzählzeit spezifiziert 

die Krankenschwester sowohl Bedarf an medizinischer Behandlung, als auch Bedarf 

an Pflege. Sie berichtet: Diverse Erkrankungen und Beschwerden seien medikamentös 

zu behandeln gewesen672. Die zu pflegende Person sei Tag und Nacht aufsichtsbedürftig 

gewesen673 und habe der Hilfe zur Alltagsbewältigung bedurft674. Allein die 

Bettlägerigkeit habe sich als Dauerzustand im Verlaufe der Zeit überwinden lassen675. 

Wenn Bettlägerigkeit als Dauerzustand überwunden wird, dann kommt es zu einem 

punktuell sinkenden Bedarf an Pflege. Die Krankenschwester bedient sich bei der 

Beurteilung der Pflegebedürftigkeit der Strategie des Fallvergleichs. Sie erklärt: Die 

Seniorin sei pflegebed¿rftig Ăwie ein kleines Kindñ 676 gewesen. Den Ausführungen der 

Krankenschwester ist zu entnehmen: Es hat Bedarf an formeller Pflege bestanden. In 

der Anfangszeit hat sich auch am Wochenende Bedarf an formeller Pflege unterstellen 

lassen677.  

In der Erzählzeit attestiert die Krankenschwester der familiären Pflegeperson 

Unterstützungsbedarf. Sie sieht sich in der Erzählzeit weder veranlasst, der Auffassung 

der Krankenpflegehelferin zu widersprechen, dass die familiäre Pflegeperson eines 

Urlaubs von der Pflege bedarf678, noch sieht sie eine Veranlassung, gegen die 

Auffassung der Auszubildenden Widerspruch einzulegen, dass die familiäre 

Pflegeperson Unterst¿tzung durch ĂRat und Tat braucht"679. Sie sieht sich lediglich 

veranlasst, die Diagnose über den Unterstützungsbedarf unter Bezugnahme auf den 

Bedarf an Beratung zu präzisieren. Sie erklärt: Die Angehörige habe sich nicht nur 

durch ihre Bereitschaft680, sondern auch durch ihre Fähigkeit ausgezeichnet, häusliche 

Pflege zu leisten681. Zwar habe Bedarf an Beratung über Pflegetechniken bestanden, 

jener Beratungsbedarf sei in Anbetracht der langjährigen Pflegeerfahrung aber gering 

gewesen682. Auch habe Bedarf an Beratung zur Gestaltung der informellen 
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Pflegebeziehung bestanden. Jener Beratungsbedarf sei im Verlaufe der Zeit gesunken. 

Er habe sich auf die Frage konzentriert: Wie kann die familiäre Pflegeperson den 

eigenen Spielraum in der Interaktion mit der pflegebedürftigen Person wahren? Die 

Krankenschwester erklärt: Wenn die familiäre Pflegeperson ihr Engagement in der 

Interaktion mit der zu pflegenden Person nicht begrenzt, dann wird sie vereinnahmt und 

verliert Spielraum683.  

Die Krankenschwester verweist in der Erzählzeit auf ein psychisches Problem der 

familiären Pflegeperson: Sie berichtet, jenes Problem sowohl im Rahmen der zu 

bewerkstelligenden Ablösung von der zu pflegenden Person, als auch im Rahmen der zu 

meisternden Distanzierung von den Ansprüchen der zu pflegenden Person erlebt zu 

haben. Die Krankenschwester vertritt in der Erzählzeit die Auffassung: Die familiäre 

Pflegeperson braucht Hilfe, um jenes psychische Problem zu bewältigen. Nach Ansicht 

der Krankenschwester benºtigt die pflegende Angehºrige Ăseelische Betreuungñ684. Die 

Krankenschwester stellt in der Erzählzeit Bedarf an psychischer Betreuung, nicht aber 

Bedarf an psychologischer Behandlung fest
685

.  

 

1.2.2.5. Die Bearbeitung des Bedarfs: Die Verteilung von Aufgaben 

 

1.2.2.5.1. Die Pflege 

 
Wie sehen im Allgemeinen die Ansprüche aus, die Angehörige und Pflegefachkraft in 

Sachen Sicherstellung der häuslichen Pflege hegen? Nach Aussage der 

Krankenschwester vertreten Ădie Verwandten"686 älterer Menschen in den meisten 

Fällen die Auffassung: Die im Haus lebenden Angehörigen haben Hilfe bei der 

Alltagsbewältigung im Allgemeinen und Hilfe bei der häuslichen Pflege im Besonderen 

zu leisten. Die anderen Angehörigen, die außerhalb des Hauses leben, sind nicht" 

gefordert, sich zu kümmern. Auch die Pflegefachkraft ist der Auffassung, dass 

Angehörige bei der häuslichen Pflege mitarbeiten sollen687. Sie erklärt: Sie empfinde 

nicht nur Frustration, wenn sie erlebe, dass es im Umgang mit älteren 

Familienmitgliedern an Herzlichkeit fehlt, sondern verspüre auch Frustration, wenn sie 

erlebe, dass es an Mitarbeit bei der häuslichen Pflege fehlt688. Welche Angehörigen 

sollen nach Ansicht der Krankenschwester mitarbeiten? Sollen nur Angehörige 
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mitwirken, die im Haus leben689? Sollen sich nur Angehörige beteiligen, die in 

Interaktionen mit ªlteren Familienmitgliedern ĂWahnsinnsliebe"690 und ĂHerzlichkeit"691 

erkennen lassen? Sollen sich auch Angehörige beteiligen, die im Umgang mit älteren 

Familienmitgliedern ĂWahnsinnsliebe"692 und ĂHerzlichkeit"693 vermissen lassen? Die 

Krankenschwester legt sich nicht fest. Wie soll die Mitarbeit von Angehörigen nach 

Ansicht der Krankenschwester aussehen, wenn die Pflege im häuslichen Kontext 

sichergestellt werden soll? Die Krankenschwester erklärt erstens: Angehörige sollen sich 

auf eine bestimmte Weise an der Organisation des Pflegeprozesses beteiligen, wenn 

sie glauben, dass sie pflegerische Anforderungen nicht meistern. Sie sollen in solchen 

Fällen um Pflegeberatung und/oder um formelle Pflege bitten. Die Krankenschwester 

erklärt zweitens: Angehörige sollen Pflege leisten, wenn der Bedarfsfall eingetreten ist 

und sie durch Pflegeberatung zur Pflege befähigt worden sind
694

. Angehörige sind aus 

Sicht der Krankenschwester bedingt verpflichtet, in Zeiten zwischen den Einsätzen des 

Personals Pflege zu leisten. Die Krankenschwester hegt den Anspruch: Angehörige 

sollen im Bedarfsfall die Pflege am Wochenende selber verrichten
695

. Sind Angehörige 

aus Sicht der Krankenschwester auch bedingt verpflichtet, in Zeiten während der 

Einsätze des Personals Pflegeleistungen zu übernehmen? Die Krankenschwester hegt 

möglicherweise den Anspruch: Angehörige sollen in der Zeit während eines Einsatzes 

mitarbeiten, wenn es des Engagements einer Zweitkraft bedarf und das Engagement der 

Angehörigen eine Unterstützung für die Pflegekraft darstellt. Sie erklärt: Wenn 

Angehºrige Ăzwei linke Hªndeñ696 haben, dann stellen sie für die Pflegekraft keine 

Unterstützung dar und dann ist es besser auf deren Mitarbeit während des Einsatzes zu 

verzichten697. 

Wie sind die im Prozess der Sicherstellung der häuslichen Pflege anfallenden Aufgaben 

im Einzelfall verteilt worden? Die Krankenschwester ist sich bewusst: Die Erbringung 

von Pflegeleistungen ist erstens vorrangig Aufgabe der Angehörigen. Sie ist zweitens 

ungleich über die Gesamtheit der für sie wahrnehmbaren Angehörigen verteilt. Die 

Krankenschwester beschreibt das Engagement der Angehörigen des familialen 

Netzwerkes. Sie berichtet: Die familiäre Pflegeperson habe das Gros an 

Pflegeleistungen übernommen. Sie habe die pflegebedürftige Person rund um die Uhr 
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gepflegt. Sie habe Aufsicht geleistet und organisiert698. Sie habe nicht nur die 

Körperpflege, das Betten und das Lagern übernommen, sondern habe der 

pflegebedürftigen Person auch Nahrung, Flüssigkeit699 und Medikamente verabreicht700. 

Sie habe sie Ăaktiviert"701. Sie habe sich um eine Aktivierung sowohl des Körpers702, als 

auch des Geistes bemüht703. Sie habe Unterstützung durch Angehörige erhalten. Der 

Ehemann sei die Kardinalfigur unter allen sie unterstützenden Angehörigen gewesen: Er 

sei nicht mehr berufstätig gewesen704. Er habe nicht nur sein eigenes Leben geführt705, 

sondern habe auch seine Ehefrau in deren Funktion als Pflegeperson unterstützt. Er 

habe in ausgewählten Alltagssituationen jenseits der Einsätze des Pflegepersonals als 

Hilfskraft fungiert706.  

Das Engagement der Pflegekräfte ist im Vergleich zum Engagement der familiären 

Pflegeperson durch seine Begrenztheit gekennzeichnet. Jene Begrenztheit ist 

strukturell bedingt: Das Engagement der Pflegekräfte ist ein Engagement beruflicher Art. 

Begrenzte Arbeitskraft und begrenzte Arbeitszeit wird in die Bearbeitung einer Vielzahl 

von Einzelfällen investiert. Die Krankenschwester berichtet: Das Pflegepersonal habe im 

Einzelfall Ăungefªhr eine halbe Stunde bis vierzig Minuten"707 pro Einsatz reserviert. Es 

habe an jedem regulären Arbeitstag, d.h. von montags bis freitags, regelmäßig einen 

Einsatz absolviert. Es habe übergangsweise Einsätze am Wochenende geleistet. Es 

habe regelmäßig Einsätze mit einfacher Besetzung, d.h. mit einem Belegschaftsmitglied, 

und nur ausnahmsweise Einsätze mit doppelter Besetzung, d.h. mit zwei 

Belegschaftsmitgliedern, durchgeführt708. Es sei im Wechsel im Einsatz gewesen und 

habe sich im Rahmen seiner Einsätze regelmäßig sowohl der Pflege des Körpers 709, als 

auch der Behandlung der Darmträgheit gewidmet710.  

Das Engagement der Pflegekräfte zeichnet sich, verglichen mit dem Engagement der 

familiären Pflegeperson, ferner durch die Anforderung aus, das Engagement im 

Einzelfall mit dem Engagement im Bestand der Fälle in Einklang zu bringen. Die 

Krankenschwester ist sich bewusst: Sich beruflich engagierend, kann das Personal des 

gemeindlichen Pflegedienstes nicht nach persönlichem Belieben verfahren. Sich 

beruflich engagierend, ist es gefordert, nach Regeln zu verfahren und jenen Regeln nach 
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Möglichkeit in jedem Einzelfall Geltung zu verschaffen. Jene Verfahrensregeln liegen 

nicht nur in der Pflegeausbildung, sondern auch in der Organisation der ambulanten 

Pflege begründet. Wie sehen jene Verfahrensregeln aus? Für die Pflegekräfte des 

gemeindlichen Pflegedienstes besteht eine berufliche Verpflichtung, Pflege zu leisten711. 

Jene berufliche Verpflichtung ist allerdings von eingeschränkter Gültigkeit: Informelle 

Pflege durch Angehörige hat Vorrang vor formeller Pflege durch Pflegekräfte des 

gemeindlichen Pflegedienstes. Die Pflegekräfte sind nicht verpflichtet, Wünsche nach 

Pflege zu erfüllen. Sie sind bedingt verpflichtet, Bedarf an Pflege zu bearbeiten. Wenn 

sie eine Bitte um formelle Pflege wahrnehmen und Bedarf an formeller Pflege 

anerkennen, dann besteht für sie die Verpflichtung, im Rahmen sachlicher 

Notwendigkeiten und organisatorischer Möglichkeiten Pflege zu leisten. Beide 

Pflegekräfte verkörpern ein begrenztes Potential an Arbeitszeit und Arbeitskraft
712

. Die 

zu leistende Pflegearbeit ist auf beide Personalpersonen zu verteilen. Sie verrichten die 

Pflegearbeit nach Möglichkeit während der regulären Arbeitszeiten713. Sie begrenzen 

nach Möglichkeit die Menge der Arbeitszeit
714

 sowie die Menge der Personalpersonen, 

die pro Einsatz einzuplanen ist. Sie arbeiten nach Möglichkeit getrennt715 und im 

Wechsel716. Die Krankenschwester ist sich ferner bewusst: Die Möglichkeiten, von 

Verfahrensregeln abzuweichen, ohne befürchten zu müssen, den Präzedenzfall zu 

schaffen, sind begrenzt. Die Krankenschwester erklärt: Das Pflegepersonal sei gehalten, 

seine Einsätze in die Runde einzupassen717. Die Arbeitszeit pro Einsatz lasse sich 

allenfalls für einen in Minuten718 messbaren Moment überschreiten719. Die 

Krankenschwester erklärt ferner: Die Pflegekräfte können Einsätze von mehrstündiger 

Dauer angesichts der Begrenztheit der organisatorischen Möglichkeiten keinesfalls 

dauerhaft übernehmen720. Die Krankenschwester befürchtet: Wenn sie in einem Fall 

einmal eine Ausnahme macht, dann hat sie den Präzedenzfall geschaffen und muss 

jene Ausnahme immer machen. Wird der Präzedenzfall bekannt, kann sich jeder Fall auf 

das Prinzip der Gleichbehandlung berufen: ĂBei der hast Du es gemacht, und bei mir 

hast Du es nicht gemacht"721. Nach Aussage der Krankenschwester hat sich das für den 

Einzelfall entwickelte Einsatzprogramm ohne problematische Korrektur der Behandlung 

des Fallbestands einplanen lassen.  
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Wie ist der Prozess der Aufgabenverteilung verlaufen? Die Aufmerksamkeit der 

Krankenschwester ist, was die Koordination und Kooperation mit den Mitgliedern des 

familialen Netzwerkes im Prozess der Sicherstellung der häuslichen Pflege betrifft, in der 

Hauptsache auf die familiäre Pflegeperson konzentriert. Die Krankenschwester nimmt in 

der Erzählzeit auf Entscheidungen über die Anzahl der Einsatztage pro Woche 

Bezug. Sie klärt über das allgemeine Verfahren bei Entscheidungen für und wider den 

Dienst am Wochenende auf. Sie erklärt: Die Pflegekräfte seien gefordert, wochenends 

Notdienst zu leisten. Erläuternd fügt sie erstens hinzu: Eine Intervention der 

Pflegefachkraft in Form der Übernahme des Wochenenddienstes sei eindeutig geboten, 

wenn eine Person ohne Familie im Falle ständiger Bettlägerigkeit außerstande sei, sich 

alleine zu behelfen, und wenn eine Person mit Familie im Falle ständiger Bettlägerigkeit 

Wochenendes keine Hilfe durch Familienangehörige erhalte
722

. Erläuternd fügt sie 

zweitens hinzu: Sie sei der Ansicht, dass die Angehörigen den Dienst am Wochenende 

versehen können723, wenn nur das Waschen zu übernehmen ist und kein Hautdefekt 

sichtbar ist
724

. Sie schließt Situationen, in denen die Angehörigen Pflege in einer Weise 

leisten können, die zwar verbesserungsfähig ist, aber keine Pflegestandards verletzt, als 

Situationen aus, in denen ein seitens der Pflegefachkraft geleisteter Wochenenddienst 

geboten ist725. Die Regel für den Personaleinsatz am Wochenende spezifizierend, 

verdeutlicht die Krankenschwester: Am Wochenende hat die Pflege durch 

Familienangehörige normalerweise Vorrang vor einer Pflege durch Pflegepersonal. 

Das im Einzelfall gewählte Verfahren beschreibend, berichtet die Krankenschwester: 

Das Pflegepersonal habe für die Dauer der ersten vier Wochen auch am Wochenende 

Pflege geleistet726. Es habe zu Beginn zweimal Wochenenddienst in vollem Umfang, d.h. 

samstags und sonntags, und zum Schluss zweimal Wochenenddienst in reduzierten 

Umfang, d.h. sonntags, geleistet727. Es habe die familiäre Pflegeperson über die Regel 

für einen Personaleinsatz am Wochenende aufgeklärt, nachdem es begonnen habe, 

Wochenenddienst zu leisten. Es habe den Dienst am Wochenende mit Einwilligung der 

pflegenden Angehörigen eingestellt, nachdem es die Angehörige über die Regel für den 

Personaleinsatz aufgeklärt habe728. Die Krankenschwester rekonstruiert den Prozess der 

Einführung und sukzessiven Beendigung des Wochenenddienstes im Rahmen einer 

Erzählung. Wie lässt sich jener Prozess der Einführung und sukzessiven Beendigung 
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des Wochenenddienstes, basierend auf jener seitens der Krankenschwester 

angebotenen Erzählung, zusammenfassend darstellen? 

 

 Den Ausführungen der Krankenschwester ist entnehmen: Sie hat zu Beginn der 

Fallbearbeitung einen Fehler in der Kommunikation mit der Angehörigen 

begangen. Die Bitte um formelle Unterstützung, die die Angehörige artikuliert hat, 

ist nach Auffassung der Krankenschwester Ausdruck des Wunsches gewesen, 

auch am Wochenende Unterstützung zu erhalten. Die Krankenschwester hat es 

nach eigener Aussage versäumt, die Angehörige rechtzeitig über die Regel für 

einen Personaleinsatz am Wochenende aufzuklären729. Jener zu Beginn der 

Fallbearbeitung in der Kommunikation mit der Angehörigen begangene Fehler ist 

nach Aussage der Krankenschwester nicht folgenlos geblieben. Hat die 

Krankenschwester es versäumt, die Angehörige rechtzeitig über die Regel für 

einen Personaleinsatz am Wochenende aufzuklären, hat sie deren Hoffnung 

genährt, auch am Wochenende Unterstützung zu erhalten. Jener Fehler und jene 

Fehlerfolge sind im Verlauf der Fallbearbeitung zu bearbeiten gewesen730. 

 

 Wie ist die Krankenschwester im Entscheidungsprozess verfahren? Wie sind die 

Entscheidungen zur Einführung und sukzessiven Beendigung des 

Wochenenddienstes zustande gekommen? Anzunehmen ist: Die 

Krankenschwester hat einerseits den Wunsch nach formeller Pflege unterstellt, 

andererseits den Bedarf an formeller Pflege geprüft. Sie hat sowohl fachlichen 

Notwendigkeiten formeller Pflege, als auch organisatorischen Möglichkeiten 

formeller Pflege Rechnung getragen. Sie ist vermutlich zu der Auffassung 

gelangt: Die Entscheidung zur Einführung des Wochenenddienstes lässt sich 

nicht nur durch einen Wunsch nach formeller Pflege, sondern auch durch 

Bedarf an formeller Pflege begründen731. Sie ist vermutlich ferner zu der 

Auffassung gelangt: Die Entscheidung zur sukzessiven Beendigung des 

Wochenenddienstes entspricht nicht nur dem Wunsch der Angehörigen, sondern 

auch dem veränderten Bedarf an formeller Pflege732. 

 

 Die Krankenschwester verdeutlicht: Der Bedarf an formeller Pflege ist eine 

interpretationsbedürftige Größe733. In der Anfangszeit einen sich auch auf das 
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Wochenende erstreckenden Bedarf an formeller Pflege anerkennend, hat sie sich 

vermutlich für die Deutung entschieden: Der Bedarf an Pflege lässt sich 

Wochenendes nicht allein durch informelle Pflege decken, ohne eine 

Überforderung der familiären Pflegeperson und in der Folge dessen einen Ausfall 

der familiären Pflegeperson befürchten zu müssen. In der Folgezeit keinen sich 

auf das Wochenende erstreckenden Bedarf an formeller Pflege anerkennend, hat 

sie vermutlich die Deutung gewählt: Der Bedarf an Pflege lässt sich am 

Wochenende nunmehr allein durch informelle Pflege decken, ohne eine 

Überforderung der familiären Pflegeperson befürchten zu müssen. 

 

 Die Krankenschwester hat die Angehörige nach eigener Auskunft im Verlaufe der 

Zeit über die Regel für einen Personaleinsatz am Wochenende aufgeklärt
734

. 

Prozesse der Aufklärung über Regeln für einen Personaleinsatz am Wochenende 

sind Gelegenheiten, Angehörigen zu verstehen zu geben: Die Pflegekräfte sind 

nicht verpflichtet, Wünsche nach Pflege zu erfüllen. Sie sind bedingt verpflichtet, 

Bedarf an Pflege zu bearbeiten. Wenn sie eine Bitte um formelle Pflege 

wahrnehmen und Bedarf an formeller Pflege anerkennen, dann sind sie 

verpflichtet, im Rahmen fachlicher Notwendigkeiten und organisatorischer 

Möglichkeiten Pflege zu leisten. Entscheidungen, Angehörigen in Prozessen der 

Bedarfsbearbeitung den Vorrang einzuräumen, lassen sich als Entscheidungen 

darstellen, die einem Sachzwang folgen.  

 

 Nach Aussage der Krankenschwester hat die Angehörige sich im Wissen um die 

Regel für einen Personaleinsatz am Wochenende735 und im Glauben an die 

erstarkte eigene Belastbarkeit bereit erklärt, am Wochenende selber Pflege zu 

leisten736. Die Krankenschwester hat nach eigenen Angaben erlebt: Die 

Angehörige hat nicht nur die Bereitschaft erklärt, Wochenendes selber Pflege zu 

leisten, sondern sie hat jenen Worten auch Taten folgen lassen. Das 

Engagement der Pflegekraft, d.h. die formelle Pflege am Wochenende, hat das 

Engagement der Angehörigen, d.h. die informelle Pflege am Wochenende, nicht 

geschwächt737. Steigende Entlastung auf Seiten der Pflegekraft und steigende 

Belastung auf Seiten der familiären Pflegeperson sind vermutlich Folgen der 

Entscheidung gewesen, den Wochenenddienst sukzessive zu beenden und den 

Vorrang des familialen Netzwerkes sukzessive auszubauen.  
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Wie stellt sich, basierend auf der seitens der Krankenschwester angebotenen Erzählung, 

der Prozess der Einführung und sukzessiven Beendigung des Wochenenddienstes  im 

Detail betrachtet dar? Die Krankenschwester erzªhlt erstens: In ihrem Ădusseligen 

Kopf"738 habe sie die pflegende Angehörige beim Erstbesuch nicht über die Regel für 

den Personaleinsatz am Wochenende aufgeklärt. Daraufhin habe die familiäre 

Pflegeperson angenommen, dass der Wochenenddienst im formellen Pflegeprogramm 

enthalten sei. Die Krankenschwester betont: Sie habe sich entschieden, in der 

Anfangszeit Wochenenddienst in vollem Umfang, d.h. samstags und sonntags, zu 

leisten, anstatt die irrtümlicherweise genährte Hoffnung auf Übernahme des 

Wochenenddienstes zu enttäuschen, "weil" der Zustand der zu pflegenden Person 

schlimm war und sie selber Ăauch schlecht Nein-Sagen konnte"739.  

Die Krankenschwester erzählt zweitens: Das Pflegepersonal habe als Übergangslösung 

Wochenenddienst in reduziertem Umfang, d.h. samstags, geleistet. Jenen 

Entscheidungsprozess rekonstruierend, bietet die Krankenschwester zwei Schilderungen 

an. In der ersten Schilderung heißt es: Der Zustand der zu pflegenden Person habe 

sich verbessert und dann habe die pflegende Angehörige die Regel für den 

Personaleinsatz am Samstag erfragt. Der Frageformulierung sei die Unterstellung zu 

entnehmen gewesen, dass der Samstag als regulärer Arbeitstag gelte. Die 

Krankenschwester habe zum einen, jene Unterstellung korrigierend, das gesamte 

Wochenende als regulär dienstfreie Zeit definiert und sie habe zum anderen jene 

Aufklärung über die Regel für den Personaleinsatz am Samstag mit dem Angebot 

verknüpft, aber den Samstagmorgen auch noch Pflege zu leisten. Sie habe reduzierten 

Wochenenddienst angeboten und eine Angebotsformulierung gewählt, mit der sie den 

Eindruck vermieden habe, dass jenes Angebot auf Dauer angelegt sei. Die pflegende 

Angehörige habe die Einwilligung in das für den Samstagmorgen geltende 

Unterstützungsangebot mit der Mitteilung verknüpft, dass sie die Pflege am Sonntag 

alleine ohne Unterstützung der Pflegekräfte erbringen werde, weil die eigene Schwester 

als Hilfskraft zur Verfügung stehen werde. Dann habe das Angebot des reduzierten 

Wochenenddienstes noch zwei Wochen Gültigkeit besessen740. In der zweiten 

Schilderung heißt es: Die familiäre Pflegeperson habe nach dem ersten 

Wochenenddienst gefragt, ob die Pflegekräfte auch Samstag und Sonntag arbeiten. Das 

Pflegepersonal habe erklärt, dass die Zeit am Wochenende normalerweise nicht als 

Arbeitszeit gelte, dass sie im Einzelfall aber bereit seien, Wochenenddienst zu leisten, 

weil der Zustand der Mutter so schlecht ist. Als der Zustand der zu pflegenden Person in 
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der Zeit nach dem zweiten Wochenenddienst besser geworden sei, habe die Angehörige 

von alleine gesagt, dass sie probiere, die Pflege am Sonntag zu gewährleisten, ohne 

Unterstützung durch die Pflegekräfte in Anspruch zu nehmen741.  

Ein Vergleich beider Versionen lässt Gemeinsamkeiten erkennen. Anzunehmen ist: 

Der Wochenenddienst ist in reduziertem Umfang, d.h. samstagsmorgens, fortgesetzt 

worden, nachdem die pflegebedürftige Person Anzeichen einer Zustandsverbesserung 

hat erkennen lassen, nachdem die familiäre Pflegeperson über die Regel für einen 

Personaleinsatz am Wochenende aufgeklärt worden ist und nachdem die familiäre 

Pflegeperson erstmals die Bereitschaft erklärt hat, die Pflege am Sonntagsmorgen ohne 

formelle Unterstützung zu verrichten. Anzunehmen ist ferner: Die familiäre Pflegeperson 

hat weder versucht, die Pflegekräfte den Dienst am Samstagmorgen dauerhaft versehen 

zu lassen
742

, noch hat sie den Versuch unternommen, den Pflegekräften den Dienst am 

Sonntag zu übertragen743. Nach Darstellung der Krankenschwester hat die familiäre 

Pflegeperson die Regel für den Personaleinsatz am Wochenende aus eigener 

Veranlassung erkundet. Die Krankenschwester unterlässt es, die zwischen beiden 

Schilderungen bestehenden Unterschiede zu klären: Hat die pflegende Angehörige die 

Regel für den Personaleinsatz am Wochenende erfragt, bevor (Zweite Version) oder 

nachdem die pflegebedürftige Person Anzeichen einer Zustandsverbesserung hat 

erkennen lassen (Erste Version)? Haben die Pflegekräfte die Aufklärung über die Regel 

für den Personaleinsatz am Wochenende als Gelegenheit genutzt, die Übernahme des 

Wochenenddienstes unter Anspielung auf den Bedarfsfall zu begründen (Zweite 

Version) oder haben sie jene sich bietende Gelegenheit verstreichen lassen, ohne der 

Angehörigen Bedarf als Begründung für die Übernahme des Wochenenddienstes 

anzubieten (Erste Version)?  

Die Krankenschwester erzählt drittens: Die Entscheidung, den reduzierten 

Wochenenddienst zu beenden, habe sich der Initiative der familiären Pflegeperson 

verdankt. Unter Hinweis auf den als Hilfskraft zur Verfügung stehenden Ehemann744 

habe die familiäre Pflegeperson am Pfingstsamstag erklärt745, dass Pfingstsonntag und 

Pfingstmontag keine Pflegekraft Dienst zu leisten brauche, sondern dass sie s ich selber 

behelfen werde746. Wie hat die Krankenschwester reagiert? Die Krankenschwester 

schildert: Sie habe angeboten, in einem künftigen Bedarfsfall Wochenenddienst zu 

leisten. Sie habe eine Angebotsformulierung gewählt, mit der sie der familiären 

Pflegeperson zu verstehen gegeben habe, dass sie die Bitte um formelle Pflege als eine 
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Voraussetzung für die Gewährung von formeller Pflege betrachte. Die pflegende 

Angehörige habe in der Folgezeit nicht um formelle Pflege am Wochenende gebeten747. 

Sie habe vielmehr unter Hinweis auf den als Hilfskraft zur Verfügung stehenden 

Ehemann erklärt, sie benötige die Unterstützung der Pflegekräfte am Wochenende nicht. 

Die Krankenschwester betont: Sie habe sich in der Nachfolgezeit weder veranlasst 

gesehen, an jenen Worten der familiären Pflegeperson zu zweifeln748, noch habe sie 

Anlass gehabt, die seitens der familiären Pflegeperson am Wochenende geleistete 

Pflege zu beanstanden749.  

Die Krankenschwester hat nach eigener Aussage in der Folgezeit Vorkehrungen 

getroffen, um einen vermeidbaren Wochenenddienst zu vermeiden. Sie berichtet: Um 

das ĂAbf¿hrproblemñ750 jeweils vor Beginn eines Wochenendes bewältigt zu wissen, 

habe sie den ĂFreitagñ
751

 als ĂAbf¿hrtagñ
752

 eingeplant. Zeigt sie sich mit Bezug auf das 

Arbeitsprogramm der Pflegekräfte nicht nur bestrebt, einen vermeidbaren Ausbau der 

Anzahl der Einsatztage pro Woche zu vermeiden, sondern auch bemüht, einen 

vermeidbaren Ausbau der Anzahl der Einsätze pro Einsatztag zu vermeiden? Die 

Krankenschwester lenkt die Aufmerksamkeit auf zwei Pflegeprobleme: Die Darmträgheit 

ist das erste Pflegeproblem. Die Inkontinenz der bettlägerigen Patientin und die erhöhte 

Gefahr einer Dekubitusbildung, wenn Bettlägerigkeit und Inkontinenz zusammentreffen, 

stellen das zweite Pflegeproblem dar. Den Ausführungen der Krankenschwester ist zu 

entnehmen: Sie hat sich an der Bearbeitung beider Pflegeprobleme beteiligt. Zur 

Bearbeitung des ersten Pflegeproblems, der Darmträgheit, hat sie die Anzahl der 

Einsätze unter Umständen an einem ausgewählten Einsatztag erhöht: am Abführtag. Zur 

Bearbeitung des zweiten Pflegeproblems, der Inkontinenz, hat sie die Anzahl der 

Einsätze hingegen weder an ausgewählten Einsatztagen, noch an sämtlichen 

Einsatztagen erhöht. Sie hat in der Regel einen Einsatz pro Einsatztag eingeplant753. Die 

Krankenschwester rekonstruiert die Prozesse der Bearbeitung jener Pflegeprobleme im 

Rahmen zweier Erzählungen. Wie lassen sich jene Problembearbeitungsprozesse, 

basierend auf jenen seitens der Krankenschwester angebotenen Erzählungen, 

zusammenfassend darstellen? 

 

 Der Wunsch nach formeller Unterstützung ist eine interpretationsbedürftige 

Größe. Die Krankenschwester ist im Falle des ersten Pflegeproblems, der 
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Darmträgheit, vermutlich der Auffassung gewesen: Es kann eindeutig der 

Wunsch nach formeller Unterstützung unterstellt werden754. Die 

Krankenschwester ist im Falle des zweiten Pflegeproblems, der Inkontinenz, 

hingegen vermutlich der Ansicht gewesen: Ein Wunsch nach formeller Pflege 

lässt sich nicht eindeutig unterstellen755. Anzunehmen ist: Sie hat im Falle des 

zweiten Pflegeproblems zwar die Möglichkeit eines Wunsches nach formeller 

Pflege unterstellt, hat es aber unterlassen, im Gespräch mit der familiären 

Pflegeperson zu erkunden, ob jene Unterstellung korrekt ist756.  

 

 Auch der Bedarf an formeller Pflege ist eine interpretationsbedürftige Größe. Im 

Falle des ersten Pflegeproblems, der Darmträgheit, ist zwecks Problemlösung zu 

entscheiden gewesen: Ist der Tochter die Verabreichung oraler Abführmittel zu 

empfehlen? Ist die Tochter anzuleiten, im Notfall auch ein Klistier zu 

verabreichen? Soll die Verabreichung eines Klistiers zur Aufgabe der Pflegekraft 

werden? Die Krankenschwester hat sich nach eigener Aussage im Falle des 

ersten Pflegeproblems entschieden, der Tochter die Verabreichung oraler 

Abführmittel, nicht aber die Verabreichung eines Klistiers zu übertragen. Sie hat 

sich nach eigenen Angaben entschieden, das Klistier notfalls selber zu 

verabreichen.757. Sie hat im Falle des ersten Pflegeproblems Bedarf an formeller 

Pflege anerkannt. Sie hat vermutlich die Deutung gewählt: Der Bedarf an Pflege 

lässt sich nicht allein durch informelle Pflege decken, ohne eine Überforderung 

der familiären Pflegeperson befürchten zu müssen.   

 

 Die Krankenschwester hat sich nach eigenen Angaben im Falle des zweiten 

Pflegeproblems, der Inkontinenz, gegen die Anerkennung eines gesteigerten 

Bedarfs an formeller Pflege entschieden. Sie hat im Falle des zweiten 

Pflegeproblems vermutlich die Deutung gewählt: Der gesteigerte Bedarf an 

Pflege lässt sich durch informelle Pflege decken, ohne eine Überforderung der 

familiären Pflegeperson befürchten zu müssen. Sie hat nach eigener Aussage im 

Falle des zweiten Pflegeproblems gewusst, dass die Angehörige plant, zur 

Problembearbeitung zusätzlich informelle Hilfskräfte zu engagieren, dass die 

Angehörige jenen Plan umsetzt und dass die Problembearbeitung plangemäß 
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gelingt758. Sie ist sich im Falle des zweiten Pflegeproblems vermutlich auch der 

Begrenztheit der Möglichkeiten bewusst gewesen, formelle Pflege zu leisten.  

 

 Wie ist die Krankenschwester im Entscheidungsprozess verfahren? Anzunehmen 

ist: Sie hat einerseits den Wunsch nach formeller Unterstützung, andererseits 

den Bedarf an formeller Pflege geprüft. Sie hat sowohl sachlichen 

Notwendigkeiten, als auch organisatorischen Möglichkeiten, formelle Pflege zu 

leisten, Rechnung getragen. Sie ist vermutlich der Auffassung gewesen: Wenn 

sich, wie im Falle des erstens Pflegeproblems, der eindeutige Wunsch nach 

formeller Unterstützung erkennen lässt und sich ein Bedarf an formeller Pflege 

feststellen lässt, dann ist sie verpflichtet, im Rahmen sachlicher Notwendigkeiten 

und organisatorischer Möglichkeiten Pflege zu leisten. Wenn sich hingegen, wie 

im Falle des zweiten Pflegeproblems, kein eindeutiger Wunsch nach formeller 

Pflege erkennen lässt und kein Bedarf an formeller Pflege feststellen lässt, dann 

ist sie nicht verpflichtet, Pflege zu leisten. 

 

 Die Krankenschwester hat vermutlich angenommen: Der Wunsch nach formeller 

Unterstützung wird im Falle der Bearbeitung des ersten Pflegeproblems erfüllt759. 

Ein Wunsch nach formeller Pflege bleibt im Falle der Bearbeitung des zweiten 

Pflegeproblems möglicherweise unerfüllt760. Mehrbelastung auf Seiten der 

Pflegekraft und Mehrbelastung auf Seiten der Angehörigen sind vermutlich 

Folgen der Entscheidung gewesen, zur Bearbeitung des ersten Pflegeproblems 

sowohl das formelle Pflegeprogramm durch Verabreichung eines Klistiers 

auszudehnen, als auch das informelle Pflegeprogramm durch Verabreichung 

oraler Abführmittel zu erweitern. In Folge der Entscheidung, zur Bearbeitung des 

zweiten Pflegeproblems keinen Ausbau des formellen Pflegeprogramms 

vorzunehmen, hat sich eine Mehrbelastung auf Seiten der Pflegekraft vermutlich 

vermeiden lassen. 

 

 Die Krankenschwester hat sich nach eigener Darstellung erstens entschieden, 

dem familialen Netzwerk im Prozess der Sicherstellung der häuslichen Pflege 

nicht die alleinige Belastung aufzubürden. Die Krankenschwester hat sich nach 

eigener Darstellung zweitens entschieden, dem familialen Netzwerk nicht nur am 

Wochenende, sondern auch an den regulären Arbeitstagen Vorrang bei der 
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Pflege einzuräumen761. Am Beispiel des Problems mit der Darmträgheit 

verdeutlicht sie: Pflegeprobleme sollen vorrangig durch den Einsatz von 

Netzwerkressourcen vermieden werden. Am Beispiel des Problems mit der 

Inkontinenz macht sie ferner deutlich: Pflegeprobleme sollen vorrangig durch den 

Einsatz von Netzwerkressourcen bewältigt werden. 

 

 Die Prozesse der Problembearbeitung rekonstruierend, verdeutlicht die 

Krankenschwester am Beispiel des Problems mit der Inkontinenz: Wenn ein 

Verbleib in der Häuslichkeit denkbar ist, sich die Entwicklung eines 

Pflegeproblems als hochgradig unberechenbar erweist, sich die Bearbeitung des 

Pflegeproblems jeder Planung entzieht und die Möglichkeiten der ambulanten 

Pflegeorganisation sprengt, dann wird der Vorrang des familialen Netzwerkes zu 

einem organisationsstrukturell bedingten Sachzwang762. Die Prozesse der 

Problembearbeitung rekonstruierend, verdeutlicht die Krankenschwester am 

Beispiel des Problems mit der Darmträgheit: Sie hat die familiäre Pflegeperson 

über die Begrenztheit der Organisationsressourcen aufgeklärt. Sie hat der 

familiären Pflegeperson zu verstehen gegeben, dass der Vorrang des familialen 

Netzwerkes als organisationsstrukturell bedingter Sachzwang zu betrachten 

ist763. 

 

Wie stellen sich, die Prozesse der Bearbeitung jener beiden Pflegeprobleme, basierend 

auf den seitens der Krankenschwester angebotenen Erzählungen, im Detail betrachtet 

dar? Die Aufmerksamkeit auf das erste Pflegeproblem richtend, auf die Darmträgheit, 

erzählt die Krankenschwester: Sie habe begonnen, Hilfe beim Abführen zu leisten, 

nachdem die Angehörige, sich auf ein ungelöstes Abführproblem beziehend, gefragt 

habe: ĂWas machen wir?"764. Sie habe ein Arrangement unter Mitarbeit der pflegenden 

Angehörigen eingerichtet, um das ĂProblem mit der Abführerei"765 zu bewältigen. Die 

familiäre Pflegeperson werde vorrangig aktiv, um das Abführproblem zu vermeiden. Sie 

verabreiche der zu pflegenden Person wie empfohlen am Vorabend orale Abführmittel. 

Das Pflegepersonal werde nachrangig aktiv, um das Abführproblem im Bedarfsfall zu 

lösen766: Es führe am Abführtag im Bedarfsfall einen zweiten Einsatz durch767, um der zu 
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pflegenden Person Ăein Klistier"768 zu verabreichen. Die Krankenschwester schildert, sie 

habe der pflegenden Angehörigen erklärt: Wenn die zu pflegende Person am Abführtag 

während des zur Vormittagszeit eingeplanten Pflegeeinsatzes nicht abgeführt habe, 

dann leiste sie im Rahmen eines gesonderten Pflegeeinsatzes zur Mittagszeit Hilfe beim 

Abführen. Die Entscheidung zur Einführung jenes zweiten Pflegeeinsatzes erläuternd, 

habe sie hinzugefügt: Wenn sie die Runde gemacht habe, dann stehe ihr mehr Zeit zur 

Verf¿gung, um jene Hilfe beim Abf¿hren zu leisten, dann brauche sie selber Ănicht gleich 

wieder weg und auf die Uhr gucken und dann kann die zu pflegende Person einen 

Moment sitzen bleiben"769. Den Ausführungen der Krankenschwester ist zu entnehmen: 

Sie hat im Gespräch mit der pflegenden Angehörigen zum Ausdruck gebracht, dass sich 

jenes Pflegeproblem, die Darmträgheit, zwar durch formelle Pflege bearbeiten lässt, 

dass eine formelle Problembearbeitung aber nicht problemlos möglich ist. Die erste 

Botschaft lautet: Formelle Hilfe beim Abführen lässt sich nicht im Rahmen des 

Regelprogramms bewerkstelligen. Es bedarf vielmehr einer Sonderregelung. Die zweite 

Botschaft lautet: Selbst bei einer Sonderregelung ist von der Begrenztheit der 

Organisationsressourcen auszugehen. Die Krankenschwester hat nach eigener 

Darstellung nicht nur die Begrenztheit der Organisationsressourcen, sondern auch die 

eigene Rücksichtnahme auf die Besonderheiten des Einzelfalles demonstriert. 

Die Aufmerksamkeit auf das zweite Pflegeproblem lenkend, erzählt die 

Krankenschwester: Sie habe es unterlassen, die Anzahl der Einsätze pro Einsatztag zu 

erhöhen, um Hilfe zur Bearbeitung des Problems mit der Inkontinenz zu leisten. Sie 

habe ein Arrangement unter Mitarbeit der pflegenden Angehörigen etabliert, bei 

welchem sie der familiären Pflegeperson fortgesetzt Vorrang eingeräumt habe. Die 

pflegende Angehörige habe ohne Veranlassung durch die Pflegekräfte ein Schema 

entwickelt, um die Inkontinenz der zu pflegenden Person in der Zeit zwischen den 

Pflegeeinsätzen des Personals zu bearbeiten. Die Angehörige habe gesagt: Ein kleines 

Kind wird auch fünfmal am Tag gewickelt. Die Angehörige habe die Windelhosen nach 

drei/vier Stunden routinemäßig kontrolliert und gewechselt. Die Krankenschwester 

schildert: Die Angehörige habe ihr gesagt, dass sie nicht um die eigene Fähigkeit weiß, 

die Aufgabe alleine zu bewältigen, und dass ihr im Moment noch die eigene Schwester 

als Hilfskraft zur Verfügung stehe. Die Krankenschwester schildert ferner: Dann habe sie 

es unterlassen, der Angehörigen Hilfe anzubieten. Sie denke in der erzählten Zeit, dass 

sie die familiäre Pflegeperson sich erst mal jener Schwester als Hilfskraft bedienen 

lasse, anstatt sich selber als Hilfskraft anzubieten. Zwei Tage später habe die pflegende 

Angehörige gesagt, dass ihr auch die Nachbarsfrau als Hilfskraft zur Verfügung stehe. 
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Nachdem sie sich mehrfach jener Nachbarsfrau als Hilfskraft bedient habe und der 

Zustand der zu pflegenden Person besser geworden sei, habe sie gesagt, dass sie 

probiert habe, die Aufgabe alleine zu bewältigen, dass sie erlebt habe, dass sie sie jetzt 

alleine bewältigen kann770 und dass sie die Hilfe der Nachbarin auch nicht mehr 

brauche771. Die Krankenschwester erklärt: Sie habe in der erzählten Zeit manchmal 

gedacht, dass die pflegende Angehörige sie um Hilfe bitten will, obgleich sie nicht 

ausdrücklich um Hilfe gebeten habe772. Die Krankenschwester erklärt ferner: Sie habe 

der Angehörigen aber erst gar nicht Hilfe angeboten und nachher keine Veranlassung 

gesehen, Hilfe anzubieten. Die familiale Pflegeperson habe sich alleine beholfen und 

habe bewiesen, dass sie die Aufgabe bewältige773.  

Nach Aussage der Krankenschwester hat es im Prozess der Sicherstellung der 

häuslichen Pflege Überschneidungen im Engagement von Pflegefachkraft und 

familiärer Pflegeperson gegeben. Nach Auskunft der Krankenschwester ist es zu 

Überschneidungen in den Arbeitsleistungen gekommen. Die Krankenschwester 

berichtet: Beide Parteien, Pflegefachkraft und familiäre Pflegeperson, haben Pflege 

geleistet. Beide Parteien haben teils dieselben Pflegeleistungen erbracht774. Beide 

Parteien haben teils auch Pflegeleistungen übernommen, die die jeweilige Gegenpartei 

nicht abgedeckt hat775. Nach Angaben der Krankenschwester ist es ferner zu 

Überschneidungen in den Arbeitszeiten gekommen. Die Krankenschwester berichtet: 

Die Angehörige habe den Pflegekräften in der Zeit während der Einsätze geholfen, die 

pflegebedürftige Person zu heben776. Sie habe die pflegebedürftige Person in der Zeit 

zwischen den Einsªtzen Ăoptimal gepflegt"777. Sie habe es weder in der Zeit während 

der Einsätze, noch in der Zeit zwischen den Einsätzen an Mitarbeit fehlen lassen778.  

Die Krankenschwester betrachtet das Engagement der Pflegekräfte als Beitrag zur 

Entlastung der pflegenden Angehörigen. Sie ist sich gleichwohl der Begrenztheit 

jenes Beitrags zur Entlastung der familiären Pflegeperson bewusst. Sie erklärt: Die 

Entlastung, die die familiäre Pflegeperson durch das Engagement der Pflegekräfte 

erhalte, stelle keine nennenswerte Entlastung dar. Die Entlastung liege vermutlich darin 

begründet, dass ihr das Gefühl vermittelt werde, in Kontakt sein zu können und nicht 

allein verantwortlich sein zu müssen779. Die Krankenschwester ist der Auffassung: Die 
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Angehörige hat durch das Engagement, das sie in der Zeit während der Pflegeeinsätze 

bewiesen hat, zur Entlastung der Pflegekräfte beigetragen780. Sie ist auch der 

Auffassung: Die Angehörige hat durch das optimale Engagement781, das sie in der Zeit 

zwischen den Pflegeeinsätzen gezeigt hat, eine Mehrbelastung der Pflegekräfte 

verhindert782. 

Die Krankenschwester erklärt: Die sich in der Vermeidung von Hautdefekten 

niederschlagende Vermeidung einer Zustandsverschlechterung783 und die 

Zustandsverbesserung, die sowohl die körperliche Verfassung784 als auch die geistige 

Verfassung der zu pflegenden Person umfasst habe785, sei im Wesentlichen auf das 

Engagement der familiären Pflegeperson und nicht auf das Engagement der Pflegekräfte 

zurückzuführen786. Nach Aussage der Krankenschwester hat die familiäre Pflegeperson 

nicht nur formelle Unterstützung durch das Pflegepersonal, sondern auch informelle 

Unterstützung durch den Ehemann erhalten. Die Krankenschwester ist der Ansicht: Die 

Unterst¿tzung durch den Ăguten Partnerñ787 ermöglicht ein optimales Arrangements788.  

 

1.2.2.5.2. Die Beratung  

 

Zu vermuten ist: Das Pflegepersonal hat keine gesonderten Beratungseinsätze 

durchgeführt. Es hat Beratung und Pflege im Rahmen der Pflegeeinsätze verknüpft. 

Einen Prozess wechselseitiger Beratung beschreibend, berichtet die Krankenschwester: 

Einerseits habe die familiäre Pflegeperson das Pflegepersonal beraten. Um die 

Reaktionsweisen der pflegebedürftigen Person wissend, habe sie dem Pflegepersonal 

geraten, sich bewährter Strategien zu bedienen, um die Pflegearbeit im Falle eines auf 

Seiten der pflegebedürftigen Person wahrnehmbaren Widerwillens erfolgreich zu 

erledigen789. Andererseits habe das Pflegepersonal der familiären Pflegeperson 

Ratschläge erteilt. Die Krankenschwester hegt den Anspruch: Angehörige sollen den Rat 

einer Pflegefachkraft befolgen Sie erklärt: Es lohne sich, Arbeitskraft in die Beratung 

jener besonderen Angehörigen zu investieren. Jene familiäre Pflegeperson habe sich 

beraten lassen790.   
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Nach Aussage der Krankenschwester hat das Pflegepersonal Aufklärung über 

Pflegetechniken geleistet. Die Krankenschwester berichtet: Nachdem die zu pflegende 

Person wieder begonnen habe, feste Nahrung und Flüssigkeit zu sich zu nehmen, habe 

das Pflegepersonal der pflegenden Angehörigen geraten, dass sie Babynahrung 

verabreichen soll und dass sie probieren soll, Flüssigkeit mit einer Spritze als 

technischem Hilfsmittel einzuflößen791, weil sich die ĂNuckelflasche"792 als technisches 

Hilfsmittel als ungeeignet erwiesen habe. Das Pflegepersonal habe der familiären 

Pflegeperson ferner geraten, Creme einzusetzen, um die ĂHaut am Poñ793 der zu 

pflegenden Person zu schützen. Das Pflegepersonal habe die pflegende Angehörigen 

auch über die Ăr¿ckenschonenden Arbeitsweisen"794 unterrichtet.  

Das Pflegepersonal hat nach eigener Auskunft Beratung zur Gestaltung der 

informellen Pflegebeziehung geleistet. Anzunehmen ist: Das Pflegepersonal billigt 

(pflegenden) Angehörigen im Allgemeinen und der pflegenden Angehörigen im 

Besonderen Spielraum zu, um eigenen Bedürfnissen nach Selbstverwirklichung und 

Erholung Rechnung tragen zu können. Es plädiert nicht für deren unbegrenzte, sondern 

für deren begrenzte Möglichkeiten, Bedürfnisse nach Selbstverwirklichung und Erholung 

zu befriedigen. Die Krankenschwester berichtet: Das Pflegepersonal habe die 

Angehörige belehrt, dass sie versuchen muss, den Forderungen der pflegebedürftigen 

Person Grenzen zu setzen, um Spielraum zur Befriedigung eigener Bedürfnisse nach 

Selbstverwirklichung und Erholung zu wahren795. Die Krankenschwester berichtet ferner: 

Das Pflegepersonal habe der Angehörigen geraten, sich zu Zwecken der eigenen 

Entlastung pflegefreie Zeit zu verschaffen796. Die Krankenschwester hat der Angehörigen 

nach eigener Aussage empfohlen, sich Ăeinmal eine halbe Stunde"797 Auszeit zu 

nehmen. Die Krankenpflegehelferin hat der familiären Pflegeperson nach eigenen 

Angaben angeraten, die Möglichkeit eines Urlaubs von der Pflege in Erwägung zu 

ziehen. Die Krankenpflegehelferin berichtet, der Angehörigen erklärt zu haben, die 

häusliche Pflege nicht bis zum Tod der zu pflegenden Person fortsetzen zu können, 

ohne Urlaub von der Pflege zu machen798. Die Krankenschwester hat der Angehörigen 

nach eigener Auskunft auch empfohlen, mit anderen Leuten über die mit der häuslichen 

Pflege verbundenen Belastungen zu sprechen799.  
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Nach eigener Aussage hat die Krankenschwester der Angehörigen zu verstehen 

gegeben, dass die Kommunikation über Belastungen in der häuslichen Pflege eine 

Möglichkeit darstellt, sich als pflegende Person Entlastung zu verschaffen. 

Kommunikation über Belastungen kann einerseits unmittelbar entlastend sein und kann 

andererseits weitergehende Entlastungsmöglichkeiten eröffnen. Kommunikation über 

Belastungen in der häuslichen Pflege kann als Bitte um Hilfe verstanden werden, kann 

aber auch mit einer gesonderten Bitte um Hilfe verknüpft werden. Angehörige des 

familialen Netzwerkes und Angehörige ausgewählter Berufsgruppen, wie Pflegekräfte 

und Psychologen, sind denkbare Kommunikationspartner. Welches sind aus Sicht der 

Krankenschwester wählbare Kommunikationspartner? Hat sie der familiären 

Pflegeperson geraten, mit Angehörigen des familialen Netzwerkes und mit Angehörigen 

ausgewählter Berufsgruppen über Belastungen in der häuslichen Pflege zu 

kommunizieren800? 

 

 Die Krankenschwester ist sich bewusst: Die Möglichkeiten der Pflegekräfte, 

pflegenden Angehörigen Entlastung durch Kommunikation über Belastungen in 

der häuslichen Pflege zu bieten, sind strukturell bedingt begrenzt. Die 

Geschwister verkörpern im Einzelfall für die familiäre Pflegeperson eine 

Möglichkeit, sich Entlastung durch Kommunikation über Belastungen in der 

häuslichen Pflege zu verschaffen. Die Vermutung liegt nahe: Die 

Krankenschwester hat die familiäre Pflegeperson ermutigt, speziell mit den 

Geschwistern über Belastungen in der häuslichen Pflege zu kommunizieren. 

Denkbar ist: Die Krankenschwester hat gehofft, eine netzwerkinterne 

Kommunikation über Belastungen in der häuslichen Pflege verschafft auch den 

Pflegekräften Entlastung
801

. 

 

 Die Vermutung ist naheliegend: Die Krankenschwester hat es unterlassen, die 

Angehörige zu ermutigen, speziell mit den Pflegekräften über Belastungen in der 

häuslichen Pflege zu kommunizieren. Denkbar ist erstens: Die Krankenschwester 

hat unterstellt, die eigenen Möglichkeiten ausgeschöpft zu haben, die pflegende 

Angehörige zu entlasten, sei es durch Pflege und Beratung, sei es durch 

Kommunikation über Entlastungsmöglichkeiten. Denkbar ist zweitens: Die 

Krankenschwester befürchtet, die Kommunikation über Belastungen in der 

häuslichen Pflege kompliziert den eigenen Arbeitsprozess. Sie ist schwer 

begrenzbar und kann sowohl zu einer Konkurrenz zwischen pflegebedürftiger 
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Person und familiärer Pflegeperson, als auch zu einer Konkurrenz zwischen 

Einzelfall und Fallbestand führen802. 

 

 Naheliegend ist auch die Vermutung: Die Krankenschwester hat es unterlassen, 

der pflegenden Angehörigen zu einer psychologischen Behandlung zu raten. 

Denkbar ist: Sie hat unterstellt, eine Ăseelische Betreuungñ803 durch das 

Pflegepersonal ist ausreichend. Denkbar ist auch: Sie hat befürchtet, eine 

psychologische Behandlung kompliziert den eigenen Arbeitsprozess. Eine 

psychologische Behandlung kann die familiäre Pflegeperson befähigen, sich auf 

selbstbewusste Weise nicht nur von Forderungen der zu pflegenden Person, 

sondern auch von Ansprüchen der Pflegekräfte zu distanzieren. Geschult, eigene 

Bedürfnisse zu erkennen, ermutigt, sich für eine Befriedigung eigener 

Bedürfnisse einzusetzen, und angeleitet, eine Überschätzung der eigenen 

Belastbarkeit zu vermeiden, könnte die Angehörige nicht nur den Konflikt mit der 

zu pflegenden Person, sondern auch den Konflikt mit den Pflegekräften wagen, 

um Spielraum804  für die Befriedigung eigener Bedürfnisse zu wahren und zu 

mehren und um die Grenzen der eigenen Belastbarkeit im Prozess der 

Bedarfsbearbeitung nicht zu überschreiten. 

 

Den Ausführungen der Krankenschwester kann nicht entnommen werden, dass sie die 

pflegende Angehºrige aufgeklªrt hat, dass sie deren Belastung als Ăsehr hochñ805 

einschätzt. Unterstellt, die Krankenschwester hat jene Aufklärung unterlassen, welche 

Vermutungen lassen sich über eine unterlassene Aufklärung anstellen? Möglicherweise 

hat sie befürchtet, bei Aufklärung Hoffnung auf Entlastung zu nähren und genährte 

Hoffnungen enttäuschen zu müssen. Hat die Krankenschwester die familiäre 

Pflegeperson über die Möglichkeiten und Grenzen der Leistungsfähigkeit der 

ambulanten Pflegeorganisation aufgeklärt? Zu vermuten ist: Sie hat in Interaktionen mit 

der pflegenden Angehörigen weniger die Leistungsmöglichkeiten, als vielmehr die 

Leistungsgrenzen der ambulanten Pflegeeinrichtung betont.806 Hebt sie die Begrenztheit 

der Leistungsmöglichkeiten der ambulanten Pflegeorganisation eigens hervor, lässt sie 

den Vorrang des familialen Netzwerkes als organisationsstrukturell bedingten 

Sachzwang erscheinen. Widerspruch gegen Entscheidungen der Pflegekraft, dem 
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familialen Netzwerk Vorrang bei der Sicherstellung der häuslichen Pflege einzuräumen, 

wird erschwert.  

 

1.2.2.5.3. Die soziale Betreuung 

 

Haben beide Parteien, Angehörige und Pflegekräfte, Betreuung geleistet, d.h. 

Gesellschaft und Konversation geboten? Anzunehmen ist: Die familiäre Pflegeperson 

hat, mit der pflegebedürftigen Person interagierend, informelle Betreuung geleistet807. 

Anzunehmen ist ferner: Die Pflegekräfte haben, mit der familiären Pflegeperson 

interagierend, in begrenztem Umfang formelle Betreuung geleistet808. Die 

Krankenschwester hat vermutlich entschieden, der informellen Betreuung durch 

Familienmitglieder den Vorrang vor einer formellen Betreuung durch Personal der 

ambulanten Pflegeorganisation einzuräumen. Zu vermuten ist: Das Pflegepersonal hat 

keine Einsätze durchgeführt, die ausschließlich der Betreuung dienen. Es hat Pflege und 

Betreuung im Rahmen seiner Pflegeeinsätze verknüpft. Es hat im Rahmen seiner 

Pflegeeinsätze auch die Betreuung der pflegenden Angehörigen übernommen. Die Zeit 

pro Pflegeeinsatz ist Zeit, die für die Hauptbeschäftigung, d.h. für die Pflege der 

pflegebedürftigen Person, reserviert ist und für eine Nebenbeschäftigung, d.h. für die 

Betreuung der familiären Pflegeperson, nutzbar gemacht werden kann. Gelegenheit zur 

Betreuung der pflegenden Angehörigen bietet sich, Anwesenheit vorausgesetzt, in 

begrenztem Maße jeweils zu Beginn, im Verlauf und am Ende eines Pflegeinsatzes.  

Die Krankenschwester erzªhlt: Wªhrend der Pflegeeinsªtze Ăschnuddelt"809 die familiäre 

Pflegeperson mit der Pflegefachkraft. Wenn das Pflegepersonal ausnahmsweise 

Einsätze mit doppelter Besetzung durchführe und ihr zu verstehen gebe, dass es sie für 

die Dauer jenes besonderen Pflegeeinsatzes von der Vereinbarung entbinde, 

Hilfestellung zu leisten, dann sei sie spätestens nach Ablauf von fünf Minuten erneut 

anwesend und betreibe Konversation. Auch nach Abschluss der Pflegearbeit ergebe 

sich mitunter ein persönliches Gespräch zwischen Pflegefachkraft und familiärer 

Pflegeperson810. Die Krankenschwester berichtet: Die Pflegeeinsätze dauern im 

Einzelfall Ămanchmal f¿nf Minuten/zehn Minuten lªngerñ811, als im Normalfall 

veranschlagt werde. Anzunehmen ist: Jene regelmäßige und in Grenzen gehaltene 

Überziehung der Zeit pro Pflegeeinsatz ist weder Folge eines Erfordernisses der 
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Pflegearbeit, noch Folge einer Begehrlichkeit der pflegenden Angehörigen. Sie ist 

vermutlich eine freiwillige Leistung des Pflegepersonals, welche sich einzig seinem 

Wohlbefinden an jenem besonderen Arbeitsplatz verdankt812.  

Die Krankenschwester ist sich bewusst: Wenn ein auf Seiten der familiären Pflegeperson 

bestehendes Bedürfnis nach Gesellschaft und Konversation im Rahmen eines 

Pflegeeinsatzes nach Befriedigung drängt, dann sind Komplikationen des eigenen 

Arbeitsprozesses die Folge. Die familiäre Pflegeperson konkurriert auf der Ebene des 

Einzelfalles mit der pflegebedürftigen Person um die Aufmerksamkeit der Pflegekraft. Sie 

konkurriert auf der Ebene des Fallbestands sowohl mit der Gesamtheit familiärer 

Pflegepersonen, als auch mit der Gesamtheit pflegebedürftiger Personen um die 

Aufmerksamkeit der Pflegekraft. Die Pflegekraft ist gefordert, jene Konkurrenz um 

Aufmerksamkeit zu bearbeiten. Sie ist verpflichtet, Aufmerksamkeit nach fachlichen 

Notwendigkeiten und organisatorischen Möglichkeiten zu verteilen. Aufmerksamkeit 

nach persönlichem Belieben zu verteilen, ist ihr als Pflegekraft nicht gestattet.  

 

1.2.2.5.4. Die Hilfen im Haushalt 

 

Haben beide Parteien, Angehörige und Pflegekräfte, zur Hausarbeit zählende 

Tätigkeiten verrichtet? Die Krankenschwester berichtet zum einen: Die pflegende 

Angehörige habe sowohl häusliche Pflege, als auch Hausarbeit geleistet. Die 

Krankenschwester erklärt zum anderen: Die pflegende Angehörige erledigt die 

Hausarbeit selber, ohne die Pflegekräfte um die Übernahme von Tätigkeiten zu bitten, 

für deren Verrichtung sie nicht zuständig sind813. Das Richten des Bettes ist im Falle 

einer bettlägerigen und pflegebedürftigen Person eine Tätigkeit, die sich einerseits durch 

ihre Nähe zur Hausarbeit, andererseits durch ihre Nähe zur Pflegearbeit auszeichnet. 

Anzunehmen ist: Nicht nur die familiäre Pflegeperson, sondern auch das Pflegepersonal 

hat jene Tätigkeit verrichtet, wenn seiner Ansicht nach die fachliche Notwendigkeit und 

organisatorische Möglichkeit bestanden hat, jene Tätigkeit im Rahmen eines regulären 

Pflegeeinsatzes zu erledigen.  

 

1.3. Die Zukunft der Fallbearbeitung  

 

Die seitens der Krankenschwester in der Erzählzeit formulierten Prognosen über die 

Fallproblematik beziehen sich sowohl auf den Zustand der zu pflegenden Person, als 
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auch auf den Zustand der pflegenden Angehörigen. Die Krankenschwester erklärt: Wie 

sich der Zustand der zu pflegenden Person k¿nftig entwickeln wird, ĂweiÇ man nicht"814. 

Einerseits kann eine neuerliche Verschlechterung eintreten815, andererseits kann die 

eingetretene Verbesserung anhalten816. Nach Ansicht der Krankenschwester ist der 

Zustand der familiären Pflegeperson in seiner künftigen Entwicklung zum einen von 

der Zustandsentwicklung auf Seiten der Seniorin und zum anderen von der 

Unterstützung abhängig, die der Angehörigen im Prozess der Sicherstellung der 

häuslichen Pflege gewährt wird. Die Krankenschwester erklärt: Wenn sich der Zustand 

der zu pflegenden Person erneut verschlechtern würde, dann würde auch die familiäre 

Pflegeperson erneut leiden. Sie würde in eine Verfassung geraten, in der sie keine 

Mºglichkeiten sehe, ihren ĂFrustñ817 zu bewältigen. Wenn sich der Zustand der zu 

pflegenden Person verschlechtern würde und die familiäre Pflegeperson gefordert wäre, 

die häusliche Pflege tagsüber ohne Unterstützung sicherzustellen, dann wäre eine 

Überforderung der pflegenden Angehörigen nicht auszuschließen818.   

Der seitens der Krankenschwester in der Erzählzeit offenbarte Plan zur Bearbeitung der 

Fallproblematik sieht nicht die Beendigung des formellen Pflegeprogramms vor, sondern 

dessen Fortsetzung bis zum Tod der Seniorin. Die Krankenschwester betont: Am 

Engagement der Pflegekräfte Ăwird sich nicht viel ªndern"819. Die Krankenschwester 

plant den Ausbau des formellen Pflegeprogramms für den Fall, dass sich der Zustand 

der zu pflegenden Person und in dessen Folge der Zustand der pflegenden Angehörigen 

erneut verschlechtert. Sie erklärt: Wenn der Unterstützungsbedarf steige, dann seien die 

Pflegekräfte gefordert, verstärkt Unterstützung zu leisten, und dann seien sie auch zu 

einer Verstärkung der Unterstützungsleistungen bereit820. Sie betont: Wenn der 

Unterstützungsbedarf steige, dann sei es nicht nur erforderlich, dass die Pflegekräfte 

ihre Unterstützung ausbauen, sondern dann werde sich ein Ausbau der 

Unterstützungsleistungen auch problemlos einrichten lassen821.  

Die Krankenschwester ist sich gleichwohl der begrenzten Ausbaufähigkeit des 

formellen Pflegeprogramms bewusst: Sie lässt drei Pflegeeinsätze pro Einsatztag als 

Maximum erscheinen. Sie verdeutlicht, nicht nur den Ausbau, sondern auch den 

teilweisen Abbau des formellen Pflegeprogramms in Erwägung zu ziehen. Sie erklärt: 

Wenn sich der Zustand der zu pflegenden Person und in dessen Gefolge der Zustand 
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der familiären Pflegeperson weiterhin verbessere, dann lasse sich die Anzahl der 

Pflegeeinsätze pro Woche möglicherweise reduzieren. Jene Zustandsverbesserung 

antizipierend, erwägt sie nicht, die Anzahl der Pflegeeinsätze pro Woche auf das 

Minimum zu reduzieren, sondern erwägt, die Pflegekräfte einen Tag pro Woche mit dem 

Pflegeeinsatz aussetzen zu lassen822. Sie liebäugelt mit der Möglichkeit, den Vorrang 

des familialen Netzwerkes im Rahmen der Sicherstellung der häuslichen Pflege in 

Zukunft erstens bedingt und zweitens begrenzt zu erweitern.  

 

1.4. Die Quintessenzen: Fallauswahl und Fallbearbeitung aus dem 

Blickwinkel der Pflegefachkraft 

 

Prozesse der Fallauswahl und Fallbearbeitung rekonstruierend, präsentiert die 

Pflegekraft die Arbeit im Falle einer Seniorin, die sie als pflegebed¿rftig Ăwie ein kleines 

Kindñ
823

 definiert. Anzunehmen ist: Sie hofft zwar auf einen Pflegeerfolg, hat aber 

weniger Hoffnung auf Wiederherstellbarkeit selbständig betriebener Körperpflege, als 

vielmehr Hoffnung auf einstweilige Beherrschbarkeit ausgewählter 

Gefährdungspotentiale. Sie fühlt sich in einem Fall engagiert, dem sie eine geringe 

Lebenserwartung prophezeit. Sie ist auf den Ernstfall, auf Sterben und Tod der 

Patientin, in Gedanken vorbereitet. Der Ernstfall ist aber noch nicht eingetreten. Sie sieht 

sich in einem Fall engagiert, in dem informelle Pflege geleistet wird, die sie nicht als 

verbesserungsbedürftig einstuft, sondern als optimal bewertet824. Sie nimmt eine 

Kumulation von Problemen wahr: Sie begegnet einerseits einer Seniorin, die multimorbid 

ist, einen Schlaganfall erlitten hat, halbseitig gelähmt ist, an Inkontinenz sowie an 

Darmträgheit leidet und weitgehend bettlägerig ist. Sie begegnet andererseits einer 

Tochter, der sie unterstellt, durch die häusliche Pflege belastet zu sein. 
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1.4.1. Handlungsbedingungen 

 

1.4.1.1. Bedürfnisse und Bedarf 

 

Deutlich wird: Bedürfnisse bestehen nicht nur auf Seiten der pflegebedürftigen Person, 

sondern auch auf Seiten der familiären Pflegeperson.825 Sie ist bei der Versorgung der 

Patientin nach eigener Darstellung um Sicherstellung der Körperpflege sowie um 

Regulierung von Körperfunktionen wie etwa der Verdauungsfunktion bemüht. Sie ist 

nach eigenen Angaben bestrebt, einer Verschlechterung des Zustands der Patientin 

vorzubeugen.826 Sie weiß: Es ist angezeigt, Maßnahmen zu ergreifen, die der 

Gefahrenabwehr dienen. Angesichts der Bettlägerigkeit droht die Entwicklung einer 

Lungenentzündung. In Anbetracht der Kombination von Bettlägerigkeit und Inkontinenz 

besteht erhöhte Gefahr einer Dekubitusbildung. Anzunehmen ist: Die Pflegekraft 

unterstellt der pflegebedürftigen Person ein Bedürfnis nach körperlicher Hygiene und 

ein Bedürfnis nach Sicherheit im häuslichen Pflegekontext. Anzunehmen ist ferner: Die 

Pflegekraft unterstellt der familiären Pflegeperson ein sich in der Beziehung zu der 

pflegebedürftigen Person niederschlagendes Bedürfnis nach sozialer Bindung. Die 

Pflegekraft weiÇ: Das jahrelang, zeitweilig sogar ĂTag und Nacht"827 währende 

pflegerische Engagement der familiären Pflegeperson lässt auch auf verletzte 

Bedürfnisse schließen. Die Pflegekraft unterstellt der familiären Pflegeperson vermutlich 

ein unbefriedigtes Bedürfnis nach Schlaf und ein durch Schlaf allein nicht zu 

befriedigendes Bedürfnis nach Erholung. Die Pflegekraft nimmt möglicherweise auch an: 

Das auf Seiten der familiären Pflegeperson bestehende Bedürfnis nach Gesellschaft 

lässt sich unter den gegebenen Umständen in den familiären Beziehungen nur begrenzt 

befriedigen. Die Zeit, in der die familiäre Pflegeperson an der pflegebedürftigen Person 

Pflege leistet, ist sowohl Zeit, die sie in Gesellschaft der in ihrer Kommunikationsfähigkeit 

beeinträchtigten pflegebedürftigen Person verbringt, als auch Abzug von Zeit, die sie in 

Gesellschaft des Ehemannes verbringen könnte. Die Pflegekraft ist vermutlich der 

Auffassung: Auf Seiten der familiären Pflegeperson besteht ein zeitweilig unbefriedigtes 

Bedürfnis nach Sicherheit in der häuslichen Pflege. Die familiäre Pflegeperson hat nicht 

nur ĂAngstñ, die Mutter zu verlieren und deren Sterben alleine zu erleben828, sondern hat 

auch die Befürchtung, im häuslichen Pflegeprozess Fehler zu begehen.  
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Den Ausführungen der Pflegekraft ist zu entnehmen: Sie nimmt zum einen Bedarf an 

technischen Pflegehilfsmitteln, zum anderen Bedarf an persönlicher Hilfestellung 

im Rahmen der Sicherstellung der häuslichen Pflege wahr.829 Sie registriert: Bedarf an 

Hilfestellung besteht sowohl auf Seiten der pflegebedürftigen Person, als auch auf 

Seiten der familiären Pflegeperson. Den auf Seiten der zu pflegenden Person 

bestehenden Hilfebedarf prüfend, stellt sie fest: Es besteht ein extrem hoher 

Pflegebedarf. Die pflegebed¿rftige Person benºtigt ĂTag und Nacht"830 Pflege. Sie geht 

von der Annahme aus: Es besteht Bedarf an formeller und informeller Pflege. Sie 

unterstellt einen sinkenden Bedarf an formeller Pflege in Sachen Sicherstellung der 

häuslichen Pflege am Wochenende: Sie gelangt im Verlauf der Fallbearbeitung zu der 

Auffassung, dass am Wochenende kein Bedarf an formeller Pflege mehr besteht. Sie 

unterstellt einen konstant bleibenden Bedarf an formeller Pflege in Sachen 

Sicherstellung der häuslichen Pflege an den verbleibenden Wochentagen. Sie hält ein 

formelles Pflegeprogramm mit einem Pflegeeinsatz pro Einsatztag, mit anfangs sieben 

Einsatztagen pro Woche, mit anschließend fünf Einsatztagen pro Woche für angezeigt. 

Den auf Seiten der familiären Pflegeperson bestehenden Hilfebedarf prüfend, erkennt 

sie Bedarf an Übernahme von Pflegeleistungen und Bedarf an formeller Pflegeberatung 

an. Sie hält sowohl eine Aufklärung über Pflegetechniken und technische 

Pflegehilfsmittel, als auch eine Aufklärung über Maßnahmen zur Gestaltung der 

informellen Pflegebeziehung für angezeigt. Sie unterstellt: Die familiäre Pflegeperson 

braucht nicht nur eine befristete Auszeit von der Pflege, sondern benötigt auch eine 

Ăseelische Betreuungñ831. 

 

1.4.1.2 Möglichkeiten und Grenzen familialen Engagements  

 

Die Pflegekraft weiß um die Existenz von Familienbeziehungen:832 Die pflegebedürftige 

Person lebt mit der familiären Pflegeperson, der Tochter, in einer 

Haushaltsgemeinschaft. Zu jener Haushaltsgemeinschaft zählt auch der Ehemann der 

familiären Pflegeperson. Die Pflegekraft nimmt vermutlich an: Die Beziehung zwischen 

der pflegebedürftigen Person und der familiären Pflegeperson ist sowohl von räumlicher 

Nähe als auch von sozialer Nähe gekennzeichnet. Die pflegebedürftige Person und die 

familiäre Pflegeperson stehen, in einer Haushaltsgemeinschaft lebend, alltäglich in 

Kontakt. Die Pflegekraft ist vermutlich auch der Annahme: Die Beziehung zwischen der 
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pflegebedürftigen Person und der familiären Pflegeperson ist von emotionaler Nähe 

geprägt. Zwischen pflegebedürftiger Person und familiärer Pflegeperson besteht nach 

Aussage der Pflegekraft Ăein gutes Verhªltnis"833. Aus Sicht der Pflegekraft wird jene 

Beziehung durch das Dominanzstreben der pflegebedürftigen Person nicht 

beeinträchtigt.834  

Das familiale Engagement, das in den Prozess der Sicherstellung der häuslichen 

Pflege einfließt, ist nach Angaben der Pflegekraft in erster Linie ein Engagement der zur 

Haushaltsgemeinschaft zählenden Angehörigen: Zentralfigur ist nach Darstellung der 

Pflegekraft die familiäre Pflegeperson.835 Die Pflegekraft geht vermutlich von der 

Annahme aus: Die familiäre Pflegeperson engagiert sich im Rahmen der Sicherstellung 

der häuslichen Pflege einerseits auf Basis eines Gefühls von Zuneigung, andererseits 

auf Basis eines Gefühls von selbstverständlicher Verpflichtung zu familialem 

Engagement. Die Pflegekraft weiß zu berichten: Die familiäre Pflegeperson hat die 

Bereitschaft erklärt, als Ausgleich für jene Unterstützung, die sie in der Vergangenheit 

von Seiten der Mutter erhalten hat, ihrerseits die Mutter in Gegenwart und Zukunft zu 

unterstützen.836 Das Engagement der familiären Pflegeperson umfasst nach Auskunft 

der Pflegekraft die Beteiligung an der Organisation des häuslichen Pflegeprozesses 

und die Beteiligung an der Produktion von Pflegeleistungen. Die familiäre 

Pflegeperson hat nach Aussage der Pflegekraft zumindest zeitweise ĂTag und Nacht"837 

Pflege geleistet. Das Engagement der familiären Pflegeperson wird nach Darstellung der 

Pflegekraft durch das Engagement des Ehepartners stabilisiert: Er leistet nach Angaben 

der Pflegekraft informelle Unterstützung.838 Die Pflegekraft sieht keine Veranlassung, 

das Engagement der familiären Pflegeperson zu beanstanden. Es sind nach Aussage 

der Pflegekraft keine Qualitätsmängel erkennbar.839 Die familiäre Pflegeperson hat es 

nach Angaben der Pflegekraft weder in der Zeit während der Pflegeeinsätze, noch in der 

Zeit zwischen den Pflegeeinsätzen an Mitarbeit fehlen lassen.840 Die Pflegekraft ist der 

Ansicht: Die familiªre Pflegeperson ist einer extrem hohen ĂBelastung"841 ausgesetzt, 

die sich als Folge der informellen Pflege bewerten lässt.842  
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1.4.1.3. Möglichkeiten und Grenzen eines Engagements der ambulanten 

Pflegeorganisation 

 

Die Möglichkeiten des Pflegepersonals, im Rahmen der ambulanten Pflegeorganisation 

auf beruflicher Basis formelle Unterstützung zu leisten, sind, strukturell bedingt, 

begrenzt.843 Begrenzungen liegen einerseits in der quantitativen Personalstruktur 

begründet: Zwei Personen bilden das Stammpersonal. Sie verkörpern anderthalb 

Arbeitskraft. Begrenzungen liegen andererseits in der qualitativen Personalstruktur 

begründet: Das Stammpersonal setzt sich ausschließlich aus Personal zusammen, das 

in der Krankenpflege ausgebildet ist. Begrenzt sind die Möglichkeiten des 

Pflegepersonals, Pflegeleistungen zu übernehmen. Deutlich wird: Die 

Leistungsinhalte unterliegen Beschränkungen. Formelle Pflegeleistungen sind auf den 

Körper der pflegebedürftigen Person zentriert. Formelle Pflege umfasst im Bedarfsfall die 

Körperpflege, die sich nicht nur als Teilkörperpflege, sondern auch als Ganzkörperpflege 

einrichten lässt. Sie umfasst im Bedarfsfall ferner die körperliche Untersuchung, das 

Drehen und Lagern des Körpers und die körperliche Mobilisation. Die körperliche 

Aktivierung eines Patienten lässt sich aus Sicht der Pflegekraft in Grenzen einrichten: 

nicht aber dessen geistige Aktivierung.844 Deutlich wird ferner: Auch die Zeiten der 

Leistungserbringung unterliegen Beschränkungen. Formelle Pflegeleistungen, im 

Rahmen von Pflegeeinsätzen erbracht, sind an die Arbeitszeiten des Pflegepersonals 

gebunden. Die Einsatztage pro Woche, die Einsätze pro Einsatztag und die Zeit pro 

Einsatz sind begrenzt variable Größen. 

 

 Die Einsatztage lassen sich nicht beliebig auf die Woche verteilen. Die Woche 

besteht aus normalen Einsatztagen, d.h. aus Tagen, an denen Einsätze 

üblicherweise geleistet werden (Montag bis Freitag), und aus außerordentlichen 

Einsatztagen, d.h. aus Tagen, an denen Einsätze nur im Notfall durchgeführt 

werden (Samstag und Sonntag). Am Wochenende ist ein ĂHintergrunddienst"845 

eingerichtet: Es besteht Einsatzbereitschaft. Deutlich wird: Im Pflegefall lassen 

sich bedarfsweise Einsätze an sieben Tagen pro Woche durchführen.   

 

 Die Einsätze lassen sich auch nicht beliebig auf einen Einsatztag verteilen: Das 

Pflegepersonal kann unter Umständen zwar (regelmäßig) Pflegeeinsätze zu 

ausgewählten Tageszeiten durchführen, kann aber keineswegs (regelmäßig) 
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Pflegeeinsätze zur Nachtzeit absolvieren. Die Zahl der Einsätze pro Einsatztag 

lässt sich nur begrenzt erhöhen. Ein Einsatz pro Einsatztag ist normal. Die 

Bearbeitung des Abführproblems macht deutlich: An ausgewählten Einsatztagen 

sind bei Bedarf zwei Einsätze im Einzelfall machbar. Die Bearbeitung des 

Inkontinenzproblems verdeutlicht: Fünf Pflegeeinsätze pro Einsatztag wären auf 

Dauer nicht machbar.846 

 

 Die Zeit pro Einsatz lässt sich nur begrenzt ausdehnen: Das Pflegepersonal 

kann im Pflegefall unmöglich Pflegeeinsätze durchführen, die vierundzwanzig 

Stunden währen. Pflegeeinsätze von mehrstündiger Dauer sind nach Aussage 

der Pflegekraft Ăauf die Dauer nicht"847 machbar. Im Einzelfall kann nach 

Angaben der Pflegekraft Ăungefªhr eine halbe Stunde bis vierzig Minuten"
848

 pro 

Einsatz reserviert werden. Die Bearbeitung des Abführproblems macht deutlich: 

Eine Überschreitung der Zeit pro Einsatz ist nach Möglichkeit zu vermeiden, da 

die Einsätze eines Einsatztages als ĂRundeñ
849

 organisiert sind. 

 

Begrenzt sind auch die Möglichkeiten des Pflegepersonals, pflegenahe Leistungen zu 

erbringen. Das Pflegepersonal kann weder eine medizinische, noch eine psychologische 

Behandlung übernehmen: beides Leistungen, die sich zwar durch Pflegenähe 

auszeichnen können, aber die fachlichen Kompetenzen einer Pflegekraft übersteigen. 

Das Pflegepersonal kann bedingt pflegenahe Leistungen versehen, die die fachlichen 

und alltagspraktischen Kompetenzen einer Pflegekraft nicht überschreiten. Deutlich wird: 

Das Pflegepersonal kann in begrenztem Umfang pflegenahe Beratungsleistungen 

übernehmen.850 Es kann im Rahmen der Pflegeberatung beispielsweise über 

Möglichkeiten der Vermeidung und Bearbeitung von Pflegeproblemen aufklären. Ein 

psychosoziales Problem wie etwa die Dominanz eines älteren Familienmitgliedes 

wahrnehmend, kann es sowohl auf die Möglichkeit individueller Selbsthilfe, als auch auf 

die Möglichkeit einer psychologischen Behandlung verweisen. Die Pflegekraft 

verdeutlicht, im Einzelfall eine Angehörige zu erleben, die sich beraten lässt, weiß aber 

auch, dass sich Belehrbarkeit von Angehörigen nicht voraussetzen lässt. Nach 

Darstellung der Pflegekraft hat das Pflegepersonal begrenzte Möglichkeiten, pflegenahe 

Betreuungsleistungen zu erbringen:851 Es kann im Rahmen eines Pflegeeinsatzes 
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soziale Betreuung durch Konversation sowie Ăseelische Betreuung"852 durch Trost und 

Ermunterung bieten. Sowohl die Grenzen zwischen sozialer und seelischer Betreuung 

als auch die Grenzen zwischen Betreuung und Beratung sind fließend. Das 

Pflegepersonal kann in begrenztem Umfang vermutlich auch pflegenahe Hausarbeiten 

übernehmen:853 Anzunehmen ist: Pflegenahe Hausarbeiten im Rahmen eines 

Pflegeeinsatzes verrichtend, versieht es nach Erledigung der Pflegearbeit etwa 

Aufräumarbeiten, die auf den eigenen Arbeitsplatz und auf den eigenen Arbeitsprozess 

beschränkt bleiben. 

Nicht nur die auf Seiten des Pflegepersonals bestehenden Möglichkeiten, die 

pflegebedürftige Person zu unterstützen, sondern auch die auf Seiten des 

Pflegepersonals bestehenden Möglichkeiten, die familiäre Pflegeperson zu unterstützen, 

sind, strukturell bedingt, begrenzt. Der Pflegeeinsatz lässt sich nach Darstellung der 

Pflegekraft nicht nur als Angebot zur Pflege der pflegebedürftigen Person, sondern auch 

als Angebot zur Unterstützung pflegender Angehöriger definieren. Die Pflegekraft kann 

den Pflegeeinsatz nutzen, um pflegende Angehörige in Grenzen zu unterstützen: sei es 

durch Übernahme von Pflegeleistungen, sei durch Übernahme von pflegenahen 

Beratungsleistungen, sei es durch Übernahme von pflegenahen 

Betreuungsleistungen.854 

 

 Möglich ist: Sie verrichtet die im Verlauf des Pflegeeinsatzes anfallenden 

Pflegeleistungen alleine. Sie bietet familiären Pflegepersonen derweil eine 

Auszeit von informeller Pflege, die auf die Dauer des Pflegeeinsatzes beschränkt 

bleibt. Möglich ist auch: Sie verrichtet die im Verlauf eines Pflegeeinsatzes 

anfallenden Pflegeleistungen nicht alleine. Sie bietet familiären Pflegepersonen 

für die Dauer des Pflegeeinsatzes zwar keine Auszeit von informeller Pflege, 

kann Angehörige aber Pflegeleistungen übernehmen lassen, die sie körperlich 

leichterer Pflegearbeit zurechnet, während sie selber Pflegeleistungen erledigt, 

die sie körperlich schwererer Pflegearbeit zuordnet. Nach Angaben der 

Pflegekraft ist es f¿r das Personal des gemeindlichen Pflegedienstes Ăauf keinen 

Fall"855 leistbar, pflegende Angehörige für die Dauer eines Urlaubs zu vertreten.  

 

 Die Pflegekraft verdeutlicht, begrenzte Möglichkeiten zu haben, pflegenden 

Angehörigen im Verlaufe eines Pflegeeinsatzes soziale Betreuung durch 
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Konversation zu bieten. Möglicherweise kommuniziert sie mit pflegenden 

Angehörigen im Verlauf eines Pflegeeinsatzes auch über Belastungen in der 

häuslichen Pflege.856 Bietet sie ihnen derweil Ăseelische Betreuungñ857 und/oder 

Beratung? Sie kann über Möglichkeiten aufklären, sich Entlastung858 zu 

verschaffen: durch Einsatz technischer Pflegehilfsmittel und Anwendung 

rückenschonender Pflegetechniken, durch Förderung der familiären 

Kommunikation über Belastungen häuslicher Pflege, durch innerfamiliäre 

Reorganisation häuslicher Pflege, durch Organisation von Spielräumen in der 

informellen Pflegebeziehung, durch psychologische Behandlung.  

 

1.4.1.4. Rechte und Pflichten der Pflegekraft 

 

Das Engagement des Pflegepersonals ist ein Engagement formeller Art. Das 

Pflegepersonal hat den im Rahmen der Pflegeausbildung geprägten und im Rahmen der 

ambulanten Pflegeorganisation rechtlich verankerten Auftrag, sich im Rahmen sachlicher 

Notwendigkeiten und organisatorischer Möglichkeiten an der Sicherstellung der 

häuslichen Pflege pflegebedürftiger Senioren zu beteiligen. Um jenen Auftrag zu 

erledigen, hat es diverse Pflichten zu erfüllen.859 Es hat erstens die Verpflichtung, 

Pflegearbeit zu verrichten. Genauer gesagt: Es ist nicht gefordert, Wünsche nach 

Pflege zu erfüllen. Es ist vielmehr bedingt gefordert, Bedarf an Pflege zu bearbeiten. 

Wenn es den Wunsch nach formeller Pflege wahrnimmt und Bedarf an formeller Pflege 

anerkennt, dann ist es seine Pflicht, im Rahmen sachlicher Notwendigkeiten und 

organisatorischer Möglichkeiten Pflege zu leisten. Es ist zweitens gefordert, 

Koordinationsarbeit zu leisten: auch in Interaktionen mit Angehörigen pflegebedürftiger 

Personen. Wenn Angehörige eine Bitte um formelle Unterstützung artikulieren, dann ist 

das Pflegepersonal gefordert, eine Bedarfsprüfung vorzunehmen. Wenn es im Rahmen 

einer Bedarfsprüfung Bedarf an Unterstützung feststellt, dann ist es gehalten, sich mit 

Angehörigen auf die Bedarfsbearbeitung zu verständigen. Es hat zu prüfen: Ist die Bitte 

um formelle Unterstützung berechtigt? Besteht Bedarf an Pflege? Lässt sich der Bedarf 

an Pflege durch informelle Pflege decken? Bedarf es formeller Pflege? Besteht Bedarf 

an formeller Pflegeberatung? Es hat zu klären: Wie soll die Aufgabenverteilung 

aussehen? Welche Pflegeleistungen übernehmen die Angehörigen und welche 
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Pflegeleistungen bleiben dem Pflegepersonal überlassen? Was sind Zeiten informeller 

Pflege? Was sind Zeiten formeller Pflege? Ist es realistisch, auf eine Verbesserung des 

Zustands der Patientin zu hoffen? Die Pflegekraft hat drittens die Pflicht zur 

Fehlerarbeit: Sie ist sowohl in der Phase der Fallauswahl als auch in der Phase der 

Fallbearbeitung gefordert, Fehler zu vermeiden und Fehler zu bearbeiten, die für die 

pflegebedürftige Person folgenschwer sein können. Ist die pflegebedürftige Person 

bettlägerig, kann sich jederzeit ein Dekubitus bilden. Ist die pflegebedürftige Person 

zusätzlich inkontinent, ist die Gefahr einer Dekubitusbildung erhöht. Ein Dekubitus kann 

sich zu einer für einen Patienten folgenschweren Komplikation entwickeln. Folglich ist es 

angezeigt, Dekubitusprophylaxe zu betreiben. Würde die Pflegekraft es unterlassen, 

Dekubitusprophylaxe zu betreiben, würde sie einen Handlungsfehler begehen. Das 

Pflegepersonal hat viertens die Pflicht, seine Arbeitskraft zu wahren. Jener Verpflichtung 

entspricht einerseits ein Recht auf Freizeit, das sich am Ende des Arbeitstages und am 

Wochenende verwirklichen läßt, andererseits ein Recht auf Arbeitserleichterung, das 

sich durch Nutzung technischer Pflegehilfsmittel und durch Nutzung persönlicher 

Hilfestellung realisieren läßt.860 Es steht im Einzelfall ein Krankenhausbett und eine 

informelle Hilfskraft zur Verfügung. Die pflegende Angehörige gilt als unkompliziert und 

leistet in der Zeit während der Pflegeeinsätze Hilfestellung. 

Sich im Rahmen sachlicher Notwendigkeiten und organisatorischer Möglichkeiten an der 

Sicherstellung der häuslichen Pflege pflegebedürftiger Senioren zu beteiligen, ist der 

Hauptauftrag des Pflegepersonals. Es hat einen im Rahmen der ambulanten 

Pflegeorganisation verankerten Nebenauftrag, der sich im Sinne jenes Hauptauftrags 

nutzen lässt: Es ist bedingt verpflichtet, den Fahrdienst zum Altenclub zu übernehmen, 

um im Rahmen sachlicher Notwendigkeiten und organisatorischer Möglichkeiten an der 

Sicherstellung der sozialen Betreuung ausgewählter Senioren mitzuwirken. Die 

Pflegekraft ist gefordert, die Beförderung zum Altenclub zu übernehmen, wenn sie zu der 

Auffassung gelangt: Eine ältere Person ist von sozialer Isolation und/oder von 

Vereinsamung bedroht oder betroffen, wünscht die Teilnahme am Altenclub, ist in ihrer 

körperlichen Beweglichkeit zwar beeinträchtigt, aber transportfähig.861 Wenn die zu 

befördernden Senioren bereits Pflegeleistungen des gemeindlichen Pflegedienstes in 

Anspruch nehmen, dann eröffnet die Übernahme des Fahrdienstes zum Altenclub die 

Chance, dass sich Störungen des Pflegeprozesses durch unbefriedigte Bedürfnisse 

nach Sozialkontakt begrenzen lassen. Wenn die zu befördernden Senioren hingegen 

noch keine Pflegeleistungen beanspruchen, dann eröffnet der Fahrdienst zum Altenclub 
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die Chance, dass eine Bitte um formelle Pflege nicht erst in einer Phase hohen 

Pflegebedarfs, sondern bereits in einer Phase niedrigen Pflegebedarfs artikuliert wird.  

 

1.4.1.5. Rechte und Pflichten der Angehörigen  

 

Die Pflegekraft ist sich bewusst: Nicht nur Pflegekräfte, sondern auch pflegende 

Angehörige haben ein Recht auf Freizeit. Die Pflegekraft ist sich ferner bewusst: 

Pflegende Angehörige können jenes Recht auf Freizeit nur begrenzt realisieren, soll die 

Pflege im häuslichen Kontext bewältigt werden. Anzunehmen ist: Wenn die Pflege im 

häuslichen Kontext sichergestellt werden soll, dann sind Angehörige aus Sicht der 

Pflegekraft bedingt verpflichtet, sich an der Organisation des häuslichen 

Pflegeprozesses zu beteiligen.862 Die Pflegekraft hegt vermutlich den Anspruch: 

Angehörige sollen mit der Pflegekraft Kontakt aufnehmen und eine Bitte um formelle 

Unterstützung formulieren, wenn sie glauben, dass es zwecks Sicherstellung der 

häuslichen Pflege jener formellen Unterstützung bedarf, welche die Pflegekraft bietet. 

Sie sollen es der Pflegekraft überlassen, jene Bitte um formelle Unterstützung 

abschließend zu bearbeiten: den Bedarf an formeller Unterstützung zu bestimmen sowie 

die Möglichkeiten und Grenzen der ambulanten Pflegeorganisation zu prüfen, formelle 

Unterstützung zu leisten. Anzunehmen ist ferner: Wenn die Pflege im häuslichen Kontext 

sichergestellt werden soll, dann sind Angehörige aus Sicht der Pflegekraft auch bedingt 

gefordert, sich an der Produktion von Pflegeleistungen zu beteiligen.863 Die 

Pflegekraft unterhält vermutlich den Anspruch: Angehörige sollen vorrangig vor formeller 

Pflege und gemäß formeller Pflegeberatung informelle Pflege leisten. Angehörige sollen, 

sei es ohne Anleitung, sei es mit Anleitung, bei Bedarf Pflegeleistungen übernehmen, die 

sich aus Sicht der Pflegekraft auch von Personen ausführen lassen, die keine 

Pflegeausbildung besitzen. Dazu zählt die Pflegekraft Leistungen wie die Körperpflege, 

das Füttern und das Lagern einer bettlägerigen Person. Zu unterstellen ist: Die seitens 

der Pflegekraft gehegten Ansprüche an informelle Pflege betreffen nicht nur informelle 

Pflegeleistungen, sondern auch Zeiten informeller Pflege. Pflegende Angehörige sind 

aus Sicht der Pflegekraft verpflichtet, in Zeiten zwischen den Einsätzen des Personals 

bedarfsweise Pflege zu leisten. Sie sollen möglichst die außerhalb der regulären 

Arbeitszeiten des Personals zu erbringende Pflege sicherstellen: die Pflege zur 

Nachmittagszeit, die Pflege zur Abendzeit, die Pflege zur Nachtzeit und die Pflege am 

Wochenende. Die Pflegekraft hegt möglicherweise auch den Anspruch: Angehörige 
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sollen in der Zeit während eines Einsatzes mitarbeiten, soweit sie das als nötig und 

möglich betrachtet. Unterhält die Pflegekraft in Sachen informeller Pflege auch 

Ansprüche an die Wahl der familiären Pflegeperson? Welche Angehörigen sollen nach 

Ansicht der Pflegekraft informelle Pflege leisten? Sollen nur im Haushalt lebende 

Angehörige Pflegeleistungen verrichten? Sollen nur Angehörige weiblichen Geschlechts 

Pflegeleistungen übernehmen? Sollen nur Angehörige Pflege leisten, die in Interaktionen 

mit älteren Familienmitgliedern emotionale Nähe erkennen lassen? Die Pflegekraft legt 

sich nicht fest.  

 

1.4.1.6 Fehler: Möglichkeit und Fakt 

 

Niemand ist davor gefeit, versehentlich einen Fehler zu begehen: auch die Pflegekraft 

nicht. Fehler gehören zum Alltag: auch zum Alltag in der ambulanten Pflege. Die 

Pflegekraft weiß um heterogene Fehlermöglichkeiten. Die Pflegekraft ist sich bewusst: 

Es besteht jederzeit die Möglichkeit, dass sie aus Versehen einen Deutungsfehler 

begeht. 

 

 Als interpretationsbedürftige Größe ist der Bedarf an formeller Unterstützung 

anfällig für Deutungsfehler.864 Die Pflegekraft muss sich zwischen 

Deutungsalternativen entscheiden: Bedarf es im Rahmen der Bearbeitung eines 

Pflegeproblems notfallmäßig formeller Pflege? Ist formelle Pflege am 

Wochenende geboten? Ist die Einstellung formeller Pflege am Wochenende 

statthaft? Ist der Bedarf an formeller Hilfe beim Waschen gesunken?  Ist der 

Bedarf an formeller Pflege im Rahmen der Bearbeitung des Problems mit der 

Inkontinenz gestiegen? Besteht im Rahmen der Bearbeitung des Problems mit 

der Darmträgheit Bedarf an formeller Pflege und/oder Bedarf an formeller 

Pflegeberatung?  

 

 Die Belastung von Angehörigen und die Belastung von 

Familienbeziehungen sind als interpretationsbedürftige Größen nicht minder 

anfällig für Deutungsfehler.865 Konflikte zwischen Familienmitgliedern, seien es 

Konflikte zwischen pflegebedürftiger Person und familiärer Pflegeperson, seien 

es Konflikte zwischen familiärer Pflegeperson und Ehemann, sind für die 

Pflegekraft nur begrenzt wahrnehmbar. Wenn die Pflegekraft im Rahmen der 
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Pflegeeinsätze bestenfalls begrenzte Möglichkeiten hat, Einblicke in die 

Familienbeziehungen zu gewinnen und Einblicke in das Leben einzelner 

Familienmitglieder zu erhalten, dann hat sie allenfalls begrenzte Möglichkeiten, 

Belastungen von Angehörigen zu erfassen. Es besteht somit jederzeit die 

Möglichkeit, Belastungen von Angehörigen und Belastungen von 

Familienbeziehungen falsch einzuschätzen. 

 

Die Pflegekraft ist sich auch bewusst: Es besteht jederzeit die Möglichkeit, dass sie aus 

Versehen einen Handlungsfehler begeht. Die Pflegekraft verdeutlicht, Fehler nicht nur 

als Möglichkeit antizipiert zu haben, sondern Fehler auch als Faktum erlebt zu haben. 

Sie hat nach eigener Aussage selber einen Handlungsfehler in der Kommunikation mit 

der Angehörigen begangen. Sie hat es nach eigenen Angaben im Rahmen der 

Koordinationsarbeit versäumt, die Angehörige rechtzeitig über die Regel für einen 

Personaleinsatz am Wochenende aufzuklären.866  

 

1.4.2. Handlungsziele 

 

Die Pflegekraft ist vermutlich bestrebt, dazu beizutragen, die Lebensqualität der 

Patientin soweit wie möglich zu sichern: der Patientin einerseits ein solange wie möglich 

währendes Leben in der eigenen Häuslichkeit, andererseits ein Sterben in der eigenen 

Häuslichkeit zu ermöglichen. Anzunehmen ist: Die Pflegekraft registriert zwei 

Gefährdungspotentiale. Erstens kann sich der körperliche Zustand der pflegebedürftigen 

Person jederzeit in lebensbedrohlicher Weise verschlechtern. Es besteht die Gefahr 

eines erneuten Schlaganfalls, die Gefahr einer Lungenentzündung bei Bettlägerigkeit 

und die erhöhte Gefahr einer Dekubitusbildung, wenn Inkontinenz und Bettlägerigkeit 

zusammentreffen. Zweitens ist das familiäre Engagement gefährdet. Die Pflegekraft ist 

vermutlich der Auffassung: Zwar besteht trotz der mit der häuslichen Pflege 

verbundenen Belastungen nicht die Gefahr eines Abbruchs der informellen Pflege . 

Es besteht keine Veranlassung, an der Bereitschaft der pflegenden Angehörigen zu 

zweifeln, die häusliche Pflege bis zum Tod der pflegebedürftigen Person fortzusetzen. 

Aber wegen der mit der häuslichen Pflege verbundenen Belastungen besteht erhöhte 

Gefahr eines Ausfalls der familiären Pflegeperson. Die pflegende Angehörige kann 

jederzeit ausfallen, sei es krankheitsbedingt, sei es erschöpfungsbedingt.
867

 Wenn es in 

der Phase mit extrem hoher Pflegebedürftigkeit zu einem Ausfall der familiären 
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Pflegeperson kommt, dann ist die Fortsetzung der häuslichen Pflege gefährdet. 

Anzunehmen ist: Bei Ausfall der familiären Pflegeperson bleibt die familiale Pflegerolle 

vakant. Weder auf der Ebene des familialen Netzes, noch auf der Ebene der ambulanten 

Pflegeorganisation gibt es eine Ersatzlösung.  

Zu unterstellen ist das Bestreben der Pflegekraft, die Qualität der Pflegearbeit zu 

sichern:868 Sicherheit für Leib und Leben der pflegebedürftigen Patientin soll soweit wie 

möglich gewährleistet werden. Komplikationen sollen nach Möglichkeit abgewehrt 

werden. Eine Verschlechterung ihres körperlichen Zustands soll möglichst vermieden 

werden. Der körperliche Zustand der pflegebedürftigen Person soll nach Möglichkeit 

verbessert werden. Zu unterstellen ist ferner das Bemühen der Pflegekraft, die Qualität 

des Pflegeprozesses zu sichern:869 Soweit möglich soll nicht nur die Arbeitskraft auf 

Seiten des Personals, sondern auch die Arbeitskraft auf Seiten der familiären 

Pflegeperson gewahrt werden. Die pflegende Angehörige soll nach Möglichkeit entlastet 

werden. Entlastung ist nach Darstellung der Pflegekraft sowohl durch Einsatz eines 

technischen Pflegehilfsmittels, als auch durch Übernahme von Pflegeeinsätzen möglich. 

Während im Falle des Einsatzes eines technischen Pflegehilfsmittels beide Parteien, 

Angehörige und Pflegepersonal, gleichermaßen entlastet werden können, ist im Falle 

der Übernahme des Pflegeeinsatzes die Entlastung der Angehörigen mit der Belastung 

des Pflegepersonals verwoben. Die Pflegekraft ist sich der Begrenztheit der 

Möglichkeiten bewusst, Entlastung durch Übernahme von Pflegeeinsätzen zu bieten. Die 

Pflegekraft ist vermutlich bestrebt gewesen, das Engagement der Angehörigen nicht nur 

zu wahren, sondern auch zu mehren. Den Ausführungen der Pflegekraft ist zu 

entnehmen: Sie hat zwecks Bearbeitung des Problems mit der Darmträgheit einerseits 

formelle Pflegeberatung, andererseits formelle Pflege geleistet. Formelle Pflegeberatung 

leistend, hat sie versucht, eine informelle Pflegeleistung zu fördern: Sie hat der 

Angehörigen zur Verabreichung oraler Abführmittel geraten. Sie hat die Angehörige nicht 

zur Verabreichung eines Klistiers angeleitet. Sie hat vermutlich unterstellt: Nicht die 

Anforderung zur Verabreichung oraler Abführmittel, sondern die Anforderung zur 

Verabreichung eines Klistiers führt zu einer Überforderung der Angehörigen. Ließe sich 

das Problem mit der Darmträgheit durch jene informelle Pflegeleistung (Verabreichung 

oraler Abführmittel) bewältigen, bliebe der Pflegekraft erspart, einen gesonderten 

Pflegeeinsatz zu absolvieren, um zwecks Bearbeitung des Problems mit der 

Darmträgheit eine formelle Pflegeleistung (Verabreichung eines Klistiers) zu erbringen. 

Nach Darstellung der Pflegekraft soll eine Vergeudung von Arbeitskraft auf Seiten des 
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Personals möglichst vermieden werden:870 Nach Möglichkeit sollen aus Sicht der 

Pflegekraft nicht mehr Einsätze als nötig geleistet werden. Nach Möglichkeit soll nach 

Auffassung der Pflegekraft auch nicht mehr Personal pro Einsatz eingeplant werden, als 

nötig ist.  

Die Pflegekraft verweist auch auf das eigene Bemühen, die Qualität des Arbeitsklimas 

zu sichern:871 Die Pflegekraft hat nach eigenem Bekunden versucht, der familiären 

Pflegeperson Einblick in Zielsetzungen ambulanter Pflege zu geben, ohne Hoffnungen 

zu wecken, die zu erfüllen, sie nicht garantieren kann. Sie hat sich nach eigener 

Darstellung bemüht, die familiäre Pflegeperson rechtzeitig über Regeln eines 

Personaleinsatzes aufzuklären, um keine Hoffnungen zu wecken, die zu enttäuschen, 

sie sich gezwungen sehen müsste. Nach eigenen Angaben hat sie sich bietende 

Gelegenheiten genutzt, die Angehörige über die Begrenztheit der 

Organisationsressourcen aufzuklären. 

 

1.4.3. Handlungsstrategien 

 

1.4.3.1. Handlungsstrategien im Rahmen der Pflegearbeit 

 

Anzunehmen ist: Die Pflegekraft hat, ein formelles Pflegeprogramm einrichtend, den 

Arbeitsaufwand des Pflegepersonals begrenzt.872 Sie hat sowohl die Arbeitszeiten, als 

auch die Arbeitsleistungen beschränkt: Sie hat vierzig Minuten Zeit pro Einsatz 

reserviert. Sie hat jene Einsatzzeit erstens für jeweils einen Einsatz pro Einsatztag 

vorgemerkt: für einen Einsatz zur Vormittagszeit. Sie hat jene Einsatzzeit zweitens an 

allen regulären Einsatztagen (Montag bis Freitag) freigehalten: übergangsweise auch an 

außergewöhnlichen Einsatztagen (Samstag und Sonntag). Sie hat ausgewählte 

Pflegeleistungen wie die Hilfe beim Waschen im Rahmen eines Pflegeeinsatzes 

vermutlich mit ausgewählten pflegenahen Leistungen kombiniert: Sie hat wahrscheinlich 

pflegenahe Beratungsleistungen, pflegenahe Betreuungsleistungen wie die Konversation 

und pflegenahe Hausarbeiten wie das Richten des Bettes im Verlaufe eines 

Pflegeeinsatzes teils zeitgleich, teils zeitversetzt zu Pflegeleistungen erbracht.873 Sie 

macht deutlich: Sie hat auch die Personalmenge pro Einsatz beschränkt. Sie hat ein 

Belegschaftsmitglied pro Einsatz eingeplant.  
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Anzunehmen ist ferner: Die Pflegekraft hat sich bemüht, den Arbeitsaufwand des 

Pflegepersonals auf ein aus ihrer Sicht rechtes Maß zu begrenzen.874 Sie hat ihre 

Aufmerksamkeit auf den Auftrag gerichtet, bedingt Pflegearbeit zu leisten. Sie hat 

Bedarfsprüfungen durchgeführt. Sie hat die Notwendigkeit geprüft, im Einzelfall 

formelle Pflege zu leisten: Besteht Pflegebedarf? Lässt sich der Bedarf an Pflege durch 

informelle Pflege decken? Besteht Bedarf an formeller Pflege? Wenn sie die 

Notwendigkeit anerkannt hat, im Einzelfall formelle Pflege zu leisten, dann hat sie die 

Möglichkeit geprüft, im Rahmen der ambulanten Pflegeorganisation formelle Pflege zu 

leisten, um den Bedarf an formeller Pflege zu decken. Sie ist vermutlich zu der 

Auffassung gelangt: Es ist sowohl nötig als auch möglich, Pflegeeinsätze zur 

Vormittagszeit einzurichten. Es ist möglich, aber möglicherweise unnötig, formelle Pflege 

im Rahmen der Behandlung der Darmträgheit zu leisten. Zu vermuten ist: Sie ist bemüht 

gewesen, das Pflegepersonal nur soweit in der Pflegearbeit einzusetzen, wie sie es als 

nötig und möglich erachtet hat. Der Versuch, formelle Pflege nach Möglichkeit erst auf 

Bitten um formelle Pflege zu leisten, lässt sich als Versuch betrachten, formelles 

Engagement zu begrenzen und informelles Engagement zu wahren. Die Pflegekraft 

befürchtet möglicherweise: Wenn sie Unterstützung anbietet, ohne um Unterstützung 

gebeten worden zu sein, dann schwächt sie die Bereitschaft des familialen Netzwerkes, 

sich selber zu engagieren, weckt den Wunsch nach formeller Unterstützung und 

provoziert eine Bitte um formelle Unterstützung.875 

Zu unterstellen ist: Die Pflegekraft hat die Bedarfsprüfungen im Verlauf der 

Fallbearbeitung kontinuierlich durchgeführt. Sie hat die Pflegeeinsätze genutzt, 

Pflegearbeit und Bedarfsprüfung zu kombinieren. Hat sie ihre Einschätzungen über die 

Notwendigkeit und Möglichkeit formeller Pflege fortlaufend überprüft, hat sie fortlaufend 

die Notwendigkeit und Möglichkeit geprüft, das formelle Pflegeprogramm zu verändern: 

bemüht, das formelle Pflegeprogramm auf Kurs zu halten. Die Pflegekraft hat das 

formelle Pflegeprogramm nach eigener Aussage im Verlauf der Fallbearbeitung 

verändert. Sie schließt nicht aus, künftig erneut Veränderungen am formellen 

Pflegeprogramm vorzunehmen.876  

 Deutlich wird: Sie betrachtet den Abbau des formellen Pflegeprogramms als 

Möglichkeit, in begrenztem Umfang auf die Ermittlung eines gesunkenen Bedarfs 

an formeller Pflege zu reagieren. Die Pflegeeinsätze am Wochenende sukzessive 

einstellend, hat sie eine sich bietende Chance genutzt, das formelle 

Pflegeprogramm abzubauen. Sie plant, eine sich in der Zukunft bietende Chance 
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zu nutzen, den Abbau des formellen Pflegeprogramms in begrenztem Umfang 

fortzusetzen und einen weiteren Einsatztag einzusparen. Wenn sie das formelle 

Pflegeprogramm abbaut, kann sie Kapazitätsreserven schaffen. 

  

 Deutlich wird ferner: Sie betrachtet den Ausbau des formellen 

Pflegeprogramms als Möglichkeit, in begrenztem Umfang auf die Feststellung 

eines gestiegenen Bedarfs an formeller Pflege zu reagieren. Sie lässt nicht nur 

die Bereitschaft erkennen, das formelle Pflegeprogramm gegenwärtig in 

begrenztem MaÇe zu erweitern, um bei Bedarf das ĂProblem mit der 

Abf¿hrereiñ877 zu lösen. Sie zeigt sich auch bereit, das formelle Pflegeprogramm 

bei künftig steigendem Pflegebedarf in begrenztem Maße zu erweitern. Wenn sie 

das formelle Pflegeprogramm ausbaut, muss sie Kapazitätsreserven nutzen. 

 

Zu unterstellen ist: Die Pflegekraft hat nicht nur selber Pflege geleistet, sondern hat auch 

Pflege leisten lassen. Sich der Strategie des Personalwechsels bedienend, hat sie 

formelle Pflege leisten lassen. Sie hat ferner informelle Pflege leisten lassen.878 Die 

Ausführungen der Pflegekraft lassen vermuten: Ein ausgewähltes Familienmitglied, die 

im Haushalt lebende Tochter, hat sich im Verlauf der Fallbearbeitung nicht nur an der 

Organisation des häuslichen Pflegeprozesses, sondern auch an der Produktion von 

Pflegeleistungen beteiligt. Sie hat im Verlauf der Fallbearbeitung sowohl in der Zeit 

zwischen den Pflegeeinsätzen als auch in der Zeit während der Pflegeeinsätze 

informelle Pflege geleistet. Das heißt: Formelle und informelle Pflege sind teils zeitgleich 

erbracht worden. Informelle Pflege ist teils auch zeitversetzt zu formeller Pflege 

verrichtet worden. Die Pflegekraft hat sich sowohl in der Zeit zwischen den 

Pflegeeinsätzen, als auch in der Zeit während der Pflegeeinsätze auf den Vorrang 

informeller Pflege gestützt. Zu unterstellen ist: Sie hat versucht, die pflegende 

Angehörige an der Pflegearbeit zu beteiligen, soweit sie deren Beteiligung als nötig 

und möglich betrachtet hat. Sie hat die pflegende Angehörige allerdings nicht nur 

informelle Unterstützung leisten lassen, sondern hat der pflegenden Angehörigen 

umgekehrt auch in zumindest begrenztem Umfang formelle Unterstützung geboten: 

Einerseits hat sie formelle Pflege geleistet und hat die familiäre Pflegeperson maximal 

für die Dauer eines Pflegeeinsatzes von (alleiniger) informeller Pflege freigestellt. 

Andererseits hat sie die Pflege der pflegebedürftigen Person im Rahmen eines 

Pflegeeinsatzes mit der Beratung und Betreuung der pflegenden Angehörigen 
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kombiniert, sofern sie deren Beratung und Betreuung als nötig und möglich erachtet 

hat.879  

 

1.4.3.2. Handlungsstrategien im Rahmen der Koordinationsarbeit 

 

Anzunehmen ist: Die Pflegekraft hat im Rahmen der Koordinationsarbeit die 

Aufmerksamkeit auf den Auftrag konzentriert, bedingt Pflegearbeit zu leisten.880 Sie hat 

sowohl im Prozess der Fallauswahl als auch im Prozess der Fallbearbeitung in der 

Interaktion mit der Angehörigen Koordinationsarbeit geleistet. Sie hat 

Entscheidungen über das formelle Pflegeprogramm auf der Basis eines eigenen 

Prüfverfahrens gefällt. Sie hat kommunikative Leistungen der Angehörigen bedingt in 

eigene Entscheidungsprozesse einfließen lassen. Hat sie kommunikative Leistungen der 

Angehörigen wahrgenommen, hat sie zeitnah Annahmen über deren Pflegerelevanz 

aufgestellt: Kommunikative Leistungen von Angehörigen können einerseits auf einen 

Wunsch nach formeller Pflege, andererseits auf einen Bedarf an formeller Pflege 

verweisen. Hat sie kommunikativen Leistungen der Angehörigen Pflegerelevanz 

unterstellt, hat sie, das Einverständnis der Angehörigen unterstellend, eine zeitnahe 

Bedarfsprüfung vorgenommen.  

 

 Sie hat den Prozess der Fallauswahl vermutlich auf Basis der begründeten 

Annahme eröffnet: Die Angehörigen haben eine Bitte um formelle Pflege 

formuliert und auf einen Bedarf an formeller Pflege aufmerksam gemacht. Zu 

vermuten ist: Sie hat jene Bitte um formelle Pflege zum Ausgangspunkt für die 

eigene Bedarfsermittlung gemacht. Im Prozess der Fallbearbeitung hat sie 

erneut unterstellt: Seitens der Angehörigen sind pflegerelevante 

Kommunikationsleistungen erbracht worden. Sie hat auf jene Unterstellung mit 

einer erneuten Bedarfsermittlung reagiert. 

 

 Sie hat im Rahmen der Fallauswahl vermutlich angenommen: Die Angehörigen 

haben sie, jene Bitte um formelle Pflege formulierend, sozial autorisiert, eine 

Bedarfsprüfung vorzunehmen. Es lässt sich deren Einverständnis mit einer 

Bedarfsprüfung unterstellen. Im Rahmen der Fallbearbeitung ist sie vermutlich 

von der Annahme ausgegangen: Die im Rahmen der Fallauswahl erhaltene 

soziale Autorisation zur Bedarfsprüfung hat bis auf Widerruf Gültigkeit. Es lässt 
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sich bedingt fortgesetztes Einverständnis mit fortgesetzter Bedarfsprüfung 

unterstellen.  

 

Wenn sie im Verlauf der Bedarfsprüfung Bedarf an Pflege anerkannt hat, dann hat sie 

geprüft: Besteht sowohl die Notwendigkeit als auch die Möglichkeit, im Rahmen der 

ambulanten Pflegeorganisation formelle Pflegearbeit zu leisten? Anzunehmen ist: Sie 

hat Entscheidungen über das formelle Pflegeprogramm nach Abschluss des eigenen 

Prüfverfahrens möglichst zeitnah gefällt und zeitnah umgesetzt, sowohl die 

Grundsatzentscheidung zur Fallübernahme als auch die Detailentscheidungen zur 

Fallbearbeitung. Anzunehmen ist auch: Sie hat Entscheidungen über das formelle 

Pflegeprogramm in der Interaktion mit der Angehörigen bedingt als 

Kommunikationsthema gewählt. Sie hat der pflegenden Angehörigen Entscheidungen 

über das formelle Pflegeprogramm zeitnah mitgeteilt: soweit sie eine Mitteilung als 

opportun erachtet hat. Zeitnah mitgeteilt hat sie nicht nur die Entscheidung zur 

Übernahme der Fallbearbeitung, sondern auch Entscheidungen zur Veränderung der 

Fallbearbeitung: die Entscheidung zum Abbau von Arbeitszeiten am Wochenende sowie 

die Entscheidung zum Ausbau von Arbeitszeiten im Rahmen der Bearbeitung des 

Problems mit der Darmträgheit. Sie hat der pflegenden Angehörigen Entscheidungen 

über das formelle Pflegeprogramm vermutlich auch erläutert: soweit sie eine 

Erläuterung als opportun betrachtet hat. Entscheidungen über das formelle 

Pflegeprogramm erläuternd, hat sie Deutungsanleitungen geboten: Sie hat nach eigenen 

Angaben Aufklärung über Regeln eines Personaleinsatzes geleistet. Eigenem Bekunden 

nach hat sie die ĂRundeñ881 als Organisationsform für die im Verlauf eines Arbeitstages 

zu absolvierenden Pflegeeinsätze definiert. Nach eigener Aussage hat die Zeit am 

Wochenende als Zeit definiert, an dem das Pflegepersonal nur im Notfall Pflege leistet. 

Aufklärung über Regeln eines Personaleinsatzes leistend, hat sie Einblick in die 

Bedingungen formeller Pflege gewährt. Sie hat nach eigener Darstellung auch Einblick 

in Zielsetzungen formeller Pflege geboten.882 Nach eigenen Angaben hat sie der 

Angehºrigen versprochen, sie werde Ăprobieren"883, den Zustand der pflegebedürftigen 

Person zu verbessern. Anzunehmen ist: Sie hat der Angehörigen nicht die 

Zielerreichung, sondern die Arbeit an der Zielerreichung zugesichert. Hat sie der 

Angehörigen auch versprochen, sie werde versuchen, sie durch Übernahme von 

Pflegeeinsätzen zu entlasten? Sie weiß um die Begrenztheit der organisatorischen 

Möglichkeiten, der Angehörigen Entlastung durch Übernahme von Pflegeeinsätzen zu 
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bieten. Nach eigener Darstellung hat sie sich bietende Gelegenheiten genutzt, die 

Angehörige über die Begrenztheit der Möglichkeiten aufzuklären, Pflegeeinsätze 

durchzuführen.884 Sie ist vermutlich bemüht gewesen, Hoffnungen auf Entlastung durch 

Übernahme von Pflegeeinsätzen möglichst weder zu wecken, noch zu schüren. Zu 

vermuten ist: Sie hat es unterlassen, der Angehörigen eine Deutungsanleitung für die 

Übernahme von Pflegeeinsätzen zu bieten, die Hoffnungen auf Entlastung nähren 

könnte. Sie hat es der Angehörigen überlassen, von Entlastung als erlebter 

Handlungsfolge auf Entlastung als gewähltes Handlungsziel zu schließen. Den 

Ausführungen der Pflegekraft ist zu entnehmen: Sie hat ein Malheur bei der 

ĂAbf¿hrereiñ885 als Gelegenheit genutzt, die Hilfestellung, die sie zur Bewältigung jenes 

Malheurs geleistet hat, in der Interaktion mit der Angehörigen zu kommentieren. Sie hat 

der Angehörigen eine Deutungsanleitung für jene konkret geleistete Hilfe geboten. Sie 

hat der Angehörigen nach eigener Darstellung zu verstehen gegeben: Sie versucht, 

durch jene Hilfestellung eine vermeidbare Belastung der Angehörigen zu vermeiden.886 

Zu vermuten ist: Die Pflegekraft hat in der Interaktion mit der Angehörigen nicht nur über 

formelle Unterstützungsleistungen des Pflegepersonals, sondern auch über 

informelle Unterstützungsleistungen der Angehörigen kommuniziert. Sofern sie es 

für opportun gehalten hat. hat sie die Angehörige auf Ansprüche hingewiesen, die sie 

hinsichtlich der Gewährung informeller Unterstützung hat.  

 

 Anzunehmen ist: Die Pflegekraft hat den Abbau von Arbeitszeiten, die Einstellung 

des Wochenenddienstes, zum Anlass genommen, der Angehörigen zu bedeuten, 

sie soll sich fortgesetzt an der Organisation des häuslichen Pflegeprozesses 

beteiligen und soll gegebenenfalls erneut um Hilfe bitten.887 Sie hat der 

Angehörigen vermutlich auch signalisiert: Sie ist sich bewusst, dass sie der 

Angehörigen abverlangt, ihr einen Vertrauensvorschuss zu gewähren. Sie ist 

bestrebt, ihr gewährtes Vertrauen nicht zu enttäuschen. Sie ist gewillt, sich 

weiterhin an der Organisation des häuslichen Pflegeprozesses und im Bedarfsfall 

auch an der Produktion von Pflegeleistungen zu beteiligen.  

 

 Anzunehmen ist ferner: Die Pflegekraft hat keine Veranlassung gesehen, an der 

Bereitschaft der Angehörigen zu zweifeln, sich fortgesetzt an der Produktion 

von Pflegeleistungen zu beteiligen. Sie hat sich auch nicht veranlasst gesehen, 

an der Qualität informeller Pflege zu zweifeln. Sie hat vermutlich stillschweigend 
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den Anspruch gehegt: Die Angehörige soll fortgesetzt qualitätsgesichterte Pflege 

leisten. Stillschweigen über jenen Anspruch bewahrend, hat sie einen 

Vertrauensvorschuss geleistet. Sie hat auf die Kontinuität informeller 

Unterstützung vertraut: auf die Kontinuität informeller Pflege. Sie hat erlebt: Das 

Vertrauen ist nicht enttäuscht worden. Stillschweigen hat keine 

Koordinationsprobleme erzeugt.  

 

In der Interaktion mit der Angehörigen hat sich vermutlich problemlos 

Koordinationsarbeit leisten lassen. Anzunehmen ist: Die Kontinuität der in der Interaktion 

mit der Angehörigen zu leistenden Koordinationsarbeit ist auch bei Personalwechsel 

gewahrt geblieben. Das gesamte in der Pflegearbeit eingesetzte Personal hat in der 

Interaktion mit der Angehörigen Koordinationsarbeit geleistet. Die Vermutung ist 

naheliegend: Das Pflegepersonal hat nicht nur in der Interaktion mit der Angehörigen, 

sondern auch in der Interaktion mit der pflegebedürftigen Person Koordinationsarbeit 

geleistet. In der Interaktion mit der pflegebedürftigen Person Koordinationsarbeit 

leistend, hat die Pflegekraft sich vermutlich vergewissert: Lässt sich auf Seiten der 

pflegebedürftigen Person das Einverständnis mit dem Vollzug indizierter 

Pflegeleistungen unterstellen? Naheliegend ist auch die Vermutung: Die Pflegekraft hat 

nicht nur in der Interaktion mit Mitgliedern des familialen Netzwerkes, sondern auch in 

der Interaktion mit Belegschaftsmitgliedern Koordinationsarbeit geleistet.888  

 

1.4.3.3. Handlungsstrategien im Rahmen der Fehlerarbeit 

 

Auch im Rahmen der Fehlerarbeit hat die Pflegekraft die Aufmerksamkeit 

wahrscheinlich auf den Auftrag konzentriert, bedingt Pflege zu leisten.889 Die 

Ausführungen der Pflegekraft lassen vermuten: Sie hat in Prozessen der 

Bedarfsbestimmung an der Vermeidung eigener Deutungsfehler gearbeitet. Sie ist 

bemüht gewesen, Fehleinschätzungen des (formellen) Pflegebedarfs zu vermeiden. Mit 

der Angehörigen kommunizierend, hat sie verbale Daten gewonnen. Den Körper der 

Patientin untersuchend, hat sie Beobachtungsdaten gesammelt. Sie hat somit nicht nur 

fremde Kommunikationsleistungen, sondern auch eigene Beobachtungsleistungen in die 

Bedarfsbestimmung einfließen lassen. Sie hat kontinuierlich Daten erhoben und 

vergleichend ausgewertet. Sie hat sie im Kontext des eigenen Fachwissens und im 

Kontext des eigenen beruflichen Erfahrungswissens ausgelegt. Die Ausführungen der 
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Pflegekraft lassen auch vermuten: In Prozessen der Bedarfsbestimmung an der 

Vermeidung eigener Deutungsfehler arbeitend, hat sie an der Vermeidung eigener 

Handlungsfehler gearbeitet. Sie hat sich bemüht, Fehleinschätzungen des formellen 

Pflegebedarfs zu vermeiden, um keine Handlungsfehler in der Pflegearbeit zu 

begehen: um die familiäre Pflegeperson weder zu überfordern, noch zu unterfordern.  

 

 Die Pflegekraft hat das formelle Pflegeprogramm am Wochenende nach eigenen 

Angaben sukzessive abgebaut.890 Sie hat den sukzessiven Abbau des formellen 

Pflegeprogramms am Wochenende möglicherweise als Test betrachtet: Lässt 

sich der Abbau des formellen Pflegeprogramms am Wochenende verantworten, 

ohne befürchten zu müssen, die pflegende Angehörige zu überfordern und deren 

Ausfall als familiäre Pflegeperson zu provozieren?  

 

 Die Pflegekraft hat das der Bearbeitung des Inkontinenzproblems dienende 

informelle Pflegeprogramm eigenem Bekunden nach fortlaufend beobachtet.
891

 

Sie hat auf diese Weise vermutlich versucht, sich zu vergewissern: Lässt sich der 

Verzicht auf den Ausbau des formellen Pflegeprogramms verantworten, ohne 

eine Überforderung der Angehörigen befürchten zu müssen? Könnte ein Ausbau 

des formellen Pflegeprogramms zu einer Unterforderung der Angehörigen 

führen?  

 

Anzunehmen ist: Die Pflegekraft ist nicht nur bemüht gewesen, eigene Handlungsfehler 

in der Pflegearbeit zu vermeiden, sondern sie ist auch bestrebt gewesen, eigene 

Handlungsfehler in der Koordinationsarbeit zu vermeiden. Sie hat versucht, in der 

Interaktion mit der Angehörigen eigene Kommunikationsfehler zu vermeiden.
892

 Mit der 

Angehörigen interagierend, ist sie bemüht gewesen, keine falschen Hoffnungen in 

Sachen Zielsetzung und Zielerreichung zu wecken. Mit der Angehörigen interagierend, 

ist sie auch bemüht gewesen, Wünsche nach formeller Pflege weder zu wecken, noch 

zu nähren. Sie weiß: Wenn sie der pflegenden Angehörigen zu verstehen gibt, dass sie 

deren Belastung als sehr hoch einschätzt, dann riskiert sie, den Wunsch nach 

Entlastung durch Pflegeeinsätze zu nähren. Die Vermutung ist naheliegend: Sie hat 

gewählt, die eigene Bewertung über die Belastung der Angehörigen als 

Kommunikationsthema zu meiden893. Sie weiß auch: Wenn sie der pflegenden 

Angehörigen unaufgefordert zu verstehen gibt, dass die Möglichkeit besteht, sie 
ïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïï 
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stundenweise zu vertreten, dann riskiert sie, den Wunsch nach Vertretung zu wecken. 

Die Vermutung liegt nahe: Sie wählt, erst auf der Basis einer Bitte um Vertretung über 

die Möglichkeit zu entscheiden, stundenweise Vertretung zu leisten894.  

Die Pflegekraft verdeutlicht: Sie hat im Rahmen der Fehlerarbeit nicht nur auf 

Vermeidung eigener Fehler, sondern auch auf Vermeidung fremder Fehler geachtet. Sie 

hat sich an der Vermeidung informeller Pflegefehler beteiligt.895 Die Pflegekraft macht 

ferner deutlich: Sie hat sich im Rahmen der Fehlerarbeit nicht nur um Fehlervermeidung 

bemüht. Sie hat sich auch veranlasst gesehen, Fehlerbearbeitung zu betreiben. Sie 

lenkt die Aufmerksamkeit auf einen Kommunikationsfehler, den sie selber im Rahmen 

der Koordinationsarbeit begangen hat:896 Sie hat die Angehörige nicht zur rechten Zeit 

über die Regel für einen Personaleinsatz am Wochenende aufgeklärt. Wie hat sie den 

Kommunikationsfehler im Rahmen der Koordinationsarbeit behandelt? Hat sie in der 

Interaktion mit der Angehörigen die Kommunikation über jenen Fehler gesucht? Möglich 

ist: Sie hat die Angehörige nicht nur nachträglich über die Regel für einen 

Personaleinsatz am Wochenende aufgeklärt, sondern hat die Aufklärung über die Regel 

für einen Personaleinsatz am Wochenende auch mit der Erklärung verbunden, einen 

Kommunikationsfehler begangen zu haben nach dem Motto: Mir ist ein Fehler 

unterlaufen. 

 

1.4.4 Handlungsfolgen 

 

Die Pflegekraft verdeutlicht: Das private Engagement der Familie und das berufliche 

Engagement der Pflegekräfte hat sich im Prozess der Sicherstellung der häuslichen 

Pflege kombinieren lassen.897 Beide Parteien, Angehörige und Pflegepersonal, haben 

sich sowohl an der Organisation des häuslichen Pflegeprozesses als auch an der 

Produktion von Pflegeleistungen beteiligt. Angehörige und Pflegepersonal haben die 

pflegebedürftige Person im Prozess der Sicherstellung der häuslichen Pflege nach 

Aussage der Pflegekraft gemeinsam unterstützt: einerseits durch ihr Engagement im 

Rahmen der Organisation des häuslichen Pflegeprozesses, andererseits durch ihr 

Engagement im Rahmen der Produktion von Pflegeleistungen. Nach Darstellung der 

Pflegekraft hat die pflegebedürftige Person, informelle und formelle Pflege erhaltend, 

keine Zustandsverschlechterung erlitten, sondern hat eine Zustandsverbesserung erlebt. 

Nach Ansicht der Pflegekraft lässt sich jene Zustandsverbesserung eher als Folge der 
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informellen Pflege, denn als Folge der formellen Pflege deuten. Organisationsstrukturell 

bedingt hat sich der Pflegebedarf in vergleichsweise geringerem Umfang durch formelle 

Pflege abdecken lassen. Angehörige und Pflegepersonal haben sich im Prozess der 

Sicherstellung der häuslichen Pflege nach Angaben der Pflegekraft auch wechselseitig 

unterstützt. Die Pflegekraft ist der Ansicht: Das Pflegepersonal hat einen Beitrag zur 

ĂEntlastungñ898 der Angehörigen geleistet. Jener Beitrag ist nach Auffassung der 

Pflegekraft organisationsstrukturell bedingt begrenzt gewesen. Die Pflegekraft ist ferner 

der Ansicht: Auch die Angehörige hat zur Entlastung des Pflegepersonals 

beigetragen. Die Pflegekraft hat nach eigenen Angaben erlebt: Die Angehörige hat in der 

Zeit während der Pflegeeinsätze beim Vollzug der Pflegearbeit in einer das 

Pflegepersonal entlastenden Weise Hilfestellung geleistet. Nach Auffassung der 

Pflegekraft hat die in der Zeit zwischen den Pflegeeinsªtzen Ăoptimalñ
899

 geleistete 

informelle Pflege dazu geführt, dass sich eine Mehrbelastung der Pflegekräfte hat 

verhindern lassen.  

Die Pflegekraft ist sich bewusst: Die familiäre Pflegeperson trägt die Hauptlast im 

Prozess der Sicherstellung der häuslichen Pflege. Die Pflegekraft ist vermutlich der 

Auffassung: In Anbetracht der begrenzten Möglichkeiten des Pflegepersonals, 

Pflegeleistungen zu übernehmen, haben Personen, die ausschließlich auf formelle 

Pflege angewiesen sind, im Pflegefall eine geringere Chance, in der Häuslichkeit zu 

verweilen, als Personen, die auf formelle und informelle Pflege bauen können. 

 

2. Die zweite Episode: Eine Tochter, deren Beteiligung nach Ansicht der 

Pflegefachkraft Ăbesser" sein Ăkºnnte"  

 

2.1. Die Struktur des familialen Netzwerkes 

 

Die Krankenschwester berichtet900: Die Seniorin (88 Jahre) sei verwitwet und habe zwei 

Töchter, die beide verheiratet seien. Sie habe ferner Enkel und Urenkel. Sie lebe mit der 
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sie pflegenden Tochter (61 Jahre) und mit deren Ehemann (68 Jahre) in einem 

Dreipersonenhaushalt901. Die Kinder und Enkelkinder jener Tochter leben an einem 

entfernt gelegenen Ort902. Die zweite Tochter der Seniorin lebe zusammen mit ihrem 

Ehemann in einem nahegelegenen Ort903. Die möglicherweise einzige Schwester der 

Seniorin lebe ebenfalls an einem entfernt gelegenen Ort904.905  

 

2.2 Die Prozesse der Fallauswahl und Fallbearbeitung  

 

2.2.1. Der Einstieg in die Fallbearbeitung: Interaktionen zwischen 

Pflegefachkraft und Angehörigen  

 

2.2.1.1. Die Vorgeschichte des Erstbesuches 

 

Die Krankenschwester unterscheidet zwischen einer Vorgeschichte im weiteren Sinne 

und einer Vorgeschichte im engeren Sinne. Die Vorgeschichte im weiteren Sinne 

rekonstruierend, erzªhlt die Krankenschwester: Die Seniorin habe Ăvor ein paar 

Jahren"906 einen Schlaganfall erlitten und habe in Folge dessen der Pflege bedurft. Die 

Tochter habe die häusliche Pflege zu jener Zeit sichergestellt, ohne die Unterstützung 

durch die Pflegekräfte in Anspruch genommen zu haben907. Die Vorgeschichte im 

engeren Sinne rekonstruierend, erzählt die Krankenschwester: Die Seniorin habe einen 

neuerlichen Schlaganfall erlitten. Sie sei im Anschluss an die stationäre Behandlung908 

nicht zur stationªren Rehabilitation ¿berwiesen worden, sondern sei Ăohne Aussichten 

auf Erfolg"
909

 als Pflegefall nach Hause entlassen worden
910

. Der Zustand der Seniorin 

habe sich während der stationären Behandlung Ănicht gebessert"911. Es sei Unfähigkeit 

zur selbständigen Verrichtung jedweder Aktivitäten im Rahmen der Alltagsbewältigung, 
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beeinträchtigte Fähigkeit zu verbaler Kommunikation und fehlender Lebenswille 

diagnostiziert worden912. Die Krankenschwester vermutet: ĂWahrscheinlich ist auch eine 

geringe Lebenserwartungñ913 prognostiziert worden. Es hat der Tochter Ăwohl einen 

Schock versetzt, dass ihre Mutter in dem Zustand nach Hause kam"914. Die 

Krankenschwester schildert: Die Tochter wollte ihre Mutter nicht in ein Heim geben. Sie 

habe sie erst mal die ersten drei Wochen gepflegt, ohne das Personal des ambulanten 

Pflegedienstes um Unterstützung gebeten zu haben und ohne über ein Krankenhausbett 

als Hilfsmittel verfügt zu haben. Sie habe ihre Mutter mit Hilfe ihrer Tante gepflegt, die zu 

Besuch gewesen sei. Sie habe sich auf intensive Weise um die Pflege ihrer Mutter 

bem¿ht. Sie sei gefordert gewesen, Ăeine offene Stelle am Po"915 ihrer Mutter zu 

behandeln. Den Ausführungen der Krankenschwester ist nicht zu entnehmen, ob sich 

jener Dekubitus im Kontext der Krankenhauspflege oder im Kontext jener ersten drei 

Wochen häuslicher Pflege entwickelt hat.  

Die Krankenschwester vermutet: Die Entscheidung, das Personal des ambulanten 

Pflegedienstes um Unterstützung zu bitten, ist gereift, als die Abreise jener Angehörigen 

nahte, die der familiären Pflegeperson bei der Sicherstellung der häuslichen Pflege 

geholfen hatte916. Die nahende Abreise eines mithelfenden Familienmitgliedes verweist 

auf den bevorstehenden Ausfall eines informellen Helfers. Die Vermutung liegt nahe: Die 

familiäre Pflegeperson ist aktiv geworden, um die an die Pflegekräfte gerichtete Bitte um 

formelle Unterstützung vorzubereiten. Zu vermuten ist: Die familiäre Pflegeperson hat 

mit dem Hausarzt Kontakt aufgenommen917 und hat im Gespräch mit dem Hausarzt 

erklärt, dass sie die häusliche Pflege nicht länger  alleine verrichten kann918.  

Hat die familiäre Pflegeperson nach Ansicht des Hausarztes der Unterstützung durch 

eine Pflegefachkraft bedurft? Hat der Hausarzt der familiären Pflegeperson geholfen? 

Die Krankenschwester erzählt: Einerseits hatte die zu pflegende Person in der erzählten 

Zeit durch Zucker bedingt einen wunden Zeh, den die pflegende Angehörige immer 

selber behandelt habe. Andererseits hatte die zu pflegende Person in der erzählten Zeit 

jene Ăoffene Stelle am Poò919 und sei bettlägerig gewesen. Der Hausarzt habe zwar eine 

Dekubitusversorgung verordnet, habe jene Verordnung aber nicht kommentarlos 

ausgestellt. Die pflegende Angehörige habe erzählt, der Hausarzt habe erklärt: 

ĂGrundpflege wird nicht verordnet, und wenn Sie die Schwester rufen, dann drücken wir 
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ein Auge zu, dann soll sie den Dekubitus versorgenñ920. Der Erzählung der 

Krankenschwester ist zu entnehmen: Der Hausarzt hat Hilfe geleistet. Er hat in einem 

formalen Akt attestiert, dass die familiäre Pflegeperson im Rahmen der 

Dekubitusversorgung der Unterstützung durch eine Pflegefachkraft bedarf, und hat 

Unterstützung durch eine Pflegefachkraft angeordnet. Der Hausarzt hat erklärt, dass er 

sich berechtigt, aber nicht verpflichtet sieht, jene Hilfe zu leisten. Er hat seine 

Bereitschaft betont, seine Entscheidungsspielräume zugunsten der familiären 

Pflegeperson auszulegen, indem er unter den denkbaren Alternativen einer 

Dekubitusversorgung, das alleinige Engagement der familiären Pflegeperson einerseits 

und das Engagement einer Pflegefachkraft andererseits, jene Alternative wählt, die der 

familiären Pflegeperson Entlastung verheißt. Der Hausarzt hat der familiären 

Pflegeperson zu verstehen gegeben, dass er seine Hilfe darauf beschränkt, 

Unterstützung durch eine Pflegefachkraft anzuordnen, und dass er es vorrangig als 

Aufgabe der Angehörigen betrachtet, sich die angeordnete Unterstützung zu 

verschaffen
921

. 

Die Angehörigen haben es nach Auskunft der Krankenschwester unterlassen, sich 

umgehend um ein Engagement des ambulanten Pflegedienstes zu bemühen922. Die 

Krankenschwester erzählt: Nicht die familiäre Pflegeperson, sondern deren Ehemann sei 

aktiv geworden, um die an die Pflegekräfte gerichtete Bitte um formelle Unterstützung 

vorzutragen. Er habe mit der Stadtverwaltung Kontakt aufgenommen und habe erklärt: 

Die zu pflegende Person sei so krank und deren Zustand sei so schlecht, dass die 

familiäre Pflegeperson die Pflege nicht länger alleine sicherstellen könne923. Dem Zettel 

sei zu entnehmen gewesen Ădie Schwester m¿sste kommen, die Mutter wªre 

pflegebedürftig"924. Der Erzählung der Krankenschwester kann entnommen werden: Der 

Ehemann der familiären Pflegeperson hat um formelle Unterstützung bei der häuslichen 

Pflege gebeten. Er hat jene Bitte um formelle Unterstützung unter Hinweis auf eine 

(drohende) Überforderung der familiären Pflegeperson erläutert.   

 

2.2.1.2. Der Verlauf des Erstbesuches 

 
Die Krankenschwester erzählt: Auf jene Bitte um formelle Unterstützung reagierend, 

habe zunächst die Krankenpflegehelferin einen Erstbesuch absolviert. Die 

Krankenpflegehelferin habe der pflegenden Angehörigen erstens die selbständig gefällte 
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Entscheidung zur Fallübernahme mitgeteilt. Sie habe sie zweitens informiert, die 

hauptamtlich beschäftigte Krankenschwester sei unterwegs. Sie habe drittens 

versprochen, die Krankenschwester zu verständigen. Sie habe viertens das Versprechen 

gegeben, die Krankenschwester würde zur Mittagszeit desselben Tages kommen und 

über die Einzelheiten der Fallbearbeitung entscheiden925. Im Anschluss an jenen 

Erstbesuch der Krankenpflegehelferin hat nach Aussage der Krankenschwester eine 

Fallbesprechung stattgefunden. Die Pflegekräfte haben jene Fallbesprechung 

vermutlich unter Ausschluss der Angehörigen durchgeführt. Die Krankenschwester 

erzählt: Die Krankenpflegehelferin habe ihr im Rahmen der Fallbesprechung mitgeteilt, 

es wäre besser, es würde ein Krankenhausbett zur Verfügung stehen926. Nach Aussage 

der Krankenschwester hat die Krankenpflegehelferin im Rahmen der Fallbesprechung 

die Auffassung vertreten, dass die technischen Arbeitsbedingungen am künftigen 

Arbeitsplatz verbesserungsbedürftig sind, und hat sich für eine Verbesserung der 

technischen Arbeitsbedingungen ausgesprochen. Zu vermuten ist erstens: Die 

Krankenpflegehelferin hat zwar die Krankenschwester über jene veränderungsbedürftige 

Bedingung der Fallbearbeitung verständigt, hat es aber unterlassen, sich selber mit den 

Angehörigen über die Veränderungsbedürftigkeit jener Bedingung der Fallbearbeitung zu 

verständigen. Zu vermuten ist zweitens: Die Krankenschwester hat sich durch jene ihr 

unnºtig erscheinende Unterlassung Ăein bisschen belastet gef¿hltñ927. Die 

Krankenschwester berichtet: Sie habe im Anschluss an jene Fallbesprechung den 

eigenen Erstbesuch absolviert. Sie habe Einzelheiten der Fallbearbeitung mit der 

familiären Pflegeperson und mit deren Ehemann besprochen928. 

Nach Darstellung der Krankenschwester haben die Pflegekräfte in der erzählten Zeit 

jener Erstbesuche Gelegenheit gehabt, den Zustand der zu pflegenden Person und den 

Zustand der familiären Pflegeperson zu beurteilen. Sie sind sich in der 

Zustandsbeurteilung vermutlich einig gewesen. Die Krankenschwester erzählt: Die 

Seniorin sei schwer pflegebedürftig gewesen929. Deren Tochter habe erklärt: Wenn die 

Tante abgereist sei, die ihr bei der Sicherstellung der häuslichen Pflege geholfen habe, 

dann sei sie außerstande, die häusliche Pflege alleine zu bewerkstelligen 930, das 

ĂWaschen und so"931 sei nämlich schwierig und nur leistbar, wenn ein zweiter Helfer 

verfügbar wäre und sie wünsche nicht, dass ihr Ehemann bei der körperlichen Pflege 

ïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïï 
925

 vgl.: ebd.: 8. 
926

 vgl.: ebd.: 10. 
927

 ebd.: 8. 
928

 vgl.: ebd.: 13. 
929

 vgl.: ebd.: 1f. 
930

 vgl.: ebd.: 1. 
931

 ebd.: 6. 



 

133 

 

behilflich sei932. Den Pflegekräften sei in der erzählten Zeit evident gewesen, dass sie 

den Fall übernehmen müssen933. Der Erzählung der Krankenschwester ist zu 

entnehmen: Die pflegende Angehörige hat ihr Votum für ein Engagement der 

Pflegekräfte erläutert. Sie hat das Bestreben demonstriert, die häusliche Pflege 

fortzusetzen und eine Überforderung der eigenen Person zu vermeiden. Sie hat 

einerseits die Bereitschaft erklärt, sich fortgesetzt an der häuslichen Pflege zu beteiligen. 

Sie hat andererseits erklärt, sich unfähig zu fühlen, die häusliche Pflege zu 

gewährleisten, ohne Unterstützung durch eine zweite Person zu erhalten, aber nicht 

bereit zu sein, sich des Ehemannes als zweiter Pflegeperson zu bedienen. Der 

Erzählung der Krankenschwester ist ferner zu entnehmen: Die Pflegekräfte haben unter 

den denkbaren Alternativen jene Alternative gewählt, die sowohl der familiären 

Pflegeperson, als auch dem Ehemann eine Entlastungsmöglichkeit bietet. Sie haben 

sich für die Fallübernahme entschieden. Sie haben sich nicht wider die Fallübernahme 

entschieden. Die Krankenschwester äußert sich in der Erzählzeit zu den Möglichkeiten 

und Grenzen, den Ehemann als zweite Pflegeperson zu engagieren und erklärt, dass sie 

jene Weigerung der pflegenden Angehörigen respektieren muss934 und dass sie dem 

Ehemann Ăauch nicht sagen kann: Sie haben das jetzt zu machen"935. 

Anzunehmen ist: Das Pflegepersonal hat sich in der erzählten Zeit jener Erstbesuche 

Ziele sowohl mit Bezug auf die zu pflegende Person, als auch mit Bezug auf die 

pflegenden Personen gesetzt. Es hat sich das Ziel gesetzt, den auf die Hautoberfläche 

einer ĂPobacke beschrªnkten Dekubitusñ936zu heilen oder zumindest eine 

Verschlimmerung des Dekubitus zu vermeiden937. Für die Einführung eines 

Krankenhausbettes plädierend, hat es das Ziel verfolgt, den Pflegekräften sowie der 

pflegenden Angehörigen die Arbeit zu erleichtern938. Die Krankenschwester erklärt: Es 

sei prinzipiell das erste Bestreben der Pflegekräfte, den pflegenden Personen die Arbeit 

Ăauch so bequem wie mºglich zu machen939". Ein Krankenhausbett gelte nicht nur in der 

Krankenhauspflege, sondern auch in der häuslichen Pflege als ein der 

Arbeitserleichterung dienendes technisches Hilfsmittel. Es sei Ăf¿r das Kreuz der 

Pflegenden besser, wenn ein hohes Bett"940 zur Pflege einer bettlägerigen Person zur 

Verfügung stehe.  
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Die Krankenschwester hat sich nach eigener Aussage der Auffassung der 

Krankenpflegehelferin angeschlossen, dass die technischen Arbeitsbedingungen 

verbesserungsbedürftig sind und dass ein Plädoyer für jenes der Arbeitserleichterung 

dienende technische Hilfsmittel angezeigt ist941. Die Krankenschwester erzählt: 

Nachdem sie den Angehörigen mitgeteilt habe, sie plädiere für die Einführung eines 

Krankenhausbettes942, Ăhaben die Angehºrigen erstmal einen Schlag bekommen"943. Sie 

selber habe sich als Person empfunden, die auf Seiten der Angehörigen den Eindruck 

erweckt habe, Ăsie will den ganzen Haushalt ein biÇchen [sic.] umkrempeln, obgleich 

keiner der Angehörigen ihr auf verbale oder nonverbale Weise den Eindruck vermittelt 

habe, jenen Eindruck gewonnen zu habenñ944. Sie habe sich bemüht, den Angehörigen 

jenes Plädoyer zu erklären. Anschließend seien die Angehörigen mit der Einführung 

eines Krankenhausbettes einverstanden gewesen. Hat die Krankenschwester, den 

Angehörigen in der erzählten Zeit eine Erklärung anbietend, die Arbeitserleichterung als 

Ziel und das technische Hilfsmittel als Mittel zum Zweck der Arbeitserleichterung 

ausgewiesen? Die Krankenschwester äußert sich in der Erzählzeit nicht.  

 Die Krankenschwester ist als eine in der ambulanten Pflege tätige Pflegefachkraft 

gefordert, in Privathaushalten Arbeitsplätze einzurichten, an denen sich Pflegearbeit 

verrichten lässt, ohne Pflegestandards zu verletzen. Wenn sie als Pflegefachkraft im 

Rahmen eines Erstbesuches dafür plädiert, technische Arbeitsbedingungen am 

Arbeitsplatz der häuslichen Pflege zu verbessern, dann ist sie beratend tätig. Jene 

Beratung ist mit dem Anspruch verbunden, definierte Arbeitsbedingungen am 

Arbeitsplatz der häuslichen Pflege zu verändern, um häusliche Pflege unter Einhaltung 

von Pflegestandards zu leisten. Die Krankenschwester befürchtet: Angehörige 

missdeuten das sich im Rahmen eines Erstbesuches manifestierende Bemühen, die 

technischen Arbeitsbedingungen am Arbeitsplatz der häuslichen Pflege zu verbessern, 

als Versuch, Ăgleich den ganzen Haushalt umkrempeln und alles bestimmen zu 

wollenñ945. Sie erklªrt: Sie kann verstehen, dass Angehºrige Ăerstmal einen Schlag 

bekommen"946, wenn sie gefordert sind, sich im Rahmen eines Erstbesuches mit einem 

Plädoyer zur Verbesserung der technischen Arbeitsbedingungen am Arbeitsplatz der 

hªuslichen Pflege auseinanderzusetzen. Sie selber w¿rde sich als Angehºrige Ăvielleicht 

auch ein bißchen [sic.] auf den Schlips getreten fühlenñ947, unterstellt sie hätte keine 

Ahnung. 
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Welche Vereinbarungen sind in der erzählten Zeit in Bezug auf die Aufgaben und deren 

Verteilung geschlossen worden? Ist der Zusammenhang zwischen der (fehlenden) 

Verfügung über jenes technische Hilfsmittel und der Ausgestaltung der persönlichen 

Hilfestellung behandelt worden? Sollen die Pflegekräfte oder die Angehörigen das 

technische Hilfsmittel beschaffen? Die Krankenschwester erzählt: Der Ehemann der 

familiären Pflegeperson habe ihr erklärt, er versucht, ein Krankenhausbett zu besorgen. 

Sie habe ihm mitgeteilt, wenn er es nicht schaffen würde, ein Krankenhausbett 

beizubringen, dann hätte sie die Möglichkeit, eins zu besorgen. Die Krankenschwester 

betont: Sie habe in der erzªhlten Zeit zwar Ăeins zur Verf¿gung"948 gehabt, habe es 

jedoch unterlassen, ihm von dem verfügbaren Krankenhausbett zu berichten. Da er 

angeboten habe, sich erst einmal selber um die Beschaffung eines Krankenhausbettes 

zu kümmern, habe sie sich gesagt: ĂWarum soll ich jetzt gleich sagen, ich habe eins?"
949

. 

Der Erzählung der Krankenschwester kann entnommen werden: Die Krankenschwester 

hat ein Problem wahrgenommen, die Verbesserungsbedürftigkeit der technischen 

Arbeitsbedingungen. Sie hat auf die Problemwahrnehmung mit einer Beratungsaktion 

reagiert. Sie hat die Angehörigen über das Problem aufgeklärt und hat den Angehörigen 

zu einer Problemlösung geraten. Sie hat für die  Beschaffung eines Krankenhausbettes 

plädiert. Eine Problemlösung lässt sich alternativ bewerkstelligen: entweder durch ein 

Engagement des familialen Netzwerkes oder durch ein Engagement des ambulanten 

Pflegedienstes. Das familiale Netzwerk hat auf jene Beratungsaktion mit dem Angebot 

reagiert, das Problem selber zu lösen. Die Krankenschwester hat entschieden, einem 

Engagement des familialen Netzwerkes bei der Problemlösung den Vorrang vor einem 

Engagement des Pflegepersonals einzuräumen. Sie hat entschieden, das eigene 

Engagement auf die Vorbereitung der Problemlösung zu beschränken: eine 

Beratungsaktion und keine Verleihaktion zu starten. Sie ist möglicherweise der 

Auffassung gewesen: Wenn das familiale Netzwerk anbietet, sich zu engagieren, dann 

bedarf es einstweilen keines Engagements seitens des ambulanten Pflegedienstes. 

Möglich ist auch: Sie hat befürchtet, dass sie die Bereitschaft des familialen Netzwerkes, 

sich in fernerer Zukunft zu engagieren, schwächt, wenn sie das Angebot des familialen 

Netzwerkes, sich in näherer Zukunft zu engagieren, ablehnt950. Möglicherweise hat sie 

auch befürchtet, dass eine Verleihaktion im Einzelfall Verleihaktionen im Bestand der 

Fälle erschwert.  

Sind Vereinbarungen zur Anzahl und Zusammensetzung der Hilfskräfte pro Einsatz 

geschlossen worden? Die Phase ohne Krankenhausbett gilt als Phase erschwerter 
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Arbeitsbedingungen. Die Phase mit Krankenhausbett stellt hingegen eine Phase 

erleichterter Arbeitsbedingungen dar. Ist vereinbart worden, zur Überbrückung der 

Phase erschwerter Arbeitsbedingungen pro Einsatz eine Zweitkraft zu verpflichten? Ist 

vereinbart worden, in der Phase erleichterter Arbeitsbedingungen auf den Einsatz einer 

Zweitkraft pro Einsatz zu verzichten? Die Krankenschwester hat in der erzählten Zeit 

nach eigener Aussage einerseits mit sich selber und andererseits mit den Angehörigen 

kommuniziert. Sich auf die erzählte Zeit beziehend, rekonstruiert die Krankenschwester 

zum einen die eigenen Gedankensequenzen. Die Krankenschwester erzählt: Als sie die 

Seniorin bewegungsunfähig in einem normalen Bett liegend gesehen habe, sei ihr klar 

gewesen, dass die Pflegekräfte dann zu zweit kommen müssen. Sie habe sich aber 

überlegt, sie versuche die Arbeit alleine zu verrichten, ohne eine Zweitkraft aus den 

Reihen des Pflegepersonals zu rekrutieren
951

. Sie habe bei jener Überlegung unterstellt, 

dass die familiäre Pflegeperson als Zweitkraft fungieren werde952. Der Erzählung der 

Krankenschwester kann entnommen werden: Die Krankenschwester hat es als 

Notwendigkeit betrachtet, in der Phase erschwerter Arbeitsbedingungen eine Zweitkraft 

pro Einsatz einzubinden. Sie hat sich gefordert gesehen, sich zu entscheiden: Besteht in 

der Phase erschwerter Arbeitsbedingungen die Notwendigkeit, zwei 

Belegschaftsmitglieder pro Einsatz zu verpflichten? Ist es in der Phase erschwerter 

Arbeitsbedingungen zu verantworten, von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, sich 

der familiären Pflegeperson als Zweitkraft pro Einsatz zu bedienen? Sie hat den 

Entscheidungsprozess in Gedanken vollzogen. Sie hat im Gedankenexperiment die sich 

bietenden Alternativen verglichen. Sie hat sich in Gedanken für die Alternative 

entschieden, in der Phase erschwerter Arbeitsbedingungen die familiäre Pflegeperson 

als Zweitkraft pro Einsatz auszuwählen. Hat die Krankenschwester sich entschieden, die 

familiäre Pflegeperson anstatt eines Belegschaftsmitgliedes als Zweitkraft pro Einsatz 

auszuwählen, hat sie die Entscheidung gefällt, einem Engagement des familialen 

Netzwerkes in der Zeit während der Einsätze den Vorrang vor einem Engagement von 

Pflegepersonal einzuräumen. Die Krankenschwester hat jene im Gedankenexperiment 

gefällte Entscheidung als Entscheidung für ein praktisches Experiment betrachtet. 

Sich auf die erzählte Zeit beziehend, rekonstruiert die Krankenschwester zum anderen 

die Gesprächssequenz mit den Angehörigen. Die Krankenschwester erzählt: Die 

Angehörigen haben ihr erklärt, es sei schwierig, die Pflege allein zu schaffen953. Sie habe 

den Angehörigen mitgeteilt, es würde im Moment erst einmal reichen, wenn eine 

ïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïï 
951

 vgl.: ebd.: 12. 
952

 vgl.: ebd.: 17. 
953

 vgl.: ebd.: 12. 



 

137 

 

Pflegekraft alleine eingeplant würde954. Sie habe die Angehörigen aber nicht aufgeklärt, 

dass die Entscheidung, ein Belegschaftsmitglied pro Einsatz auszuwählen, auf der 

Unterstellung basiere, die familiäre Pflegeperson fungiere als Zweitkraft. Sie habe es 

unterlassen, mit der familiären Pflegeperson eine Vereinbarung über deren Beteiligung 

als Zweitkraft zu schließen. In der Erzählzeit jene in der erzählten Zeit liegende 

Unterlassung erläuternd, erklärt die Krankenschwester: Möglicherweise sei das für sie 

persönlich Ăvon Anfang an klarñ955 gewesen, da die familiäre Pflegeperson erklärt habe, 

sie habe langjährig alleine Pflege geleistet. In Anbetracht jener Erklärung habe sie sich 

gedacht, dass die Koordination und Kooperation zwischen Pflegekraft und familiärer 

Pflegeperson Ăganz gut klappen"956 werde. Der Erzählung der Krankenschwester ist zu 

entnehmen: Die an die Angehörigen gerichteten Worte der Krankenschwester sind 

mehrdeutig geblieben. Die Krankenschwester hat sich zwar gegen die Möglichkeit 

ausgesprochen, eine Zweitkraft aus den Reihen des Personals auszuwählen. Sie hat 

sich jedoch weder für, noch gegen die Möglichkeit ausgesprochen, sich der familiären 

Pflegeperson als Zweitkraft zu bedienen. Die Angehörigen sind zum einen gefordert, die 

eigene Sichtweise, dass der Einsatz einer Zweitkraft die Arbeit erleichtert, mit der 

Einschätzung der Krankenschwester, dass der Einsatz einer Pflegekraft ausreichend ist, 

zu vergleichen. Sie sind zum anderen gefordert, sich zwischen diversen Lesarten über 

die Sichtweise der Krankenschwester zu entscheiden. Die Angehörigen können erstens 

zu der Auffassung gelangen: Die Krankenschwester ist der Ansicht, das Engagement 

einer Pflegekraft pro Einsatz ist ohne Beteiligung der familiären Pflegeperson 

ausreichend. Die Krankenschwester betrachtet eine Mitarbeit der familiären 

Pflegeperson weder als Notwendigkeit, noch als willkommene Möglichkeit der 

Arbeitserleichterung. Die Angehörigen können zweitens zu der Auffassung gelangen: 

Die Krankenschwester ist zwar der Ansicht, das Engagement einer Pflegekraft pro 

Einsatz ist ohne Beteiligung der familiären Pflegeperson ausreichend. Die 

Krankenschwester betrachtet eine Mitarbeit der pflegenden Angehörigen aber als 

willkommene Möglichkeit der Arbeitserleichterung. Die Angehörigen können drittens zu 

der Auffassung gelangen: Die Krankenschwester ist der Ansicht, ausschließlich bei 

Mitarbeit der familiären Pflegeperson ist das Engagement einer Pflegekraft pro Einsatz 

ausreichend. Die Krankenschwester betrachtet die Mitarbeit der pflegenden 

Angehörigen als Notwendigkeit. Wenn die pflegende Angehörige sich für die erste 

Lesart entscheidet und es in der Folge dessen unterlässt, während der Einsätze 
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mitzuarbeiten, dann verletzt sie unwissentlich den seitens der Krankenschwester 

gehegten Anspruch.  

Im Anschluss an jenen Erstbesuch hat nach Aussage der Krankenschwester eine zweite 

Fallbesprechung zur Organisation des künftigen Pflegeprozesses stattgefunden. Die 

Pflegekräfte haben jene Fallbesprechung vermutlich wiederum unter Ausschluss der 

Angehörigen durchgeführt. Die Krankenschwester erzählt: Sie habe sich mit der 

Krankenpflegehelferin beraten. Sie habe die ursprüngliche Planung, in der Phase 

erschwerter Arbeitsbedingungen ein Belegschaftsmitglied pro Einsatz auszuwählen, im 

Einvernehmen mit der Krankenpflegehelferin verworfen. Sie habe einvernehmlich mit der 

Krankenpflegehelferin die Entscheidung gefällt, in der Phase erschwerter 

Arbeitsbedingungen zwei Belegschaftsmitglieder pro Einsatz auszuwählen957. Der 

Erzählung der Krankenschwester kann entnommen werden: Die Krankenschwester hat 

sich entschieden, die im Gedankenexperiment getroffene Entscheidung für ein 

praktisches Experiment nicht in die Praxis umzusetzen. Sie hat sich im Gespräch mit der 

Krankenpflegehelferin entschieden, sowohl die im Gespräch mit den Angehörigen 

ausgesprochene Entscheidung, als auch die unausgesprochen gebliebene Entscheidung 

zu korrigieren. Sie hat sich entschieden, in der Zeit während der Einsätze 

vorübergehend auf den Vorrang des familialen Netzwerkes zu verzichten. Die 

Krankenschwester ist möglicherweise zu der Auffassung gelangt: In der Phase 

erschwerter Arbeitsbedingungen bedarf es des Einsatzes jeweils zweier 

Belegschaftsmitglieder, um nach Möglichkeit zu vermeiden, dass es auf Seiten der 

pflegenden Personen zu einer Schädigung und zu einem Ausfall von Arbeitskraft kommt.  

Die Krankenschwester deutet die ursprüngliche Entscheidung, einem Engagement des 

familialen Netzwerkes in der Phase erschwerter Arbeitsbedingungen den Vorrang vor 

einem Engagement von Pflegepersonal einzuräumen, sich auf die Zeit während des 

eigenen Einsatzes beziehend, als Entscheidung für ein praktisches Experiment958, sich 

auf die Zeit zwischen den eigenen Einsätzen beziehend, aber als Entscheidung für eine 

selbstverständliche Praxis959. Die Krankenschwester hat es beim Erstbesuch vermutlich 

nicht nur unterlassen, eine Vereinbarung über die Mitarbeit der familiären Pflegeperson 

in der Zeit während eines Pflegeeinsatzes zu treffen, d.h. über die Hilfe beim Heben und 

Drehen. Die Krankenschwester hat es beim Erstbesuch vermutlich auch unterlassen, 

eine Absprache über eine Mitarbeit der pflegenden Angehörigen in der Zeit zwischen 

den Pflegeeinsätzen zu treffen, d.h. über das Drehen und die Dekubitusbehandlung. 
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2.2.2. Der Fortgang der Fallbearbeitung: Interaktionen zwischen 

Pflegefachkraft und Angehörigen  

 

2.2.2.1. Die Pflegeeinsätze als Interaktionskontext  

 
Anzunehmen ist: Die pflegende Angehörige ist unter den Angehörigen der zu 

pflegenden Person die für das Pflegepersonal zentrale Interaktionspartnerin gewesen. 

Im Rahmen der Pflegeeinsätze hat sich regelmäßig Gelegenheit geboten, Kontakt von 

Angesicht zu Angesicht herzustellen. Nach eigener Aussage hat die Krankenschwester 

es im Unterschied zur Krankenpflegehelferin vorgezogen, weniger den eigentlichen 

Arbeitsprozess, als vielmehr dessen Beginn und dessen Ende als Gelegenheit zur 

Kontaktaufnahme zu nutzen. Die Krankenschwester verweist auf die Konflikthaftigkeit 

ihres Verhältnisses zu der familiären Pflegeperson. Sie erzählt: Sie habe der 

Krankenpflegehelferin mitgeteilt, dass ihr Verhältnis zu der pflegenden Angehörigen 

konfliktgeladen sei und dass sie deren unterlassene Hilfeleistung während des 

Pflegeeinsatzes, d.h. die unterlassene Hilfe beim Betten und Lagern der Patientin, als 

einen Grund für jene Konflikthaftigkeit betrachte. Die Krankenpflegehelferin habe 

erwidert, dass nicht nur deren fehlende Mitarbeit in der Zeit während des 

Pflegeeinsatzes, sondern auch deren phasenweise fehlende Mitarbeit in der Zeit 

zwischen den Pflegeeinsätzen, d.h. das phasenweise unterlassene Betten und Lagern 

der Patientin, ein Grund für jenes konflikthafte Verhältnis sei960.  

 

2.2.2.2. Die Erfassung der Zustände von Familienmitgliedern und 

Familienbeziehungen  

 
Die Pflegekräfte haben im Rahmen der Pflegeeinsätze vermutlich Gelegenheit gehabt, 

sich sowohl ein Urteil über den Zustand ausgewählter Familienmitglieder als auch ein 

Urteil über den Zustand ausgewählter Familienbeziehungen zu bilden, indem sie 

miteinander interagierende Familienmitglieder beobachten und mit Familienmitgliedern 

kommunizieren. Nach Aussage der Krankenschwester ist der Tod der Seniorin während 

eines Pflegeeinsatzes eingetreten961. Wie ist es, aus der Perspektive der 

Krankenschwester betrachtet, in der Zeit vor jenem letzten Pflegeeinsatz um den 

Zustand der zu pflegenden Person bestellt gewesen? Die Krankenschwester berichtet: 
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Deren Verfassung habe sich Ăetwas verschlechtert"962 und sei Ăimmer ein biÇchen [sic.] 

wechselhaftñ963 gewesen. Deren körperliche, geistige und seelische Verfassung sei 

beeinträchtigt gewesen: Die Patientin sei von diversen Erkrankungen gezeichnet 

gewesen964, sei als Ăschwerkrank"965  und als Ăschwer bettlªgerig"966 zu betrachten 

gewesen. Die Haut der Patientin habe Anzeichen von Durchblutungsstörungen erkennen 

lassen967. Die Ăoffene Stelle am Poñ968 habe sich vergrößert. Jene Wunde sei nicht in die 

Tiefe der Haut eingedrungen, sondern habe sich auf der Hautoberfläche ausgedehnt969. 

Die Patientin habe als Folge des neuerlichen Schlaganfalls weitergehende Einbußen in 

der Bewegungsfähigkeit970 und in der Fähigkeit zur verbalen Kommunikation erlitten971. 

An Zucker erkrankt, habe sie als Folge von Unterzuckerung Anzeichen von Verwirrtheit 

gezeigt972. Die Patientin habe unter Schmerzen gelitten973. Sie sei alleine gewesen, habe 

keine hohe Lebenserwartung und keinen Lebenswillen mehr gehabt
974

.  

Wie beurteilt die Krankenschwester den Zustand der familiären Pflegeperson? Sie 

unterscheidet in der Erzählzeit zwischen der Perspektive der pflegenden Angehörigen 

und der eigenen Perspektive als Pflegefachkraft. Sich in die Position der familiären 

Pflegeperson versetzend, nimmt die Krankenschwester sowohl das Gefühl der 

Belastung975, als auch das Gefühl der Überforderung wahr976. Die eigene Position als 

Pflegefachkraft einnehmend, stellt sie weder die Belastung, noch die Überforderung der 

familiären Pflegeperson in Abrede977. Sie bezeichnet die Belastung der pflegenden 

Angehörigen als extrem978. Die Zustandsbeurteilung erläuternd, betont die 

Krankenschwester erstens: Die Tochter habe Ăsehr an ihrer Mutter gehangen"979. Die 

Tochter sei gefordert gewesen, den erlebten Verlust von 

Kommunikationsmöglichkeiten zu bewältigen. Die Tochter sei ferner gefordert 

gewesen, sich auf den nahenden Verlust einer nahestehenden Person und auf den 

nahenden Verlust einer zentralen Beziehungsmöglichkeit einzustellen. Die 

Krankenschwester richtet die Aufmerksamkeit auf Kommunikationsprozesse. Die 
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Krankenschwester berichtet: Die Tochter habe erlebt, dass sie sich mit der Mutter nicht 

mehr verbal verständigen kann980. Die Krankenschwester erklärt: Sie habe den Eindruck 

gewonnen, dass es die Tochter belastet habe, dass eine Verständigung durch 

wechselseitige verbale Kommunikation nicht mehr möglich gewesen sei981. 

Verallgemeinernd stellt die Krankenschwester fest: Ein Verlust an Möglichkeiten zu 

wechselseitiger verbaler Kommunikation sei nicht  leicht zu verkraften982. Die 

Krankenschwester lenkt das Augenmerk auf Sterbeprozesse. Die Krankenschwester 

berichtet: Die Tochter habe sich mit dem nahenden Tod der Mutter konfrontiert 

gesehen983 und habe die eigene Ohnmacht angesichts jenes nahenden Todes erlebt984. 

Die Krankenschwester erklärt, den Eindruck gehabt zu haben, dass es die Tochter 

Ăf¿rchterlich belastet hat zu sehen, daÇ [sic.] ihre Mutter stirbt und sie nicht mehr 

helfen"
985

 kann. Verallgemeinernd stellt die Krankenschwester fest: Es sei eine 

Belastung, einen Sterbeprozess zu erleben986 und sich während der Begleitung eines 

Sterbeprozesses der eigenen Ohnmacht bewusst zu werden987. Nach Aussage der 

Krankenschwester hat die Tochter, den Tod ihrer Mutter antizipierend, erklärt: Ihre 

Mutter ist schwerkrank und alt, hat ihr Leben gelebt und der Tod wäre für ihre Mutter 

auch Ăeine Erlösung988. Die Krankenschwester ist der Ansicht: Das Nahen jenes Todes 

habe der Tochter zwar Ăeinen seelischen Knacksñ989 versetzt, aber die Tochter habe 

jenen Tod gedanklich akzeptiert990. Jenen Tod antizipierend, vermutet die 

Krankenschwester, dass die Tochter Ăin dem Moment zwar traurig"991 sein wird, dass für 

die Tochter aber keineswegs Ădie ganze Weltò992 zusammenbrechen wird. Die 

Zustandsbeurteilung erläuternd, betont die Krankenschwester zweitens: Die familiäre 

Pflegeperson sei gefordert gewesen, Pflegeleistungen zu erbringen, deren Vollzug für 

die zu pflegende Person mit ĂSchmerzen"993 verbunden gewesen sei. Die 

Krankenschwester verdeutlicht: Wenn die familiäre Pflegeperson sich gefordert sieht, der 

zu pflegenden Person beim Vollzug unverzichtbarer Pflegeleistungen Schmerzen 

zuzufügen und jene Schmerzen zu erleben, dann ist sie sich als Pflegekraft der 
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Belastung der familiären Pflegeperson bewusst994 und kann deren Gefühl von 

Überforderung verstehen. Die Zustandsbeurteilung erläuternd, betont die 

Krankenschwester drittens: Die familiªre Pflegeperson sei gefordert gewesen, ĂTag und 

Nacht bereit zu sein"995, Pflege zu leisten, und stets auf Freizeit zu verzichten, die sie 

hätte nutzen können, Bedürfnisse nach einem eigenen Familienleben, nach eigener 

Erholung und Selbstverwirklichung zu befriedigen996. In der Zeit vor Beendigung der 

häuslichen Pflege schildert die Krankenschwester: Mitunter glaube sie, eine 

Überforderung der familiären Pflegeperson sei als Folge einer vierundzwanzig Stunden 

währenden Pflege nicht auszuschließen997. In der Zeit nach Beendigung der häuslichen 

Pflege erklärt die Krankenschwester: Die Überforderung der familiären Pflegeperson sei 

Folge einer Tag und Nacht währenden häuslichen Pflege gewesen. Spätestens am Ende 

des häuslichen Pflegeprozesses habe die familiäre Pflegeperson sich in einem Zustand 

kºrperlicher und seelischer Erschºpfung befunden: ĂIch meine, daÇ [sic.] sie dann 

nachher kaputt war, das war klar"998. Die Krankenschwester stellt verallgemeinernd fest: 

Wenn hoher Pflegebedarf im häuslichen Kontext bewältigt werden soll, dann nehme die 

Beanspruchung der Familie ein Ausmaß an999, das sowohl extrem, als auch normal 

sei1000. Die Krankenschwester berichtet: Obgleich die familiäre Pflegeperson die 

häusliche Pflege als belastend1001 und überfordernd erlebt habe1002, habe sie weder die 

Bereitschaft aufgekündigt, die häusliche Pflege bis zum Tod der zu pflegenden Person 

fortzusetzen1003, noch habe sie die Bereitschaft aufgekündigt, das Privatleben den 

Anforderungen häuslicher Pflege unterzuordnen1004. Die familiäre Pflegeperson habe 

allerdings zeitweilig die Bereitschaft aufgekündigt, eine besondere Pflegeleistung, d.h. 

das Betten und Lagern der Patientin, zu übernehmen1005.  

Die Krankenschwester beurteilt nicht nur den Zustand ausgewählter Familienmitglieder, 

sondern auch den Zustand ausgewählter familiären Beziehungen. Sie bezeichnet 

weder das Verhältnis zwischen den Eheleuten, noch das Verhältnis zwischen Mutter und 

Tochter als konflikthaft. Die Aufmerksamkeit auf das Verhältnis zwischen Mutter und 

Tochter lenkend, erklärt sie: Zwischen Mutter und Tochter habe ein gutes Verhältnis 
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bestanden. Die Tochter habe die Mutter Ăsehr liebevoll"1006 behandelt. An deren Art, ihre 

Mutter zu behandeln, habe man merken kºnnen, dass sie Ăsehr an ihrer Mutter 

gehangen"1007 habe. 

 

2.2.2.3. Die Formulierung von Zielsetzungen 

 
Welchen Zielsetzungen hat die Krankenschwester sich in der Zeit nach dem Erstbesuch 

verschrieben? Anzunehmen ist: Die Aufmerksamkeit im Prozess der Auswahl von 

Zielsetzungen auf die zu pflegende Person lenkend, hat die Krankenschwester es als 

selbstverständliches Ziel einer in der ambulanten Pflege tätigen Pflegefachkraft 

angesehen, solange wie möglich Pflege im häuslichen Kontext zu leisten. Den 

Ausführungen der Krankenschwester ist zu entnehmen: Sie hat ihre Aufmerksamkeit auf 

Möglichkeiten und Grenzen gerichtet, den Zustand des gesamten Körpers durch 

kºrperliche Mobilisation Ăein biÇchen [sic.] zu verbessernñ1008. Sie erzählt: Sie habe im 

Gespräch mit den Angehörigen die Bereitschaft erklärt zu probieren, den körperlichen 

Zustand der Patientin durch körperliche Mobilisation zu verbessern. Die Probe aufs 

Exempel durchführend, sei sie zu der Überzeugung gelangt, der Arbeit an einer 

Zielerreichung werde kein Erfolg beschieden sein. Sie habe das Ziel, den körperlichen 

Zustand in seiner Gesamtheit zu verbessern, als unrealistisch verworfen. Zwischen den 

pflegenden Parteien habe Einigkeit bestanden: Nicht nur die Pflegefachkraft, sondern 

auch die familiäre Pflegeperson habe eine sich auf den gesamten Körper erstreckende 

Zustandsverbesserung als unrealistische Zielsetzung betrachtet
1009

. 

Den Ausführungen der Krankenschwester ist ferner zu entnehmen: Sie hat ihre 

Aufmerksamkeit auf Möglichkeiten und Grenzen gerichtet, den Zustand eines 

ausgewählten Körperteils zu wahren und zu verbessern. Anzunehmen ist: Sie hat es 

als selbstverständlich erachtet, sich als Pflegefachkraft das Ziel zu setzen, den 

Dekubitus der zu pflegenden Person1010 entweder zu heilen oder zumindest seine 

Verschlimmerung zu vermeiden1011. Die Vermutung liegt nahe: Sie hat es zu Beginn der 

Fallbearbeitung unterlassen, die familiäre Pflegeperson über jene Zielsetzung 

aufzuklären und eine Einigung auf jene Zielsetzung herzustellen. Welche Vermutungen 

lassen sich über eine Unterlassung anstellen? Denkbar ist erstens: Die 

Krankenschwester hat Einigkeit unterstellt. Sie hat angenommen, dass es nicht nur für 
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Personen, die eine Ausbildung zur Pflegefachkraft absolviert haben, sondern auch für 

Personen, die als familiäre Pflegepersonen über langjährige Erfahrungen in der 

häuslichen Pflege verfügen, selbstverständlich ist, jenes Ziel zu wählen. Denkbar ist 

zweitens: Die Krankenschwester hat befürchtet, den Konflikt mit der familiären 

Pflegeperson nicht vermeiden zu können, wenn sie Aufklärung geleistet hat und das 

gewählte Ziel nicht erreicht. Die Krankenschwester schildert: Sie habe in einem 

Streitgespräch, das sie im Verlauf der Fallbearbeitung anlässlich einer Verschlimmerung 

der ĂStelle am Po"1012 mit der familiären Pflegeperson geführt habe, die zwischen den 

pflegenden Parteien bestehende Uneinigkeit wahrgenommen. Die familiäre 

Pflegeperson habe es im Gegensatz zur Pflegefachkraft als unrealistisches Ziel 

betrachtet, den Dekubitus zu heilen oder seine Verschlimmerung zu vermeiden1013. 

Der Krankenschwester ist nach eigener Darstellung bemüht gewesen, der zu pflegenden 

Person Schmerzen zu ersparen. Sie hat nach eigener Aussage versucht, die familiäre 

Pflegeperson zu motivieren, sich jenem Ziel zu verschreiben1014. Sie selber hat sich nach 

eigener Auskunft jenem Ziel während der Pflegeeinsätze organisationsstrukturell bedingt 

nur begrenzt verschreiben können1015. Hat die Krankenschwester Zielen Aufmerksamkeit 

geschenkt, die auf die pflegenden Personen bezogen gewesen sind? Die 

Krankenschwester erklärt in der Erzählzeit erstens: Mit Bezug auf zu pflegende 

Personen und mit Bezug auf pflegende Personen gewählte Zielsetzungen lassen sich 

bedingt vereinbaren. Eine Verbesserung des körperlichen Zustands der zu pflegenden 

Person hätte den pflegenden Personen Entlastung verheißen1016. Die Krankenschwester 

erklärt in der Erzählzeit zweitens, prinzipiell bestrebt zu sein, "auch" den pflegenden 

Personen Entlastung verschaffen1017.  

Die Krankenschwester ist sich der Gegensätzlichkeit der pflegenden Parteien bewusst. 

Sie verdeutlicht am Beispiel der Pflege am Wochenende: Entlastung der einen Partei 

kann Belastung der anderen Partei bedeuten. Sie betrachtet den Pflegeeinsatz nicht nur 

als Angebot zur Pflege pflegebedürftiger Personen, sondern auch als Angebot zur 

Entlastung pflegender Angehöriger. Sie ist sich einerseits der Notwendigkeit bewusst, 

pflegende Angehörige durch Übernahme von Pflegeeinsätzen zu entlasten. Sie weiß 

andererseits um die Begrenztheit der Möglichkeiten, pflegenden Angehörigen 

Entlastung durch Übernahme von Pflegeeinsätzen anzubieten. Die Krankenschwester 

erklärt: Wenn das Pflegepersonal Einsätze von einer Dreiviertelstunde Dauer 

durchführe, dann eröffne sich der familiären Pflegeperson zwar eine Möglichkeit, sich 
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Freizeit zu nehmen, aber jene Möglichkeit sei extrem begrenzt. Erstens kann die 

familiäre Pflegeperson in einer Dreiviertelstunde Freizeit ĂgroÇartig nichts unternehmen, 

außer mit ihrem Mann in Ruhe Kaffee trinken"1018 und zweitens muss sie Ăden Rest des 

Tages immer alles übernehmen"1019. Die Krankenschwester betrachtet weniger den 

Einsatz des Pflegepersonals, als vielmehr den Tod der pflegebedürftigen Person als 

Möglichkeit einer effektiven Entlastung der familiären Pflegeperson. Sie bewertet jenen 

Tod nicht nur als ĂErlösungñ1020 für die pflegebedürftige Person, sondern auch als 

Erlösung für die familiäre Pflegeperson1021. Die Krankenschwester erklärt: Wenn die 

pflegebed¿rftige Person gestorben ist, Ădann kann die familiªre Pflegeperson wieder 

schalten und walten, wie sie willñ1022. Die Krankenschwester stellt in der Erzählzeit 

verallgemeinernd fest: Wenn Pflegebedarf extremen Ausmaßes im häuslichen Kontext 

bewältigt werden soll, dann ist es normal und unvermeidbar, dass die Familie in einem 

extremen Ausmaß beansprucht wird1023.  

Die Pflegekraft weiß: Die Praxis der ambulanten Pflege ist durch die Politik des Trägers 

des gemeindlichen Pflegedienstes begrenzt. Pflegenden Angehörigen im Extremfall die 

nötige Entlastung durch Übernahme von Pflegeeinsätzen zu verschaffen, betrachtet 

die Pflegekraft als unrealistisches Bestreben eigenen Handelns. Ihnen eine soweit 

wie möglich gehende Entlastung durch Übernahme von Pflegeeinsätzen zu bieten, 

bewertet sie hingegen als realistisches Bestreben. Der Pflegeeinsatz als Angebot zur 

Entlastung pflegender Angehöriger kann, aus der Perspektive der Pflegekraft und aus 

der Perspektive des Trägers betrachtet, allerdings nicht nur erwünschte, sondern auch 

unerwünschte Auswirkungen auf das Engagement der familialen Netzwerke haben.  

 

 Die Krankenschwester verweist erstens auf eine im Team der Pflegekräfte 

bestehende Einigkeit in den Vorstellungen über erwünschte und unerwünschte 

Auswirkungen des eigenen Engagements auf das Engagement der familialen 

Netzwerke. Das Pflegepersonal ist der Auffassung: Ein Engagement der 

Pflegekräfte soll das Engagement der familialen Netzwerke stärken. Eine 

Stärkung des familialen Engagements lässt sich möglicherweise nicht nur durch 

Beratung, die auf Befähigung zur Aufgabenerledigung zielt, sondern auch durch 

Übernahme von Pflegeeinsätzen erreichen, die auf Befreiung von alleiniger 

Aufgabenerledigung gerichtet ist. Das Pflegepersonal hegt die Befürchtung: Das 
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Engagement der familialen Netzwerke wird durch Übernahme von 

Pflegeeinsätzen geschwächt1024. Führt ein Engagement der Pflegekräfte nicht zu 

einer Stärkung, sondern zu einer Schwächung des familialen Engagements droht 

ein Belastungsanstieg auf Seiten des Pflegepersonals und eine Destabilisierung 

der häuslichen Pflege.   

 

 Die Krankenschwester weist zweitens auf die seitens der Gemeinde als Träger 

des gemeindlichen Pflegedienstes gefällte Entscheidung hin, dass für 

ausgewählte Pflegeleistungen künftig Gebühren zu erheben sind und dass die 

Höhe der finanziellen Selbstbeteiligung von der praktischen Selbstbeteiligung 

abhängig zu machen ist. Jene Neuregelung kann der Pflegekraft eine Möglichkeit 

eröffnen, einer Schwächung des familialen Engagements entgegenzuwirken. 

Wenn Angehörige im Rahmen eines Pflegeeinsatzes nach Ansicht der 

Pflegekraft praktische Selbstbeteiligung erkennen lassen, dann sollen die im 

Rahmen der finanziellen Selbstbeteiligung zu tragenden Pflegekosten gesenkt 

werden. Jene Neuregelung der ambulanten Pflege kann jedoch nicht nur zu einer 

Stärkung, sondern auch zu einer Schwächung des familialen Engagements 

führen: Erstens erhalten familiale Netzwerke die Möglichkeit, sich durch 

finanzielle Selbstbeteiligung von der Verpflichtung zur praktischen 

Selbstbeteiligung im Rahmen eines Pflegeeinsatzes zu befreien. Zweitens wird 

einer Überforderung familialer Netzwerke Vorschub geleistet, wenn ohnehin 

begrenzte Möglichkeiten der Entlastung eine weitergehende Begrenzung 

erfahren1025. 

 

Die Krankenschwester verdeutlicht zwar, die Angehörigen punktuell in den Prozess der 

Kommunikation über Zielsetzungen eingebunden zu haben. Sie verdeutlicht jedoch 

nicht, eine durch Übernahme von Pflegeeinsätzen mögliche Entlastung der familiären 

Pflegeperson in jenem Kommunikationsprozess eigens als Ziel deklariert zu haben. 

Erkennbar wird das Bestreben der Krankenschwester, nach Möglichkeit eigene 

Belastungen zu senken1026 und einen (extremen) Anstieg eigener Belastungen zu 

vermeiden1027. Die Krankenschwester befürchtet: Die Angehörigen, im Besonderen wie 

im Allgemeinen, schädigen im Kontakt mit dem Hausarzt das Image der Pflegekraft und 

schädigen durch jene Imageschädigung die künftige Arbeitsbeziehung zwischen 
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Pflegekraft und Hausarzt1028. Sie erklªrt: Sie verfahre im Kontakt mit Angehºrigen Ăein 

bißchen [sic.] vorsichtigñ1029, um ihnen keinen Anlass zu bieten, begründetermaßen 

Imageschädigung zu betreiben. Sie zeigt sich bestrebt, zu vermeiden, dass sich jene 

Befürchtungen bewahrheiten und dass sich eigene Belastungen durch jene sich 

bewahrheitenden Befürchtungen verschärfen1030.  

 

2.2.2.4. Die Bestimmung des Bedarfs: Das Aufgabenpensum 

 
Der Zustand der zu pflegenden Person ist nach Darstellung der Krankenschwester mit 

einem extrem hohen Unterstützungsbedarf verknüpft gewesen1031. Die 

Krankenschwester spezifiziert in der Erzählzeit sowohl Bedarf an medizinischer 

Behandlung, als auch Bedarf an Pflege. Sie berichtet: Der Zucker sei durch 

Medikamente und die Unterzuckerung durch Apfelsaft zu behandeln gewesen1032. Es sei 

nicht nur eine Dekubitusbehandlung, sondern auch eine begleitende 

Schmerzbehandlung unter Einsatz von ĂSchutzverband"1033 und "Tropfen"1034 indiziert 

gewesen. Die zu pflegende Person habe immer der Aufsicht bedurft1035 und sie habe der 

Hilfe zur Alltagsbewältigung bedurft: Sie sei selbst mit Hilfe nicht in der Lage gewesen, 

im Rahmen der Alltagsbewältigung anfallende Alltagsaktivitäten zu meistern1036. Da die 

Bettlägerigkeit sich im Verlaufe der Zeit als Dauerzustand erwiesen habe
1037

, sei es 

erforderlich gewesen, die bettlägerige Person immer zu drehen1038. Die 

Krankenschwester bedient sich bei der Beurteilung der Pflegebedürftigkeit der Strategie 

des Fallvergleichs. Sie erklärt: Die Seniorin habe zu jenen Fällen gezählt, die als Ăsehr 

pflegebedürftig"1039 gelten. Sie sei pflegebed¿rftig Ăwie ein Sªugling"1040 gewesen. Den 

Ausführungen der Krankenschwester ist zu entnehmen: Es hat der formellen Pflege 

bedurft. Im Verlaufe der Zeit hat sich gezeigt, dass es auch am Wochenende der 

formellen Pflege bedurft hat1041.  

In der Erzählzeit attestiert die Krankenschwester der familiären Pflegeperson 

Unterst¿tzungsbedarf. Sie vertritt die Auffassung: Die familiªre Pflegeperson habe Ăein 
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biÇchen [sic.] Freizeit am Tag benºtigtñ1042. Sie habe sowohl der Hilfestellung bei der 

Pflege1043, als auch der Pflegeberatung bedurft1044. Sie erklärt: Die familiäre 

Pflegeperson habe sich nicht nur durch ihre Bereitschaft1045, sondern auch durch ihre 

Fähigkeit ausgezeichnet, häusliche Pflege zu leisten1046. Die Pflegeberatung sei in 

Spezialfragen häuslicher Pflege angezeigt gewesen: Welche Standards gelten für die 

Pflege einer bettlägerigen Person mit Dekubitus? Welche Standards gelten für die 

Schmerzbehandlung eines Patienten? Bedarf an psychologischer Behandlung bleibt in 

der Erzählzeit unerwähnt.  

 

2.2.2.5. Die Bearbeitung des Bedarfs: Die Verteilung von Aufgaben 

 

2.2.2.5.1. Die Pflege  

 

Wie sind die im Prozess der Sicherstellung der häuslichen Pflege anfallenden Aufgaben 

verteilt worden? Die Krankenschwester ist sich bewusst: Die Erbringung der 

Pflegeleistungen ist erstens vorrangig Aufgabe der Angehörigen. Sie ist zweitens 

ungleich über die Gesamtheit der für sie wahrnehmbaren Angehörigen verteilt. Die 

Krankenschwester beschreibt das Engagement der Angehörigen. Sie berichtet: Die 

familiäre Pflegeperson habe das Gros der Pflegeleistungen erbracht. Sie habe die 

pflegebedürftige Person rund um die Uhr gepflegt1047. Sie habe sie beaufsichtigt1048. Sie 

habe die Pflege des Körpers der bettlägerigen Person1049, das Betten und Lagern1050 

sowie die Dekubitusbehandlung übernommen1051. Sie habe der zu pflegenden Person 

Nahrung und Flüssigkeit eingeflößt1052 und habe ihr alle Medikamente verabreicht1053. 

Sie habe Unterstützung durch Angehörige erhalten. Der Ehemann sei die Kardinalfigur 

unter allen sie unterstützenden Angehörigen gewesen: Er sei nicht mehr berufstätig 

gewesen1054. Er habe nicht nur sein eigenes Leben geführt, sondern habe auch seine 
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Ehefrau in deren Funktion als Pflegeperson unterstützt: Er habe in ausgewählten 

Alltagssituationen jenseits der Pflegeeinsätze des Personals als Hilfskraft fungiert1055.  

Das Engagement der Pflegekräfte ist im Vergleich zum Engagement der familiären 

Pflegeperson durch seine Begrenztheit gekennzeichnet. Die Krankenschwester 

berichtet: Das Pflegepersonal habe pro Einsatz Ăeine Dreiviertelstunde"1056 reserviert. Es 

habe im Verlaufe der Zeit zwar die Anzahl der Einsatztage pro Woche erhöht, nicht aber 

die Anzahl der Einsätze pro Einsatztag: Es habe zusätzlich zu den Einsätzen an den 

regulären Arbeitstagen den Wochenenddienst übernommen. Es habe fortwährend 

jeweils einen Einsatz pro Einsatztag absolviert1057. Es habe im Verlaufe der Zeit die 

Anzahl des pro Einsatz einzuplanenden Personals reduziert: In der Phase erschwerter 

Arbeitsbedingungen, d.h. in der Phase ohne Krankenhausbett, habe es Einsätze mit 

doppelter Besetzung, d.h. mit zwei Belegschaftsmitgliedern, durchgeführt. In der Phase 

technisch erleichterter Arbeitsbedingungen, d.h. in der Phase mit Krankenhausbett, habe 

es Einsätze mit einfacher Besetzung, d.h. mit einem Belegschaftsmitglied, geleistet1058. 

Es sei im Wechsel im Einsatz gewesen. Es habe sich im Rahmen seiner Einsätze 

regelmäßig der Pflege des Körpers gewidmet. Es habe das Betten und Lagern1059 sowie 

die Behandlung des Dekubitus übernommen1060. Im Unterschied zur wiederholten 

Dekubitusbehandlung habe der als Erste Hilfe geleisteten einmaligen Behandlung der 

Unterzuckerung kein ärztlicher Auftrag zugrunde gelegen1061.  

Das Engagement der Pflegekräfte zeichnet sich, verglichen mit dem Engagement der 

familiären Pflegeperson auch durch die Anforderung aus, das Engagement im Einzelfall 

mit dem Engagement im Bestand der Fälle in Einklang zu bringen. Die 

Krankenschwester berichtet: Es sei kein Problem gewesen, den Einzelfall in den 

Routineplan einzupassen1062. Sie betrachtet sowohl die Fallübernahme im Besonderen, 

als auch Fallübernahmen im Allgemeinen als lºsbares Problem. Sie erklªrt: ĂIrgendwie 

geht es immerñ1063. Sie wählt zu Belegzwecken das Verfahren bei Pflege- und 

Badefällen. Sie verkündet: Pflegefälle haben Vorrang. Badefälle Ămüssen Rücksicht 

nehmen"1064. Sie weiß: Das Pflegepersonal ist gefordert, im Einzelfall Pflege zu leisten 

und den auf den Bestand der Fälle abgestimmten Arbeitsrhythmus einzuhalten1065. Sie 

erklärt: Das Pflegepersonal kann die Verrichtung einer Pflegeleistung, die für die 
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pflegebedürftige Person schmerzhaft ist, im Unterschied zur familiären Pflegeperson 

nicht unterbrechen und abwarten, bis die zu pflegende Person Ăsich wieder regeneriert 

hat"1066. Sie betont: Wenn sie an den Reaktionen der Patientin erkenne, dass diese den 

Vollzug einer Pflegeleistung als schmerzhaft empfinde, dann erkläre sie der Patientin, 

dass sie deren Reaktionen als Hinweis auf deren Schmerzempfinden deute, dass sie 

nicht beabsichtige, der Patientin Schmerzen zuzufügen, sondern bestrebt sei, das 

Wohlbefinden der Patientin zu steigern. Sie betont ferner: Sie beobachte die jener 

Erklärung folgenden Reaktionen der Patientin, um sich zu vergewissern, dass die 

Patientin in den für sie schmerzhaften Vollzug einer Pflegeleistung einwillige1067.  

Die Aufmerksamkeit der Krankenschwester ist, was die Koordination und Kooperation 

mit den Mitgliedern des familialen Netzwerkes im Prozess der Sicherstellung der 

häuslichen Pflege und Behandlung betrifft, in der Hauptsache auf die familiäre 

Pflegeperson konzentriert. Der Prozess der Aufgabenverteilung ist nach Ansicht der 

Krankenschwester konflikthaft verlaufen. Nach Auskunft der Krankenschwester ist es im 

Einzelfall angezeigt gewesen, eine besondere Pflegeleistung, nämlich das Betten und 

Lagern der Patientin, sowohl in der Zeit während des Pflegeeinsatzes, als auch in der 

Zeit zwischen den Pflegeeinsätzen zu verrichten. Nach Auffassung der 

Krankenschwester hat die familiäre Pflegeperson es im Prozess der Sicherstellung jener 

Pflegeleistung an Mitarbeit fehlen lassen: einerseits in der Zeit während des 

Pflegeeinsatzes, andererseits in der Zeit zwischen den Pflegeeinsätzen. Im Rahmen 

einer Erzählung rekonstruiert die Krankenschwester den Konflikt um die fehlende 

Mitarbeit in der Zeit während des Pflegeeinsatzes. Wie lässt sich jener Konflikt, 

basierend auf jener seitens der Krankenschwester angebotenen Erzählung, 

zusammenfassend darstellen? 

 

 Die seitens der Gemeinde eingeleitete Veränderung der Finanzierung des 

gemeindlichen Pflegedienstes sieht vor, dass für ausgewählte Pflegeleistungen 

künftig Gebühren zu erheben sind und dass die Höhe der finanziellen 

Selbstbeteiligung von der praktischen Selbstbeteiligung abhängig zu machen ist. 

Der personalstrukturell verankerte Anspruch, dass Angehörige sich im Bedarfsfall 

an der Sicherstellung der häuslichen Pflege beteiligen, wird durch jene 

Verknüpfung von finanzieller und praktischer Selbstbeteiligung verfestigt. Die 

Krankenschwester ist sich einerseits bewusst, dass jene Veränderung zur Folge 

haben kann, dass sich Konflikte zwischen den Pflegekräften und den familialen 

Netzwerken verschärfen. Die Krankenschwester weiß andererseits um 
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Möglichkeiten und Grenzen, ihrerseits einer Konfliktverschärfung 

auszuweichen1068.  

 

 Den Ausführungen der Krankenschwester ist zu entnehmen: Sie hat den Konflikt 

um die fehlende Mitarbeit in der Zeit während des Einsatzes zu Beginn der 

Fallbearbeitung selber gebahnt,1069 aber erst im Verlaufe der Fallbearbeitung 

wahrgenommen und bearbeitet. Sie hegt zwar den Anspruch, dass Angehörige 

der Pflegekraft unter bestimmten Bedingungen bei der Verrichtung von körperlich 

belastenden Arbeiten helfen, hat jenen Anspruch jedoch nicht angemeldet1070. 

Sie hat es im Unterschied zur Krankenpflegehelferin erstens regelmäßig 

unterlassen, die familiäre Pflegeperson aufzufordern, beim Betten und Lagern zu 

helfen
1071

, und sie hat es im Unterschied zur Krankenpflegehelferin zweitens 

unterlassen, sich der familiären Pflegeperson regelmäßig als Zweitkraft zu 

bedienen1072. Die Krankenschwester erklärt die Unterschiede in den Handlungen 

der Pflegekräfte nicht mit Unterschieden in den Anspruchshaltungen, sondern mit 

Unterschieden in der Resolutheit, Ansprüche anzumelden: Die 

Krankenpflegehelferin ist nach Ansicht der Krankenschwester Ăresoluterñ1073.  

 

 Die Unterschiede in den Handlungsweisen der Pflegekräfte können die 

Handlungsunsicherheit auf Seiten der familiären Pflegeperson erhöhen. Die 

Krankenschwester erkennt zwar an, dass sich ihr die Möglichkeit eines Lernens 

am Modell geboten hat: Sie bekundet, an der Person der Krankenpflegehelferin 

erfahren zu haben, dass Resolutheit die Chancen auf Entlastung erhöht1074, und 

an der eigenen Person erlebt zu haben, dass mangelnde Resolutheit die 

Chancen auf Entlastung mindert
1075

. Die Krankenschwester erklärt aber, von der 

Möglichkeit eines Lernens am Modell keinen Gebrauch gemacht zu haben. Sie 

erläutert die Beibehaltung der eigenen Handlungspraxis mit der Feststellung: Ihr 

persönlich behagt es nicht, eine familiäre Pflegeperson, die sich der zu 

verrichtenden Arbeiten bewusst ist, aufzufordern, bei der Verrichtung jener 

Arbeiten Hilfestellung zu leisten1076.  
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 Den Ausführungen der Krankenschwester ist zu entnehmen: Sie hat in der Phase 

technisch erleichterter Arbeitsbedingungen, d.h. nach Einführung des 

Krankenhausbettes, entschieden, Personal pro Pflegeeinsatz abzubauen und an 

allen regulären Arbeitstagen des Personals, d.h. von montags bis freitags, 

Pflegeeinsätze mit einfacher Besetzung, d.h. mit einem Belegschaftsmitglied, 

durchzuführen. Sie ist in der Phase technisch erleichterter Arbeitsbedingungen 

von der Annahme ausgegangen: An allen regulären Arbeitstagen, d.h. von 

montags bis freitags, besteht fortgesetzter Bedarf an formeller Pflege. Es bedarf 

pro Einsatz jeweils des Engagements einer Pflegekraft1077.  

 

Wie stellt sich jener Konflikt, basierend auf der seitens der Krankenschwester 

angebotenen Erzählung, im Detail betrachtet dar? Die Krankenschwester lenkt die 

Aufmerksamkeit auf die Entscheidung, in der Phase technisch erleichterter 

Arbeitsbedingungen Personal pro Pflegeeinsatz abzubauen und von Einsätzen mit 

doppelter Besetzung auf Einsätze mit einfacher Besetzung umzustellen. Sie hat sich 

nach eigener Darstellung entschieden: In der Phase technisch erleichterter 

Arbeitsbedingungen wird dem Einsatz eines Belegschaftsmitgliedes der Vorzug vor dem 

Einsatz zweier Belegschaftsmitglieder gegeben. In der Erzählzeit jene in der erzählten 

Zeit liegende Entscheidung begründend, fügt die Krankenschwester hinzu: da eine 

Pflegekraft alleine die Arbeit gut habe bewältigen können, nachdem jenes technische 

Hilfsmittel zur Verfügung gestanden habe1078. In der Erzählzeit das Urteil über die 

Arbeitserleichterung durch Einsatz jenes technischen Hilfsmittels einschränkend, erklärt 

die Krankenschwester: Wenn der Pflegekraft keine zweite Hilfskraft zur Verfügung 

gestanden habe, dann habe sich der Vollzug ausgewählter Pflegeleistungen, nämlich 

das Betten und Lagern der Patientin, für die Pflegekraft als körperlich belastender und 

für die zu pflegende Person als schmerzhafter erwiesen1079. Den Ausführungen der 

Krankenschwester ist zu entnehmen: Sie ist bei der Entscheidung, Personal pro 

Pflegeeinsatz abzubauen, von der Annahme ausgegangen, dass der familiären 

Pflegeperson in der Zeit während der Einsätze des Personals der Vorrang als Zweitkraft 

eingeräumt wird. Sie hat unterstellt, dass die familiäre Pflegeperson der Pflegekraft 

Hilfestellung leistet.  

Die Krankenschwester berichtet: Jener Zeitraum, in dem das Pflegepersonal Einsätze 

mit einfacher Besetzung geleistet habe, sei in zwei Phasen zerfallen. Kennzeichnend für 

die erste Phase sei gewesen, dass die Abwesenheit der familiären Pflegeperson vom 
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Arbeitsplatz der Pflege eine Ausgangsbedingung für jedweden zu absolvierenden 

Einsatz gewesen sei. Die Krankenschwester bietet Einblicke in den Verlauf jener ersten 

Phase an. Sie lenkt die Aufmerksamkeit auf den vermutlich ersten Pflegeeinsatz, den 

sie in der Woche absolviert hat, in welcher sie erstmals alleine für den Einsatz eingeteilt 

gewesen ist1080. Sie erzählt: Sie habe angenommen, dass die familiäre Pflegeperson 

Hilfe anbieten werde. Sie habe die Patientin alleine gewaschen und habe festgestellt, die 

Angehörige erscheint nicht. Sie habe die Patientin alleine gedreht und habe festgestellt: 

ĂEs kommt immer noch keiner"1081. Die familiäre Pflegeperson sei nicht im Verlauf, 

sondern erst am Ende jenes Arbeitsprozesses erschienen und habe bemerkt: ĂAch, Sie 

haben schon alles geschafft?"1082 Wie hat die Krankenschwester reagiert? Die 

Krankenschwester erzählt: Sie habe die Angehörige in deren Wahrnehmung bestätigt. 

Dann habe sie sich von der familiären Pflegeperson verabschiedet. Die 

Krankenschwester lässt jene Erzählung in die verallgemeinernde Feststellung münden: 

ĂUnd so ging das die ganze Woche durch"1083. 

Die Krankenschwester richtet die Aufmerksamkeit auf eine Fallbesprechung, die 

vermutlich unter Ausschluss der familiären Pflegeperson stattgefunden hat. Sie erzählt: 

Als ihr die Situation Ănach drei Tagen ein biÇchen [sic.] zu blºd"1084 geworden sei, habe 

sie die Krankenpflegehelferin gefragt. Die Krankenpflegehelferin habe geantwortet: "Ich 

gehe immer hin und sage: Sie müssen jetzt mal mitkommen und müssen mal 

anfassen"1085. Die Krankenschwester hat nach eigener Aussage erklärt, dass sie die 

Tochter nicht auffordere, behilflich zu sein. Sie habe erläuternd hinzugefügt: Wenn die 

Tochter ihre Mutter langjährig gepflegt habe, dann wisse die Tochter von alleine, dass 

Hilfestellung geboten sei. Sie Ălaufe nicht noch hinter ihr herñ1086, um Hilfe einzufordern. 

Die Krankenschwester ist sich nach eigener Aussage in der Kommunikation mit der 

Krankenpflegehelferin bewusst geworden, dass die familiäre Pflegeperson zwar auch bei 

Einsätzen der Krankenpflegehelferin a priori nicht als zweite Arbeitskraft am Arbeitsplatz 

der Pflege zur Verfügung steht, dass die Krankenpflegehelferin aber im Unterschied zu 

ihr Kontakt zur familiären Pflegeperson herstellt und die Forderung nach Hilfestellung 

erhebt. Die Krankenschwester lässt die Schilderung jener Fallbesprechung in die 

Deklaration der eigenen Handlungspräferenz münden. Sie verkündet: Sie verrichte die 

körperlich schweren Arbeiten lieber alleine, als die familiäre Pflegeperson, die weiß, 

dass Hilfestellung angezeigt ist, aufzufordern, bei der Verrichtung körperlich schwerer 
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Arbeit Hilfe zu leisten. Die Krankenschwester verknüpft jene Deklaration mit der 

Bestimmung des Verhältnisses zwischen eigener Handlungspräferenz und eigener 

Handlungspraxis. Sie betont: Sie habe die körperlich schwere Arbeit stets verrichtet, 

ohne die Hilfe der familiären Pflegeperson eingefordert zu haben1087. Die 

Krankenschwester verknüpft nicht die Beschreibung der eigenen Handlungspraxis, 

sondern die Beschreibung der seitens der Krankenpflegehelferin gewählten 

Handlungspraxis mit der Feststellung eines sich regelmäßig einstellenden, in der 

Mobilisierung von Hilfe messbaren Handlungserfolges. Sie erklªrt: ĂUnd dann faÇt [sic.] 

sie auch mit an"1088. 

Die Krankenschwester erzählt: Als sie erneut zu Pflegeeinsätzen eingeteilt gewesen 

war, seien die entfernt lebenden Kinder und Enkelkinder zu Besuch gewesen und sie 

habe sich Ăwieder alleine abgequªltò
1089

. Die Krankenschwester kommentiert den Verlauf 

jener besonderen Sequenz von Pflegeeinsätzen mit der Bemerkung: Wenn die Kinder 

und Enkelkinder der familiären Pflegeperson einen Besuch abstatten, dann kann sie 

nicht erwarten, dass die Angehörige ihr hilft
1090

. Die Krankenschwester betrachtet 

unterlassene Hilfestellung von Seiten der familiären Pflegeperson lediglich unter 

besonderen Umständen als entschuldigtes Fehlen.  

Die Krankenschwester berichtet: Kennzeichnend für die zweite Phase sei gewesen, 

dass die Anwesenheit der familiären Pflegeperson am Arbeitsplatz der Pflege zur 

Ausgangsbedingung für jedweden zu absolvierenden Einsatz geworden sei. In jener 

Phase hat vermutlich eine Fallbesprechung unter Ausschluss der Angehörigen 

stattgefunden. Die Krankenschwester schildert: Die Krankenpflegehelferin habe die 

Auffassung vertreten, die beobachtete Veränderung in der Handlungspraxis der 

familiären Pflegeperson hänge mit der Neuregelung der ambulanten Pflege zusammen, 

die auf eine Verknüpfung zwischen finanzieller und praktischer Selbstbeteiligung bei 

ausgewählten Pflegeleistungen gerichtet sei. Die Krankenpflegehelferin habe erklärt: 

ĂDas kommt nur daraufhin, wenn sie dabei ist und Dir hilft, kostet es nur f¿nf Mark. Und 

wenn Du es alleine machst, kostet es zehn Mark"1091. Die Krankenschwester hat nach 

eigener Aussage sowohl die Folgeprobleme besprochen, die der ambulanten 

Pflegepraxis aus der eingeführten Veränderung erwachsen, als auch die Möglichkeiten 

und Grenzen behandelt, jene Folgeprobleme zu bearbeiten. Die Krankenschwester 

erzählt erstens: Sie habe der Krankenpflegehelferin mitgeteilt, dass es ihr persönlich ein 

Problem sei, wenn Angehörige während ihrer Einsatzzeit am Arbeitsplatz anwesend 
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seien und es unterlassen, unaufgefordert Hilfe zu leisten, und dass es ihr dann unter der 

Bedingung jener für sie konfliktträchtigen Arbeitssituation lieber sei, wenn Angehörige 

während ihrer Einsatzzeit am Arbeitsplatz nicht anwesend seien. Die Krankenschwester 

erzählt zweitens: Sie habe der Krankenpflegehelferin mitgeteilt, dass sie die Möglichkeit 

sehe, eine Problemlösung zu wªhlen, die zwar Ănicht an die große Glocke"1092 gehöre, 

aber die Konfliktträchtigkeit der Arbeitssituation mindere. Sie habe betont: Sie kann 

jederzeit erklären, dass die familiäre Pflegeperson ihr durch Übernahme der Vorarbeiten 

für einen Einsatz behilflich gewesen ist1093.  

Nach Aussage der Krankenschwester sind die Pflegeeinsätze, die sie in jener zweiten 

Phase durchgeführt hat, einerseits von Regelmäßigkeiten im Prozess der Interaktion 

beider Parteien geprägt gewesen. Die Krankenschwester berichtet: Erstens habe sie es 

stets unterlassen, die familiäre Pflegeperson aufzufordern, Hilfestellung zu leisten
1094

. 

Zweitens habe die familiäre Pflegeperson die eigene Anwesenheit am Arbeitsplatz der 

Pflege stets genutzt, Berichterstattung über Eigenleistungen in der häuslichen Pflege zu 

betreiben
1095

. Nach Auskunft der Krankenschwester sind die Pflegeeinsätze andererseits 

durch Wechselhaftigkeiten im Interaktionsprozess gekennzeichnet gewesen. Die 

pflegende Angehörige ist nach Aussage der Krankenschwester unterschiedlich 

verfahren. Die Krankenschwester berichtet: Mitunter habe die familiäre Pflegeperson sie 

beim Vollzug der Arbeit nur beobachtet1096. Mitunter habe sie bei der Verrichtung der 

Arbeit Hilfestellung geleistet1097. Die Krankenschwester erklärt: Sie habe mitunter den 

Eindruck gewonnen, die pflegende Angehörige habe Bedenkzeit gebraucht, um sich zu 

entscheiden, Hilfe zu leisten1098. Vermutlich hat die Krankenschwester die Beobachtung, 

die Angehörige steht, als Anzeichen für eine unvollendete Bedenkzeit gedeutet und hat 

die Beobachtung, die Angehörige kommt1099, als Anzeichen für eine vollendete 

Bedenkzeit interpretiert. Die Krankenschwester ist nach eigener Darstellung je nach 

Stand der Deutung über den Stand der vermuteten Bedenkzeit ihrerseits unterschiedlich 

verfahren. Die Krankenschwester erklärt: Wenn die Angehörige abwartend steht, dann 

biete sie der Angehörigen an, das Frühstück in Ruhe zu beenden. Dann beeile die 

Angehºrige sich, das Angebot anzunehmen, Ăd¿st ab und kommt wieder, wenn die 

Arbeit soweit erledigt sei1100. Wenn die Angehºrige Ălangsam angedackelt kommtñ1101, 
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dann nehme sie die Hilfe der Angehörigen in Anspruch. Die Krankenschwester erläutert 

die Entscheidung, das Ende der vermuteten Bedenkzeit nicht abzuwarten, sondern die 

Angehörige in die Frühstückspause zu entlassen und sie von der Pflicht, Hilfestellung zu 

leisten, zu befreien: ĂIch meine, mir ist das auch lieber dann, wenn ich sie nicht um mich 

habe"1102. 

Den Ausführungen der Krankenschwester ist zu entnehmen: Sie hat im Kontakt mit der 

familiären Pflegeperson auch einen Konflikt um die Befriedigung des Bedürfnisses 

nach Anerkennung pflegerischen Engagements erlebt. Jener Konflikt ist 

möglicherweise aufgebrochen, als die familiäre Pflegeperson durch ihre Anwesenheit am 

Arbeitsplatz jene neue Ausgangsbedingung für Pflegeeinsätze geschaffen hat. Die 

Krankenschwester verweist erstens auf eine Handlungsweise, die die familiäre 

Pflegeperson mit Regelmäßigkeit gewählt hat. Sie berichtet: Die familiäre Pflegeperson 

referiere über die Hilfestellungen, die sie für die zu pflegende Person erbringe, und 

verschaffe sich die Anerkennung, die sie brauche. In der Erzählzeit die eigene Haltung 

verdeutlichend, übt die Krankenschwester Kritik an jener mit Regelmäßigkeit gewählten 

Handlungsweise. Sie erklärt: Jene Handlungsweise sei ihr persönlich mitunter 

unerträglich. Sie meine, wenn sie ihrerseits beständig von ihren berufsmäßig erbrachten 

Hilfeleistungen berichten w¿rde, dann ginge sie Ăden Leuten damit auch auf den 

Geistñ1103. Sie ist der Auffassung: Nicht nur formelle Hilfe, sondern auch informelle Hilfe 

ist selbstverständlich und gehºrt Ănicht an die groÇe Glocke"1104. Sie verdeutlicht weder, 

die Angehörige über jene persönliche Vorstellung von Selbstverständlichkeit aufgeklärt 

zu haben, noch verdeutlicht sie, die eigene Vorstellung von Selbstverständlichkeit in 

Frage gestellt und die sich bietende Möglichkeit genutzt zu haben, am Modell zu lernen. 

Die Vermutung liegt nahe: Sie ist dem Kontakt mit der Angehörigen nach Möglichkeit 

ausgewichen. Im Rahmen einer Erzählung rekonstruiert die Krankenschwester den 

Konflikt um die fehlende Mitarbeit in der Zeit zwischen den Pflegeeinsätzen. Wie 

lässt sich jener Konflikt, basierend auf jener seitens der Krankenschwester angebotenen 

Erzählung, zusammenfassend darstellen? 

 

 Vermutlich hat die Krankenschwester auch den Konflikt um die fehlende 

Mitarbeit in der Zeit zwischen den Pflegeeinsätzen des Personals gebahnt. Zu 

vermuten steht: Die Krankenschwester hat sich zu Beginn der Fallbearbeitung 

zwar dem Ziel verschrieben, den Dekubitus zu heilen oder zumindest seiner 

Verschlimmerung vorzubeugen, hat es zu Beginn der Fallbearbeitung aber 

ïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïï 
1102

 ebd.: 38. 
1103

 ebd.: 57. 
1104

 ebd.: 18. 



 

157 

 

unterlassen, sich mit den Angehörigen erstens über das Ziel und zweitens über 

die Arbeit an der Zielerreichung zu einigen1105. Zwecks Zielerreichung ist es 

aus Sicht der Krankenschwester angezeigt gewesen, eine besondere 

Pflegeleistung, das Betten und Lagern der zu pflegenden Person, im 

Tagesverlauf wiederholt zu verrichten. Der seitens der Krankenschwester 

gehegte Anspruch, dass vorrangig die Angehörigen die Arbeit an der 

Zielerreichung übernehmen, ist organisationsstrukturell bedingt1106. Die 

Krankenschwester hat nach eigener Aussage im Verlauf der Fallbearbeitung 

erkannt, dass sich das gesetzte Ziel nicht hat erreichen lassen1107.  

 

 Die Verrichtung jener zwecks Zielerreichung indizierten Pflegeleistung hat sich 

nach Darstellung der Krankenschwester als seelisch belastende Arbeit 

erwiesen. Die Krankenschwester verweist erstens auf eine Gemeinsamkeit 

zwischen den pflegenden Parteien: Aus Sicht der Krankenschwester ist es 

sowohl für die Pflegekraft, als auch für die familiäre Pflegeperson abschreckend 

gewesen, beim Vollzug jener Pflegeleistung gefordert zu sein, der zu pflegenden 

Person unabsichtlich Schmerzen zuzufügen und deren Leiden an jenen 

Schmerzen zu erleben1108. Die Krankenschwester verweist zweitens auf einen 

Unterschied zwischen den pflegenden Parteien: Sie erklärt, dass sie selber 

jene Pflegeleistung vollziehe, ohne sich abschrecken zu lassen1109. Sie erklärt 

ferner, dass die familiäre Pflegeperson sich eine Zeitlang hat abschrecken lassen 

und es zeitweilig unterlassen hat, in der Zeit zwischen den Einsätzen des 

Personals jene besondere Pflegeleistung zu erbringen1110.  

 

 Der Konflikt um jene Unterlassung ist nach Auskunft der Krankenschwester 

einerseits beendet worden: Nach Aussage der Krankenschwester haben 

Pflegepersonal und familiales Netzwerk vereinbart, die Verrichtung jener 

Pflegeleistung künftig durch definierte Beteiligung der pflegenden Parteien 

sicherzustellen. Nach Angaben der Krankenschwester lautet jene Vereinbarung: 

Die Pflegekräfte erhöhen, den Wochenenddienst übernehmend, die Anzahl der 

Einsatztage pro Woche. Die Anzahl der Einsätze pro Einsatztag erhöhen sie aber 

nicht. Aufgabe der Angehörigen ist es, jene Pflegeleistung außerhalb jener 
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Einsatzzeiten zu verrichten. Die getroffene Vereinbarung zeugt von dem auf 

Seiten der Pflegekraft bestehenden und "im Team" des Pflegepersonals 

unterstützten Anspruch, dass vorrangig Angehörige an der Erreichung jenes für 

die Pflege typischen Zieles arbeiten1111, dass Angehörige in der Zeit zwischen 

den Einsätzen des Pflegepersonals einer Pflegekraft vergleichbar fungieren und 

jene zwecks Zielerreichung indizierte Pflegeleistung übernehmen, ohne sich 

abschrecken zu lassen1112. 

  

 Nach Aussage der Krankenschwester haben die Pflegekräfte bei der 

Entscheidung, die eigene Beteiligung am Drehprogramm auszubauen, zwei 

Alternativen in Erwägung gezogen: erhöhte Anzahl von Einsätzen pro 

Einsatztag einerseits, erhöhte Anzahl von Einsatztagen pro Woche andererseits. 

Die Pflegekräfte haben sich bei der Wahl zwischen den erwogenen Alternativen 

nach Aussage der Krankenschwester gegen die Möglichkeit, die Anzahl der 

Einsätze pro Einsatztag zu erhöhen, und für die Möglichkeit, die Anzahl der 

Einsatztage pro Woche zu erhöhen, entschieden1113. Die Wahl belegt: Bedarf an 

formeller Pflege ist eine interpretationsbedürftige Größe. Die Wahl zeugt von der 

Entschlossenheit des Personals, gestiegenen Bedarf an formeller Pflege 

anzuerkennen. Sie zeugt ferner von der Entschlossenheit des Personals, nicht 

nur eine Unterschätzung, sondern auch eine Überschätzung des Bedarfs an 

formeller Pflege zu vermeiden. Die Entscheidung, nicht die Anzahl der Einsätze 

pro Einsatztag, sondern die Anzahl der Einsatztage pro Woche zu erhöhen, hat 

vermutlich zur Folge gehabt, dass die Mehrbelastung auf Seiten der Pflegekräfte 

auf ein Minimum beschränkt geblieben ist, derweil die Hauptlast auf Seiten der 

Angehörigen verblieben ist. 

 

 Der Konflikt um jene Unterlassung hat nach Darstellung der Krankenschwester 

andererseits kein Ende gefunden: Die Krankenschwester äußert in der Erzählzeit 

die Befürchtung, dass eine neuerliche Verletzung jenes Anspruches nicht 

auszuschließen ist1114. Die Krankenschwester verdeutlicht in der Erzählzeit: Sie 

weist der familiären Pflegeperson zwar nicht die alleinige Verantwortung für die 

Verschlimmerung des Dekubitus zu, sie hält sie aber für mitverantwortlich, ohne 

eine Mitverantwortung der Pflegekräfte einzuräumen1115. Hält sie an der 
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Vorstellung von einer Mitverantwortung der Angehörigen fest, nährt sie die 

eigene Verärgerung. Sie erklärt in der Erzählzeit: Auf der Haut bettlägeriger 

Patienten beobachtbare ĂStriemen und Faltenñ1116 lassen auf unterlassene 

Hilfestellung im Prozess der Lagerung schließen. Die Verschlimmerung eines 

Druckgeschwürs sei Ănat¿rlich die Strafeò1117 für jene Unterlassung. Sie 

persönlich empfinde Verärgerung über jeden sich als Folge mangelnde Pflege 

entwickelnden Dekubitus1118.  

 

Wie stellt sich jener Konflikt, basierend auf der seitens der Krankenschwester 

angebotenen Erzählung, im Detail betrachtet dar? Die Krankenschwester hat sich nach 

eigener Darstellung in einer ersten Phase gefordert gesehen, das Phänomen einer von 

Striemen und Falten gezeichneten Haut zu deuten und zu bearbeiten. Die 

Aufmerksamkeit der Krankenschwester ist nach eigener Aussage auf folgende Fragen 

konzentriert gewesen: Hat die familiäre Pflegeperson die Drehregel verletzt? Wie lässt 

sich die Verletzung der Drehregel erklären? Wie kann die familiäre Pflegeperson 

beeinflusst werden, die Drehregel künftig einzuhalten? Wie ist fehlende Beeinflussbarkeit 

zu behandeln? Die Krankenschwester rekonstruiert eine Sequenz von vier 

Pflegeeinsätzen. Sie erzählt: Sie habe die bettlägerige Patientin wie gewohnt 

gewaschen und seitlich gelagert. Sie habe sie auf der linken Seite liegend verlassen. Am 

anderen Morgen habe sie sie auf der linken Seite liegend vorgefunden. Sie habe sich in 

der erzählten Zeit zwar gewundert, da die Patientin des Nachts stets auf der rechten 

Seite gelegen habe. Sie habe aber zunächst nichts gesagt, sondern habe die Pflege 

verrichtet: Sie habe die zu pflegende Person gewaschen und auf die andere Seite 

gedreht. Am anderen Morgen habe sie die Patientin wieder auf der Seite liegend 

angetroffen1119. Sie habe der familiären Pflegeperson mitgeteilt, dass sie den Eindruck 

habe, dass die Angehörige es unterlassen habe, die Patientin zu drehen. Die pflegende 

Angehörige habe sich vermutlich angegriffen gefühlt und erklärt, dass sie unzählige 

Leistungen für ihre Mutter erbringe, dass sie gefordert sei, ihre Mutter wiederholt zu 

drehen, und dass das Drehen für ihre Mutter schmerzhaft sei. Nach eigener Aussage hat 

die Krankenschwester die Angehörige in der erzählten Zeit jenes Gespräches über die 

Folgen unterlassenen Drehens belehrt. Sie hat nach eigener Auskunft auf die 

Möglichkeit einer Verschlimmerung des Dekubitus hingewiesen1120. Vermutlich hat sie 

sie in der erzählten Zeit jenes Gespräches auch über die Möglichkeiten einer 
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Schmerzbehandlung aufgeklärt1121. Die Krankenschwester schildert: Am andern Tag 

habe die Patientin wiederum auf der Seite gelegen. Die pflegende Angehörige habe der 

Patientin ein zusammengerolltes Tuch unter den Rücken gelegt, damit sie glaube, sie 

habe sie herumgedreht. Die Krankenschwester erklªrt: Sie habe sich Ăf¿r dumm 

verkauft"1122 gefühlt und habe es in der Folgezeit unterlassen, die Angehörige erneut 

über die Folgen unterlassenen Drehens zu belehren.  

Sich auf die erzählte Zeit beziehend, schildert die Krankenschwester: Sie habe sich 

zunächst geärgert, dass die familiäre Pflegeperson es unterlassen habe, die zu 

pflegende Person zu drehen1123. Anschließend seien ihr mögliche Erklärungen für jene 

Unterlassung Ădurch den Kopf gegangen"1124. Die Krankenschwester ist der Ansicht: 

Jene Unterlassung ist nicht durch den Ausfall des Ehemannes als Zweitkraft, sondern 

durch die Natur der familiären Pflegeperson
1125

 bedingt gewesen. In der Erzählzeit 

erklärt die Krankenschwester: Sie kann auch verstehen, dass die pflegende Angehörige 

Ămanchmal nicht gegen ihre Natur ankann"1126 und sich entscheidet, das Drehen zu 

unterlassen. Sie selber würde als familiäre Pflegeperson das Drehen möglicherweise 

ebenfalls unterlassen und selbst als Pflegefachkraft möchte sie das Drehen gelegentlich 

auch unterlassen. Aber sie als Pflegekraft muss jene Pflegeleistung erbringen und der zu 

pflegenden Person Schmerzen zufügen. Von ihr als Pflegekraft wird erwartet, dass sie 

jene Pflegeleistung im Zweifelsfall mit Widerwillen erbringt. Aus Sicht der 

Krankenschwester besteht der Unterschied zwischen Pflegefachkraft und familiärer 

Pflegeperson nicht im Widerstreben, der zu pflegenden Person die mit dem Drehprozess 

verbundenen Schmerzen zuzufügen, sondern in der weder durch die Pflegeausbildung 

gezähmten, noch durch die Pflegeberatung umstandlos zähmbaren Natur der 

pflegenden Angehörigen1127.  

Die Krankenschwester hat sich nach eigener Darstellung in einer zweiten Phase 

gefordert gesehen, das Phänomen eines vergrößerten Hautdefektes1128  Ăam Po"1129 zu 

deuten und zu bearbeiten. Die Aufmerksamkeit der Krankenschwester ist nach eigener 

Aussage auf die Frage gerichtet gewesen: Wie lässt sich die Vergrößerung des 

Druckgeschwürs erklären? Lässt sie sich als unvermeidbare Komplikation auslegen, d.h. 

als Begleiterscheinung eines Sterbeprozesses? Ist sie als vermeidbare Komplikation zu 

deuten, d.h. als Folge eines fehlenden Engagements der familiären Pflegeperson? Die 
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Krankenschwester hat die Frage nach der Verantwortung für das vergrößerte 

Druckgeschwür nach eigener Aussage sowohl im Rahmen einer Fallbesprechung mit 

der Krankenpflegehelferin, als auch im Rahmen eines Gespräches mit der familiären 

Pflegeperson behandelt. Die Fallbesprechung hat vermutlich unter Ausschluss der 

Angehörigen stattgefunden. Die Krankenschwester verdeutlicht, im Rahmen jener 

Fallbesprechung zwei Deutungsmodelle in Betracht gezogen zu haben: Wenn die zu 

pflegende Person im Sterben liegt, dann stellt die Verschlimmerung des Dekubitus eine 

unvermeidbare Komplikation dar, aber wenn die Verschlimmerung des Dekubitus durch 

mangelnde Pflege bedingt ist, dann liegt eine vermeidbare Komplikation vor. Die 

Krankenschwester verdeutlicht nicht, sich in der erzählten Zeit jener Fallbesprechung 

zwischen beiden Deutungsmodellen entschieden zu haben1130.  

Die Krankenschwester rekonstruiert nicht jene Fallbesprechung, sondern das Gespräch 

mit der Angehörigen als Streitgespräch. Die Krankenschwester schildert: Sie habe der 

pflegenden Angehörigen erklärt, die Vergrößerung des Druckgeschwüres sei nicht 

notwendig gewesen. Die familiªre Pflegeperson habe entgegnet: ĂWenn schon einmal 

ein Defekt da ist, ist klar, daß [sic.] es immer größer wird. Das würde sich nicht aufhalten 

lassen, darüber müßte [sic.] man sich im Klaren sein"1131. Wie hat die Krankenschwester 

reagiert? Die Krankenschwester schildert: Sie habe jene Entgegnung der Angehörigen 

nicht unwidersprochen gelassen. Sie habe erwidert, dass die Vergrößerung eines 

Dekubitus im Allgemeinen unvermeidbar sei, wenn das Druckgeschwür in die Tiefe der 

Haut gedrungen sei und nicht gepflegt werde, dass aber im besonderen Einzelfall jene 

Voraussetzungen für die Unvermeidbarkeit einer Vergrößerung nicht gegeben gewesen 

seien. Sie habe der Angehörigen gesagt: ĂSie machen doch sonst alles. Sie cremen sie 

ein. Sie kämmen sie. Sie schneiden ihr die Fingernägel. Warum können Sie sie dann 

nicht wenigstens einmal am Tag herumdrehen?ñ1132 Die familiäre Pflegeperson habe 

geantwortet: ĂJa, das tut doch der Mutter alles weh"1133. Der Schilderung der 

Krankenschwester ist zu entnehmen: Die Krankenschwester hat die Auffassung 

vertreten, die Vergrößerung des Dekubitus wäre vermeidbar gewesen. Die pflegende 

Angehörige hat widersprochen. Sie hat die Auffassung geäußert, die Vergrößerung des 

Dekubitus wäre unvermeidbar gewesen. Die Krankenschwester hat versucht, die 

Auffassung der familiären Pflegeperson zu entkräften und die eigene Ansicht zu 

bekräftigen. Die Krankenschwester hat die Ansicht vertreten, dass die Angehörige es 

nicht generell an der Pflege fehlen lässt, sondern dass sie es an einer speziellen 

Pflegeleistung fehlen lässt. Die Krankenschwester hat jene spezielle Unterlassung als 
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Phänomen dargestellt, das ihr unerklärlich ist, und hat die Vergrößerung des Dekubitus 

als Phänomen behandelt, das durch jene spezielle Unterlassung erklärbar ist. Sie hat die 

Angehörige für die Vergrößerung des Dekubitus und für jede fortschreitende 

Verschlimmerung bei fortgesetzter Unterlassung verantwortlich gemacht. Sie hat der 

Angehörigen zu verstehen gegeben, dass sie ihren Anspruch an das Engagement der 

pflegenden Angehörigen als zumutbar betrachtet. Die familiäre Pflegeperson hat 

einerseits jene spezielle Unterlassung erläutert und hat andererseits verdeutlicht, dass 

sie sich bereits überfordert fühlt, wenn sie sich gefordert sieht, sich in einem minimal 

erscheinenden Ausmaß an dem speziellen Pflegeprogramm zu beteiligen. 

Die Erzählungen der Krankenschwester lassen vermuten: Die Frage nach einer 

Verantwortlichkeit der Pflegekräfte ist sowohl im Gespräch mit der Angehörigen, als 

auch im Gespräch mit der Krankenpflegehelferin ausgeklammert geblieben. Die 

Erzählungen der Krankenschwester legen außerdem die Vermutung nahe: Sie hat im 

Gespräch mit der Angehörigen im Unterschied zur Fallbesprechung ausschließlich eine 

die Angehörige belastende Deutung, nicht aber eine sie entlastende Deutung formuliert. 

Zu vermuten ist: Sie hat die Vermeidbarkeit einer Verschlimmerung bei regelgemäßer 

Pflege als Kommunikationsthema gewählt und hat die Unvermeidbarkeit einer 

Verschlimmerung bei Sterbeprozessen als Kommunikationsthema ausgeblendet. 

Die Aufmerksamkeit der Krankenschwester ist nach eigener Aussage auch auf die Frage 

nach der Wahl eines verantwortbaren Arrangements häuslicher Pflege  gerichtet 

gewesen. Die Krankenschwester berichtet: Das Personal habe sich mittlerweile mit den 

Angehörigen auf eine von der Krankenhauspflege abweichende und auf die häusliche 

Pflege zugeschnittene Drehregel verständigt. Es sei vereinbart worden, jene spezielle 

Pflegeleistung zu ausgewählten Tageszeiten wiederholt zu vollziehen: am Morgen, am 

Mittag, am Nachmittag und zur Nacht. Die Krankenschwester erklärt: Sie kann nicht 

erwarten, dass in der häuslichen Pflege die für die Krankenhauspflege übliche Drehregel 

Anwendung findet, der zufolge jene spezielle Pflegeleistung alle zwei bis drei Stunden 

erbracht wird. Die Krankenschwester berichtet: Bestandteil der Vereinbarung sei 

gewesen, dass die Pflegekräfte jene spezielle Pflegeleistung am Morgen erledigen und 

dass die Angehörigen sie am Mittag, Nachmittag und zur Nacht verrichten. Den 

Ausführungen der Krankenschwester kann entnommen werden: Das Team der 

Pflegekräfte hat die pflegende Angehörige nicht von der Beteiligung an dem speziellen 

Pflegeprogramm befreit. Es hat die eigene Beteiligung punktuell ausgebaut. Es hat 

nicht die Anzahl der Einsätze pro Tag, sondern die Anzahl der Einsatztage pro Woche 

erhöht. Es hat sich entschieden, Wochenenddienst zu leisten1134. Wie rekonstruiert die 
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Krankenschwester den Entscheidungsprozess in Sachen Wochenenddienst? Sie 

unterscheidet zwei Phasen: Sie beschreibt die Phase vor Eintreten der Verschlimmerung 

des Dekubitus als Phase ohne Wochenenddienst, die Phase nach Eintreten der 

Verschlimmerung des Dekubitus als Phase mit Wochenenddienst. 

Die Aufmerksamkeit auf die Phase vor Eintreten der Verschlimmerung des Dekubitus 

lenkend, erzählt die Krankenschwester: Das Pflegepersonal sei seinerzeit an allen 

regulären Arbeitstagen, nicht aber am Wochenende im Einsatz gewesen. Es habe dem 

familialen Netzwerk mit dessen Einwilligung den Vorrang für den Dienst am 

Wochenende eingeräumt. Beim dritten Pflegeeinsatz habe das Pflegepersonal den 

Angehörigen mitgeteilt, dass es sich am Wochenende vorläufig nicht an der 

Sicherstellung der häuslichen Pflege beteiligen werde, sondern den Wochenenddienst 

erst im Falle gestiegenen Pflegebedarfs übernehmen werde. Keiner der Angehörigen 

habe der Entscheidung widersprochen. Die familiäre Pflegeperson habe vielmehr ihre 

Einwilligung zum Ausdruck gebracht. Sie habe nicht erkennen lassen, dass sie sich 

durch die verlangte Übernahme der Pflege am Wochenende überfordert fühlen könnte. 

Die in der erzählten Zeit liegende Entscheidung, selber keinen Wochenenddienst zu 

leisten, sondern dem familialen Netzwerk den Vorrang für den Dienst am Wochenende 

einzuräumen, in der Erzählzeit begründend, erklärt die Krankenschwester: Erstens 

konnten die Angehörigen die Pflege problemlos ohne Unterstützung einer Pflegekraft 

leisten und zweitens hatten sie die Pflege in der Vergangenheit ohne Unterstützung 

einer Pflegekraft bewerkstelligt1135.  

Die Aufmerksamkeit auf die Phase nach Eintreten der Verschlimmerung richtend, betont 

die Krankenschwester: Nunmehr müssen die Pflegekräfte zusätzlich Wochenenddienst 

leisten. Sie erzählt: Das Pflegepersonal habe sich anlässlich der eingetretenen 

Verschlimmerung des Dekubitus zur Übernahme des Wochenenddienstes entschieden. 

Im Rahmen einer Fallbesprechung sei im Team entschieden worden, die Anzahl der 

Einsatztage pro Woche durch Übernahme des Wochenenddienstes aufzustocken, 

anstatt die Anzahl der Pflegeeinsätze pro Tag zu erhöhen. Das Personal habe sich in 

der erzählten Zeit zunächst überlegt, an allen regulären Arbeitstagen zusätzlich zu den 

Pflegeeinsätzen, die zur Vormittagszeit eingerichtet worden seien, Pflegeeinsätze zur 

Abendzeit anzubieten. Es habe sich allerdings entschieden, es einstweilen zu 

unterlassen, die Anzahl der Pflegeeinsätze pro Einsatztag auszubauen. "Aber" es habe 

sich entschlossen, die Anzahl der Einsatztage pro Woche zu erhöhen und 

Pflegeeinsätze am Wochenende durchzuführen
1136

. Es habe sich entschieden, dem 
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familialen Netzwerk weiterhin den Vorrang nicht nur für die Pflege am Wochenende, 

sondern auch für die Pflege an den verbleibenden Wochentagen einzuräumen1137. 

In der Erzählzeit die in der erzählten Zeit liegende Entscheidung zur Übernahme des 

Wochenenddienstes begründend, erklärt die Krankenschwester: weil der Dekubitus 

wirklich schlimmer" geworden sei und das Personal jetzt wirklich zu der Überzeugung 

gelangt sei, dass gehandelt werden muss, damit die zu pflegende Person aus Sicht der 

Pflege Ăwenigstens einmal am Tag richtig versorgt ist"1138. In der Erzählzeit die 

Überlegungen erläuternd, welche der Entscheidung wider die Übernahme zusätzlicher 

Pflegeeinsätze zur Abendzeit zugrunde gelegen haben, erklärt die Krankenschwester: 

Das Personal habe zwei Situationen antizipiert, in denen es sich unwohl gefühlt hätte. 

Nach Aussage der Krankenschwester hat die erste Befürchtung gelautet: Wenn das 

Pflegepersonal zusätzlich zu den Einsätzen zur Morgenzeit die Einsätze zur Abendzeit 

übernimmt, dann stellt die pflegende Angehörige ihre Beteiligung am Drehprogramm ein 

und entlastet sich durch Einstellung ihrer Beteiligung am Drehprogramm in einer ganz zu 

Lasten der Pflegekräfte gehenden Weise. Nach Auskunft der Krankenschwester hat die 

zweite Befürchtung gelautet: Wenn das Personal die alleinige Verantwortung für die 

Durchführung des Drehprogramms übernimmt, ohne eine Verbesserung zu erreichen, 

dann sieht die pflegende Angehörige sich nachträglich in der Richtigkeit der eigenen 

Entscheidung für unterlassenes Drehen bestätigt und erklärt dem Personal, durch 

dessen ĂPflege wird es auch nicht besser"1139.   

Anzunehmen ist: Jener Konflikt um die fehlende Mitarbeit der pflegenden Angehörigen in 

der Zeit zwischen den Einsätzen des Personals hat seine Fortsetzung in dem 

Widerstand der familiären Pflegeperson gefunden, sich an Maßnahmen zur 

Schmerzbehandlung zu beteiligen. Die Krankenschwester berichtet: Die pflegende 

Angehörige habe ihre Weigerung, zur Minderung der mit jedem Drehen sicher 

verbundenen Schmerzen ein Schmerzmittel einzusetzen1140, nicht aufgegeben. Ihre 

Weigerung, einen Schutzverband aus Gaze anzulegen, um den mit jedem 

Verbandswechsel verknüpften Schmerz zu mindern, habe sie erst nach wiederholter 

Intervention der Pflegekräfte aufgegeben1141.   

Nach Angaben der Krankenschwester hat es im Prozess der Sicherstellung der 

häuslichen Pflege Überschneidungen im Engagement von Pflegekraft und familiärer 

Pflegeperson gegeben. Nach Auskunft der Krankenschwester ist es zu 

Überschneidungen in den Arbeitsleistungen gekommen. Die Krankenschwester 
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berichtet: Beide Parteien, Pflegekraft und familiäre Pflegeperson, haben Pflege geleistet. 

Beide Parteien haben teils dieselben Leistungen erbracht1142 und haben teils Leistungen 

übernommen, welche die jeweilige Gegenpartei nicht abgedeckt hat1143. Nach Aussage 

der Krankenschwester ist es ferner zu Überschneidungen in den Arbeitszeiten 

gekommen. Die Krankenschwester berichtet: Eine besondere Pflegeleistung, das Betten 

und Lagern, sei im Tagesverlauf wiederholt zu erbringen gewesen. In der Zeit während 

der Einsätze des Personals habe die Angehörige der Pflegekraft beim Vollzug jener 

Pflegeleistung phasenweise geholfen, phasenweise habe sie es auch unterlassen, der 

Pflegekraft beim Vollzug jener Pflegeleistung behilflich zu sein1144. Sie habe eine Phase 

gehabt, in der sie auch es unterlassen habe, jene Pflegeleistung in der Zeit zwischen 

den Einsätzen zu erbringen1145. Sie habe die übrigen Pflegeleistungen ausnahmslos 

optimal erledigt
1146

.  

Die Krankenschwester ist sich bewusst: Die familiäre Pflegeperson trägt die Hauptlast im 

Prozess der Sicherstellung der häuslichen Pflege. Die Krankenschwester ist der 

Meinung: Das Engagement der Pflegekräfte hat in begrenztem Ausmaß zu einer 

Entlastung der familiären Pflegeperson beigetragen. Nach Ansicht der 

Krankenschwester ist es für die familiäre Pflegeperson entlastend, die Verantwortung 

teilen und über erbrachte Pflegeleistungen kommunizieren zu können1147. Nach 

Darstellung der Krankenschwester hat die Angehörige es sowohl in der Zeit während der 

Einsätze, als auch in der Zeit zwischen den Einsätzen an Mitarbeit fehlen lassen. Die 

Krankenschwester ist vermutlich der Auffassung: Die Angehörige hätte in stärkerem 

Maße zu einer Entlastung der Pflegekräfte beitragen können und beitragen sollen.   

 

2.2.2.5.2. Die Beratung 

 

Nach Aussage der Krankenschwester hat das Pflegepersonal nicht nur Pflege, sondern 

auch Beratung geleistet. Anzunehmen ist: Das Pflegepersonal hat die familiäre 

Pflegeperson im Rahmen seiner Pflegeeinsätze beraten. Es hat keine gesonderten 

Beratungseinsätze durchgeführt. Die Krankenschwester hat nach eigener Darstellung 

die Begrenztheit der eigenen Möglichkeiten erlebt, als Pflegekraft das Handeln der 

familiären Pflegeperson durch Beratung zu beeinflussen. Die bettlägerige Patientin hat 
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nach Aussage der Krankenschwester unter einem Dekubitus1148 und unter 

Schmerzen1149 gelitten. Nach Angaben der Krankenschwester hat das Pflegepersonal 

die pflegende Angehörige zwar über die fachgerechte Pflege und Behandlung der 

Patientin aufgeklärt. Aber die familiäre Pflegeperson hat nach Auskunft der 

Krankenschwester auf jene Beratung teils mit zeitweiligem Widerstand, teils mit 

dauerhaftem Widerstand reagiert: Die pflegende Angehörige hat sich nach Aussage der 

Krankenschwester nicht (widerstandslos) beraten lassen. Nach Angaben der 

Krankenschwester sind die Versuche, die das Pflegepersonal gestartet hat, durch 

Beratung die Handlungsweise der familiären Pflegeperson zu korrigieren und eine 

regelgemäße Mitarbeit an der Pflege und Behandlung der Patientin sicherzustellen, teils 

erfolgreich, teils erfolglos verlaufen. Belehrbarkeit der pflegenden Angehörigen hat sich 

nach Auskunft der Krankenschwester nicht voraussetzen lassen.  

Die Krankenschwester erzählt: Sie habe Aufklärung über die Regeln zur Lagerung 

der Patientin geleistet. Sie habe auf die Notwendigkeit verwiesen, ein Drehprogramm 

einzurichten. Die Aufmerksamkeit auf die Folgen des Drehens richtend, habe sie der 

Angehörigen erklärt: Zweifelsohne sei die Durchführung des Drehprogramms für die 

Seniorin mit Schmerz und für die familiäre Pflegeperson mit Belastung verbunden. Die 

mit der Durchführung des Drehprogramms verknüpfte Belastung der familiären 

Pflegeperson erläuternd, habe sie hinzugefügt: ĂSie müssen dadurch mehr leisten, mehr 

Zeit opfern am Tagñ1150 Die Krankenschwester verdeutlicht, die Belastung der familiären 

Pflegeperson als Belastung zeitlicher Art definiert zu haben. Hat sie jene Belastung auch 

als Belastung seelischer Art definiert? Sie äußert sich nicht. Sie schildert: Sie habe die 

Angehörige über die Folgen unterlassenen Drehens aufgeklärt. Sie habe erklärt: 

Unterlassenes Drehen führe zu einer sich verschärfenden Dekubitusbildung und zu einer 

länger währenden Dekubitusbehandlung. Unterlassenes Drehen sei folglich weder für 

die zu pflegende Person, noch für die pflegenden Personen von Nutzen. Den 

Ausführungen der Krankenschwester ist zu entnehmen: Sie hat die Bewältigung von 

Schmerzen infolge des Drehens verglichen mit der länger währenden Behandlung der 

verschärften Dekubitusbildung infolge unterlassenen Drehens als kleineres Übel 

dargestellt1151.   

Die Krankenschwester schildert: Die pflegende Angehörige habe es trotz Aufklärung 

über das Drehgebot und trotz Belehrung über die Folgen einer Verletzung des 

Drehgebotes zeitweilig unterlassen, sich am Drehprogramm zu beteiligen. Sie selber 

habe sich in der Folgezeit entschieden, die pflegende Angehörige gewähren zu lassen 
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und weitere das Drehgebot betreffende Belehrungsversuche einzustellen1152. Sie habe 

der Krankenpflegehelferin jene Entscheidung mitgeteilt1153 und sie habe jene 

Entscheidung umgesetzt1154. Die Krankenschwester erklärt sich in der Erzählzeit 

einerseits bereit, sowohl eine Schädigung der zu pflegenden Person1155 als auch eine 

Schädigung der familiären Pflegeperson in Kauf zu nehmen1156, wenn die pflegende 

Angehörige das mittlerweile vereinbarte Drehprogramm1157 nicht einhält1158. Sie erklärt in 

der Erzählzeit andererseits die Bereitschaft, das Engagement des Pflegepersonals 

erneut punktuell auszubauen, wenn die familiäre Pflegeperson es erneut unterlässt, sich 

am vereinbarten Drehprogramm zu beteiligen1159.  

Die Krankenschwester erzählt: Das Pflegepersonal habe auch Aufklärung über 

Möglichkeiten der Schmerzbehandlung geleistet. Es habe der Angehörigen zwei 

Möglichkeiten der Schmerzbehandlung benannt: Es habe für den Einsatz eines 

Schmerzmittels und für den Einsatz eines Schutzverbandes plädiert. Die familiäre 

Pflegeperson habe trotz Aufklärung über jene Möglichkeiten der Schmerzbehandlung 

Widerstand geleistet: zeitweilig im Falle des Plädoyers für den Einsatz eines 

Schutzverbandes, dauerhaft im Falles des Plädoyers für den Einsatz eines 

Schmerzmittels. Die Krankenschwester schildert erstens: Sie habe den Hinweis der 

familiären Pflegeperson auf die Schmerzen der Patientin als Versuch gedeutet, ihr zu 

erklªren, Ăwarum sie sie nicht gedreht hat"1160. Sie habe die familiäre Pflegeperson nicht 

nur belehrt, dass eine Verschlimmerung des Dekubitus Folge unterlassenen Drehens 

sei1161, sondern sie habe sie auch über die Möglichkeit aufgeklärt, zur Minderung der mit 

jedem Drehen verbundenen Schmerzen ein Schmerzmittel einzusetzen1162. Sie habe ihr 

geraten, der zu pflegenden Person einige Tropfen zu verabreichen, wenn sie der 

Auffassung sei, dass die mit dem Drehen verbundenen Schmerzen für die Patientin 

unerträglich seien1163. Die pflegende Angehörige habe jenen Rat nicht beherzigt, 

sondern habe es fortgesetzt unterlassen, der zu pflegenden Person ein Schmerzmittel 

zu verabreichen. Die Krankenschwester hat es möglicherweise unterlassen, sich der 

Krankenpflegehelferin zu bedienen, auf die pflegende Angehörige Einfluss zu nehmen. 

Die Krankenschwester schildert zweitens: Das Pflegepersonal habe die familiäre 

ïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïï 
1152

 vgl.: ebd.: 34. 
1153

 vgl.: ebd.: 34f. 
1154

 vgl.: ebd.: 33, 35. 
1155

 vgl.: ebd.: 36. 
1156

 vgl.: ebd.: 33. 
1157

 vgl.: ebd.: 20. 
1158

 vgl.: ebd.: 36. 
1159

 vgl.: ebd.: 51. 
1160

 ebd.: 33. 
1161

 vgl.: ebd.: 33. 
1162

 vgl.: ebd.: 40. 
1163

 vgl.: ebd.: 40f. 



 

168 

 

Pflegeperson über die Möglichkeit aufgeklärt, zur Minderung der mit jedem 

Verbandswechsel verknüpften Schmerzen einen ĂSchutzverband aus Gaze"1164 

anzulegen. Es habe der Angehörigen erklärt, dass der eigens besorgte Schutzverband 

aus Gaze angelegt werden muss, damit ein Verbandswechsel für die pflegebedürftige 

Person weniger schmerzhaft sei1165. Anfänglich habe die pflegende Angehörige es 

unterlassen, ihn anzulegen. Die Krankenpflegehelferin habe der Angehörigen gesagt: 

ĂAlso ich verstehe nicht, warum Sie das nicht machen, dann kºnnten wir es auch bleiben 

lassen"1166. Nach Aussage der Krankenschwester hat die Krankenpflegehelferin im 

Gespräch mit der Angehörigen erstens Unverständnis über deren Unterlassung zum 

Ausdruck gebracht, hat zweitens die Notwendigkeit koordinierten Handelns betont und 

hat drittens mit der Möglichkeit gedroht, dass sich das Personal der Unterlassung der 

familiären Pflegeperson anschließt, sollte sie das Koordinationsgebot fortgesetzt 

verletzen. Die Krankenschwester berichtet: Seitdem habe die Angehörige den 

Schutzverband angelegt1167. 

Die Krankenschwester berichtet: Sie habe weder der seitens der familiären Pflegeperson 

praktizierten Unterordnung des Privatlebens unter die Anforderungen häuslicher Pflege 

widersprochen, noch habe sie geraten, sich Urlaub von der Pflege zu verschaffen. Sie 

habe es unterlassen, der familiªren Pflegeperson Ăzu sagen: Sie m¿ssen mal raus"1168. 

Jene Unterlassung erläuternd, erklärt die Krankenschwester: Sie glaube, wenn die 

familiäre Pflegeperson es Ăals Lebensaufgabeñ1169betrachte, die häusliche Pflege bis 

zum Tod der zu pflegenden Person zu gewährleisten, dann entwickle die Angehörige 

sich künftig Schuldgefühle, wenn sie sich gegenwärtig Freizeit nehme1170. Möglich ist: 

Die Krankenschwester hat es auch unterlassen, der familiären Pflegeperson zu raten, 

eine psychologischen Behandlung in Anspruch zu nehmen.  

 

2.2.2.5.3. Die soziale Betreuung 

 

Haben beide Parteien, Angehörige und Pflegekräfte, Betreuung geleistet? Anzunehmen 

ist: Die familiäre Pflegeperson hat, mit der pflegebedürftigen Person unteragierend, 

informelle Betreuung geleistet1171. Nach Aussage der Krankenschwester haben die 

Pflegekräfte, mit der familiären Pflegeperson interagierend, in begrenztem Umfang 
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formelle Betreuung geleistet1172. Die Krankenschwester berichtet: Das Pflegepersonal 

habe sich in der Zeit während seiner Pflegeeinsätze nicht nur der Pflege der 

pflegebedürftigen Person gewidmet, sondern habe auch die Betreuung der familiären 

Pflegeperson übernommen. Es habe Konversation betrieben, Anwesenheit der 

pflegenden Angehörigen während der Einsatzzeiten vorausgesetzt1173. Es habe im 

Konversationsprozess allerdings die eigene Privatsphäre gewahrt: Es habe das eigene 

Privatleben aus Gesprächen mit der familiären Pflegeperson ausgeklammert. Die 

pflegende Angehörige habe dem Personal indessen mit ihren Berichten über die entfernt 

lebenden Kinder und Enkelkinder Einblicke in ihr Privatleben gestattet1174.  

Die Krankenschwester erklärt in der Erzählzeit: Es sei für sie persönlich ein Problem 

gewesen, sich auf Konversation mit einer familiären Pflegeperson einzulassen, die mit 

Regelmäßigkeit über informell erbrachte Pflegeleistungen berichtet habe
1175

. Sie habe 

jenes Problem bearbeitet, indem sie der Konversation mit der familiären Pflegeperson 

nach Möglichkeit ausgewichen sei1176. Wenn sie die Abwesenheit der familiären 

Pflegeperson in der Zeit während des eigenen Pflegeeinsatzes fördert, um der 

Konversation auszuweichen, dann gewährt und verwehrt sie der pflegenden 

Angehörigen eine Möglichkeit der Entlastung: Einerseits gewährt sie der pflegenden 

Angehörige die Möglichkeit, sich durch eine kurze Auszeit von informeller Pflege 

Entlastung zu verschaffen. Andererseits verwehrt sie der pflegenden Angehörige die 

Möglichkeit, sich durch Konversation mit ihr Entlastung zu verschaffen.   

 

2.2.2.5.4. Die Hilfen im Haushalt 

 
Haben beide Parteien, Angehörige und Pflegekräfte, zur Hausarbeit zählende 

Tätigkeiten verrichtet? Die Krankenschwester berichtet erstens: Die familiäre 

Pflegeperson habe nicht nur Pflege geleistet, sondern habe auch Hausarbeit 

verrichtet1177. Die Krankenschwester berichtet zweitens: Sie selber habe Ădie 

Waschschüssel"1178 nach beendeter Pflege im Badezimmer geleert. Jene Aufräumaktion 

ist im Falle einer bettlägerigen Person eine Tätigkeit, die sich einerseits durch die Nähe 

zur Hausarbeit, andererseits durch die Nähe zur Pflegearbeit auszeichnet.   

 

ïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïï 
1172

 vgl.: ebd.: 52. 
1173

 vgl.: ebd.: 36, 57. 
1174

 vgl.: ebd.: 39. 
1175

 vgl.: ebd.: 18, 57. 
1176

 vgl.: ebd.: 38. 
1177

 vgl.: EPI 2: 36; EPI 2.2: 7. 
1178

 EPI 2: 15. 



 

170 

 

2.3. Die Zukunft der Fallbearbeitung 

 
Die seitens der Krankenschwester in der Erzählzeit formulierten Prognosen über die 

Fallproblematik beziehen sich zum einen auf den Zustand der zu pflegenden Person 

und zum anderen auf die Beteiligung der pflegenden Angehörigen am Prozess der 

Sicherstellung der häuslichen Pflege.1179 Die Krankenschwester erklärt: Der Zustand der 

pflegebedürftigen Person unterliege beständig Schwankungen und infolgedessen sei 

deren Lebenserwartung schlecht vorherzusagen. Sie muss mit einem in Bälde 

eintretenden Tod rechnen. Deren heute eintretender Tod sei ebenso möglich wie deren 

Ănªchste Woche"1180 eintretender Tod. Die Krankenschwester schließt nicht aus, dass 

die Mitarbeit der familiären Pflegeperson in Zukunft erneut zu wünschen übrig lassen 

wird. Sie erklärt: Es sei möglich, dass die Angehºrige Ăwieder in eine Phase"
1181

 gerate, 

in der sie es unterlasse, sich am vereinbarten Drehprogramm zu beteiligen. 

Der seitens der Krankenschwester in der Erzählzeit offenbarte Plan zur Bearbeitung der 

Fallproblematik sieht die Fortsetzung des formellen Pflegeprogramms bis zum Tod der 

Seniorin vor1182.1183 Die Krankenschwester hat einen Ausbau des formellen 

Pflegeprogramms nicht ausgeschlossen. Einerseits erklärt die Krankenschwester: Ein 

Ausbau des formellen Pflegeprogramms sei vermeidbar, wenn sich die Angehörigen und 

namentlich die familiäre Pflegeperson ganz optimal an der Sicherstellung der häuslichen 

Pflege beteiligen würden1184 und mit dem Pflegekrªften Ăan einem Strick ziehen"1185 

würden. Andererseits erklärt die Krankenschwester: Ein Ausbau des formellen 

Pflegeprogramms sei unvermeidbar, wenn die Beteiligung der pflegenden Angehörigen 

wiederholt zu wünschen übrig lasse1186. Sie sei entschlossen, das formelle 

Pflegeprogramm um Einsätze zur Abendzeit zu erweitern, wenn sie erneut bemerke, 

dass die Mitarbeit der familiären Pflegeperson schwindet1187.  

Nach Auskunft der Krankenschwester ist das Engagement der Pflegekräfte mit dem Tod 

der Seniorin beendet worden1188. Die Krankenschwester sieht sich in der Zeit nach der 

Beendigung des formellen Pflegeprogramms in der zuvor formulierten Prognose 

bestätigt, dass jener Tod für die familiäre Pflegeperson keine Probleme erzeugen1189, 
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sondern Probleme lösen wird1190. Sie schildert: Sie habe erlebt, dass die Tochter, welche 

es spätestens seit dem neuerlichen Schlaganfall ihrer Mutter unterlassen habe, 

gemeinsame Spaziergänge mit ihrem Ehemann zu unternehmen1191, unmittelbar in der 

Situation des Sterbens gefasst gewesen sei, dass sie unmittelbar nach Eintreten des 

Todes Ăauf einmal ganz aufgeregt"1192 gewesen sei und dass sie am Nachmittag des 

Todestages ihrer Mutter zusammen mit ihrem Ehemann Ăwieder im Stªdtchen 

herummarschiert"1193 sei. 

 

2.4. Die Quintessenzen: Fallauswahl und Fallbearbeitung aus dem 

Blickwinkel der Pflegefachkraft 

 

2.4. Die Quintessenzen: Fallauswahl und Fallbearbeitung aus dem Blickwinkel der 

Pflegefachkraft 

 

Prozesse der Fallauswahl und Fallbearbeitung rekonstruierend, stellt die Pflegekraft die 

Arbeit im Falle einer Seniorin vor, die im Anschluss an eine Krankenhausbehandlung als 

ĂPflegefall nach Hause"1194 entlassen wurde: Hat die Pflegekraft auf einen Pflegeerfolg 

gehofft? Anzunehmen ist: Sie hat weniger Hoffnung auf Wiederherstellbarkeit 

selbständig betriebener Körperpflege, als vielmehr Hoffnung auf einstweilige 

Beherrschbarkeit ausgewählter Gefährdungspotentiale gehabt. Die Pflegekraft sieht sich 

in einem Fall engagiert, in dem informelle Pflege geleistet wird, die sie als 

verbesserungsbedürftig bewertet. Sie ist der Ansicht: Die informelle Pflege hätte besser 

sein können1195. Sie konstatiert eine Kumulation von Problemen: Sie begegnet 

einerseits einer Seniorin, die multimorbid ist, einen Schlaganfall erlitten hat, 

pflegebed¿rftig Ăwie ein Sªuglingñ1196 ist, einen Dekubitus hat, bettlägerig ist und an 

Schmerzen leidet
1197

. Sie begegnet andererseits einer Tochter, der sie unterstellt, durch 

die häusliche Pflege belastet zu sein. Sie hat unterstellt: Die Patientin hat eine geringe 

Lebenserwartung. Sie ist auf den Ernstfall, auf Sterben und Tod der Patientin, 

gedanklich vorbereitet gewesen. Der Ernstfall ist eingetreten: während eines 

Pflegeeinsatzes im häuslichen Kontext.  
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2.4.1. Handlungsbedingungen 

 

2.4.1.1. Bedürfnisse und Bedarf 

 

Deutlich wird: Die Pflegekraft ist sowohl mit Bedürfnissen der pflegebedürftigen Person, 

als auch mit Bedürfnissen der familiären Pflegeperson konfrontiert.1198 Die Pflegekraft ist 

nach eigener Darstellung bei der Versorgung der Patientin bemüht gewesen, die 

Körperpflege sicherzustellen, der Patientin Schmerzen zu ersparen1199 und einer 

Verschlechterung des Zustands der Patientin vorzubeugen. Es droht die Entstehung 

einer Lungenentzündung und die Verschlimmerung des Dekubitus.1200 Anzunehmen ist: 

Die Pflegekraft unterstellt der pflegebedürftigen Person ein Bedürfnis nach 

körperlicher Hygiene und Schmerzfreiheit sowie ein Bedürfnis nach Sicherheit im 

häuslichen Pflegekontext. Anzunehmen ist ferner: Die Pflegekraft unterstellt der 

pflegenden Angehörigen ein sich in der Beziehung zu der pflegebedürftigen Person 

niederschlagendes Bedürfnis nach sozialer Bindung. Die Pflegekraft weiß: Die 

Angehörige hat jahrelang, zeitweilig sogar Tag und Nacht Pflegeleistungen erbracht1201. 

Jenes pflegerische Engagement lässt auch auf verletzte Bedürfnisse schließen. Zu 

vermuten ist: Die Pflegekraft unterstellt der familiären Pflegeperson ein unbefriedigtes 

Bedürfnis nach Schlaf und ein durch Schlaf allein nicht zu befriedigendes Bedürfnis nach 

Erholung. Die Pflegekraft ist ferner vermutlich der Annahme: Das auf Seiten der 

familiären Pflegeperson bestehende Bedürfnis nach Gesellschaft lässt sich unter den 

gegebenen Umständen in den familiären Beziehungen nur begrenzt befriedigen. Die Zeit 

der informellen Pflege ist sowohl Zeit, die die familiäre Pflegeperson in Gesellschaft der 

in ihrer Kommunikationsfähigkeit beeinträchtigten pflegebedürftigen Person verbringt, als 

auch Abzug von Zeit, die die familiäre Pflegeperson in Gesellschaft des Ehemannes 

verbringen könnte. Des Weiteren ist die Pflegekraft vermutlich der Auffassung: Auf 

Seiten der familiären Pflegeperson besteht zeitweilig ein unbefriedigtes Bedürfnis nach 

Sicherheit in der häuslichen Pflege. Anzunehmen ist: Die familiäre Pflegeperson hat 

Angst, der pflegebedürftigen Person im Pflegeprozess Schmerzen zuzufügen, hat Angst, 

die Schmerzen der pflegebedürftigen Person zu erleben1202 und hat Angst, das Sterben 

der pflegebedürftigen Person alleine zu erleben. Die zeitweilige Weigerung der 

Angehörigen, Pflegeleistungen zu erbringen, die sich für die pflegebedürftige Person als 
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schmerzhaft erweisen können, verweist möglicherweise nicht nur auf ein Bedürfnis nach 

Sicherheit in der häuslichen Pflege, sondern auch auf das Bedürfnis nach sozialer 

Bindung an die pflegebedürftige Person. Die Pflegekraft ist vermutlich der Ansicht: Auf 

Seiten der familiären Pflegeperson besteht ein unbefriedigtes Bedürfnis nach sozialer 

Anerkennung für das Engagement in der häuslichen Pflege.  

Den Ausführungen der Pflegekraft kann entnommen werden: Sie nimmt Bedarf an 

technischen Pflegehilfsmitteln sowie Bedarf an persönlicher Hilfestellung im 

Rahmen der Sicherstellung der häuslichen Pflege wahr.1203 Sie erkennt sowohl auf 

Seiten der pflegebedürftigen Person, als auch auf Seiten der familiären Pflegeperson 

Bedarf an Hilfestellung an. Den auf Seiten der pflegebedürftigen Person bestehenden 

Hilfebedarf prüfend, ermittelt sie einen extrem hohen Bedarf an Pflege. Sie stellt Bedarf 

an informeller und formeller Pflege fest. Sie unterstellt einen steigenden Bedarf an 

formeller Pflege in Sachen Sicherstellung der häuslichen Pflege am Wochenende. Sie ist 

nach eigener Darstellung anfänglich der Auffassung: Es bedarf der formellen Pflege 

nicht am Wochenende, sondern lediglich an den verbleibenden Wochentagen. In der 

Folgezeit gelangt sie nach eigenen Angaben zu der Auffassung: Es besteht Bedarf an 

formeller Pflege auch am Wochenende. Sie unterstellt einen konstant bleibenden Bedarf 

an formeller Pflege in Sachen Sicherstellung der häuslichen Pflege an den 

verbleibenden Wochentagen. Sie hält ein formelles Pflegeprogramm mit einem 

Pflegeeinsatz pro Einsatztag, mit anfangs fünf Einsatztagen pro Woche, mit 

anschließend sieben Einsatztagen pro Woche für angezeigt. Den auf Seiten der 

familiären Pflegeperson bestehenden Hilfebedarf prüfend, konstatiert sie Bedarf an 

formeller Pflegeberatung sowie Bedarf an Übernahme von Pflegeleistungen. Sie hält 

eine Aufklärung über Pflegetechniken und technische Pflegehilfsmittel für erforderlich. 

Sie ist der Ansicht: Die familiäre Pflegeperson bedarf einer befristeten Auszeit von der 

Pflege. Der Bedarf an formeller Pflegeberatung endet mit dem Tod der pflegebedürftigen 

Person.  

 

2.4.1.2. Möglichkeiten und Grenzen familialen Engagements  

 

Die Pflegekraft weiß um die Existenz von Familienbeziehungen:1204 Die 

pflegebedürftige Person lebt mit der sie pflegenden Tochter und mit dem Ehemann jener 

Tochter in einer Haushaltsgemeinschaft. Die Pflegekraft geht vermutlich von der 

Annahme aus: Die Beziehung zwischen pflegebedürftiger Person und familiärer 

ïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïï 
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Pflegeperson ist nicht nur von räumlicher Nähe und von sozialer Nähe 

gekennzeichnet, sondern auch von emotionaler Nähe geprägt. Nach Auskunft der 

Pflegekraft besteht Ăein gutes Verhªltnisñ1205 zwischen pflegebedürftiger Person und 

familiärer Pflegeperson. Nach Aussage der Pflegekraft behandelt die familiäre 

Pflegeperson die pflegebed¿rftige Person Ăsehr liebevoll"1206.1207  

Das familiale Engagement, das sich im Prozess der Sicherstellung der häuslichen 

Pflege niederschlägt, ist nach Darstellung der Pflegekraft vornehmlich ein Engagement 

der zur Haushaltsgemeinschaft zählenden Angehörigen: Zentralfigur ist nach Angaben 

der Pflegekraft die familiäre Pflegeperson.1208 Die Pflegekraft ist vermutlich der 

Annahme: Die familiäre Pflegeperson engagiert sich im Rahmen der Sicherstellung der 

häuslichen Pflege auf Basis eines Gefühls der Zuneigung. Nach Auskunft der Pflegekraft 

beinhaltet das Engagement der familiären Pflegeperson die Mitwirkung an der 

Organisation des häuslichen Pflegeprozesses und die Beteiligung an der Produktion 

von Pflegeleistungen. Die familiäre Pflegeperson hat nach Aussage der Pflegekraft 

nicht nur jahrelang Pflege geleistet, sondern hat zeitweilig auch ĂTag und Nachtñ
1209

 

Pflegeleistungen erbracht1210. Deren Engagement wird nach Angaben der Pflegekraft 

durch das Engagement des Ehepartners stabilisiert: Er leistet nach Aussage der 

Pflegekraft informelle Unterstützung. Die Pflegekraft sieht sich veranlasst, das 

Engagement der familiären Pflegeperson zu beanstanden. Die Pflegekraft verweist auf 

Qualitätsmängel.1211 Nach Aussage der Pflegekraft hat die familiäre Pflegeperson es im 

Prozess der Sicherstellung einer besonderen Pflegeleistung, d.h. beim Betten und 

Lagern der Patientin, an Mitarbeit fehlen lassen: einerseits in der Zeit während des 

Pflegeeinsatzes, andererseits in der Zeit zwischen den Pflegeeinsätzen. Die familiäre 

Pflegeperson ist nach Einschªtzung der Pflegekraft einer Ăextremñ1212 hohen 

ĂBelastung"1213 sowohl körperlicher als auch seelischer Art ausgesetzt.1214 Jene 

Belastung ist nach Ansicht der Pflegekraft als Folge der Gewährung informeller Pflege 

zu betrachten1215.  
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2.4.1.3. Möglichkeiten und Grenzen eines Engagements der ambulanten 

Pflegeorganisation  

 

Die Möglichkeiten des Pflegepersonals, im Rahmen der ambulanten Pflegeorganisation 

auf beruflicher Basis Pflegeleistungen zu erbringen, sind strukturell bedingt 

begrenzt.1216 Deutlich wird: Eine auf den Körper der pflegebedürftigen Person zentrierte 

Pflege umfasst unter Umständen nicht nur die Körperpflege und die körperliche 

Untersuchung, sondern auch eine Dekubitusbehandlung. Am Beispiel des im Rahmen 

der Dekubitusbehandlung etablierten Pflegeprogramms wird auch deutlich: Die 

Einsatztage pro Woche unterliegen Beschränkungen. Pflegeeinsätze am Wochenende 

sind dem Notfall vorbehalten. Bei Bedarf lassen sich Pflegeeinsätze an sieben Tagen 

pro Woche absolvieren. Die Einsätze lassen sich nicht beliebig auf einen Einsatztag 

verteilen: Das Pflegepersonal kann bei Bedarf regelmäßig Pflegeeinsätze zu 

ausgewählten Tageszeiten durchführen: sei es zur Vormittagszeit, sei es zur Abendzeit. 

Pflegeeinsätze zur Nachtzeit sind dauerhaft vermutlich nicht machbar. Am Beispiel des 

im Rahmen der Dekubitusbehandlung etablierten Pflegeprogramms wird ferner deutlich: 

Die Anzahl der Einsätze pro Einsatztag lässt sich nur begrenzt erhöhen. Ein Einsatz 

pro Einsatztag gilt als normal. Zwei Einsätze pro Einsatztag sind bedingt machbar. Auch 

die Zeit pro Einsatz lässt sich nur begrenzt ausdehnen: Die Pflegekraft kann im 

Pflegefall unmöglich Einsätze durchführen, die vierundzwanzig Stunden währen. Sie 

kann nach eigenen Angaben im Einzelfall jeweils eine Dreiviertelstunde pro Einsatz 

reservieren
1217

. Sie kann den Vollzug von Pflegeleistungen, die für die Patientin 

schmerzhaft sind, nach eigenen Angaben allerdings nicht unterbrechen und Ăeine 

Stunde warten, bis sie sich wieder regeneriert hat"1218. Die Überschreitung der 

reservierten Zeit ist möglichst zu vermeiden.  

Strukturell bedingt begrenzt sind auch die Möglichkeiten des Pflegepersonals, im 

Rahmen der ambulanten Pflegeorganisation auf beruflicher Basis pflegenahe 

Leistungen zu übernehmen. Deutlich wird: Das Pflegepersonal kann pflegenahe 

Beratungsleistungen übernehmen.1219 Es kann im Rahmen der Pflegeberatung über 

Pflegestandards aufklären: über die Möglichkeit, bei der häuslichen Pflege einer 

bettlägerigen Patientin ein der Arbeitserleichterung dienendes technisches 

Pflegehilfsmittel (ein Krankenhausbett) einzusetzen, und über die Notwendigkeit, bei der 

häuslichen Pflege einer bettlägerigen Patientin mit Dekubitus für ein der Druckentlastung 
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dienendes formelles und informelles Pflegeprogramm zu sorgen. Es kann im Rahmen 

der Pflegeberatung auch über Standards der Schmerzbehandlung aufklären. Das 

Pflegepersonal hat zwar die Möglichkeit, beratend tätig zu werden, hat aber keine 

Garantie dafür, dass Angehörige seiner Beratung Folge leisten: Es kann Angehörige 

weder anweisen, (in einer Regeln formeller Pflege gemäßen Weise) informelle Pflege zu 

leisten, noch kann es Angehörige anweisen, technische Pflegehilfsmittel einzuführen. 

Nach eigener Darstellung begegnet die Pflegekraft im Einzelfall einer Angehörigen, die 

sich nicht (widerstandlos) hat beraten lassen. Den Ausführungen der Pflegekraft ist zu 

entnehmen: Das Pflegepersonal kann in begrenztem Umfang auch pflegenahe 

Betreuungsleistungen übernehmen:1220 Pflege und pflegenahe Betreuung, sei es 

Konversation, sei es Trost und Ermunterung lassen sich im Verlauf eines 

Pflegeeinsatzes verbinden. Das Pflegepersonal kann ferner begrenzt pflegenahe 

Hausarbeiten verrichten:1221 Pflegenahe Hausarbeiten im Verlauf eines Pflegeeinsatzes 

erledigend, kann die Pflegekraft nach getaner Pflegearbeit etwa Aufräumarbeiten 

übernehmen, die auf den eigenen Arbeitsplatz und den eigenen Arbeitsprozess 

beschränkt bleiben (Leeren des Waschschüssel). 

Nicht nur die auf Seiten des Pflegepersonals bestehenden Möglichkeiten die 

pflegebedürftige Person zu unterstützen, sondern auch die auf Seiten des 

Pflegepersonals bestehenden Möglichkeiten zur Unterstützung der familiären 

Pflegeperson sind strukturbedingt begrenzt. Der Pflegeeinsatz eröffnet in begrenztem 

Umfang Möglichkeiten, pflegende Angehörige zu unterstützen: etwa durch die 

Übernahme von Pflegeleistungen.1222 Das Pflegepersonal kann von der Möglichkeit 

Gebrauch machen, formelle Pflege zu leisten und der familiären Pflegeperson für die 

Dauer des Pflegeeinsatzes eine Auszeit von informeller Pflege zu bieten. Macht das 

Pflegepersonal von jener Möglichkeit Gebrauch, gewährt es der familiären Pflegeperson 

pflegefreie Zeit. Die Pflegekraft ist der Ansicht: Eine auf den Pflegeeinsatz beschränkt 

bleibende Auszeit von informeller Pflege bietet der Angehörigen keinen nennenswerten 

Spielraum, sich zu erholen, stellt aber die einzig pflegefreie Zeit pro Tag dar, da die 

Angehºrige Ăden Rest des Tages immer alles übernehmen muß [sic.]"1223. Nach 

Auffassung der Pflegekraft eröffnet nicht Pflegeeinsatz, sondern der Tod der 

pflegebedürftigen Person der familiären Pflegeperson die Möglichkeit einer effektiver 

Entlastung: die Mºglichkeit der ĂErlºsung"1224.  
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2.4.1.4. Rechte und Pflichten der Pflegekraft  

 

Am Beispiel des eigenen Bemühens, eine Verschlimmerung der Dekubitusbildung zu 

vermeiden, verdeutlicht die Pflegekraft: Die Verpflichtung, im Rahmen sachlicher 

Notwendigkeiten und organisatorischer Möglichkeiten Pflegearbeit zu leisten, kann die 

Anforderung umfassen, körperlich und seelisch belastende Pflegeleistungen zu 

übernehmen.1225 Die Verpflichtung zur Pflegearbeit beinhaltet zugleich die Verpflichtung 

zur Koordinationsarbeit. Die Pflegekraft ist nach eigener Darstellung auch in der 

Interaktion mit Angehörigen gefordert, Koordinationsleistungen zu erbringen.1226 Es gilt 

zu klären: Was sind unter den gegebenen Umständen (un)realistische Zielsetzungen? 

Soll im Falle der häuslichen Pflege einer bettlägerigen Patientin ein der 

Arbeitserleichterung dienendes technisches Pflegehilfsmittel, ein Krankenhausbett, 

eingesetzt werden? Ist es Aufgabe der Angehörigen, es zu besorgen? Welche 

persönlichen Hilfestellungen sind zu leisten? Welche Pflegeleistungen übernehmen die 

Angehörigen im Falle einer bettlägerigen Patientin mit Dekubitus? Welche Aufgaben 

nehmen die Pflegekräfte wahr? Was sind Zeiten informeller Pflege? Was sind Zeiten 

formeller Pflege? Die Verpflichtung zur Pflegearbeit schließt auch die Verpflichtung zur 

Fehlerarbeit ein. Es gilt, Fehler zu vermeiden und Fehler zu bearbeiten, die sich für die 

pflegebedürftige Person als folgenschwer erweisen können.
1227

 Gefahren für Leib und 

Leben der Patientin sind nach Möglichkeit abzuwehren. Die Pflegekraft hat nach eigener 

Darstellung wahrgenommen, dass die Patientin den Vollzug ausgewählter 

Pflegeleistungen (Betten und Lagern) mitunter als schmerzhaft empfunden hat. Aus 

Sicht der Pflegekraft ist der Vollzug jener Pflegeleistungen unter den gegebenen 

Umständen (Bettlägerigkeit und Dekubitus) zwecks Gefahrenabwehr fachlich indiziert 

gewesen. Würde die Pflegekraft es unterlassen, jene der Gefahrenabwehr dienenden 

Pflegeleistungen zu verrichten, würde sie einen Handlungsfehler begehen, der sich für 

die pflegebedürftige Person als folgenschwer erweisen kann.  

Der Hauptauftrag der Pflegekraft besteht darin, sich im Rahmen fachlicher 

Notwendigkeiten und organisatorischer Möglichkeiten an der Sicherstellung der 

häuslichen Pflege zu beteiligen. Er hat eine Ergänzung erfahren: Nachdem die 

Gemeinde als Träger des gemeindlichen Pflegedienstes die Entscheidung gefällt hat, 

dass für ausgewählte Pflegeleistungen künftig Gebühren zu erheben sind und dass die 

Höhe der finanziellen Selbstbeteiligung von der praktischen Selbstbeteiligung abhängig 
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zu machen ist, ist es Aufgabe der Pflegekraft geworden, im jedem Einzelfall zu 

entscheiden: Ist das Verfahren zur finanziellen Selbstbeteiligung zu eröffnen? Lassen 

sich die im Rahmen der finanziellen Selbstbeteiligung zu tragenden Pflegekosten 

senken, da eine von Angehörigen geleistete praktische Selbstbeteiligung an der Pflege 

im Rahmen der Pflegeeinsätze erkennbar ist?1228 

Der Pflicht des Pflegepersonals, seine Arbeitskraft zu wahren, entspricht einerseits ein 

Recht auf Freizeit, das sich am Ende des Arbeitstages und am Wochenende realisieren 

lässt, andererseits ein Recht auf Arbeitserleichterung, das sich durch Nutzung 

technischer Pflegehilfsmittel verwirklichen lässt.1229 Im Einzelfall steht ein 

Krankenhausbett zur Verfügung. Steht auch eine informelle Hilfskraft zur Verfügung, die 

in der Zeit während der Pflegeeinsätze persönliche Hilfestellung leistet? Deutlich wird: 

Das Recht auf Arbeitserleichterung lässt sich in der Zeit während der Pflegeeinsätze 

nicht nur durch Nutzung informeller Hilfe, sondern auch durch Verzicht auf Nutzung 

informeller Hilfe realisieren. Die pflegende Angehörige gilt als kompliziert. Sie leistet in 

der Zeit während der Pflegeeinsätze (nicht) regelmäßig Hilfestellung. Wenn sie in der 

Zeit während der Pflegeeinsätze persönliche Hilfestellung leistet, dann erleichtert deren 

Engagement die Arbeit des Pflegepersonals zwar in körperlicher Hinsicht, erschwert die 

Arbeit des Pflegepersonals aber unter Umständen in seelischer Hinsicht.1230  

 

2.4.1.5. Rechte und Pflichten der Angehörigen  

 

Die Pflegekraft bezweifelt nicht, dass pflegende Angehörige ein Recht auf Freizeit 

haben. Sie bezweifelt vielmehr, dass pflegende Angehörige jenes Recht auf Freizeit de 

facto realisieren können, wenn die Pflege im häuslichen Kontext sichergestellt werden 

soll. Ist die Pflegekraft der Ansicht, dass Pflege selbstverständlich ist und als 

Selbstverständlichkeit stillschweigend zu leisten ist1231, bestreitet sie nicht nur, dass 

pflegende Angehörige ein Recht auf soziale Anerkennung informeller Pflege haben, 

sondern bestreitet auch, dass pflegende Angehörige das Recht haben, jene 

Anerkennung von ihr einzufordern.1232  

Anzunehmen ist: Wenn die Pflege im häuslichen Kontext gewährleistet werden soll, 

dann sind Angehörige aus Sicht der Pflegekraft bedingt gefordert, sich an der 
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Organisation des häuslichen Pflegeprozesses zu beteiligen.1233 Die Pflegekraft hegt 

wahrscheinlich den Anspruch: Angehörige sollen die Pflegekraft um formelle 

Unterstützung bitten, wenn sie der Ansicht sind, dass es zwecks Sicherstellung der 

häuslichen Pflege jener formellen Unterstützung bedarf, welche die Pflegekraft bietet. 

Anzunehmen ist ferner: Wenn die Pflege im häuslichen Kontext erfolgen soll, dann sind 

Angehörige aus Sicht der Pflegekraft auch bedingt gefordert, an der Produktion von 

Pflegeleistungen mitzuwirken.1234 Die Pflegekraft hat wahrscheinlich den Anspruch: 

Angehörige sollen bei Bedarf vorrangig vor formeller Pflege und gemäß formeller 

Pflegeberatung informelle Pflege leisten. Angehörige sollen bedarfsweise 

Pflegeleistungen übernehmen, die sich aus Sicht der Pflegekraft auch von Personen 

ausführen lassen, die keine Pflegeausbildung besitzen. Nach Auffassung der Pflegekraft 

lassen sich die Körperpflege einer bettlägerigen Person, das Füttern, das Betten und 

Lagern einer bettlägerigen Person und die Dekubitusbehandlung zu jenen 

Pflegeleistungen zählen, die Angehörige teils ohne Anleitung, teils nach Anleitung 

übernehmen können. Die Pflegekraft hegt wahrscheinlich nicht nur Ansprüche in Bezug 

auf informelle Pflegeleistungen, sondern auch Ansprüche mit Bezug auf Zeiten 

informeller Pflege.  

 

 Pflegende Angehörige sind aus Sicht der Pflegekraft verpflichtet, in Zeiten 

zwischen den Einsätzen des Personals bedarfsweise Pflege zu leisten. Sie 

sollen die außerhalb der regulären Arbeitszeiten des Personals anfallenden 

Pflegeleistungen selber verrichten: die Pflege zur Nachmittagszeit, die Pflege zur 

Nachtzeit, die Pflege am Wochenende. Sie sollen zwischenzeitlich erforderliche 

Pflegeleistungen verrichten, ohne sich durch Schmerzen der pflegebedürftigen 

Person abschrecken zu lassen.  

 

 Sind Angehörige aus Sicht der Pflegekraft auch verpflichtet, in Zeiten während 

der Einsätze des Personals Pflege zu leisten? Die Pflegekraft ist der Auffassung: 

Angehörige sollen in Zeiten während der Einsätze Hilfe leisten, soweit sie das als 

nötig und möglich erachtet. Sie prüft: Sind Angehörige abkömmlich? Ist deren 

Mithilfe nötig, um sich selber eine (körperliche) Entlastung zu verschaffen? Ist 

deren Mithilfe möglich, ohne sich selber eine (seelische) Belastung aufzubürden 

und ohne die Angehörigen zu überfordern? 
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 Die Pflegekraft verdeutlicht: Sie behält sich im Einzelfall die Möglichkeit vor, zu 

entscheiden, ob eine unterlassene Hilfestellung in der Zeit während eines 

Einsatzes einen Fall entschuldigten oder unentschuldigten Fehlens darstellt. 

Die Pflegekraft ist der Ansicht: Wenn die entfernt lebenden Kinder und 

Enkelkinder zu Besuch sind, dann ist die Angehörige unabkömmlich und dann 

lässt sich deren unterlassene Hilfestellung während eines Einsatzes als Fall 

entschuldigten Fehlens betrachten. 

  

 Die Pflegekraft vertritt vermutlich die Auffassung: Angehörige sollen ihr in der Zeit 

während eines Einsatzes unter Umständen unaufgefordert behilflich sein. Sie ist 

möglicherweise auch der Auffassung: Angehörige sollen ihr unter Umständen 

zumindest unaufgefordert anbieten, in der Zeit während der Einsätze 

Hilfestellung zu leisten, und sollen es ihr überlassen, jenes Angebot dankend 

anzunehmen oder dankend abzulehnen. 

 

Unterhält die Pflegekraft auch Ansprüche hinsichtlich der Wahl der familiären 

Pflegeperson? Anzunehmen ist: Sie betrachtet es vornehmlich als Aufgabe eines 

Familienangehörigen weiblichen Geschlechts, den Körper eines pflegebedürftigen 

Familienmitgliedes zu pflegen.1235 Der seitens der Pflegekraft gehegte Anspruch, dass 

Angehörige bei Bedarf vorrangig vor formeller Pflege informelle Pflege leisten, wenn 

Pflege im häuslichen Kontext sichergestellt werden soll, ist organisationsstrukturell 

verankert. Er hat mit der seitens der Gemeinde eingeleiteten Veränderung der 

Finanzierung des gemeindlichen Pflegedienstes, der Verknüpfung von finanzieller und 

praktischer Selbstbeteiligung, eine strukturelle Verfestigung erfahren.1236  

 

2.4.1.6. Fehler: Möglichkeit und Fakt  

 

Jeder kann jederzeit versehentlich einen Fehler machen. Die Pflegekraft weiß um die 

Heterogenität der Fehlermöglichkeiten im Kontext ambulanter Pflege. Die Pflegekraft 

ist sich bewusst: Es besteht jederzeit die Möglichkeit, dass sie irrtümlicherweise einen 

Deutungsfehler begeht. Die Pflegekraft ist gefordert, Deutungen zu entwickeln und s ich 

zwischen Deutungsalternativen zu entscheiden. Die Belastung von Angehörigen, der 

Wunsch nach formeller Unterstützung und der Bedarf an formeller Unterstützung sind 

interpretationsbedürftige Größen. Als interpretationsbedürftige Größen sind sie anfällig 

ïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïï 
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für Deutungsfehler.1237 Den Ausführungen der Pflegekraft ist zu entnehmen: Sie hat 

sich im Verlauf der Fallbearbeitung wiederholt gefordert gesehen, 

Kommunikationsleistungen der Angehörigen zu deuten. Die Angehörige hat einerseits 

von der Vielzahl erbrachter informeller Pflegeleistungen berichtet. Andererseits hat die 

Angehörige darauf verwiesen, dass es für sie ein Problem darstellt, eine ausgewählte 

informelle Pflegeleistung zu erbringen, die im Rahmen der Pflege und Behandlung der 

bettlägerigen Patientin fachlich indiziert ist: das Betten und Lagern. Die Angehörige hat 

darauf hingewiesen, dass die zu pflegende Person den Vollzug jener Pflegeleistung als 

schmerzhaft empfindet. Sind jene Kommunikationsleistungen als Ausdruck eines 

Wunsches nach formeller Unterstützung zu interpretieren: eines Wunsches nach 

formeller Pflege oder eines Wunsches nach formeller Pflegeberatung? Sind jene 

Kommunikationsleistungen als Anzeichen für die Belastung und das 

Belastungsempfinden der Angehörigen zu deuten? Sind sie als Hinweis auf Bedarf an 

formeller Unterstützung zu betrachten? Die Pflegekraft hat sich nach eigener Darstellung 

im Verlauf der Fallbearbeitung wiederholt gefordert gesehen, den Bedarf an formeller 

Unterstützung einzuschätzen: Ist der Bedarf an formeller Pflege gestiegen? Ist der 

Bedarf an formeller Pflege in einem Maße gestiegen, dass eine erhöhte Anzahl von 

Einsätzen pro Einsatztag und/oder eine erhöhte Anzahl von Einsatztagen pro Woche 

angezeigt ist? Ist formelle Pflege am Wochenende erforderlich? Besteht nicht nur Bedarf 

an formeller Pflege, sondern auch Bedarf an formeller Pflegeberatung, um informelle 

Pflegeleistungen zu wahren und zu mehren? 

Die Pflegekraft hat nach eigener Darstellung Fehler als Faktum erlebt. Sie ist der 

Auffassung: Die familiäre Pflegeperson hat es wiederholt unterlassen, in der Zeit 

zwischen den Einsätzen des Personals Pflegeleistungen zu erbringen, die im Rahmen 

der Pflege und Behandlung der bettlägerigen Patientin fachlich indiziert gewesen sind 

(Betten und Lagern). Die Angehörige hat aus Sicht der Pflegekraft einen Pflegefehler 

begangen: einen Handlungsfehler im Rahmen der Pflegearbeit.1238 Hat nicht nur die 

pflegende Angehörige, sondern auch die Pflegekraft einen Fehler im Rahmen der Pflege 

und Behandlung der bettlägerigen Patientin begangen? Hat sie die Verschlimmerung 

des Dekubitus als vermeidbare Komplikation betrachtet, ist sie gefordert gewesen, auch 

die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass zeitweilig mangelndes eigenes Engagement 

zur Verschlimmerung des Dekubitus beigetragen haben kann.1239  
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 Die Ausführungen der Pflegekraft lassen vermuten: Sie hat den sich 

verschlimmernden Dekubitus zwar wahrgenommen, es aber unterlassen, sich 

unverzüglich mit der Angehörigen über das informelle Pflegeprogramm zu 

verständigen. Hat sie den Bedarf an formeller Pflegeberatung unterschätzt? Wäre 

eine unverzüglich geleistete Pflegeberatung angezeigt gewesen? 

 

 Die Ausführungen der Pflegekraft lassen auch vermuten: Sie hat erste Anzeichen 

für eine Verschlimmerung des Dekubitus zwar wahrgenommen, es aber 

unterlassen, das formelle Pflegeprogramm unverzüglich auszubauen. Hat sie den 

Bedarf an formeller Pflege unterschätzt? Wäre ein unverzüglicher Ausbau des 

formellen Pflegeprogramms angezeigt gewesen? 

 

Die Pflegekraft hat es vermutlich wiederholt unterlassen, die Angehörige zur rechten Zeit 

über Ansprüche aufzuklären, die sie an deren Engagement im Rahmen der 

Sicherstellung der häuslichen Pflege unterhält.
1240

 Wenn sie es versäumt hat, die 

Angehörige rechtzeitig sowohl über Ansprüche an deren Mitwirkung in der Zeit während 

eines Einsatzes als auch über Ansprüche an deren Beteiligung in der Zeit zwischen den 

Einsätzen aufzuklären, dann hat sie Kommunikationsfehler begangen: 

Handlungsfehler im Rahmen der Koordinationsarbeit. 

 

2.4.2. Handlungsziele  

 

Anzunehmen ist: Die Pflegekraft ist bestrebt gewesen, einen Beitrag zur Sicherung der 

Lebensqualität auf Seiten der pflegebedürftigen Person zu leisten. Ihr soll einerseits 

ermöglicht werden, solange wie möglich in der eigenen Häuslichkeit zu leben. Ihr soll 

andererseits ermöglicht werden, in der eigenen Häuslichkeit zu sterben. Zu unterstellen 

ist: Die Pflegekraft nimmt zwei Gefährdungspotentiale wahr. Erstens kann sich der 

körperliche Zustand der bettlägerigen Patientin jederzeit in lebensbedrohlicher Weise 

verschlechtern. Es droht sowohl die Verschlimmerung des Dekubitus als auch die 

Entstehung einer Lungenentzündung. Zweitens ist das familiäre Engagement gefährdet. 

Die Pflegekraft ist vermutlich der Auffassung: Trotz der "Belastung" der pflegenden 

Angehörigen besteht zwar nicht die Gefahr eines Abbruchs der informellen Pflege . 

Es gibt keine Veranlassung, an der Bereitschaft der pflegenden Angehörigen zu 

zweifeln, die häusliche Pflege bis zum Tod der pflegebedürftigen Person fortzusetzen. 
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Aber wegen der Belastung der pflegenden Angehörigen besteht erhöhte Gefahr eines 

Ausfalls der familiären Pflegeperson1241.1242 Wenn es in der Phase mit extrem hoher 

Pflegebedürftigkeit zu einem Ausfall der familiären Pflegeperson kommt, dann ist die 

Fortsetzung der häuslichen Pflege gefährdet. Anzunehmen ist: Bei Ausfall der familiären 

Pflegeperson bleibt die familiale Pflegerolle vakant. Weder auf der Ebene des familialen 

Netzes, noch auf der Ebene der ambulanten Pflegeorganisation gibt es eine 

Ersatzlösung. Aus Sicht der Pflegekraft besteht allerdings nicht nur die Gefahr, dass die 

Angehörige als Pflegeperson komplett ausfällt, sondern auch die Gefahr, dass sie als 

Pflegeperson partiell ausfällt. Die Pflegekraft befürchtet, dass die pflegende Angehörige 

erneut die Bereitschaft aufkündigt, eine ausgewählte, im Rahmen der Pflege und 

Behandlung der bettlägerigen Person fachlich indizierte Pflegeleistung zu übernehmen: 

das Betten und Lagern.
1243

  

Zu unterstellen ist das Bemühen der Pflegekraft, die Qualität der Pflegearbeit zu 

sichern:1244 Nach Möglichkeit soll Sicherheit für Leib und Leben der pflegebedürftigen 

Person gewährleistet werden. Eine Verschlechterung des körperlichen Zustands der 

Patientin soll möglichst vermieden werden. Nach Möglichkeit soll ein für die Patientin 

schmerzfreier Vollzug fachlich indizierter Pflegeleistungen gewährleistet sein. Zu 

unterstellen ist ferner das Bestreben der Pflegekraft, die Qualität des Pflegeprozesses 

zu sichern:1245 Nach Möglichkeit soll sowohl die Arbeitskraft auf Seiten des 

Pflegepersonals, als auch die Arbeitskraft auf Seiten der pflegenden Angehörigen 

gewahrt werden. Die pflegende Angehörige soll nach Möglichkeit entlastet werden. 

Entlastung ist nach Angaben der Pflegekraft sowohl durch Einsatz eines technischen 

Pflegehilfsmittels, als auch durch Übernahme von Pflegeeinsätzen möglich. Im Falle des 

Einsatzes eines technischen Pflegehilfsmittels können beide Parteien, Angehörige und 

Pflegepersonal, gleichermaßen entlastet werden. Im Falle der Übernahme des 

Pflegeeinsatzes ist dagegen die Entlastung der einen Partei mit der Belastung der 

anderen Partei verbunden. Deutlich wird: Wenn die Pflegekraft der Angehörigen für die 

Dauer des Pflegeeinsatzes Entlastung in Gestalt pflegefreier Zeit bietet, dann verwirft sie 

eine Möglichkeit, die eigene körperliche Belastung zu mindern, und wählt eine 

Möglichkeit, die es ihr allenfalls erlaubt, die eigene seelische Belastung zu reduzieren, 

soweit diese mit der konfliktträchtigen Beziehung zu jener Angehörigen assoziiert ist. Die 

Pflegekraft ist sich einerseits der Begrenztheit der Möglichkeiten bewusst, Entlastung 

durch Übernahme von Pflegeeinsätzen zu bieten. Andererseits befürchtet sie: Die 
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Übernahme von Pflegeeinsätzen kann nicht nur zu einer Stärkung, sondern auch zu 

einer Schwächung familialen Engagements führen. Sie verdeutlicht: Jene Befürchtung 

hat der Entscheidung zugrunde gelegen, in der Phase des verschlimmerten Dekubitus 

zunächst nur die Anzahl der Einsatztage pro Woche, nicht aber sofort die Anzahl der 

Einsätze pro Einsatztag zu erhöhen. Formelle Pflegeberatung leistend, ist sie vermutlich 

bestrebt gewesen, das Engagement der Angehörigen nicht nur zu wahren, sondern auch 

zu mehren. Nach Darstellung der Pflegekraft soll eine Vergeudung von Arbeitskraft auf 

Seiten des Personals möglichst vermieden werden.1246 Aus Sicht der Pflegekraft ist zu 

beachten: Nach Möglichkeit sollen nicht mehr Einsätze als nötig geleistet werden. 

Einsätze sollen nach Möglichkeit nicht länger als nötig dauern und für Einsätze soll 

möglichst nicht mehr Personal als nötig einplant werden.  

Lässt sich auf Seiten der Pflegekraft auch das Bemühen um Sicherung der Qualität des 

Arbeitsklimas erkennen? Zu unterstellen ist das Bestreben der Pflegekraft, die Qualität 

des Arbeitsklimas nicht unnötig zu gefährden.1247 Sie hat der Angehörigen nach eigener 

Aussage zu Beginn der Fallbearbeitung versprochen, die Entscheidung wider die 

Übernahme des Wochenenddienstes aufzuheben, sofern sie einen Bedarf an formeller 

Pflege am Wochenende feststellt. Sie hat nach eigener Auskunft ferner versucht, der 

Angehörigen Einblick in Zielsetzungen ambulanter Pflege zu geben, ohne Hoffnungen zu 

wecken, die zu erfüllen, sie nicht garantieren kann. Sie verdeutlicht: Sie erlebt die in 

Relation zu jener Angehörigen entwickelte Arbeitsbeziehung als belastet und ist bereit, 

die Gebührenordnung, die für ausgewählte Pflegeleistungen eingeführt worden ist, nicht 

wortgetreu, sondern sinngemäß auszulegen, um eine steigende Belastung jener ohnehin 

belasteten Arbeitsbeziehung möglichst zu vermeiden. Laut Gebührenordnung lässt sich 

die finanzielle Selbstbeteiligung an den Kosten ausgewählter Pflegeleistungen senken, 

wenn Angehörige durch eine praktische Selbstbeteiligung während der Pflegeeinsätze 

zur Sicherstellung der Pflege beitragen. Bei buchstabengetreuer Auslegung lässt sich 

lediglich deren Mitarbeit während eines Pflegeeinsatzes als praktische Hilfe bewerten. 

Bei sinngemäßer Auslegung lässt sich hingegen auch deren Vorarbeit für einen 

Pflegeeinsatz als praktische Hilfe würdigen.  

 

 Sie befürchtet vermutlich: Im Falle einer buchstabengetreuen Auslegung der 

Gebührenordnung geht eine durch informelle Hilfestellung realisierbare 

finanzielle Entlastung der Angehörigen mit einer steigenden Belastung der 

Arbeitsbeziehung einher, wenn die eigene seelische Belastung durch den 

Kontakt mit der Angehörigen erhöht wird. 
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 Sie hofft vermutlich: Im Falle einer sinngemäßen Auslegung der 

Gebührenordnung geht eine durch Verzicht auf informelle Hilfe während der 

Einsatzzeiten realisierbare  seelische Entlastung der eigenen Person mit einer 

Entlastung der Arbeitsbeziehung einher, ohne zu einer gesteigerten finanziellen 

Belastung der Angehörigen zu führen.  

 

Die Pflegekraft verdeutlicht: Einen Mangel an informellem Engagement in der Zeit 

während der Einsätze wahrnehmend, hat sie zwar eine Störung des persönlichen 

Friedens erlebt, hat aber versucht, den Anschein sozialen Friedens am Arbeitsplatz 

aufrecht zu erhalten. Sie hat vermutlich abgewogen: Ist es unter den gegebenen 

Umständen eher angeraten, auf die Mitarbeit der Angehörigen in der Zeit während der 

Einsätze zu verzichten, als deren Mitarbeit während der Einsätze einzufordern? Die 

Pflegekraft verdeutlicht ferner: Einen Mangel an informellem Engagement in der Zeit 

zwischen den Einsätzen wahrnehmend, hat sie eine erneute Störung des persönlichen 

Friedens erlebt, hat aber keinen erneuten Versuch unternommen, den Anschein sozialen 

Friedens am Arbeitsplatz aufrecht zu erhalten. Sie hat vermutlich wiederum abgewogen: 

Ist es unter den gegebenen Umständen eher angeraten, die Mitarbeit der Angehörigen in 

der Zeit zwischen den Einsätzen einzufordern, als auf deren Mitarbeit zwischen den 

Einsätzen zu verzichten? Den Ausführungen der Pflegekraft ist zu entnehmen: Sie hat 

das Streitgespräch mit der Angehörigen riskiert. Unter Hinweis auf die Verschlimmerung 

des Dekubitus hat sie der familiären Pflegeperson zu verstehen gegeben, dass die 

bettlägerige Patientin einen Schaden erlitten hat. Unter Hinweis auf mangelnde Qualität 

informeller Pflege beim Betten und Lagern der Patientin hat sie der familiären 

Pflegeperson ferner zu verstehen gegeben, dass sie ihr die Schuld für jene Schädigung 

zuweist. Den Ausführungen der Pflegekraft kann auch entnommen werden: Sie hat sich 

in Anbetracht der Verschlimmerung des Dekubitus veranlasst gesehen, das formelle 

Pflegeprogramm auszubauen.  
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2.4.3. Handlungsstrategien 

 

2.4.3.1. Handlungsstrategien im Rahmen der Pflegearbeit 

 

Zu unterstellen ist: Die Pflegekraft hat, das formelle Pflegeprogramm einrichtend, den 

Arbeitsaufwand des Pflegepersonals begrenzt.1248 Sie hat nach eigener Darstellung die 

Arbeitszeiten und die Arbeitsleistungen beschränkt. Sie hat fünfundvierzig Minuten Zeit 

pro Einsatz reserviert. Sie hat jene Einsatzzeit erstens für jeweils einen Einsatz pro 

Einsatztag vorgemerkt: für einen Einsatz zur Vormittagszeit. Sie hat jene Einsatzzeit 

zweitens an allen regulären Einsatztagen (Montag bis Freitag) freigehalten: im Verlaufe 

der Fallbearbeitung auch an den außergewöhnlichen Einsatztagen (Samstag und 

Sonntag). Sie hat ausgewählte Pflegeleistungen (Körperpflege, Betten und Lagern, 

Dekubitusbehandlung) im Rahmen eines Pflegeeinsatzes mit ausgewählten pflegenahen 

Leistungen kombiniert: Sie hat pflegenahe Beratungsleistungen und pflegenahe 

Hausarbeiten im Verlaufe eines Pflegeeinsatzes teils zeitgleich, teils zeitversetzt zu 

Pflegeleistungen erbracht.1249 Sie hat eigenem Bekunden nach auch die Personalmenge 

pro Einsatz beschränkt: Sie hat im Verlauf der Fallbearbeitung entschieden, nur noch ein 

Belegschaftsmitglied pro Einsatz einzuplanen.  

Zu unterstellen ist ferner: Die Pflegekraft hat sich bemüht, den Arbeitsaufwand des 

Pflegepersonals auf ein aus ihrer Sicht rechtes Maß zu begrenzen.1250 Ihre 

Aufmerksamkeit auf den Auftrag richtend, bedingt Pflegearbeit zu leisten, hat sie 

Bedarfsprüfungen vorgenommen. Sie hat sich bei der Bestimmung des Bedarfs an 

formeller Pflege auch auf die ärztliche Verordnung zur Dekubitusbehandlung gestützt. 

Sie hat sowohl die Notwendigkeit als auch die Möglichkeit geprüft, formelle Pflege zu 

leisten. Sie ist vermutlich zu der Auffassung gelangt: Es ist sowohl nötig als auch 

möglich, Pflegeeinsätze zur Vormittagszeit einzurichten. Es ist möglich, aber 

möglicherweise noch nicht nötig, Pflegeeinsätze auch zur Abendzeit zu absolvieren. Es 

ist nicht nur möglich, sondern mittlerweile auch nötig, Pflegeeinsätze am Wochenende 

durchzuführen. Es ist unmöglich, Tag und Nacht formelle Pflege zu leisten. Anzunehmen 

ist: Sie ist bemüht gewesen, das Pflegepersonal nur soweit in der Pflegearbeit 

einzusetzen, wie sie es als nötig und möglich betrachtet hat. Der Versuch, das formelle 

Engagement des Pflegepersonals auf ein aus Sicht der Pflegekraft rechtes Maß zu 
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begrenzen, lässt sich auch als Versuch betrachten, das informelle Engagement der 

Angehörigen zu wahren.   

 Zu unterstellen ist: Die Pflegekraft hat im Verlauf der Fallbearbeitung für 

kontinuierliche Bedarfsprüfungen gesorgt. Sie hat die Pflegeeinsätze genutzt, 

Pflegearbeit und Bedarfsprüfung zu kombinieren. Auf diese Weise hat sie beständig die 

Notwendigkeit und Möglichkeit geprüft, das formelle Pflegeprogramm zu verändern. Sie 

hat im Verlauf der Fallbearbeitung nach eigenen Angaben eine Veränderung am 

formellen Pflegeprogramm vorgenommen.1251 Sie ist im Rahmen der 

Dekubitusbehandlung nach eigener Darstellung zu der Auffassung gelangt: Es ist in 

Anbetracht eines gestiegenen Bedarfs an formeller Pflege angezeigt, das formelle 

Pflegeprogramm auszubauen. Über einen Ausbau der formellen Pflegeprogramms 

reflektierend, hat sie nach eigener Aussage zwei Möglichkeiten in Erwägung gezogen, 

die Pflegezeiten auszudehnen: einerseits eine Erhöhung der Anzahl der Einsatztage pro 

Woche (Übernahme des Wochenenddienstes), andererseits eine Erhöhung der Anzahl 

der Einsätze pro Einsatztag (Übernahme von zwei Einsätzen an allen regulären 

Arbeitstagen). Eigenem Bekunden nach hat sie die Pflegezeiten unter den gegebenen 

Umständen in geringerem Ausmaß ausgebaut (Stichwort: Übernahme des 

Wochenenddienstes). Sie hat nach eigener Aussage nicht ausgeschlossen, dass das 

formelle Pflegeprogramm unter veränderten Umständen durch Erhöhung der Anzahl der 

Einsätze pro Einsatztag in noch stärkerem Ausmaß auszubauen ist.1252  

Anzunehmen ist: Die Pflegekraft hat nicht nur selber Pflege geleistet, sondern hat auch 

Pflege leisten lassen. Sich der Strategie des Personalwechsels bedienend, hat sie 

formelle Pflege leisten lassen. Sie hat ferner informelle Pflege leisten lassen.1253 Die 

Ausführungen der Pflegekraft lassen vermuten: Ein ausgewähltes Familienmitglied hat 

sich im Verlauf der Fallbearbeitung nicht nur an der Organisation des häuslichen 

Pflegeprozesses, sondern auch an der Produktion von Pflegeleistungen beteiligt: die im 

Haushalt lebende Tochter. Sie hat im Verlauf der Fallbearbeitung informelle Pflege 

geleistet: in der Zeit zwischen den Pflegeeinsätzen, phasenweise auch in der Zeit 

während der Pflegeeinsätze. Das heißt: Formelle und informelle Pflege sind teils 

zeitgleich erbracht worden. Informelle Pflege ist teils auch zeitversetzt zu formeller 

Pflege verrichtet worden. Die Pflegekraft hat sich in der Zeit zwischen den 

Pflegeeinsätzen, phasenweise auch in der Zeit während der Pflegeeinsätze auf den 

Vorrang informeller Pflege gestützt. Die Angehörige in der Zeit während eines 

Pflegeeinsatzes als Zweitkraft einbindend, hat sie in der Zeit während jenes Einsatzes 
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auf den Vorrang informeller Pflege gebaut. Die Angehörige in der Zeit während eines 

Pflegeeinsatzes als Zweitkraft ausgrenzend, hat sie den Vorrang informeller Pflege in 

der Zeit während jenes Einsatzes aufgehoben. Zu unterstellen ist: Die Pflegekraft hat 

versucht, die pflegende Angehörige an der Pflegearbeit zu beteiligen, soweit sie deren 

Beteiligung als nötig und möglich betrachtet hat.  

Naheliegend ist die Vermutung: Während der Pflegeeinsätze unterschiedlich verfahrend, 

ist die Pflegekraft auf die Wahrung der eigenen Arbeitskraft bedacht gewesen.1254 Sie hat 

sich während der Pflegeeinsätze, die sie in der Phase technisch erschwerter 

Arbeitsbedingungen (Phase ohne Krankenhausbett) durchgeführt hat, 

Arbeitserleichterung verschafft: nicht durch Einbindung der pflegenden Angehörigen, 

sondern durch Einbindung einer zweiten Pflegekraft. Sie hat sich auch während der 

Pflegeeinsätze, die sie in der Phase technisch erleichterter Arbeitsbedingungen (Phase 

mit Krankenhausbett) absolviert hat, Arbeitserleichterung verschafft: teils durch 

Einbindung der Angehörigen, teils durch Ausgrenzung der Angehörigen. Die Angehörige 

als Zweitkraft einbindend, hat sie körperliche Entlastung gesucht: Sie hat sich gefordert 

gesehen, körperlich schwere Pflegearbeit zu leisten. Die Angehörige als Zweitkraft 

ausgrenzend, hat sie seelische Entlastung gesucht: Sie hat Interaktionen mit der 

Angehörigen als konfliktträchtig erlebt.  

Naheliegend ist ferner die Vermutung: Während der Pflegeeinsätze unterschiedlich 

verfahrend, ist die Pflegekraft auch darauf bedacht gewesen, die Arbeitskraft auf Seiten 

der familiären Pflegeperson zu wahren.1255 Hat sie den Vorrang informeller Pflege für die 

Dauer des Pflegeeinsatzes aufgehoben, hat sie der familiären Pflegeperson pflegefreie 

Zeit geboten. Hat sie in der Zeit während des Pflegeeinsatzes auf den Vorrang 

informeller Pflege gebaut, hat sie der pflegenden Angehörigen zwar keine pflegefreie 

Zeit geboten. Sie hat sie vermutlich aber ausschließlich unter technisch erleichterten 

Arbeitsbedingungen als Zweitkraft Hilfestellung leisten lassen. Anzunehmen ist: Die 

Pflegekraft hat die pflegende Angehörige nicht nur informelle Unterstützung leisten 

lassen. Sie hat der pflegenden Angehörigen umgekehrt auch formelle Unterstützung 

gewährt.1256 Sie hat sie allerdings nur in begrenztem Umfang unterstützt. Einerseits hat 

sie formelle Pflege geleistet und hat die familiäre Pflegeperson maximal für die Dauer 

eines Pflegeeinsatzes von (alleiniger) informeller Pflege freigestellt. Andererseits hat sie 

die Pflege der pflegebedürftigen Person im Rahmen eines Pflegeeinsatzes mit der 

Beratung der pflegenden Angehörigen kombiniert, sofern sie deren Beratung für nötig 
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und möglich gehalten hat. Einer sozialen Betreuung der familiären Pflegeperson ist sie 

nach Möglichkeit ausgewichen.  

 

2.4.3.2. Handlungsstrategien im Rahmen der Koordinationsarbeit 

 

Anzunehmen ist: Die Pflegekraft hat im Rahmen der Koordinationsarbeit die 

Aufmerksamkeit auf den Auftrag gelenkt, bedingt Pflegearbeit zu leisten. Sie hat sowohl 

im Rahmen der Fallauswahl als auch im Rahmen der Fallbearbeitung in der Interaktion 

mit Belegschaftsmitgliedern Koordinationsarbeit geleistet.1257 Am Beispiel der 

Fallauswahl wird deutlich: Die Personalstruktur eröffnet ihr die Möglichkeit, sich im 

Bedarfsfall in Entscheidungsprozessen vertreten zu lassen. Sie ist kurzfristig ausgefallen 

und hat sich vorübergehend vertreten lassen. Sie hat nicht die Grundsatzentscheidung 

gefällt: die Entscheidung für oder wider die Fallübernahme. Sie hat eine interne 

Fallbesprechung genutzt, sich über den Stand des Entscheidungsprozesses aufklären 

zu lassen, hat die Grundsatzentscheidung überprüft, hat keine Veranlassung gesehen, 

die Grundsatzentscheidung in ihrer Geltungskraft aufzuheben, und hat die 

Detailentscheidungen getroffen: die Entscheidungen über die Parameter des formellen 

Pflegeprogramms. Ihr Ausfall hat sich weder für die pflegebedürftige Person, noch für die 

pflegende Angehörige als folgenschwer erwiesen. Am Beispiel der Fallbearbeitung wird 

deutlich: Die Personalstruktur eröffnet ihr auch die Möglichkeit, sich im Zweifelsfall in 

Entscheidungsprozessen unterstützen zu lassen. Sie hat interne Fallbesprechungen 

genutzt, weitere Belegschaftsmitglieder an der Entscheidungsfindung zu beteiligen. Ist 

es angezeigt, die Personalmenge pro Einsatz vorübergehend zu erhöhen? Ist es zu 

verantworten, die Anzahl der Einsätze pro Einsatztag vorerst nicht zu erhöhen? Lässt 

sich die Dekubitusverschlimmerung als Folge einer mangelnden Qualität informeller 

Pflege auslegen? Beteiligt sie weitere Belegschaftsmitglieder an der 

Entscheidungsfindung, mindert sie im Zweifelsfall einerseits die eigene 

Entscheidungsunsicherheit, andererseits die Last gefühlter Verantwortung. Sie fühlt sich 

im Zweifelsfall für Entscheidungen nicht alleinverantwortlich, auch wenn sie im 

Zweifelsfall für Entscheidungen alleinverantwortlich bleibt.  

Anzunehmen ist ferner: Die Pflegekraft hat nicht nur in der Interaktion mit 

Belegschaftsmitgliedern sondern auch in der Interaktion mit Familienmitgliedern 

Koordinationsarbeit geleistet. In der Interaktion mit der pflegebedürftigen Person 

Koordinationsarbeit leistend, hat die Pflegekraft sich vergewissert: Lässt sich deren 
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Einverständnis mit dem Vollzug indizierter Pflegeleistungen unterstellen?1258 Sie hat 

auch in der Interaktion mit der pflegenden Angehörigen Koordinationsarbeit 

geleistet.1259 Sie hat kommunikative Leistungen der Angehörigen in eigenen 

Entscheidungsprozessen bedingt berücksichtigt. Sie hat im Verlauf der Fallauswahl die 

seitens der Angehörigen formulierte Bitte um formelle Unterstützung vermutlich zum 

Anlass genommen, den Bedarf an formeller Unterstützung zeitnah zu prüfen. Sie hat im 

Verlauf der Fallbearbeitung vermutlich unterstellt: Die im Kontext der Fallauswahl seitens 

der Angehörigen formulierte Bitte um formelle Unterstützung lässt sich nicht nur als 

Einwilligung in die einmalige Bedarfsprüfung deuten, sondern lässt sich bis auf Widerruf 

als Einwilligung in die fortgesetzte Bedarfsprüfung auslegen. Sie hat die 

Bedarfsprüfungen wahrscheinlich mit Einwilligung der Angehörigen vorgenommen. Im 

Verlauf der Fallbearbeitung hat sie den Hinweis der Angehörigen, dass es für sie ein 

Problem darstellt, eine zwar fachlich indizierte, aber für die Patientin schmerzhafte 

informelle Pflegeleistung zu erbringen, vermutlich zum Anlass genommen, zeitnah 

Pflegeberatung zu leisten und über Möglichkeiten der Schmerzbehandlung aufzuklären. 

Anzunehmen ist: Sie hat in der Interaktion mit der Angehörigen Entscheidungen über 

das formelle Pflegeprogramm bedingt als Kommunikationsthema gewählt. Sie hat der 

Angehörigen Entscheidungen über das formelle Pflegeprogramm zeitnah mitgeteilt: 

soweit sie eine Mitteilung als opportun erachtet hat. Zeitnah mitgeteilt hat sie sowohl die 

Entscheidung gegen die Übernahme des Wochenenddienstes, als auch die 

Entscheidung für die Übernahme des Wochenenddienstes. Entscheidungen über das 

formelle Pflegeprogramm hat sie der pflegenden Angehörigen auch erläutert: soweit sie 

eine Erläuterung als opportun betrachtet hat. Die zu Beginn der Fallbearbeitung gefällte 

Entscheidung gegen die Übernahme des Wochenenddienstes erläuternd, hat sie nach 

eigener Darstellung auf Bedingungen formeller Pflege verwiesen. Hat sie der 

Angehörigen auch Einblick in Zielsetzungen formeller Pflege gewährt?1260 Sie hat der 

Angehörigen nach eigenen Angaben versprochen, sie werde probieren, den körperlichen 

Zustand der pflegebedürftigen Person durch körperliche Mobilisation zu verbessern1261. 

Zu unterstellen ist: Sie hat der Angehörigen nicht die Zielerreichung, sondern die Arbeit 

an der Zielerreichung zugesichert. Hat sie der Angehörigen auch versprochen, sie werde 

versuchen, sie zu entlasten? Nach eigener Aussage hat sie der pflegenden Angehörigen 

nicht nur zur Einführung eines technischen Pflegehilfsmittels geraten, zur Einführung 

eines Krankenhausbettes, sondern hat jenen Ratschlag auch mit einer Erklärung 
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verbunden. Anzunehmen ist: Sie hat der Angehörigen im Rahmen jener Erklärung eine 

Deutungsanleitung geboten, die diese hat auf das Bestreben der Pflegekraft schließen 

lassen, nicht nur sich, sondern auch ihr Entlastung durch ein technisches 

Pflegehilfsmittel zu verschaffen. Hat sie der Angehörigen versprochen, sie werde 

versuchen, sie durch Übernahme von Pflegeeinsätzen zu entlasten? Sie weiß um die 

Begrenztheit der organisatorischen Möglichkeiten, der Angehörigen Entlastung durch 

Übernahme von Pflegeeinsätzen zu bieten. Zu vermuten ist: Sie hat es unterlassen, der 

Angehörigen eine Deutungsanleitung für die Übernahme von Pflegeeinsätzen zu bieten, 

die Hoffnungen auf Entlastung nähren könnte. Sie hat es der Angehörigen überlassen, 

von Entlastung als erlebter Handlungsfolge auf Entlastung als gewähltes Handlungsziel 

zu schließen.  

Zu vermuten ist: Die Pflegekraft hat in der Interaktion mit der Angehörigen nicht nur über 

formelle Unterstützungsleistungen des Pflegepersonals, sondern auch über 

informelle Unterstützungsleistungen der Angehörigen kommuniziert. Hat die 

Pflegekraft die familiäre Pflegeperson auch auf Ansprüche hingewiesen, die sie 

hinsichtlich der Gewährung informeller Unterstützung hat?1262 

  

 Anzunehmen ist: Die Pflegekraft hat es als Selbstverständlichkeit betrachtet, 

dass die in der häuslichen Pflege erfahrene Angehörige sich an der Produktion 

von Pflegeleistungen beteiligt. Die Pflegekraft hat zu Beginn der 

Fallbearbeitung stillschweigend den Anspruch gehegt, dass die Angehörige 

fortgesetzt Pflege leistet: dass sie in der Zeit während der Pflegeeinsätze 

unaufgefordert Hilfe leistet und dass sie in der Zeit zwischen den 

Pflegeeinsätzen die erforderlichen Pflegeleistungen übernimmt (Lagerung der 

bettlägerigen Person).  

 

 Hat sie Stillschweigen über jene Anspruchshaltungen bewahrt, hat sie selber 

einen Vertrauensvorschuss geleistet. Zu vermuten ist: Sie hat auf die Kontinuität 

informeller Unterstützung vertraut, auf die Kontinuität informeller Pflege. Sie hat 

nach eigener Darstellung erlebt, das eigene Vertrauen ist enttäuscht worden: Sie 

hat im Verlauf der Fallbearbeitung Verletzungen eigener Anspruchshaltungen 

wahrgenommen. Die Angehörige hat es phasenweise sowohl in der Zeit während 

der Pflegeeinsätze als auch in der Zeit zwischen den Pflegeeinsätzen an 

informeller Pflege fehlen lassen. 
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 Anzunehmen ist: Einen in der Zeit während der Einsätze bestehenden Mangel an 

informeller Pflege registrierend, hat die Pflegekraft in der Interaktion mit der 

Angehörigen die verbale Kommunikation über die (Verletzung der) 

Anspruchshaltung vermieden. Sie hat möglicherweise befürchtet: Aufklärung zu 

leisten, gefährdet im Einzelfall die Qualität des Arbeitsklimas. Anzunehmen ist 

ferner: Einen Mangel an informeller Pflege in der Zeit zwischen den Einsätzen 

registrierend, hat sie in der Interaktion mit der Angehörigen die verbale 

Kommunikation über die (Verletzung der) Anspruchshaltung hingegen gesucht. 

Sie hat möglicherweise die Befürchtung gehabt: Aufklärung zu unterlassen, 

gefährdet im Einzelfall die Qualität der Pflegearbeit.  

 

Den Ausführungen der Pflegekraft ist zu entnehmen: In der Interaktion zwischen 

Pflegekraft und familiärer Pflegeperson sind Koordinationsprobleme aufgetreten.1263 

Erklärungsmöglichkeiten lassen sich einerseits auf Seiten der Angehörigen, 

andererseits auf Seiten der Pflegekraft finden. Möglicherweise hat Ădie Naturñ
1264

 der 

Angehörigen die Koordination erschwert. Die Pflegekraft ist der Auffassung:1265 Jener 

weder durch die Pflegeausbildung gezähmten, noch durch die Pflegeberatung 

(problemlos) zªhmbaren ĂNaturñ1266 folgend, hat die Angehörige es phasenweise 

unterlassen, in der Zeit zwischen den Einsätzen eine zwar fachlich indizierte, aber für die 

bettlägerige Patientin schmerzhafte informelle Pflegeleistung zu erbringen. Die 

Pflegekraft hat sich nach eigener Darstellung über jene unterlassene informelle Pflege 

Ăgeªrgert"1267. Sie hat im Gespräch mit der Angehörigen nach eigenen Angaben die 

Auffassung vertreten: Die eingetretene Dekubitusverschlimmerung ist Folge jener 

unterlassenen informellen Pflege. Nach eigener Aussage verspürt sie Ärger über jeden 

sich als Folge mangelnder Pflege entwickelnden Dekubitus
1268

. Möglicherweise hat auch 

jenes seitens der Pflegekraft entwickelte Gefühl der Verärgerung die Koordination 

erschwert. Die Pflegekraft ist vermutlich zu der Auffassung gelangt: Nicht nur die 

Patientin, sondern auch sie selber hat infolge jener unterlassenen informellen Pflege 

eine Schädigung erlitten. Sie ist vermutlich der Ansicht gewesen: wegen jener 

unterlassenen informellen Pflege wird ihr abverlangt, steigendes Leid der Patientin zu 

erleben, wird ihr Mehrarbeit aufgebürdet und ihre Chance beeinträchtigt, das eigene 

Bedürfnis nach fachlicher Anerkennung durch den Hausarzt befriedigen zu können, der 
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sie mit der Dekubitusversorgung beauftragt hat1269. Möglicherweise hat auch die Art der 

Pflegekraft die Koordination behindert. Anzunehmen ist: Die Pflegekraft selber hat einen 

Mangel an Resolutheit bei der Formulierung und Durchsetzung eigener 

Anspruchshaltungen verspürt. Nicht nur Resolutheit sondern auch mangelnde 

Resolutheit kann Koordination erschweren. Möglich ist: Jener Mangel an Resolutheit bei 

der Formulierung und Durchsetzung eigener Anspruchshaltungen hat einerseits eine für 

die Angehörige uneindeutige Kommunikationspraxis, andererseits eine für die 

Angehörige widersprüchliche Entscheidungs- und Pflegepraxis gefördert.1270 

 

 Naheliegend ist die Vermutung: Die Pflegekraft hat während der ersten 

Begegnung Einigkeit über das im Verlaufe eines Pflegeeinsatzes zu 

praktizierende Verfahren unterstellt. Sie ist während der ersten Begegnung 

gefordert gewesen, verbale Kommunikationsleistungen der Angehörigen zu 

deuten, nämlich deren Hinweis auf eine angemessene Personenmenge pro 

Einsatz, hat keine Deutungsspielräume wahrgenommen und ist sicher gewesen: 

Auch nach Ansicht der Angehörigen ist es selbstverständlich, dass während der 

Einsätze nicht nur formelle Pflege, sondern auch informelle Pflege geleistet wird. 

 

 Naheliegend ist ferner die Vermutung: Die Pflegekraft hat während der ersten 

Begegnung irrtümlicherweise Einigkeit über das im Verlaufe eines 

Pflegeeinsatzes zu praktizierende Verfahren unterstellt. Die Angehörige ist 

während der ersten Begegnung gefordert gewesen, verbale 

Kommunikationsleistungen der Pflegekraft zu deuten, nämlich deren Verweis auf 

die angemessene Personalmenge pro Einsatz, hat Deutungsspielräume 

registriert und ist unsicher gewesen: Ist es nach Ansicht der Pflegekraft (nicht) 

angezeigt, dass während der Einsätze auch informelle Pflege geleistet wird? Sie 

hat vertraut, nachfolgende Begegnungen bringen Deutungssicherheit.   

 

 Die Pflegekraft selbst hat jene Deutungsunsicherheit im Rahmen der ersten 

Begegnung vermutlich verursacht: durch eine Kommunikationspraxis, die für die 

Angehörige uneindeutig geblieben ist. Die Pflegekraft selbst hat jene 

Deutungsunsicherheit im Rahmen nachfolgender Begegnungen vermutlich auch 

verstärkt: durch eine Entscheidung- und Handlungspraxis, die für die 

Angehörige widersprüchlich geblieben ist.  

 

ïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïï 
1269

 vgl.: ebd.: 21. 
1270

 siehe Kapitel 2.2.1.2. und Kapitel 2.2.2.5.1. aus Kapitel III dieser Arbeit. 



 

194 

 

 Den Ausführungen der Pflegekraft ist zu entnehmen: Sie hat sich zu Beginn der 

Fallbearbeitung, in der Phase ohne Krankenhausbett, entgegen dem der 

Angehörigen angekündigten Plan, ein Belegschaftsmitglied pro Einsatz 

abzustellen, während ihrer Einsätze eines zweiten Belegschaftsmitglieds als 

formeller Zweitkraft bedient. Im Verlauf der Fallbearbeitung, in der Phase mit 

Krankenhausbett, hat sie jenen der Angehörigen ursprünglich angekündigten 

Plan, ein Belegschaftsmitglied pro Einsatz abzustellen, zwar umgesetzt, ist aber 

während der eigenen Einsätze unterschiedlich verfahren: sie hat die Angehörige 

als informelle Zweitkraft mal eingebunden, mal ausgegrenzt. 

  

 Den Ausführungen der Pflegekraft kann ferner entnommen werden: Die 

Angehörige ist gefordert gewesen, sich auf zwei Belegschaftsmitglieder und 

deren unterschiedliche Verfahrensweisen einzustellen. Während die 

Krankenschwester sich der Angehörigen im Verlauf der Einsätze nur 

unregelmäßig als informeller Zweitkraft bedient hat, hat die Krankenpflegehelferin 

die Angehörige im Verlauf der Einsätze regelmäßig als informelle Zweitkraft 

genutzt. Die Ausführungen der Pflegekraft lassen vermuten: Sie hat weder die 

Einheitlichkeit des Verfahrens hergestellt, noch hat sie der Angehörigen die 

Uneinheitlichkeit des Verfahrens kommunikativ erläutert.  

 

2.4.3.3. Handlungsstrategien im Rahmen der Fehlerarbeit 

 

Anzunehmen ist: Die Pflegekraft hat im Rahmen der Fehlerarbeit die Aufmerksamkeit 

auf den Auftrag konzentriert, bedingt Pflege zu leisten.1271 Sie hat in Prozessen der 

Bedarfsbestimmung an der Vermeidung eigener Deutungsfehler gearbeitet: Sie hat 

sich bemüht, Fehleinschätzungen des (formellen) Pflegebedarfs zu vermeiden. Sie hat 

kontinuierlich Daten gesammelt und vergleichend ausgewertet. Sie hat medizinische 

Dokumente (ärztliche Verordnung) gesichtet, sich aber nicht auf die Sichtung 

medizinischer Dokumente beschränkt. Sie hat in Interaktionsprozessen mit 

Familienmitgliedern und Belegschaftsmitgliedern verbale Daten gewonnen. Sie hat in 

Interaktionsprozessen auch Beobachtungsdaten gewonnen: Den Körper der Patientin 

untersuchend, hat sie etwa Hautveränderungen wahrgenommen. Sie hat folglich nicht 

nur fremde Kommunikationsleistungen, sondern auch eigene Beobachtungsleistungen in 

die Bedarfsbestimmung einfließen lassen. Sie weiß: Fehleinschätzungen des (formellen) 
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Pflegebedarfs, sowohl die Unterschätzung als auch die Überschätzung des (formellen) 

Pflegebedarfs, sind zwar jederzeit möglich, sind aber nach Möglichkeit zu vermeiden. 

Sie weiß auch: Im Zweifelsfall sind die individuellen Reflexionsprozesse um Prozesse 

kollektiver Reflexion im Netzwerk der Belegschaftsmitglieder zu erweitern.1272  

Anzunehmen ist ferner: Sie hat auch an der Vermeidung eigener Handlungsfehler 

gearbeitet. Sie hat sich bemüht, Fehleinschätzungen des formellen Pflegebedarfs zu 

vermeiden, um keine Handlungsfehler in der Pflegearbeit zu begehen. Sie ist bestrebt 

gewesen, keine Pflegefehler zu begehen, die sich für die Patientin als folgenschwer 

erweisen könnten. Sie hat wahrgenommen: Die Patientin erlebt den Vollzug 

ausgewählter Pflegeleistungen (Betten und Lagern), die zur Gefahrenabwehr 

(Lungenentzündung, Dekubitusverschlimmerung) bei Bettlägerigkeit fachlich indiziert 

sind, als schmerzhaft. Sie hat der Patientin Widerstand gegen den Vollzug jener 

Pflegeleistungen unterstellt. Sie hat die Unterstellung nicht zum Anlass genommen, den 

Vollzug jener Pflegeleistungen zu unterlassen. Sie hat im Rahmen der 

Koordinationsarbeit vielmehr versucht, den unterstellten Widerstand zu überwinden und 

die Patientin zu bewegen, Einwilligung in einen für sie möglicherweise schmerzhaften 

Vollzug von Pflegeleistungen zu signalisieren.1273 Die Pflegekraft ist vermutlich auch 

bestrebt gewesen, mit der Angehörigen interagierend, keine Handlungsfehler in der 

Koordinationsarbeit zu begehen.1274 Zu unterstellen ist: Mit der Angehörigen 

interagierend, ist sie bemüht gewesen, keine falschen Hoffnungen in Sachen 

Zielsetzung und Zielerreichung zu wecken, die Qualität der informellen Pflege in der Zeit 

zwischen den Pflegeeinsätzen zu sichern, keine falschen Anschuldigungen zu 

erheben und keine Wünsche nach formeller Pflege zu nähren. 

 

 Sie weiß: Wenn sie der pflegenden Angehörigen zu verstehen gibt, dass sie 

deren ĂBelastung"1275 als Ăextrem"1276 hoch einschätzt, dann riskiert sie, den 

Wunsch nach Entlastung durch Pflegeeinsätze zu nähren. Die Vermutung ist 

naheliegend: Sie hat gewählt, die eigene Bewertung über das Ausmaß der 

Belastung der Angehörigen als Kommunikationsthema in der Interaktion mit der 

Angehörigen zu meiden.  

 

 Sie weiß auch: Wenn sie der Angehörigen zu verstehen gibt, sie plant, das 

formelle Pflegeprogramm entweder in geringerem Umfang oder in stärkerem 
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Umfang auszubauen, dann riskiert sie, den Wunsch zu nähren, der Ausbau des 

formellen Pflegeprogramms möge in stärkerem Umfang erfolgen. Sie hat 

vermutlich gewählt, die Planungsalternativen als Kommunikationsthema zu 

meiden.  

 

Sie hat sich im Rahmen der Fehlerarbeit nicht nur um Fehlervermeidung bemüht. Sie hat 

sich nach eigener Darstellung auch veranlasst gesehen, Fehlerbearbeitung zu 

betreiben. Die Pflegekraft lenkt die Aufmerksamkeit auf einen Fehler, den die familiäre 

Pflegeperson aus ihrer Sicht in der Pflegearbeit begangen hat:1277 Die pflegende 

Angehörige hat es nach Angaben der Pflegekraft wiederholt unterlassen, das 

pflegebedürftige Familienmitglied in der Zeit zwischen den Pflegeeinsätzen regelgemäß 

zu pflegen. Die Pflegekraft hat auf den Fehler nach eigener Darstellung sowohl im 

Rahmen der Koordinationsarbeit als auch im Rahmen der Pflegearbeit reagiert. Den 

Ausführungen der Pflegekraft ist zu entnehmen: Sie hat, mit der Angehörigen 

interagierend, die Kommunikation über jenen Fehler gesucht. Sie hat der Angehörigen 

vorgeworfen, einen Pflegefehler begangen zu haben, hat den Anspruch erhoben, die 

Angehörige soll die Fortsetzung jenes Pflegefehlers unterlassen, und hat, jenen 

Anspruch bekräftigend, mit der Angehörigen eine Vereinbarung über die in der Zeit 

zwischen den Pflegeeinsätzen zu leistende informelle Pflege geschlossen. Sie hat nicht 

nur das formelle Beratungsprogramm, sondern auch das formelle Pflegeprogramm 

ausgebaut.  

 

2.4.4. Handlungsfolgen 

 

Den Ausführungen der Pflegekraft lässt sich entnehmen: Das private Engagement der 

Familie und das berufliche Engagement der Pflegekräfte hat sich im Prozess der 

Sicherstellung der häuslichen Pflege kombinieren lassen.1278 Beide Parteien, Angehörige 

und Pflegepersonal, haben sich an der Organisation des häuslichen Pflegeprozesses 

und an der Produktion von Pflegeleistungen beteiligt. Angehörige und Pflegepersonal 

haben die pflegebedürftige Person im Prozess der Sicherstellung der häuslichen Pflege 

gemeinsam unterstützt: einerseits durch ihr Engagement im Rahmen der Organisation 

des häuslichen Pflegeprozesses, andererseits durch ihr Engagement im Rahmen der 

Produktion von Pflegeleistungen. Nach Darstellung der Pflegekraft hat die 

pflegebedürftige Person, informelle und formelle Pflege erhaltend, eine 
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Zustandsverschlechterung erlitten: eine Verschlimmerung des Dekubitus. Die Pflegekraft 

vertritt die Auffassung: Jene Zustandsverschlechterung lässt sich einerseits als 

unvermeidbare Komplikation, als Begleiterscheinung eines Sterbeprozesses, 

andererseits als vermeidbare Komplikation auslegen, als Folgeerscheinung mangelnder 

informeller Pflege. Die Pflegekraft vertritt nicht die Auffassung: Jene 

Zustandsverschlechterung lässt sich als Folgeerscheinung mangelnder formeller Pflege 

deuten. Organisationsstrukturell bedingt hat sich der Pflegebedarf in vergleichsweise 

geringerem Umfang durch formelle Pflege abdecken lassen. Haben sich Angehörige und 

Pflegepersonal im Prozess der Sicherstellung der häuslichen Pflege auch wechselseitig 

unterstützt? Die Pflegekraft ist der Ansicht: Das Pflegepersonal hat einen 

organisationsstrukturell bedingt begrenzten Beitrag zur Entlastung der Angehörigen 

geleistet. Die familiäre Pflegeperson trägt die Hauptlast im Prozess der Sicherstellung 

der häuslichen Pflege.1279 Das hohe Belastungsniveau, dem pflegende Angehörige im 

Pflegefall ausgesetzt sind, zählt zur Normalität häuslicher Pflege.1280 Die Pflegekraft ist 

vermutlich auch der Ansicht: Die eigene Mehrbelastung wäre teilweise vermeidbar 

gewesen, hätte die Angehörige es nicht an Unterstützung fehlen lassen. Die Angehörige 

hätte stärker zur Entlastung des Pflegepersonals beitragen können und sollen.1281  

 

3. Die dritte Episode: Eine Tochter, die nach Ansicht der 

Pflegefachfachkraft Ăunheimlich fordernd und resolut ist"  

 

3.1. Die Struktur des familialen Netzwerkes 

 

Die Seniorin ist in der Erzählzeit tot. Die Krankenschwester berichtet1282: Die Seniorin (75 

Jahre) sei verwitwet gewesen und habe zwei Kinder gehabt, einen Sohn und eine 

Tochter. Jene Tochter sei verheiratet gewesen und habe einen erwachsenen Sohn 

gehabt. Die Seniorin habe alleine in einem Haushalt gelebt. Im Haus, aber in einem 

separaten Haushalt habe die Tochter mit Ehemann (58 Jahre) gelebt. Deren Sohn sei 
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unverheiratet gewesen und habe außerhalb des Elternhauses gewohnt1283. Die übrigen 

Familienmitglieder seien in weit entfernt gelegenen Orten ansässig gewesen1284.1285  

 

3.2. Die Prozesse der Fallauswahl und Fallbearbeitung 

 

3.2.1. Der Einstieg in die Fallbearbeitung: Interaktionen zwischen 

Pflegefachkraft und Angehörigen 

 

3.2.1.1. Die Vorgeschichte des Erstbesuches 

 

Basierend auf Gesprächen mit der Tochter unterscheidet die Krankenschwester 

zwischen einer Vorgeschichte im weiteren Sinne und einer Vorgeschichte im engeren 

Sinne. Die Aufmerksamkeit auf die Vorgeschichte im weiteren Sinne lenkend, 

berichtet die Krankenschwester: Die Tochter habe ihr mitgeteilt, die Seniorin sei Ădas 

ganze Leben lang krank gewesen"1286 und habe sie bereits als Kind und Jugendliche 

stets die Hausarbeit übernehmen lassen1287. Die Krankenschwester erklärt: Die Seniorin 

habe sich Ădas ganze Leben lang gerne bedienen lassen"1288 und sei Ăin ihrer Krankheit 

auch aufgeblüht"1289. Die Aufmerksamkeit auf die Vorgeschichte im engeren Sinne 

richtend, erzählt die Krankenschwester: Die an Rheuma und Niereninsuffizienz erkrankte 

Seniorin sei mit Wasser in der Lunge in ein Allgemeinkrankenhaus eingewiesen worden. 

Die Behandlung sei darauf gerichtet gewesen, sie mit dem Medikament Cortison 

einzustellen
1290

 und eine besondere Nebenwirkung der Cortisonbehandlung zu 

bearbeiten, nämlich die sich beständig entwickelnde ĂHautflächenblutungñ1291. Zur 

Bewältigung jener Nebenwirkung habe das Pflegepersonal im Krankenhaus ein 

besonderes Verfahren gewählt: Die sich am ganzen Körper entwickelnden, flächigen 

Blutergüsse versorgend, habe es ein atmungsaktives Pflaster eingesetzt. In Folge jener 

Art der Behandlung jener Nebenwirkung sei es zu Komplikationen gekommen: ĂDann hat 

das unten drunter richtig angefangen zu gären, ist immer schlimmer und immer größer 
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geworden. Dann hat die Tochter denen im Krankenhaus den Marsch geblasen"1292. Die 

Tochter sei der Auffassung gewesen, das zuständige Krankenhauspersonal habe einen 

Fehler bei der Bearbeitung jener Nebenwirkung begangen. Den unterstellten Fehler 

bearbeitend, habe die Tochter den Krankenschwestern in Bezug auf die zu wählende 

Verfahrensweise Ăimmer Anweisung"1293 erteilt. 

Die Krankenschwester berichtet: Während des mehrmonatigen 

Krankenhausaufenthaltes1294 seien nach Auskunft der Tochter keine mobilisierenden 

Maßnahmen durchgeführt worden1295. Die Tochter habe die Auffassung vertreten, es sei 

ein Fehler des Krankenhauspersonals gewesen, es unterlassen zu haben, den Körper 

der Patientin zu mobilisieren. Die Krankenschwester betont: Sie persönlich habe sich der 

Ansicht der Tochter nicht angeschlossen1296. Die Krankenschwester vermutet: Eine 

Mobilisation ist infolge erneut einsetzender Rheumaschübe und/oder infolge fehlender 

Mitarbeit der Patientin unterlassen worden1297. Die Krankenschwester berichtet: 

Während des mehrmonatigen Krankenhausaufenthaltes sei auf Seiten der Patientin eine 

weitergehende Verschlechterung der ohnehin beeinträchtigten Bewegungsfähigkeit 

eingetreten1298.   

Nach Auskunft der Krankenschwester ist versäumt worden, die an den ambulanten 

Pflegedienst gerichtete Bitte um formelle Unterstützung rechtzeitig zu formulieren. Die 

Krankenschwester vermutet: Ein Fehler in der Kommunikation zwischen Tochter und 

Krankenhauspersonal hat jenen Verfahrensfehler zur Folge gehabt. Sie erzählt: Das 

zuständige Krankenhauspersonal habe der Tochter unvermittelt mitgeteilt, dass deren 

Mutter nach Hause entlassen werde1299. Die Tochter habe dem zuständigen 

Krankenhauspersonal daraufhin erklärt, dass sie sich überfordert fühle, die häusliche 

Pflege alleine sicherzustellen. Das Gefühl von Überforderung erläuternd, habe sie darauf 

verwiesen, dass die zur Entlassung anstehende Patientin während des mehrmonatigen 

Krankenhausaufenthaltes nicht mobilisiert worden sei.  Das Krankenhauspersonal habe 

der Tochter erklªrt: ĂDa kommt dann die Schwester, die hilft Ihnen dann schon"1300. Dann 

habe die Tochter sich vermutlich gedacht, dass das Krankenhauspersonal den 

ambulanten Pflegedienst verständigen werde. Das Krankenhaus habe die Patientin an 

einem Freitag entlassen, ohne den ambulanten Pflegedienst verständigt zu haben1301. 
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Die Tochter habe die häusliche Pflege in den ersten Tagen nach der Entlassung ohne 

Beteiligung der Pflegekräfte sichergestellt1302. Die Tochter habe ein paar Tage 

verstreichen lassen, bis sie am Dienstag die Stadtverwaltung kontaktiert habe1303und 

erklªrt habe, der ambulante Pflegedienst Ăm¿Çte [sic.] kommen"1304. Jene Bitte um 

formelle Unterstützung formulierend, habe die Tochter unterstellt: Das 

Krankenhauspersonal sei aktiv geworden, indem es den ambulanten Pflegedienst 

verständigt habe, und das Personal des ambulanten Pflegedienstes habe den Fehler 

begangen, auf jene Aktion des Krankenhauspersonals nicht reagiert zu haben1305.  

 

3.2.1.2. Der Verlauf des Erstbesuches 

 
Die Krankenschwester berichtet, den Erstbesuch absolviert zu haben, nachdem sie 

erfahren habe, dass die Tochter zwecks Aktivierung des ambulanten Pflegedienstes mit 

der Stadtverwaltung Kontakt aufgenommen habe: am Dienstag zur Mittagszeit1306. Die 

Krankenschwester rekonstruiert jenes erste Gespräch mit der Tochter als 

Streitgespräch. Die Krankenschwester erzählt: Die Tochter habe sie Ăerstmal 

heruntergeputzt"1307. Die Tochter habe ihr erklärt, dass ihr keiner bei der häuslichen 

Pflege der bereits am Freitag entlassenen Mutter geholfen habe: Die Tochter habe sie 

kritisiert, fehlerhaft gehandelt zu haben. Sie habe sie der unterlassenen Hilfeleistung 

bezichtigt und habe eine Erklärung verlangt. Die Krankenschwester erzählt ferner: Sie 

habe den Vorwurf der Tochter zurückgewiesen. Sie habe erwidert, dass sie erst weiß, 

dass sie Hilfe leisten soll, seitdem die Tochter selber um Hilfe gebeten habe. Sich auf die 

Worte des Krankenhauspersonals berufend, habe die Tochter sie der Lüge bezichtigt. 

Die Tochter habe insistiert, ihr sei aber zugesichert worden, dass die Schwester ihr bei 

der häuslichen Pflege helfen werde. Die Krankenschwester schildert: Sie habe erstens 

betont, dass sie nunmehr als Hilfsperson zur Verfügung stehe1308. Sie habe die Tochter 

zweitens belehrt, dass deren Vorstellung falsch sei, die Worte der im Krankenhaus 

arbeitenden Schwestern würden immer der Wahrheit entsprechen1309. Sie habe der 

Tochter drittens versichert, dass sie beeiden kann, dass ihre Aussage der Wahrheit 

entspreche und dass sie den Gang Ăvor den Kadi"1310 nicht scheue, sollte die Tochter ihr 

nicht glauben. In der Erzählzeit die ihrerseits in der erzählten Zeit eingeführte Alternative 
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einer formellen Konfliktbearbeitung begr¿ndend, erklªrt die Krankenschwester: Ăweil die 

gleich so biestig wurde"1311. Die Krankenschwester hat nach eigener Aussage die 

Auffassung vertreten: Das Problem fehlender Hilfe ist bewältigt und das zu bewältigende 

Problem fehlenden Vertrauens in den Wahrheitsgehalt ihrer Aussage über den Prozess 

der Verständigung des Pflegedienstes basiert auf einer fehlerhaften Deutung der 

Tochter. Hat die Tochter der Krankenschwester das Vertrauen ausgesprochen? Die 

Krankenschwester berichtet: Nachdem sie erklärt habe, der gegen sie erhobene Vorwurf 

unterlassener Hilfeleistung sei unberechtigt, sie habe die zwischenzeitlich fehlende 

Beteiligung der Pflegekrªfte nicht zu verantworten, sei die Tochter Ăein biÇchen [sic.] 

ruhiger und friedlicher"1312 geworden. Der in der Erzählzeit gewählte Komparativ 

signalisiert, dass die Krankenschwester den sozialen Frieden in der erzählten Zeit als 

nicht hergestellt, sondern lediglich die Konflikthaftigkeit der Situation als gemindert erlebt 

hat. 

Die Krankenschwester verdeutlicht, in der erzählten Zeit einen ersten Eindruck sowohl 

über den Zustand der Patientin, als auch über den Zustand der Angehörigen 

gewonnen zu haben. Die Krankenschwester berichtet: Mutter und Tochter seien von 

vergleichbar untersetzter Statur gewesen. Die Patientin sei eine ein Meter fünfzig große 

und siebzig Kilo wiegende Person gewesen1313. Deren Tochter sei Ăauch nicht gerade 

sehr groß und auch ein bißchen [sic.] kompakt"1314 gewesen. Die Krankenschwester 

schildert: Sie habe die Patientin bei einem ersten Gespräch als Ăschwerkrank"1315 

eingeschätzt. Sie habe nicht nur deren Erkrankung, sondern auch deren 

Bewegungsfähigkeit einer Einschätzung unterzogen. Die eigene Einschätzung habe im 

Widerspruch zu den Einschätzungen von Mutter und Tochter gestanden. Einigkeit habe 

lediglich in Bezug auf das Faktum einer beeinträchtigten Bewegungsfähigkeit bestanden. 

Uneinigkeit habe in Bezug auf das Ausmaß der Beeinträchtigung geherrscht. 

Anzunehmen ist: Jene Kontroverse ist in der erzählten Zeit nicht einvernehmlich gelöst 

worden. Die Tochter hat nach Darstellung der Krankenschwester die Auffassung 

vertreten: Ihre Mutter ist in toto bewegungsunfähig. Die Krankenschwester erzählt: Die 

Tochter habe berichtet, ihre Mutter sei wªhrend des Krankenhausaufenthaltes Ăgar nicht 

aus dem Bett herausgeholt"1316 worden. Die Tochter habe die Meinung vertreten, ihre 

Mutter sei nach der Entlassung aus dem Krankenhaus außerstande, sich zu bewegen. 

Die Krankenschwester ist nach eigener Darstellung der Auffassung gewesen: Die 

Patientin ist in parte bewegungsunfähig. Die Patientin kann sich wegen des Rheumas 
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zwar nicht innerhalb der Wohnung fortbewegen1317, kann sich aber trotz des Rheumas 

den Oberkörper selber waschen. Die Krankenschwester erzählt, sie habe erklärt: Wenn 

der Patientin die Waschschüssel gereicht werde, dann sei sie in einem Ausmaß 

bewegungsfähig, dass sie sich den Oberkörper selber waschen könne. Die Patientin 

habe widersprochen. Die Patientin habe berichtet: Sie sei während des 

Krankenhausaufenthaltes stets komplett gewaschen worden. Die Patientin habe die 

Meinung vertreten: Sie sei in einem Ausmaß bewegungsunfähig, dass es unrealistisch 

sei, von ihr Mitarbeit bei der Körperpflege zu verlangen. Den Ausführungen der 

Krankenschwester ist zu entnehmen: Sie hat die Patientin aufgefordert, das Ausmaß der 

Bewegungsfähigkeit zu überprüfen, anstatt sich ungeprüft Unfähigkeit zu attestieren. Sie 

hat den Anspruch erhoben, dass die Patientin die Bereitschaft zur Mitarbeit bei der 

Körperpflege beweisen soll und dass sie die Fähigkeit zur Mitarbeit bei der Körperpflege 

pr¿fen (lassen) soll. Sie hat die Patientin nach eigener Aussage wissen lassen: ĂDas 

wird erst einmal probiert. Kann ich nicht, gibt es nichtñ1318. Den Ausführungen der 

Krankenschwester ist weder zu entnehmen, dass sie an der Richtigkeit der eigenen 

Einschätzung in Sachen Beweglichkeit gezweifelt hat, noch ist den Ausführungen der 

Krankenschwester zu entnehmen, dass die Patientin eine Einwilligung in den 

geforderten Beweglichkeitstest ausgesprochen hat.   

Anzunehmen ist: Den Zustand der Angehörigen beurteilend, hat die Krankenschwester 

wahrgenommen, dass die Tochter ein Gefühl von (drohender) Überforderung verspürt 

hat. Die Krankenschwester schildert: Die Tochter sei nicht nur der Ansicht gewesen, 

dass ihre Mutter bewegungsunfähig sei, sondern habe angesichts der 

Bewegungsunfähigkeit der korpulenten Mutter auch die Meinung vertreten, sie selber 

könnte deren Pflege und Mobilisation nicht bewerkstelligen1319. Sie habe sich nicht 

getraut, ihre Mutter alleine aus dem Bett zu heben. Sie habe befürchtet, beim Heben 

Fehler zu begehen: ĂWenn ich nachher was verkehrt mache, ich mºchte das nicht"1320.  

Hat die Krankenschwester beim Erstbesuch Vorstellungen über Ziele entwickelt? Sie 

berichtet nicht, beim Erstbesuch dafür plädiert zu haben, alternativ zu dem niedrigen Bett 

ein Krankenhausbett als ein der Arbeitserleichterung dienendes technisches Hilfsmittel 

einzuführen1321. Denkbar ist: Sie hat eine relative Mobilisierung der Patientin nicht als 

definitiv unrealistisch verworfen. Die Aufmerksamkeit auf die beim ersten Gespräch zu 

bewerkstelligende Verständigung über die Aufgaben und deren Verteilung auf 

Personen lenkend, erzählt die Krankenschwester: Die Tochter habe gebeten, dass die 

ïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïï 
1317

 vgl.: ebd.: 8. 
1318

 ebd.: 10. 
1319

 vgl.: ebd.: 8. 
1320

 ebd.: 29. 
1321

 vgl.: ebd.: 9. 



 

203 

 

Pflegekräfte das Waschen"1322 sowie das ĂEincremen"1323 zu übernehmen und dass sie 

probieren, die Patientin Ăein biÇchen [sic.] zu mobilisieren"1324. Die Tochter habe 

mitgeteilt, dass sie selber die anderweitig anfallenden Hilfeleistungen erbringen 

werde1325. Die Krankenschwester erwähnt zwar: Es sei abgesprochen worden, dass die 

Tochter in der Zeit zwischen den Einsätzen des Personals ausgewählte Pflegeleistungen 

übernehmen werde. Die Krankenschwester erwähnt jedoch nicht: Es sei vereinbart 

worden, dass die Tochter in der Zeit während der Einsätze des Personals Hilfestellung 

leisten werde1326. Aus Sicht der Krankenschwester ist es bei der Verteilung der Aufgaben 

auf die Arbeitszeit der Pflegekräfte zu Konflikten mit der Tochter gekommen. Die 

Krankenschwester rekonstruiert im Rahmen einer ersten Erzählung einen Konflikt um die 

Anzahl der Einsatztage pro Woche: Auf welche Weise soll die Pflege am Wochenende 

sichergestellt werden? Sie rekonstruiert im Rahmen einer zweiten Erzählung einen 

Konflikt um die Anzahl der Einsätze pro Einsatztag: Auf welche Weise soll die Pflege 

an den regulären Arbeitstagen des Personals, d.h. von montags bis freitags, 

sichergestellt werden? Wie lassen sich jene Konflikte, basierend auf den seitens der 

Krankenschwester angebotenen Erzählungen, zusammenfassend darstellen?  

 

 Wie soll nach Ansicht der Krankenschwester bei der Bedarfsbearbeitung 

verfahren werden? Sie hat nach eigener Aussage entschieden, der Tochter den 

Vorrang bei der Sicherstellung der Pflege am Wochenende einzuräumen und die 

Pflege am Wochenende aus dem formellen Pflegeprogramm auszuklammern1327. 

Sie hat nach eigener Auskunft ferner entschieden, an den verbleibenden 

Wochentagen ein dem Normalfall entsprechendes formelles Pflegeprogramm zu 

absolvieren. 

 

 Wie hat die Krankenschwester den Bedarf an formeller Pflege eingeschätzt? 

Sie verdeutlicht, den Bedarf an formeller Pflege bestimmend, zwischen der Zeit 

des Wochenendes und der Zeit der verbleibenden Wochentage unterschieden zu 

haben. Sie ist nach eigener Darstellung der Auffassung gewesen: Im Rahmen 

der Sicherstellung der Pflege am Wochenende besteht kein Bedarf an formeller 

Pflege. Im Rahmen der Sicherstellung der Pflege an den verbleibenden 

Wochentagen besteht kein gesteigerter Bedarf an formeller Pflege1328. 
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 vgl.: ebd.: 29. 
1323
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 Hat die Krankenschwester auf Seiten der Tochter den Wunsch nach formeller 

Pflege wahrgenommen? Anzunehmen ist: Die Krankenschwester hat hinsichtlich 

der Sicherstellung der häuslichen Pflege am Wochenende den Wunsch nach 

formeller Pflege registriert1329. Anzunehmen ist ferner: Hinsichtlich der 

Sicherstellung der häuslichen Pflege an den verbleibenden Wochentagen hat die 

Krankenschwester den Wunsch nach gesteigerter formeller Pflege erkannt1330. 

Die Krankenschwester verdeutlicht, jeweils entschieden zu haben, jene Wünsche 

nicht zu erfüllen1331.  

 

 Nach eigener Aussage hat die Krankenschwester, mit der Tochter 

kommunizierend, beide Entscheidungen erläutert: die Entscheidung, die Pflege 

am Wochenende aus dem formellen Pflegeprogramm auszuklammern1332, und 

die Entscheidung, an den verbleibenden Wochentagen ein dem Normalfall 

entsprechendes formelles Pflegeprogramm zu absolvieren
1333

. Die 

Krankenschwester hat nach eigener Darstellung, jene Erläuterungen anbietend, 

Aufklärung über Verfahrensregeln geleistet1334.  

 

 Die Krankenschwester hat vermutlich verdeutlicht: Sie ist als Pflegekraft des 

gemeindlichen Pflegedienstes nicht verpflichtet, Wünsche nach Pflege zu 

befriedigen. Sie ist als Pflegekraft des gemeindlichen Pflegedienstes bedingt 

verpflichtet, Bedarf an Pflege zu bearbeiten. Wenn sie den manifesten Wunsch 

nach formeller Pflege wahrnimmt und Bedarf an formeller Pflege anerkennt, dann 

besteht für sie die Verpflichtung, im Rahmen fachlicher Notwendigkeiten und 

organisatorischer Möglichkeiten Pflege zu leisten
1335

.  

 

Wie stellen sich jene Konflikte, basierend auf den seitens der Krankenschwester 

angebotenen Erzählungen, im Detail betrachtet dar? Die Aufmerksamkeit auf Prozess 

und Resultat der Auseinandersetzung um die Anzahl der Einsatztage pro Woche 

lenkend, erzählt die Krankenschwester: Die Tochter habe angenommen, dass die 

Pflegekräfte auch den Wochenenddienst übernehmen1336. Die Tochter habe unterstellt, 
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 vgl.: ebd.: 4. 
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dass in der ambulanten Pflege Wochenenddienst wie in der Krankenhauspflege geleistet 

werde1337, und sie habe jener Unterstellung Ausdruck verliehen1338. Die 

Krankenschwester erzählt ferner: Sie habe die Tochter belehrt, deren Vorstellung von 

einer unterschiedslos organisierten ambulanten wie stationären Krankenpflege sei 

falsch. Sie habe die Tochter über die Regel für einen Personaleinsatz am Wochenende 

aufgeklärt. Sie habe erklärt: Am Wochenende sei das Personal des ambulanten 

Pflegedienstes nur gehalten, die Notfallversorgung sicherzustellen, weil an diesen Tagen 

nur eine Person einsatzbereit sei1339. Sie habe die Übernahme des Wochenenddienstes 

als im Einzelfall nicht notwendig abgelehnt. Die Ablehnung begründend, habe sie der 

Tochter mitgeteilt, dass die personellen Ressourcen des ambulanten Pflegedienstes 

begrenzt seien und dass sie selber die Patientin als nicht dermaßen pflegebedürftig 

definiere, dass Wochenenddienst indiziert sei
1340

. Sie habe angenommen: Da die 

Tochter in der auf den ĂFreitag, Samstag, Sonntag, Montag und Dienstag"1341 begrenzten 

Vergangenheit unter Beweis gestellt habe, fähig zu sein, selbständig Pflege zu leisten, 

werde sie in einer auf die Wochenenden begrenzten Zukunft gleichfalls fähig sein, 

selbständig zu pflegen1342. Anzunehmen ist: Die Tochter hat der Entscheidung, die 

Pflege am Wochenende aus dem formellen Pflegeprogramm auszuklammern, nicht 

zugestimmt. Nach Aussage der Krankenschwester hat die Tochter in der Folgezeit 

wiederholt die Bereitschaft der Pflegekräfte erkundet, im Einzelfall Wochenenddienst zu 

leisten1343.  

Die Aufmerksamkeit auf Prozess und Resultat der Auseinandersetzung um die Anzahl 

der Einsätze pro Einsatztag richtend, erzählt die Krankenschwester: Die Tochter habe 

sie gebeten, die Pflegekräfte mögen zweimal am Tag Einsätze absolvieren, um das 

Waschen zu übernehmen. Die Krankenschwester schildert: Sie habe es abgelehnt, die 

Bitte der Tochter zu erfüllen. Die Ablehnung erläuternd, habe sie die Tochter über die 

Regel zur Anzahl von Personaleinsätzen aufgeklärt. Sie habe der Tochter erklärt: 

ĂUnsere Patienten werden alle nur einmal am Tag gewaschen, es sei denn, sie sind sehr 

schwer krank, dass das notwendig ist"1344. Den Ausführungen der Krankenschwester ist 

nicht zu entnehmen, dass die Tochter ihre Einwilligung in den Plan ausgesprochen hat, 

dass die Pflegekräfte einen Einsatz pro Arbeitstag absolvieren.  
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In Bezug auf den Beginn des morgendlichen Pflegeeinsatzes hat es nach Auskunft der 

Krankenschwester keinen Konflikt mit der Tochter gegeben. Die Krankenschwester 

schildert: Die Tochter habe erklärt, die Übernahme des Dienstes sei für sie der 

entscheidende Punkt, nicht der Zeitpunkt des Dienstbeginns. Sie habe nicht die Bitte 

geäußert, dass die Pflegekräfte bei der Entscheidung über den Dienstbeginn auf das 

Alltagsleben des familialen Netzwerkes Rücksicht nehmen. Die Krankenschwester 

betont in der Erzählzeit: Die umgekehrte Situation, in der die Pflegekräfte gebeten 

werden, den Dienstbeginn dem Alltagsleben anzupassen, sei Ăimmer ein biÇchen [sic.] 

schwierig"1345 zu bearbeiten.  

 

3.2.2. Der Fortgang der Fallbearbeitung: Interaktionen zwischen 

Pflegefachkraft und Angehörigen 

 

3.2.2.1. Die Pflegeeinsätze als Interaktionskontext 

 

Die Krankenschwester berichtet: Die im Haus lebende Tochter habe stets als 

Kontaktperson fungiert1346. Die Gelegenheit, einen Kontakt von Angesicht zu Angesicht 

herzustellen, hat sich vermutlich zu Beginn, am Ende und im Verlauf eines 

Pflegeeinsatzes ergeben. Die Krankenschwester benutzt die Resolutheit, mit der 

Angehörige und Pflegekräfte in Interaktionen auftreten, als Beurteilungskriterium. Sie ist 

sich bewusst: Unterschiede in der Resolutheit des Auftretens bestehen nicht nur auf 

Seiten der Angehörigen, sondern auch auf Seiten des Pflegepersonals. Sie bezeichnet 

nicht sich, sondern jene Angehörige, die sie im Einzelfall kennengelernt hat, als resolut. 

Sie erklªrt: Sie habe jene Angehºrige als Ăunheimlich fordernd und resolut"
1347

 erlebt. Sie 

erklärt ferner: Sie sei als Pflegekraft eher in Ausnahmefällen gefordert, mit Angehörigen 

zu kommunizieren, die Ăein biÇchen [sic.] robust"1348 auftreten. Die Krankenschwester 

weiß: Interaktionen zwischen Pflegekraft und Angehörigen sind konfliktanfällig, nicht nur 

im Falle der Resolutheit von Angehörigen1349, sondern auch im Falle der 

Konflikthaftigkeit von Familienbeziehungen1350. 
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 vgl.: ebd.: 18, 26, 40, 48. 
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 vgl.: ebd.: 13, 20f. 
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3.2.2.2. Die Erfassung der Zustände von Familienmitgliedern und 

Familienbeziehungen  

 

Nach Aussage der Krankenschwester hat eine erneute Krankenhausbehandlung und ein 

im Krankenhaus eingetretener Tod der häuslichen Pflege ein Ende gesetzt1351. Wie 

beschreibt und beurteilt die Krankenschwester den ĂZustand"1352 der Patientin und 

dessen Entwicklung im häuslichen Kontext? Die Krankenschwester teilt mit: Die 

Patientin sei korpulent gewesen1353. Sie sei nicht nur Ăein Leben lang krankñ1354 

gewesen, sondern sei auch Ăschwerkrankñ1355 gewesen. Die Krankenschwester macht 

auf diverse körperliche Erkrankungen, auf körperliche Beschwerden und 

Beeinträchtigungen aufmerksam. Sie verweist auf Rheuma1356 und Ăwirklich schwere 

Rheumaschmerzen"
1357
, auf ĂHerzbeschwerden"

1358
 und ĂHerzrasen"

1359
, auf 

ĂNiereninsuffizienz"1360 und auf eine wiederholte Ansammlung von ĂWasser in der 

Lunge"1361. Sie berichtet: Am Körper der Patientin seien Schwellungen1362, Wunden und 

ĂWundrªnder"
1363

 zu sehen gewesen. Auch sei Ăeine kleine Stelle am Po"
1364

 zu 

erkennen gewesen. Der Kºrper sei von ĂHautflªchenblutung"1365, ĂBlutschwªmmchen"1366 

und ĂBluterg¿ssen"1367 gezeichnet gewesen. Die Krankenschwester betrachtet zwar die 

körperliche Verfassung der Patientin, nicht aber deren seelische Verfassung als 

beeinträchtigt1368.   

Die Krankenschwester erklärt, einen sich im Verlaufe der Zeit verändernden Zustand 

wahrgenommen zu haben. Die Krankenschwester rekonstruiert eine im häuslichen 

Kontext einsetzende Phase der Zustandsverbesserung. Sie berichtet: Der Zustand der 

Patientin habe sich während der kurzen Verweilzeit im häuslichen Kontext Ăetwas 

gebessert"1369. Die geleistete Pflege habe Erfolge gezeitigt1370. Es habe sich 
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Wundheilung erzielen1371 und relative Bewegungsfähigkeit wiederherstellen lassen. 

Nachdem die Patientin in der Anfangszeit überwiegend im Bett gelegen habe1372, habe 

sie in der Nachfolgezeit das Bett verlassen1373 und sich im Zimmer fortbewegen 

können1374. Die Krankenschwester rekonstruiert ferner eine im häuslichen Kontext 

beginnende Phase der Zustandsverschlechterung. Sie verweist auf gesundheitliche 

Probleme der Patientin: auf das Herzrasen und auf das sich ansammelnde Wasser in 

der Lunge. Sie vermutet einen sachlichen Zusammenhang zwischen jenen 

gesundheitlichen Problemen1375. Die (Beteiligung an der) Wahrnehmung und 

Bearbeitung jener gesundheitlichen Probleme stellt eine sich an pflegerisches und 

ªrztliches Handeln richtende Anforderung dar. Das ĂHerzrasen"1376 ist nach Auskunft der 

Krankenschwester ein Problem gewesen, das sich anfangs hat wahrnehmen lassen: am 

Körper der Patientin. Es ist nach Aussage der Krankenschwester mittels einer 

veränderten Dosierung der Herztablette bearbeitet worden. Nach Angaben der 

Krankenschwester ist in der Folgezeit der Eindruck einer Besserung entstanden: ĂDa war 

das dann besser"
1377

. Jener in der Folgezeit entstandene Eindruck einer 

Zustandsverbesserung ist nach Ansicht der Krankenschwester möglicherweise 

trügerisch gewesen. Die Krankenschwester erklärt: Sie habe die Vermutung, jener 

ĂHerzkasper"1378 habe mit der Mobilisation der Patientin zusammengehangen, und sie 

vermute, jener Herzkasper sei Ăder erste Vorbote"1379 gewesen. Herzbeschwerden seien 

als Folgeerscheinung einer Ansammlung von Wasser in der Lunge interpretierbar. Das 

sich ansammelnde ĂWasser in der Lunge"1380 ist nach Darstellung der 

Krankenschwester ein Problem gewesen, das sich, am Körper der Patientin 

wahrnehmbar, im häuslichen Kontext zu verschärfen beginnt und im Krankenhaus mit 

dem Tod der Patientin endet. Die im häuslichen Kontext beobachtbare 

Zustandsentwicklung auf Seiten der Patientin rekonstruierend, bespricht die 

Krankenschwester Prozesse der Zustandsbeurteilung. Jene Prozesse der 

Zustandsbeurteilung besprechend, präsentiert die Krankenschwester sich als 

Pflegekraft, die den Zustand der Patientin beurteilt hat1381. Die Krankenschwester 

verdeutlicht:  
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 In Prozessen der Zustandsbeurteilung werden nicht nur Zielsetzungsprozesse, 

sondern auch Prozesse der Bedarfsbestimmung und Bedarfsbearbeitung 

gebahnt. Deutungen sind fehleranfällig. Fehler auf Deutungsebene können 

Fehler auf Handlungsebene zur Folge haben. Fehleinschätzungen können für 

einen Patienten folgenschwer sein1382. Für den Patienten folgenschwere 

Fehleinschätzungen gilt es zu vermeiden. Niemand ist allerdings davor gefeit, 

sich zu irren, und irrtümlicherweise eine (für den Patienten folgenschwere) 

Fehleinschätzung zu entwickeln: weder Laien, noch Experten in Sachen Pflege 

und Behandlung1383.  

 

 Im Falle einer (für einen Patienten folgenschweren) Fehleinschätzung sowie im 

Falle des Verdachts auf eine (für einen Patienten folgenschwere) 

Fehleinschätzung stellt sich die Frage nach der Verantwortung für den Fehler 

und die Fehlerfolgen1384. Die Krankenschwester befürchtet: Sie begeht eine 

Fehleinschätzung, die für einen Patienten, dessen Pflege und Behandlung 

folgenschwer ist. Sie befürchtet ferner: Sie wird berechtigterweise oder 

unberechtigterweise dafür verantwortlich gemacht, eine für einen Patienten, 

dessen Pflege und Behandlung folgenschwere Fehleinschätzung begangen zu 

haben1385.  

 

Die Krankenschwester lenkt die Aufmerksamkeit auf den Pflegeprozess. Sie ist nach 

eigener Aussage gefordert gewesen, die körperliche Beweglichkeit der rheumakranken 

Patientin zu beurteilen. Befindet sich die rheumakranke Patientin nicht nur in einem 

Zustand der (partiellen) Bewegungsfähigkeit, sondern auch in einem Zustand der 

Bewegungsbereitschaft? Zentraler Bezugspunkt der Beurteilung ist nach Darstellung der 

Krankenschwester die Verrichtung einer besonderen Alltagsaktivität gewesen: die 

Körperpflege. Besteht auf Seiten der rheumakranken Patientin die Fähigkeit und 

Bereitschaft, die Körperpflege (partiell) selbständig zu verrichten? Jener 

Deutungsprozess ist nach Darstellung der Krankenschwester fehlerhaft gewesen. Die 

Krankenschwester bespricht den Deutungsfehler und die Fehlerfolgen. Sie gewährt 

Einblick in den Prozess der Wahrnehmung und Bearbeitung jenes Deutungsfehlers.  
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 Die Krankenschwester hat vermutlich befürchtet, die körperliche Beweglichkeit 

der Patientin falsch einzuschätzen. Überschätzung und Unterschätzung der 

körperlichen Beweglichkeit sind denkbare Fehler. Überschätzung des Bedarfs an 

Hilfe bei der Körperpflege im Falle einer Unterschätzung der körperlichen 

Beweglichkeit und Unterschätzung des Bedarfs an Hilfe bei der Körperpflege im 

Falle einer Überschätzung der körperlichen Beweglichkeit sind denkbare 

Fehlerfolgen1386. 

 

 Die Krankenschwester verdeutlicht, die körperliche Beweglichkeit der Patientin 

unterschätzt zu haben, den Bedarf an Hilfe bei der Körperpflege überschätzt und 

die Patientin im Prozess der Gewährung von Hilfe bei der Körperpflege 

unterfordert zu haben. Die Krankenschwester macht deutlich: Der Fehler bei der 

Bedarfsbestimmung hat sich als Fehler bei der Bedarfsbearbeitung 

niedergeschlagen1387.  

 

 Nach eigener Auskunft ist die Krankenschwester sich der Möglichkeit jener 

Fehleinschätzung und der möglichen Folgen jener Fehleinschätzung im Prozess 

der Kommunikation mit der Krankenpflegehelferin bewusst geworden. Sie hat 

nach eigener Aussage ein Prüfverfahren eingeleitet und hat auf der Basis der 

Verfahrensergebnisse die eigene Sicht- und Handlungsweise korrigiert1388.   

 

 Die Krankenschwester ist der Auffassung: Sie hat zwar einen Fehler gemacht. 

Jener Fehler ist aber für die Patientin und deren Pflege nicht folgenschwer 

gewesen. Die Beweglichkeit der Patientin unterschätzend und den Bedarf an 

Hilfe bei der Körperpflege überschätzend, hat sie die Patientin im Pflegeprozess 

zwar unterfordert, hat aber deren Bedürfnis nach körperlicher Hygiene befriedigt 

und deren Wunsch nach formeller Pflege erfüllt1389.  

 

Die Krankenschwester richtet das Augenmerk auf den Behandlungsprozess. Sie nimmt 

auf jene im häuslichen Kontext beginnende Phase der Zustandsverschlechterung Bezug, 

in der sich jene gesundheitlichen Probleme der Patientin bemerkbar gemacht haben: das 

Herzrasen und das sich ansammelnde Wasser in der Lunge. Sie rekonstruiert Prozesse 

der (eigenen Beteiligung an der) Wahrnehmung und Bearbeitung jener gesundheitlichen 
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Probleme. Sie hat sich nach eigenen Angaben gefordert gesehen, am Körper der 

rheuma-, herz- und nierenkranken Patientin wahrnehmbare Symptome zu deuten: fahles 

Gesicht, Kaltschweißigkeit, erhöhter Puls, Schwellungen am Körper. Befindet sich die 

rheuma-, herz- und nierenkranke Patientin in einem Zustand, der eine ärztliche 

Intervention erforderlich macht? Ist es folglich angezeigt, den Hausarzt zu verständigen? 

Die Krankenschwester verweist auf (mögliche) Deutungsfehler und auf (mögliche) 

Fehlerfolgen. Sie gewährt Einblick in Prozesse der Wahrnehmung und Bearbeitung jener 

(möglichen) Deutungsfehler. 

 

 Mit Bezug auf das ĂHerzrasen"1390 vertritt die Krankenschwester die Auffassung: 

Sie selber hat keinen Fehler begangen. Sie hat den Zustand der Patientin als 

Zustand bewertet, der einer ärztlichen Intervention bedarf, und hat um eine 

Intervention des Hausarztes gebeten. Sie unterstellt, die Dringlichkeit der 

Intervention verdeutlicht zu haben. Sie vermutet: Die Sprechstundenhelferin hat 

einen Fehler begangen, der für die Patientin hätte folgenschwer sein können. Sie 

nimmt an: Die Sprechstundenhelferin hat das Interventionsgesuch falsch 

gedeutet und falsch bearbeitet. Sie vermutet: Die Sprechstundenhelferin hat den 

ärztlichen Interventionsbedarf unterschätzt. Die Intervention des Hausarztes hat 

nach Auskunft der Krankenschwester neunzig Minuten auf sich warten lassen. 

Sie betrachtet jene neunzigminütige Wartezeit als Fehlerfolge. Sie verdeutlicht 

erstens, jene Fehlerfolge durch Beaufsichtigung der Patientin bearbeitet zu 

haben, um ihrerseits keinen für die Patientin möglicherweise folgenschweren 

Fehler zu begehen. Sie verdeutlicht zweitens, sich im Gespräch mit dem 

Hausarzt als Pflegekraft präsentiert zu haben, die keinen für die Patientin 

folgenschweren Fehler zu verantworten hat
1391

. Die Krankenschwester schließt 

die Möglichkeit einer Fehleinschätzung des Hausarztes nicht aus1392: Wären die 

Herzbeschwerden als Folgeerscheinung einer Ansammlung von Wasser in der 

Lunge zu interpretieren gewesen1393?  

 

 Bezogen auf das sich ansammelnde ĂWasser in der Lunge"1394 vertritt die 

Krankenschwester die Auffassung: Schwellungen am Körper der Patientin 

deutend, hat sie versehentlich einen Fehler begangen, den es generell zu 

vermeiden gilt. Sie hat den Zustand der Patientin irrtümlicherweise als Zustand 
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bewertet, der keiner ärztlichen Intervention bedarf1395. Sie vertritt des Weiteren 

die Auffassung: Es wäre unzulässig, den in der Folgezeit eingetretenen Tod der 

Patientin als Fehlerfolge zu definieren und sie für den in der Folgezeit 

eingetretenen Tod der Patientin verantwortlich zu machen. Das Problem der 

Verantwortung für Fehler und Fehlerfolgen bearbeitend, rekonstruiert sie ihren 

Fehler als Fehler, der aus Versehen geschehen ist und sich einer allgemein 

menschlichen Unzulänglichkeit verdankt. Ferner rekonstruiert sie die Intervention 

des Hausarztes als Vorgang, der zwar nicht auf ihre Veranlassung, aber zeitnah 

auf ihren versehentlichen Fehler erfolgt ist und mit der Entscheidung für eine 

Krankenhausbehandlung endet1396. Zudem rekonstruiert sie Sterben und Tod der 

Patientin als im Krankenhaus einsetzende Prozesse1397 und verweist auf die 

Möglichkeit, dass der Hausarzt, den ĂHerzkasperñ
1398

 deutend und bearbeitend, 

einen für die Patientin folgenschweren Fehler begangen hat1399.  

 

 Die Deutung und Bearbeitung der Herzbeschwerden sowie die Deutung und 

Bearbeitung der Ansammlung von Wasser in der Lunge rekonstruierend1400, 

richtet die Krankenschwester die Aufmerksamkeit einerseits auf die Beteiligung 

von Experten wie Hausarzt, Pflegekraft und Sprechstundenhelferin, deren 

deutungs- und handlungsleitendes Wissen auf einer beruflichen Ausbildung 

basiert, andererseits auf die Beteiligung von Laien wie Angehörigen. Sie verweist 

auf die Möglichkeit, jederzeit versehentlich Fehler zu begehen1401, auf die 

Möglichkeit, jederzeit zu Unrecht eines Fehlers verdächtigt zu werden, auf die 

Möglichkeit, über Fehler zu kommunizieren, und auf die Möglichkeit, einer 

Kommunikation über Fehler auszuweichen1402. Sie verweist ferner sowohl auf die 

Begrenztheit der Möglichkeiten eines Engagements der in der ambulanten Pflege 

tätigen Pflegekräfte1403, als auch auf die Begrenztheit der Möglichkeiten eines 

Engagements familialer Netzwerke. Sie verdeutlicht: Die Existenz eines familialen 

Netzwerkes bietet keine Gewähr dafür, dass sich bedrohliche Zustände auf 

Seiten eines Patienten im häuslichen Kontext bewältigen lassen. Es ist nicht 
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gewährleistet, dass Mitglieder des familialen Netzwerkes sich im Rahmen der 

Problemwahrnehmung und Problembearbeitung fehlerfrei beteiligen1404. 

 

Wie ist der Prozess der Deutung und Bearbeitung der ĂHerzbeschwerden"1405, im Detail 

betrachtet, verlaufen? Die Krankenschwester betont: Das Problem mit dem Herzrasen 

habe sich beobachten lassen1406, nachdem sie erstens ihrer Verantwortung als 

Pflegefachkraft gemäß mit dem Hausarzt Rücksprache gehalten habe, um zu klären, ob 

Bedenken gegen die geplante Mobilisation der Patientin bestehen und nachdem sie 

zweitens mit Einwilligung des Hausarztes begonnen habe, die Patientin zu 

mobilisieren1407. Die Krankenschwester betont ferner: Sie sei es gewesen, die jenes 

Problem während eines Pflegeeinsatzes beobachtet habe. Sie sei es auch gewesen, die 

sich im Rahmen jenes Pflegeeinsatzes maßgeblich an der Problembearbeitung beteiligt 

habe. Sie habe im Rahmen jenes Pflegeeinsatzes ihrer Verantwortung als 

Pflegefachkraft gemäß gehandelt.  

Jenen Pflegeeinsatz rekonstruierend, erzählt die Krankenschwester: Sie sei "an einem 

Freitag" zum Pflegeeinsatz erschienen1408. Die Tochter, die kaum Gelegenheit gehabt 

habe, Ămit einem ruhigeren Gewissen"1409 einzukaufen, habe jene sich bietende 

Gelegenheit genutzt, Besorgungen zu machen. Sie habe versichert, gleich wieder 

verfügbar zu sein. Die Aufmerksamkeit auf die Problemwahrnehmung und 

Problemdeutung lenkend, erzählt die Krankenschwester: Sie habe die auf der 

Bettkante sitzende Patientin gewaschen. Auf einmal sei die Patientin Ăganz kªseweiÇ 

und kaltschweißig"1410 geworden. Sie habe die Patientin untersucht: Sie habe Puls und 

Blutdruck gemessen1411. Sie habe ĂHerzrasenñ1412 festgestellt. Sie habe der Patientin 

gegen¿ber die eigene Besorgnis zum Ausdruck gebracht: ĂSie gefallen mir aber 

überhaupt nicht"1413. Die Aufmerksamkeit auf die Problembearbeitung richtend, erzählt 

die Krankenschwester: Sie habe erstens die Sprechstundenhelferin gebeten, den 

Hausarzt zu verständigen, dass sie um seinen Hausbesuch bitte. Sie habe jene Bitte 

erläutert. Sie habe erklärt, dass die Patientin erneutes Herzrasen habe. Sie habe ferner 

erklärt, dass sie deren Zustand als besorgniserregend einschätze und eine Intervention 

des Hausarztes f¿r geboten halte. ĂDer muss ihr eine Spritze geben, das geht so nicht 
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weiter."1414 Sie habe die Zusicherung erhalten, dass der Hausarzt verständigt werde. Sie 

habe zweitens versucht, die Tochter zu verständigen. Sie habe den Plan verfolgt, die 

Tochter Aufsicht leisten zu lassen. Jener Plan, der Tochter den Vorrang bei der 

Beaufsichtigung der Patientin einzuräumen, sei nicht persönlich, sondern strukturell 

bedingt gewesen: da sie den Dienstplan einhalten muss1415. Der Plan, die Tochter 

Aufsicht leisten zu lassen, habe sich allerdings nicht realisieren lassen: Die Tochter sei 

Ăaufgehalten worden"1416 und habe folglich nicht zur Verfügung gestanden, um Aufsicht 

zu leisten1417. Da der Plan, die Tochter Aufsicht leisten zu lassen, nicht realisierbar 

gewesen sei, habe sie sich veranlasst gesehen, den Dienstplan zu verändern, um selber 

Aufsicht zu leisten1418. Die Patientin mangels einer personellen Alternative selber 

beaufsichtigend, habe sie anderthalb Stunden sowohl auf das Eintreffen der Tochter, als 

auch auf das Eintreffen des Hausarztes gewartet
1419

. Sie habe während jener Wartezeit 

erlebt, dass sich der Zustand der Patientin verbessert habe1420. Der Hausarzt habe in 

ihrem Beisein diagnostiziert, das der Zustand Ăwieder in Ordnungñ1421 war. Er habe eine 

Veränderung der medikamentösen Behandlung veranlasst
1422

. Er habe einer Fortsetzung 

der Mobilisation nicht widersprochen. Er habe vielmehr geraten, die Mobilisation ein 

wenig fortzusetzen1423.  

Der Erzählung der Krankenschwester ist zu entnehmen: Sie hat jenen Hausbesuch des 

Hausarztes zu Zwecken einer Fallbesprechung genutzt. Sie hat im Rahmen jener 

Fallbesprechung betont, ihrer Verantwortung als Pflegefachkraft gemäß gehandelt zu 

haben. Jene Fallbesprechung mit dem Hausarzt rekonstruierend, erzählt die 

Krankenschwester: Sie habe den Hausarzt kritisiert, dass er sie lange habe warten 

lassen. Nachdem der Hausarzt ihr erklärt habe, seine Sprechstundenhelferin habe ihn 

vor kurzem verständigt, habe sie ihn aufgefordert, dann jene Hilfskraft für einen Fehler 

zur Verantwortung zu ziehen1424, der für die Patientin schwerwiegende Folgen hätte 

haben können. Den Fehler der Hilfskraft betonend, habe sie erstens erklärt: Sie selber 

habe vor anderthalb Stunden um einen Hausbesuch des Hausarztes gebeten und wenn 

sie als Pflegefachkraft um einen Hausbesuch des Hausarztes bitte, dann ist der Zustand 

des Patienten als kritisch einzuschätzen. Den Fehler der Hilfskraft betonend, habe sie 

zweitens erklärt: Sie als Pflegefachkraft weiß im Unterschied zu einem Laien den 
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Zustand eines Patienten zu beurteilen, vermag bedrohliche Zustände von nicht 

bedrohlichen Zuständen zu unterscheiden und bitte Ănicht aus Jux und Dollereiñ1425 um 

einen Hausbesuch des Hausarztes, sondern wenn ein Zustand bedrohlich ist. Die 

Krankenschwester berichtet: Sie habe die Tochter nachträglich über jene 

Herzbeschwerden und über den Prozess der Bearbeitung jener Komplikation 

verständigt1426.  

Wie ist der Prozess der Deutung und Bearbeitung der Ansammlung von ĂWasser in der 

Lunge"1427, im Detail betrachtet, verlaufen? Die Krankenschwester rekonstruiert den 

Verlauf jener Pflegeeinsätze, die sie nach eigener Aussage an den letzten beiden Tagen 

absolviert hat, die die Patientin im häuslichen Kontext verlebt hat. Die Krankenschwester 

hat nach eigener Aussage beim vorletzten Pflegeeinsatz versehentlich eine 

Fehleinschätzung begangen, die sich ihr jedoch erst in der Folgezeit enthüllt hat. Die 

Krankenschwester nimmt auf ein Problem Bezug, das sich am Körper der Patientin hat 

beobachten lassen. Die Aufmerksamkeit auf die Problemwahrnehmung und 

Problemdeutung lenkend, erzählt die Krankenschwester: Sie habe in der erzählten Zeit 

jenes vorletzten Pflegeeinsatzes Schwellungen am Körper der Patientin 

wahrgenommen. Die rechte Hand der Patientin1428, deren Glieder sowie deren Knie1429 

seien Ăgeschwollen"1430 gewesen. Die Patientin selber habe über Schmerzen geklagt und 

habe Rheuma als Erklärung für die beobachteten Symptome angeboten1431. Die 

Krankenschwester schildert: Sie habe Ănicht geschaltet"1432. Sie habe Ăgedacht: Das 

kommt von ihrer Lunge, weil sie auch Wasser in der Lunge hat und dann hat sie auch 

Herzbeschwerdenñ1433. Sie habe die Deutung, die am Körper der Patientin 

wahrnehmbaren Schwellungen seien Folgeerscheinungen von Wasser in der Lunge und 

Herzbeschwerden, zwar in Erwägung gezogen, aber verworfen. Sie habe sich 

stattdessen für die falsche Deutung entschieden und die Schwellungen als 

Folgeerscheinungen von Rheuma ausgelegt1434. Jenes Ausschlussverfahren 

rekonstruierend, erklärt die Krankenschwester: Erstens habe die Patientin Rheuma und 

bei Rheumakranken seien zeitweise Schwellungen am Körper wahrnehmbar1435. 

Zweitens habe die Patientin über Schmerzen geklagt. Die Krankenschwester hat nach 

eigener Aussage Rheuma als plausible Erklärung sowohl für die wahrgenommenen 
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Schmerzen, als auch für die am Körper der Patientin wahrgenommenen Schwellungen 

betrachtet, so dass sie jene Schwellungen im Kontext der Klage über Schmerzen als 

Anzeichen für einen rheumatischen Krankheitsprozess interpretiert hat. Die 

Aufmerksamkeit auf die Problembearbeitung richtend, erzählt die Krankenschwester: 

Sie habe Rheumasalbe eingesetzt, um der Patientin Ăein biÇchen [sic.] Linderung"1436 zu 

verschaffen. Die Krankenschwester hat sich vermutlich nicht veranlasst gesehen, eigens 

die Tochter und den Hausarzt zu verständigen.  

Die Krankenschwester schildert: Beim letzten Pflegeeinsatz habe die Tochter sie 

erstens verständigt, der Hausarzt habe einen Hausbesuch durchgeführt und habe 

erklärt, der Zustand der Patientin verschlimmere sich, bedingt durch das Wasser in der 

Lunge, so dass er eine ambulante Behandlung nicht länger verantworten könne, sondern 

eine Krankenhausbehandlung einleiten müsse
1437

. Die Tochter habe zweitens berichtet: 

Der Hausarzt habe die besondere Eignung der Krankenhausorganisation betont, jenen 

bedrohlichen Zustand der Patientin zu beherrschen. Er habe erklärt: Um die 

Cortisonmenge zu erhöhen, muss ein Patient unter ständiger Beobachtung bleiben, 

denn Komplikationen seien nicht auszuschließen1438. Eine derartige Maßnahme zu 

Hause durchzuführen, sei zu gefährlich, denn im Kontext der Häuslichkeit sei weder die 

indizierte Beobachtung1439, noch die ärztliche Notfallbehandlung gewährleistet1440. Man 

w¿rde nªmlich als Angehºriger unter Umstªnden Ăeinkaufen gehen"1441 und ein Hausarzt 

ist im Notfall Ănicht schnell genug griffbereit"1442. Drittens habe die Tochter berichtet: 

ĂHeute stehe kein Bett zur Verf¿gungñ1443. Die Behandlung könne am folgenden Tag 

beginnen1444. Jenem dritten Berichtsteil sei zu entnehmen gewesen, dass der Hausarzt 

keine Notfallbehandlung im Krankenhaus veranlasst habe, sondern sich entschieden 

habe, es sei verantwortbar, den Beginn der Krankenhausbehandlung zu planen. Der 

Bericht der Tochter habe sie Ăstutzig"1445 gemacht. Die Krankenschwester hat 

möglicherweise befürchtet, über jene versehentlich begangene Fehleinschätzung 

informiert, macht die Tochter ĂTheaterñ1446 und droht, sie für Fehlerfolgen verantwortlich 

zu machen. Einen Konflikt befürchtend, hat die Krankenschwester es möglicherweise 
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unterlassen, die Tochter über jene irrtümlicherweise begangene Fehleinschätzung zu 

informieren1447.  

Unter Bezugnahme auf jene letzten Pflegeeinsätze erklärt die Krankenschwester: Sie 

habe die Patientin im hªuslichen Kontext Ănoch in einem einigermaÇen guten Zustand 

erlebt"1448, obwohl deren Zustand bereits im Begriff gewesen sei, sich zu verschlechtern. 

Im Krankenhaus habe sich der Zustand der Patientin dann massiv verschlechtert. Die 

Krankenschwester sieht eine Zustandsverschlechterung massiven Ausmaßes mit der 

Zeit Ăim Krankenhaus"1449 assoziiert. Sie berichtet: Die mit Wasser in der Lunge erneut 

ins Krankenhaus überwiesene Patientin sei während eines Zeitraumes von anderthalb 

Wochen im Krankenhaus behandelt worden1450 und sei Ăim Krankenhaus gestorben"1451. 

Um deren Zustand sei es wªhrend der im Krankenhaus verbrachten Ăletzten Tage sehr 

schlimm bestellt gewesenñ
1452

. Im Krankenhaus habe sich deren Zustand derart 

verschlechtert, dass sie innerhalb eines Tages gestorben sei1453. Die Krankenschwester 

verweist nicht nur auf den im Krankenhaus eingetretenen Tod, sondern auch auf einen 

im Krankenhaus beginnenden Sterbeprozess
1454

. Sie betont, weder mit dem im 

Krankenhaus eingetretenen Tod, noch mit dem im Krankenhaus einsetzenden 

Sterbeprozess gerechnet zu haben1455. Sie vermutet: Die Patientin Ăhatte in der Nacht 

vor ihrem Tod wieder Herzschwäche und eine vermehrte Wasseransammlung in der 

Lunge, was alles abgedrückt hat"1456. 

Welchen Eindruck hat die Krankenschwester im Verlaufe der Zeit über den Zustand der 

Tochter und über den Zustand der familiären Beziehungen gewonnen? Sie stellt in 

der Erzählzeit weder die mit der Verrichtung ausgewählter Pflegeleistungen 

einhergehende körperliche Belastung der Tochter in Frage, noch stellt sie die seelische 

Belastung der Tochter in Abrede1457. Nach Aussage der Krankenschwester hat die 

Tochter nicht Ăbeim Antrittsbesuch"1458, sondern erst vier Wochen nach Dienstantritt1459  

das Gespräch mit ihr gesucht, um sie sowohl über den eigenen Zustand1460, als auch 

über den Zustand der familiären Beziehungen zu verständigen1461. Die 

Krankenschwester erklärt: Die Tochter habe den Anspruch gehegt, ihre Mutter soll sich 

ïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïï 
1447

 vgl.: ebd.. 24. 
1448

 ebd.: 1. 
1449

 ebd.: 1, 3; Hervorhebung durch die Autorin der vorliegenden Arbeit. 
1450

 vgl.: ebd.: 3. 
1451

 ebd.: 1. 
1452

 ebd.: 34. 
1453

 vgl.: ebd.: 3. 
1454

 vgl.: ebd.: 1, 3. 
1455

 vgl.: ebd.: 46. 
1456

 ebd.: 33 
1457

 vgl.: ebd.: 17f, 27, 39. 
1458

 ebd.: 20f. 
1459

 vgl.: ebd.: 21. 
1460

 vgl.: ebd.: 18, 41. 
1461

 vgl.: ebd.: 13, 17f, 27, 39f. 



 

218 

 

etwas stärker an der Alltagsbewältigung im Allgemeinen und an der Körperpflege im 

Besonderen beteiligen1462. Die Mutter habe jenen Anspruch verletzt1463. Sie habe es sich 

nicht erst im Alter zur Angewohnheit gemacht, Krankheit und Alltag in einer zu Lasten 

der Tochter gehenden Weise zu bewältigen1464. Jene Angewohnheit der Mutter, 

Krankheit und Alltag in einer zu Lasten der Tochter gehenden Weise zu bearbeiten, 

habe auf Seiten der Tochter das Gefühl von Belastung erzeugt. Die Krankenschwester 

ist der Auffassung: Die Tochter empfindet die fehlende Selbsthilfe der Mutter als 

belastend1465. Die Tochter fühlt sich nach Ansicht der Krankenschwester durch die 

hªusliche Pflege Ăangespannt"1466 und Ăangebunden"1467.  

Denkbar ist: Die Krankenschwester hat auf Seiten der Tochter bestehende Bedürfnisse 

nach Erholung und Selbstverwirklichung nicht eigens erfragt, sondern hat ausgehend 

von den Erzählungen und Berichten der Tochter auf Belastungen und auf Verletzungen 

jener Bedürfnisse geschlossen. Anzunehmen ist: Die Krankenschwester ist sich auf 

Basis der Erzählungen und Berichte der Tochter des zwischen Mutter und Tochter 

bestehenden Konfliktes und der (denkbaren) Folgen jenes Konfliktes für die eigenen 

Interaktionen mit den Konfliktparteien bewusst geworden1468. Anzunehmen ist ferner: Die 

Krankenschwester hat auf Basis der Erzählungen und Berichte der Tochter den Eindruck 

gewonnen, dass zwischen den Eheleuten ein Konflikt besteht. Die Krankenschwester 

erzählt: Der Ehemann "wollte" zusammen mit seiner Ehefrau an einer Familienfeier 

teilnehmen. Eine Teilnahme beider Eheleute hätte vorausgesetzt, dass der Ehefrau eine 

Hilfskraft zur Verfügung gestanden hätte, welche die häusliche Pflege alternativ hätte 

sicherstellen können. Die Ehefrau habe dem Ehemann in Ermangelung einer derartigen 

personellen Alternative vorgeschlagen, sie bleibe bei der Mutter und er nehme alleine an 

der Familienfeier teil. Der Ehemann habe sich mit jenem Vorschlag nicht einverstanden 

erklªrt. Er habe seiner Ehefrau vorgehalten: ĂSie w¿rde sich ganz zur¿ckziehen und sie 

wollte wohl nichts mehr mit ihm unternehmen"1469. Der Ehemann hat nach Darstellung 

der Krankenschwester den Wunsch nach einem gemeinsamen Privatleben mit seiner 

Ehefrau erkennen lassen und hat die seitens der Ehefrau erwogene und praktizierte 

Unterordnung des gemeinsamen Privatlebens unter die Erfordernisse der häuslichen 

Pflege beklagt. Nach Darstellung der Krankenschwester hat die Tochter trotz der mit der 

häuslichen Pflege verbundenen Belastungen und familiären Konflikte weder die 
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Bereitschaft zur Fortsetzung der häuslichen Pflege aufgekündigt, noch hat sie die 

Unterordnung des Privatlebens unter die Anforderungen der häuslichen Pflege 

aufgekündigt1470.  

 

3.2.2.3. Die Formulierung von Zielsetzungen 

 
Nach Aussage der Krankenschwester haben die Pflegekräfte sich im Verlaufe der Zeit 

verständigt, sie versuchen, die zu pflegende Person Ăauf die Beine zu bekommen, daÇ 

[sic.] sie noch ein bißchen [sic.] was macht, daß [sic.] sie ihre Glieder noch ein bißchen 

[sic.] bewegt"1471. Die Krankenschwester gibt zu verstehen: Die Pflegekräfte haben sich 

einerseits das Ziel gesetzt, relative körperliche Beweglichkeit, relative Selbständigkeit bei 

der Verrichtung der Körperpflege im Besonderen und relative Selbständigkeit bei 

ausgewählten Aktivitäten der Alltagsbewältigung im Allgemeinen wiederherzustellen. Die 

Pflegekräfte sind sich andererseits bewusst gewesen, dass sie die Zielerreichung nicht 

garantieren können. Zwischen Krankenschwester und Tochter ist nach Auskunft der 

Krankenschwester ein Konflikt um die Wahl einer realistischen Zielsetzung entbrannt. 

Den Ausführungen der Krankenschwester ist zu entnehmen: Sie hat wahrgenommen, 

dass keine Einigkeit geherrscht hat, und hat sich bemüht, Einigkeit herzustellen. Die 

Krankenschwester erzªhlt, die Tochter habe ihr erklªrt: ĂDie Mutter muÇ [sic.] wieder aus 

dem Bett aufstehen und muß [sic.] sich wieder in den Sessel setzen können"1472. Die 

Tochter hat nach Aussage der Krankenschwester die Hoffnung gehegt, dass relative 

körperliche Beweglichkeit und relative Selbständigkeit bei ausgewählten Aktivitäten der 

Alltagsbewältigung wiederherstellbar ist1473. Die Krankenschwester hat sich nach eigener 

Darstellung mit der Forderung der Tochter konfrontiert gesehen, dass die Pflegekräfte 

auf Seiten der zu pflegenden Person jene erhoffte relative körperliche Beweglichkeit und 

jene erhoffte relative Selbständigkeit bei ausgewählten Aktivitäten der 

Alltagsbewªltigung wiederherstellen: ĂMachen Sie mal schºn!"1474. Die 

Krankenschwester erzählt ferner, sie habe der Tochter erklärt: Wenn deren Mutter sich 

im Krankenhaus nicht bewegt habe, dann seien keine Wunder erwartbar. Die 

Krankenschwester hat die Tochter nach eigenen Angaben vor einer unrealistischen 

Zielsetzung gewarnt. Mit der Warnung vor einer unrealistischen Zielformulierung hat die 

Krankenschwester in der erzählten Zeit eine erste Vorkehrung für die Nachfolgezeit 

getroffen: Gesetzt, die Hoffnung der Tochter wird in der Zukunft enttäuscht, ist in der 
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Gegenwart mit dem Hinweis auf eine unrealistische Zielsetzung eine Deutung 

vorbereitet, die darauf gerichtet ist, eine Deutung als Fehler. d.h. als Verletzung von 

Sorgfaltspflicht, abzuwehren. Die Krankenschwester erzählt des Weiteren, sie habe der 

Tochter zugesichert: Sie versuche, an einer Wiederherstellung relativer körperlicher 

Beweglichkeit und relativer Selbständigkeit bei ausgewählten Aktivitäten der 

Alltagsbewältigung zu arbeiten. Die Krankenschwester hat der Tochter nach eigener 

Darstellung zu verstehen gegeben, dass sie zwar an der Zielerreichung arbeitet, dass 

sie aber keine Garantie dafür übernimmt, dass es gelingt, das Ziel zu erreichen. Hat die 

Krankenschwester erklärt, keine Garantie für die Zielerreichung zu übernehmen, hat sie 

eine zweite Vorkehrung für die Nachfolgezeit getroffen: Sie vermeidet eine Festlegung, 

an der sie gemessen werden könnte1475. Die Tochter hat vermutlich die Einwilligung in 

den Versuch ausgesprochen, die körperliche Beweglichkeit ihrer Mutter zu 

verbessern1476. 

Die Krankenschwester verdeutlicht in der Erzählzeit, dass sich das Ziel, auf Seiten einer 

zu pflegenden Person relative körperliche Beweglichkeit und relative Selbständigkeit bei 

der Alltagsbewältigung wiederherzustellen, bedingt mit dem Ziel vereinbaren lässt, den 

pflegenden Personen Entlastung zu verschaffen. Sie erklärt: Wenn sich auf Seiten 

einer zu pflegenden Person relative Beweglichkeit wiederherstellen lässt, dann wird den 

pflegenden Personen die Pflege erleichtert1477. In der Antwort auf die Frage nach einem 

im Verlaufe der Zeit entwickelten Hauptziel bleibt die Entlastung der pflegenden Parteien 

unerwähnt1478. Die Krankenschwester verdeutlicht gleichwohl das Bestreben, 

Belastungen der Angehörigen zu mindern: sei es durch persönliche Hilfestellung1479, sei 

es durch Pflegehilfsmittel1480. Minderung gegenwärtiger Belastungen lässt sich als 

Möglichkeit betrachten, künftige Belastbarkeit zu wahren. Belastungen des familialen 

Netzwerkes in einer Phase, in der die zu pflegende Person nicht extrem pflegebedürftig 

ist1481, können die Möglichkeit mindern, das familiale Netzwerk in einer Phase extrem 

hohen Pflegebedarfs zu mobilisieren. Entfällt die Möglichkeit, extrem hohen Pflegebedarf 

vorrangig durch das familiale Netzwerk bewältigen zu lassen, ist die Sicherstellung der 

häuslichen Pflege gefährdet. 

Am Beispiel der Pflege am Wochenende verdeutlicht die Krankenschwester, sich der 

Gegensätzlichkeit der pflegenden Parteien bewusst zu sein: Entlastung der Angehörigen 
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kann Mehrbelastung der Pflegekräfte bedeuten1482. Deutlich wird das Bestreben der 

Krankenschwester, nach Möglichkeit eigene Belastungen zu senken1483 und einen 

Anstieg eigener Belastungen zu vermeiden1484. Die Krankenschwester zeigt sich 

bestrebt, Konflikte und mit Konflikten einhergehende eigene Belastungen zu vermeiden. 

Die in der Anfangszeit erlebte Interaktion und Kommunikation mit der Angehörigen hat 

vermutlich die Befürchtung der Krankenschwester genährt, mit jener Angehörigen in 

Konflikt zu geraten. Die Krankenschwester erklärt, sich bereits in der Anfangszeit 

vorgenommen zu haben: ĂMit der willst Du kein Theater haben"1485. Zu vermuten ist: Die 

im Verlaufe der Zeit durch Kommunikation mit jener Angehörigen gewonnene Einsicht 

der Krankenschwester, häusliche Pflege im Kontext einer konfliktträchtigen 

Familienbeziehung zu leisten, hat auf Seiten der Krankenschwester die Befürchtung 

entstehen lassen, einerseits den Konflikt zwischen den Familienmitgliedern zu schüren 

und andererseits den Konflikt mit den Familienmitgliedern zu entfachen. Sie schildert: 

Sie habe am Anfang den Fehler begangen, die zu pflegende Person bei der Verrichtung 

der Körperpflege zu unterfordern
1486

. Sie habe jenen Fehler korrigiert und anschließend 

habe die Tochter ihr Einblicke in die familiäre Beziehungsgeschichte gewährt1487. Jenen 

Fehler erläuternd, verweist die Krankenschwester auf die Möglichkeit einer 

unbewussten Parteinahme. Die Krankenschwester erklªrt: Sie habe Ăam Anfang 

wahrscheinlich mehr unbewußt [sic.] Partei für die zu pflegende Person ergriffen und 

habe die anderen nicht so wahrgenommen"1488. Für sie als Pflegefachkraft verkörpere 

die zu pflegende Person Ăimmer die Hauptperson"1489. Die Krankenschwester betont: Die 

Folgen jener Enthüllungen über die familiäre Beziehungsgeschichte seien lediglich 

kognitiver Art gewesen1490. Sie sei sich erstens bewusst geworden: Die Angehörige habe 

die Hoffnung gehabt, dass die Pflegekräfte die zu pflegende Person auffordern, bei der 

Pflege des Körpers mitzuarbeiten, da die Angehörige die Forderung nach 

Selbstbeteiligung der zu pflegenden Person nicht habe durchsetzen können1491. Sie sei 

sich zweitens bewusst geworden: Sie habe die Hoffnung der Angehörigen enttäuscht, 

als sie den Fehler gemacht habe, die zu pflegenden Person zu unterfordern1492. Die 
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Krankenschwester erklärt: Sie habe sich in der Folgezeit jeder bewussten Parteinahme 

zugunsten der Angehörigen enthalten1493.  

 

3.2.2.4. Die Bestimmung des Bedarfs: Das Aufgabenpensum 

 

Prozesse der Bedarfsbestimmung sind Deutungsprozesse. Auf die Fehleranfälligkeit von 

Bedarfsdefinitionen verweisend, erklärt die Krankenschwester erstens: Schwellungen am 

Körper der Patientin deutend, habe sie den ärztlichen Interventionsbedarf versehentlich 

unterschätzt. Auf die Fehleranfälligkeit von Bedarfsdefinitionen verweisend, erklärt die 

Krankenschwester zweitens: Die körperliche Beweglichkeit der Patientin beurteilend, 

habe sie den Bedarf an Hilfe bei der Körperpflege anfänglich irrtümlicherweise 

überschätzt. Die Krankenschwester verdeutlicht: Den Bedarf an Pflege zu bestimmen, ist 

zwar die Aufgabe einer Pflegekraft. Aber jede Pflegekraft kann jederzeit im Prozess der 

Aufgabenerledigung aus Versehen einen Fehler machen. Die Krankenschwester bietet 

eine detaillierte Rekonstruktion des Prozesses der Aufgabenerledigung an. Die 

Krankenschwester erzählt: Nachdem die Krankenpflegehelferin der Tochter erklärt habe, 

dass deren Mutter fähig sei, sich selber zu waschen, habe die Tochter auf deren 

Erkrankung hingewiesen. Sie habe auf die Möglichkeit einer krankheitsbedingten 

Einschränkung der Beweglichkeit und damit verbunden auf die Möglichkeit eines Bedarfs 

an Hilfe bei der Körperpflege verwiesen. Die Krankenpflegehelferin habe erwidert: Die 

Patientin habe Ăzehn gesunde Fingerñ1494 und sei fähig, sich Gesicht und Arme selber zu 

waschen. Nach Aussage der Krankenschwester hat die Krankenpflegehelferin es 

abgelehnt, die Erkrankung der Patientin als Argument für körperliche Unbeweglichkeit 

und als Argument für Unfähigkeit zur Selbsthilfe bei der Körperpflege anzuerkennen. 

Den Ausführungen der Krankenschwester ist zu entnehmen: Die Fähigkeit zu 

selbständigem Waschen sowohl des Oberkörpers als auch des Unterkörpers 

unterstellend, hat die Krankenpflegehelferin Bedarf an Pflege negiert. Die Fähigkeit zu 

selbständigem Waschen ausgewählter Partien des Oberkörpers unterstellend, hat die 

Krankenpflegehelferin Bedarf an Pflege anerkannt
1495

. Die Krankenschwester erzählt 

ferner: Auch sie habe die körperliche Beweglichkeit der Patientin eingeschätzt. Auch sie 

habe, deren Fähigkeit zu selbständigem Waschen beurteilend, zwischen Ober- und 

Unterkörper differenziert. Sie habe anfänglich einen auf den Unterkörper begrenzten 

Bedarf an Hilfe bei der Körperpflege anerkannt1496. Dennoch habe sie anfänglich die 
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Körperpflege verrichtet, ohne dass die Seniorin sich an der Verrichtung der Körperpflege 

beteiligt habe. Sich jene fehlende Selbstbeteiligung erklärend, habe sie sowohl fehlende 

Bereitschaft1497, als auch fehlende Fähigkeit zur Selbstbeteiligung an der Körperpflege 

vermutet. Sie habe sich die unterstellte Unfähigkeit unter Bezugnahme auf die Krankheit 

erklärt1498. Die Krankenschwester hat in der Anfangszeit vermutlich sowohl eine 

Überschätzung als auch eine Unterschätzung des Bedarfs an Hilfe beim Waschen 

befürchtet1499. Die Krankenschwester schildert: Sie sei sich im Rahmen einer 

Fallbesprechung bewusst geworden, dass das Verfahren der Patientin mit der Person 

der Pflegekraft variiere, dass die Patientin es bei ihren Pflegeeinsätzen regelmäßig an 

Selbstbeteiligung bei der Körperpflege fehlen lasse, dass sie aber bei Pflegeeinsätzen 

der Krankenpflegehelferin mit Regelmäßigkeit Selbstbeteiligung bei der Körperpflege 

erkennen lasse. Anzunehmen ist: Die Krankenschwester hat jene systematische 

Variation im Ausmaß eingesetzter Beweglichkeit als Indiz gedeutet, dass es der 

Patientin weniger an der Fähigkeit, als vielmehr an der Bereitschaft zur Selbsthilfe bei 

der Körperpflege fehlt
1500

. Zu vermuten ist: Jene Fallbesprechung hat unter 

ausschließlicher Beteiligung der Pflegekräfte stattgefunden. Die Krankenschwester 

verdeutlicht, sich nicht mit einem Indiz begnügt, sondern einen Beweis gesucht zu 

haben. Sie berichtet: Sie habe sich im Anschluss an jene Fallbesprechung im Rahmen 

eines Pflegeeinsatzes von der Fähigkeit der Patientin überzeugt, sich an der 

Körperpflege zu beteiligen. Zu vermuten ist: Die Krankenschwester hat sich zu Zwecken 

eines Prüfverfahrens bei einem ihrer Pflegeeinsätze von der Krankenpflegehelferin 

begleiten lassen1501. Jene Prüfung ist unter Ausschluss der Tochter geplant und 

durchgeführt worden1502. Die Krankenschwester betont: Sie habe die Fähigkeit der 

Patientin, sich an der Körperpflege zu beteiligen, gesehen. Sie habe in der Folge den im 

Rahmen der Bedarfsbestimmung begangenen Fehler, nämlich die Unterschätzung der 

körperlichen Beweglichkeit und die Überschätzung des Bedarfs an Hilfe bei der 

Körperpflege, sowie den im Rahmen der Bedarfsbearbeitung begangenen Fehler, die 

Unterforderung der Patientin, korrigiert1503.  

Die Krankenschwester berichtet: Auf Seiten der Patientin habe sowohl Bedarf an 

technischen Pflegehilfsmitteln, als auch Bedarf an medizinischer Behandlung, als auch 

Bedarf an Pflege bestanden1504. Die Krankenschwester betont: Wochenends habe kein 
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Bedarf an formeller Pflege bestanden1505. In der Erzählzeit den auf Seiten der Tochter 

bestehenden Unterstützungsbedarf spezifizierend, bleibt die Aufmerksamkeit der 

Krankenschwester auf die Pflege zentriert: Sie räumt erstens Bedarf an Hilfe bei der 

Verrichtung körperlich schwerer Pflegearbeiten ein1506, verweist zweitens auf Bedarf an 

Pflegeberatung 1507 und schließt drittens Bedarf an Urlaub von der Pflege nicht aus1508. 

Sie lässt allerdings Bedarf an psychologischer Behandlung zur Bewältigung der 

seelischen Belastung und der familiären Konflikte unerwähnt. 

 

3.2.2.5. Die Bearbeitung des Bedarfs: Die Verteilung von Aufgaben 

 

3.2.2.5.1. Die Pflege  

 
Wie sind die im Prozess der Sicherstellung der häuslichen Pflege anfallenden Aufgaben 

auf die Angehörigen und die Pflegekräfte verteilt worden? Die Krankenschwester 

bemerkt, dass die Erbringung von Pflegeleistungen über die Gesamtheit der für sie 

wahrnehmbaren Angehörigen ungleich verteilt ist. Das Engagement der Angehörigen 

des familialen Netzwerkes beschreibend, berichtet sie: Unter den Angehörigen habe 

vorrangig die Tochter Pflegeleistungen erbracht. Am Wochenende habe sie den 

gesamten Körper der Patientin gewaschen1509. An den Tagen, an denen die Pflegekräfte 

im Einsatz gewesen seien, habe sie ausgewählte Körperteile gewaschen1510. Die Tochter 

habe sich an der Mobilisation1511 und an der Wundbehandlung beteiligt1512. Die Tochter 

habe keine Unterstützung durch Angehörige erhalten1513: Der Ehemann sei berufstätig 

gewesen1514. Der Sohn sei unverheiratet gewesen1515. Möglicherweise ist auch der Sohn 

einer Berufstätigkeit nachgegangen.  

Das Engagement der Pflegekräfte zeichnet sich, verglichen mit dem Engagement der 

Angehörigen, durch die Anforderung aus, Unterstützung unter der Bedingung der 

Begrenztheit von Organisationsressourcen zu leisten. Die Krankenschwester berichtet: 

Das Pflegepersonal sei an seinen regulären Arbeitstagen im Einsatz gewesen, von 
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montags bis freitags. Es habe regelmäßig einen Einsatz pro Einsatztag durchgeführt1516. 

Es habe mit Regelmäßigkeit Einsätze von einer dreiviertel Stunde Dauer absolviert1517. 

Es habe regulär Einsätze mit einfacher Besetzung geleistet. Es sei normalerweise 

jeweils ein Belegschaftsmitglied im Wechsel eingesetzt worden1518. Es habe sich im 

Rahmen seiner Einsätze im Wesentlichen auf die Pflege konzentriert. Es habe 

Körperpflege geleistet1519. Es habe sich der Behandlung von körperlichen 

Schmerzen1520, von Wunden, Wundrªndern und einer ĂStelle am Po"1521 angenommen. 

Es habe an der Mobilisation des Körpers gearbeitet1522. Die Krankenschwester betont: 

Abhängig von der Zeit seien am Ende der Pflegeeinsätze noch einige Gehübungen 

durchgeführt worden. Die Krankenschwester erklärt: Sie habe zwei Personen rechts und 

links Hilfestellung leisten lassen, weil die Gehübungen auf diese Weise leichter 

durchzuführen gewesen seien. Sie habe ein zweites Belegschaftsmitglied als Zweitkraft 

eingesetzt. Jenes zweite Belegschaftsmitglied habe nach Beendigung seiner Arbeit in 

einem anderen Fall das im Einzelfall eingesetzte Belegschaftsmitglied abgeholt1523. Das 

Engagement der Pflegekräfte zeichnet sich, verglichen mit dem Engagement der 

Angehörigen, ferner durch die Anforderung aus, das Engagement im Einzelfall mit dem 

Engagement im Bestand der Fälle in Einklang zu bringen1524. Die Krankenschwester 

berichtet: Die ¦bernahme des Einzelfalles habe Ănicht extrem mehr Arbeit"1525 zur Folge 

gehabt. Die im Bestand der Fälle zu erledigende Arbeit sei unter den Pflegekräften 

umverteilt worden1526, um Arbeitsbedingungen zu schaffen, die sie als günstiger 

betrachtet habe1527. Jene Umverteilung sei problemlos verlaufen1528.  

Die Aufmerksamkeit der Krankenschwester ist, was die Koordination und Kooperation 

mit den Mitgliedern des familialen Netzwerkes im Prozess der Sicherstellung der 

häuslichen Pflege anbelangt, in der Hauptsache auf die Tochter konzentriert gewesen. 

Der Prozess der Aufgabenverteilung ist nach Ansicht der Krankenschwester nicht 

konfliktfrei verlaufen. Die Krankenschwester rekonstruiert den Pflegeprozess einerseits 

als Prozess der Gewährung diverser Hilfestellungen, andererseits als Prozess der 

Verrichtung körperlich schwerer Arbeiten. Wenn körperlich schwere Pflegearbeit zu 

verrichten ist, dann bedürfen die pflegenden Personen zu Zwecken der 
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Arbeitserleichterung technischer Hilfsmittel und/oder persönlicher Hilfestellung. Nach 

Darstellung der Krankenschwester ist im Falle der korpulenten und rheumakranken 

Patientin Hilfe bei der Körperpflege, Hilfe beim Aufrichten im Bett und Hilfe beim 

Verlassen des Bettes zu leisten gewesen. Nach Angaben der Krankenschwester hat nur 

für kurze Zeit ein Krankenhausbett zur Verfügung gestanden. Die Aufmerksamkeit auf 

den Körper der Patientin richtend, bespricht die Krankenschwester die Körperpflege. 

Sie behandelt einerseits das Verfahren in der Zeit während der Einsätze des 

Pflegepersonals, andererseits das Verfahren in der Zeit zwischen den Einsätzen des 

Pflegepersonals. Das Verfahren in der Zeit während der Einsätze des Pflegepersonals 

behandelnd, lenkt sie die Aufmerksamkeit auf die eigenen Einsätze. Wie lässt sich das 

Vorgehen der Krankenschwester zusammenfassend darstellen? 

 

 Die Krankenschwester rekonstruiert den ersten Pflegeeinsatz. Zu vermuten ist: 

Die technischen Arbeitsbedingungen haben ihr missfallen. Ihr hat nach eigener 

Aussage kein Hilfsmittel, d.h. kein Krankenhausbett Ămit Bettgalgen"
1529

, zur 

Verfügung gestanden. Die sozialen Arbeitsbedingungen, d.h. ausgewählte 

Handlungen der Angehörigen, haben ihr vermutlich ebenfalls missfallen. Sie hat 

die Körperpflege im Falle der in einem niedrigen Bett liegenden, korpulenten, in 

ihrer Beweglichkeit eingeschränkten, rheumakranken Patientin nach eigenen 

Angaben alleine verrichtet: in Gegenwart einer Angehörigen, die ihr eine 

Anleitung für den Vollzug der Körperpflege gegeben hat1530.  

 

 Welche Handlungen der Angehörigen hat die Krankenschwester missbilligt? 

Möglich ist: Der Krankenschwester hat es missfallen, seitens der im Raum 

anwesenden Tochter beim Vollzug der Körperpflege der in einem niedrigen Bett 

liegenden, korpulenten, in ihrer Beweglichkeit eingeschränkten, rheumakranken 

Patientin keine Unterstützung (angeboten) bekommen zu haben1531. Möglich ist 

auch: Der Krankenschwester hat es missfallen, als Person mit Pflegeausbildung 

von einer Person ohne Pflegeausbildung eine ĂAnleitungñ f¿r den Vollzug der 

Körperpflege erhalten zu haben1532. Sie hat es in der Interaktion mit der 

Angehörigen vermutlich unterlassen, verbal Missbilligung zum Ausdruck zu 

bringen1533.  
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 Wie ist die Krankenschwester in der Folgezeit verfahren? Sie erklärt, sich als 

erstes des Personalwechsels bedient zu haben, um sich eine Auszeit zu 

verschaffen1534. Sie erklärt ferner, den Dienst nach Ablauf der Auszeit fortgesetzt 

zu haben1535. Naheliegend ist die Vermutung: Sie hat in der Folgezeit weiterhin 

alleine Pflege geleistet, ohne die Angehörige aufgefordert zu haben, ihr behilflich 

zu sein1536. Naheliegend ist auch die Vermutung: Sie hat weiterhin alleine Pflege 

geleistet, ohne dass ihr dauerhaft ein Krankenhausbett zur Verfügung gestanden 

hat1537.  

 

Wie stellt sich das Vorgehen der Krankenschwester im Detail betrachtet dar? Die 

Aufmerksamkeit auf den ersten Pflegeeinsatz lenkend, erzählt die Krankenschwester: 

Die rheumakranke, in ihrer Beweglichkeit eingeschränkte, korpulente Patientin habe in 

einem niedrigen Bett gelegen. Die Angehörige saß und hat gesagt, in welcher Weise die 

Körperpflege verrichtet werden müsste. Die Krankenschwester erzählt ferner: Sie habe 

sich gedacht, sie beuge sich erst einmal widerspruchslos den Forderungen der 

Angehörigen1538. Sie habe die Patientin unter der Anleitung der Angehörigen 

gewaschen1539. Anschließend habe sie das Haus verlassen und Ăhabe gesagt: Also ich 

kann da nicht mehr hingehen. Also das bedrückt mich so. Mir gefällt das nicht"1540. 

Darauf habe sie die Krankenpflegehelferin im Rahmen einer unterwegs absolvierten 

ersten Fallbesprechung gebeten, ihr den Gefallen zu tun, den Dienst am Folgetag zu 

übernehmen. Sie habe pausiert1541 und anschließend habe sie erneut Pflegeeinsätze 

geleistet1542. Sie habe die Patientin im Rahmen jener Pflegeeinsätze aktiviert, sich an der 

Körperpflege zu beteiligen. Sie habe die Hilfe beim Waschen des gesamten Körpers im 

Prozess der Aktivierung auf Hilfe beim Waschen ausgewählter Körperteile begrenzt1543. 

Die Krankenschwester berichtet: Die Angehörige habe ihr anfangs nicht nur eine 

Anleitung in Sachen Körperpflege gegeben1544, sondern habe ihr am Anfang auch eine 

Anweisung in Sachen Wundbehandlung erteilt1545. Die Krankenschwester erklärt: Sie 

habe es als Ärgernis empfunden, dass die Angehörige sie als Pflegefachkraft belehrt 
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habe1546 und dass die Angehörige sich von ihr als Pflegefachkraft nicht ohne weiteres 

habe belehren lassen. Sie habe, jene Verärgerung bearbeitend, Reflexionen über die 

Begrenztheit des eigenen Arbeitsprozesses angestellt1547. Die Krankenschwester hegt 

vermutlich den Anspruch: Angehörige sollen es unterlassen, eine Pflegekraft zu 

belehren. Sie sollen sich stattdessen durch eine Pflegekraft belehren lassen1548.  

Die Krankenschwester berichtet ferner: Anfangs habe die Angehörige den Anspruch 

verletzt, sich zu bemühen, das Pflegepersonal zu unterstützen. Die Krankenschwester 

vermutet: Der Angehörigen habe es in der Anfangszeit nicht an der Fähigkeit, sondern 

an der Bereitschaft gefehlt, den Pflegekräften Unterstützung zu gewähren. Die 

Krankenschwester betont: Aber im Verlaufe der Zeit habe die Angehörige begonnen, die 

Pflegekräfte zu unterstützen1549. Die Krankenschwester berichtet: Am Tag vor Beginn der 

Krankenhausbehandlung sei ein Duscheinsatz mit doppelter Besetzung absolviert 

worden. Es seien zwei Belegschaftsmitglieder eingesetzt worden1550. Es habe des 

Einsatzes zweier Hilfskräfte bedurft, um der Patientin beim Einsteigen in die Dusche und 

beim Aussteigen aus der Dusche behilflich zu sein. Beim Duschen selber sei der Einsatz 

einer Hilfskraft angezeigt gewesen. Bei künftigen Duscheinsätzen wäre auf Einsätze mit 

einfacher Belegschaft umgestellt worden. Die Tochter wäre als Zweitkraft eingeplant 

worden1551. Die Krankenschwester hegt vermutlich den Anspruch: Angehörige sollen 

einer Pflegekraft während eines Pflegeeinsatzes unter bestimmten Umständen 

Hilfestellung leisten1552.  

Die Krankenschwester bespricht den Prozess der Sicherstellung der Körperpflege in der 

Zeit zwischen den Einsätzen. Den Ausführungen der Krankenschwester ist zu 

entnehmen: Der im Kontext des Erstbesuches entbrannte Konflikt um den 

Wochenenddienst ist in der Anfangszeit erneut manifest geworden. Die 

Krankenschwester rekonstruiert den Prozess jener neuerlichen Auseinandersetzung um 

den Wochenenddienst im Rahmen einer Erzählung. Wie lässt sich jene neuerliche 

Auseinandersetzung, basierend auf der seitens der Krankenschwester angebotenen 

Erzählung, zusammenfassend darstellen?  

 

 Hinsichtlich der Sicherstellung der Pflege am Wochenende hat die Angehörige 

nach Aussage der Krankenschwester wiederholt den Wunsch nach formeller 

Pflege erkennen lassen. Die Angehörige hat nach Auskunft der 
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Krankenschwester mit beiden Pflegekräften getrennt kommuniziert. Die 

Angehörige hat nach Angaben der Krankenschwester versucht zu erkunden: 

Lässt eine der beiden Pflegekräfte die Bereitschaft erkennen, die Pflege am 

Wochenende zu übernehmen1553?  

 

 Nach Auskunft der Krankenschwester hat die Angehörige jenen 

Erkundungsversuch gestartet, obwohl sie bereits im Rahmen des Erstbesuches 

über die Regel für den Personaleinsatz am Wochenende aufgeklärt worden ist: In 

der ambulanten Pflege stellt die Übernahme des Wochenenddienstes keine 

Selbstverständlichkeit dar. Die im Kontext der ambulanten Pflege gefällte 

Entscheidung, keinen Wochenenddienst zu leisten, ist sachlich begründet, nicht 

persönlich
1554

. 

 

 Die Angehörige hat nach Aussage der Krankenschwester im Rahmen jenes 

Erkundungsversuches erlebt: Das Pflegepersonal ist sich einig. Das 

Pflegepersonal hat nach Aussage der Krankenschwester an der Entscheidung 

festgehalten, dem familialen Netzwerk den Vorrang für die Pflege am 

Wochenende einzuräumen. Es hat nach Angaben der Krankenschwester 

festgestellt, wochenends besteht kein Bedarf an formeller Pflege1555. 

 

 Den Ausführungen der Krankenschwester ist zu entnehmen: Beide Pflegekräfte 

haben der Angehörigen zu verstehen gegeben, dass sie fordern, dass die 

Angehörige die Körperpflege am Wochenende sicherstellt. Den Ausführungen 

der Krankenschwester kann ferner entnommen werden: Beide Pflegekräfte 

haben der Angehörigen zu verstehen gegeben, dass sie deren Befürchtung, 

überfordert zu werden, für unbegründet halten1556. 

 

 Den Ausführungen der Krankenschwester kann entnommen werden: Das 

Pflegepersonal hat keinen Wochenenddienst geleistet. Es hat sich gegen eine 

Kompromisslösung entschieden, die die Form eines mit der Tochter abwechselnd 

geleisteten Wochenenddienstes hätte annehmen können. Mit der Entscheidung, 

das Wochenende aus dem formellen Pflegeprogramm auszuklammern, hat es 
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versucht, eine aus seiner Sicht vermeidbare Mehrbelastung der Pflegekräfte zu 

vermeiden.   

 

Wie stellt sich jene Auseinandersetzung um den Wochenenddienst, basierend auf der 

seitens der Krankenschwester angebotenen Erzählung, im Detail betrachtet dar? Wie ist 

die Kommunikation zwischen Tochter und Krankenpflegehelferin verlaufen? Die 

Krankenschwester erzählt, die Tochter habe der Krankenpflegehelferin Ăgesagt: Ja, Sie 

kommen ja am Samstag und Sonntagñ1557. Die Krankenpflegehelferin habe eine 

Übernahme des Wochenenddienstes abgelehnt. Die Ablehnung begründend, habe die 

Krankenpflegehelferin hinzugefügt: Die Tochter sei imstande, Hilfe zu leisten. Deren 

Mutter sei imstande, sich selber zu waschen. Auf die Erwiderung der Tochter ĂSehen Sie 

denn nicht, dass meine Mutter krank ist"
1558

, habe die Krankenpflegehelferin erstens 

entgegnet: ĂJa, aber sie hat zehn gesunde Finger und kann sich das Gesicht und die 

Arme selber waschenñ1559. Sie habe zweitens erklärt: Freitags werde die Patientin durch 

die Pflegekräfte gründlich gewaschen und am Wochenende übernehme die Tochter 

deren Pflege. Und wie ist die Kommunikation zwischen Tochter und 

Krankenschwester verlaufen? Die Krankenschwester erzählt, die Tochter habe sie 

erneut gefragt, ob sie den Wochenenddienst übernehmen werde. Sie habe der Tochter 

zu verstehen gegeben, sie sehe keine Veranlassung, sich umstimmen zu lassen. Sie 

habe die Übernahme des Wochenenddienstes vielmehr wiederholt abgelehnt. Die 

Ablehnung bekräftigend, habe sie hinzugefügt, es sei ausgemacht worden, dass am 

Wochenende keiner der Pflegekräfte, sondern die Tochter die Pflege leiste. Die Tochter 

habe erwidert: ĂWie soll das nur weitergehen? Sie kºnnte das nicht"1560. Die Erwiderung 

der Tochter bearbeitend, habe sie der Tochter erklªrt: ĂMoment mal, wir machen das 

ganz langsam"1561.  

Die Aufmerksamkeit auf den Körper der Patientin lenkend, bespricht die 

Krankenschwester nicht nur die körperliche Pflege, sondern auch die körperliche 

Mobilisation. Die Krankenschwester rekonstruiert die körperliche Mobilisation als Arbeit, 

die sich durch ihre Nähe zur Pflege auszeichnet: Sie wird am Körper eines Patienten 

verrichtet. Sie besteht in der Förderung körperlicher Bewegungen beim Aufrichten im 

Bett und beim Verlassen des Bettes. Sie ist für die pflegenden Parteien, d.h. für 

Angehörige und Pflegekräfte, bedingt leistbar. Die Krankenschwester erklärt: Wenn es 
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gelingt, den Kºrper eines Patienten zu Ămobilisieren"1562, dann wird die Arbeit der Pflege 

leichter1563. Die Krankenschwester hat nach eigener Aussage mit Einwilligung des 

Hausarztes an der Mobilisation der Patientin gearbeitet1564. Die Krankenschwester 

berichtet: Im Rahmen einer ersten Mobilisierungsphase sei Hilfe beim Aufrichten im 

Bett zu leisten gewesen. Die Patientin ist nach Aussage der Krankenschwester in einem 

Bewegungsablauf unterstützt worden, der mit dem Liegen im Bett beginnt1565 und mit 

dem Sitzen Ăauf der Bettkante"1566 endet. Die Krankenschwester erklärt: Die 

rheumakranke Patientin habe stets im Bett gelegen. Zudem habe sie bei geminderter 

Beweglichkeit und bei korpulenter Statur in einem niedrigen Bett, anstatt in einem 

Krankenhausbett mit ĂBettgalgen"1567 gelegen. Wie lässt sich jene erste 

Mobilisierungsphase, basierend auf den Ausführungen der Krankenschwester, 

zusammenfassend darstellen? 

 

 Anzunehmen ist: Während jener Phase ist sowohl in der Zeit während der 

Einsätze, als auch in der Zeit zwischen den Einsätzen Hilfe beim Aufrichten im 

Bett geleistet worden. Die Krankenschwester hat nach eigener Aussage in der 

Zeit während jener Einsätze alleine Unterstützung geleistet, ohne über ein 

technisches Hilfsmittel verfügt zu haben. In der Zeit zwischen den Einsätzen des 

Pflegepersonals hat die Angehörige vermutlich auf vergleichbare Weise 

Unterstützung geleistet, alleine und ohne technisches Hilfsmittel. Anzunehmen ist 

ferner: Die Pflegekraft ist sich der Notwendigkeit bewusst geworden, ein der 

Arbeitserleichterung dienende technische Hilfsmittel (Krankenhausbett mit 

Bettgalgen) einzusetzen. Sie hat nach Absprache mit der Angehörigen eine 

Verleihaktion gestartet, die sie aber aufgrund des Widerstands der Patientin 

bereits nach einem Tag hat beenden müssen
1568

. 

 

 Zu vermuten ist: Nach jener fehlgeschlagenen Verleihaktion hat die 

Krankenschwester, die Arbeit ohne technisches Hilfsmittel verrichtend, eine 

Schädigung ihrer Arbeitskraft erlebt. Wie rekonstruiert sie den Prozess der 

Bearbeitung jener Schädigung? Sie berichtet, den Personalwechsel organisiert 

und eine "resoluter" verfahrende Personalperson eingesetzt zu haben. Nach 

Aussage der Krankenschwester hat jene Personalperson die Patientin zu 
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persönlicher Selbsthilfe aufgefordert. Die Krankenschwester verweist nicht nur 

auf den Verfahrenserfolg jener Personalperson, sondern bietet auch eine 

Erklärung für jenen Verfahrenserfolg an: das vergleichsweise resolutere 

Vorgehen1569 

 

Wie stellt sich jene erste Mobilisierungsphase, basierend auf den Ausführungen der 

Krankenschwester, im Detail betrachtet dar? Die Krankenschwester beschreibt ein 

Verfahren, das sie in der Anfangszeit während der eigenen Einsätze vermutlich 

wiederholt praktiziert hat. Sie berichtet: Die Patientin habe die Hände um ihren Hals 

gelegt und sie habe die Patientin hochgezogen. Sie betont: Sie habe jenen Prozess des 

Hebens als schmerzhaft erlebt1570. Die Krankenschwester schildert: Sie habe im 

Verlaufe der Zeit dafür plädiert, ein Krankenhausbett mit Bettgalgen einzusetzen. Sie 

habe ein verleihbares Bett aufstellen und die Patientin umbetten lassen. Am Folgetag 

habe sie es jedoch wegen des Widerstandes der Patientin abtransportieren lassen 

müssen
1571

. Sie habe der Patientin anschließend erklärt, dass sie selber aber nicht 

wünsche, sich beim Heben zu schädigen. Sie habe sich jedoch verhoben und habe 

tagelang Schmerzen verspürt. Sie habe derweil den Schüler eingesetzt, die Arbeit zu 

erledigen1572. Er habe der Patientin mitgeteilt: Er verlange, dass sie mitarbeiten werde, 

damit sie auf die Bettkante zu sitzen komme und sich die Arbeit leichter erledigen lasse. 

Die Krankenschwester erklªrt: Er sei Ăresoluter im Auftretenñ1573 und habe die Situation 

gemeistert.  

Die Krankenschwester berichtet: Im Rahmen einer zweiten Mobilisierungsphase sei 

Hilfe beim Verlassen des Bettes zu leisten gewesen. Die Patientin ist nach Auskunft 

der Krankenschwester in einem Bewegungsablauf unterstützt worden, der aus dem 

ĂGang zum Sesselñ1574 bestanden hat und um den ĂGang zur Toilette"1575 erweitert 

worden ist. Wie lässt sich jene zweite Mobilisierungsphase, basierend auf den 

Ausführungen der Krankenschwester, zusammenfassend darstellen? 

 

 Anzunehmen ist: Die Krankenschwester hat die Patientin in der Zeit während der 

Einsätze aktiviert, ohne die Angehörige engagiert zu haben, als Zweitkraft 

Hilfestellung zu leisten. Die Krankenschwester hat sich vermutlich darauf 
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beschränkt, der Angehörigen jene Aktivierungserfolge zu demonstrieren, die sie 

erzielt hat1576 .  

 

 Die Krankenschwester hat nach eigener Aussage befürchtet, dass die 

Angehörige wiederholt am Wahrheitsgehalt ihrer Worte zweifelt. Hat die 

Krankenschwester der Angehörigen jene Aktivierungserfolge demonstriert, die sie 

erzielt hat, hat sie der Angehörigen die Möglichkeit geboten, sich vom 

Wahrheitsgehalt ihrer Worte zu überzeugen1577.  

 

 Aktivierungserfolge demonstrierend, hat die Krankenschwester der Angehörigen 

zu verstehen gegeben: Die Angehörige kann in der Zeit zwischen den Einsätzen 

erprobte und bewährte Aktivierungsmaßnahmen fortsetzen, um 

Aktivierungserfolge zu verfestigen, ohne befürchten zu müssen, sich bei der 

Aktivierung ihrer Mutter zu überfordern1578 .  

 

Wie stellt sich jene zweite Mobilisierungsphase, basierend auf den Ausführungen der 

Krankenschwester, im Detail betrachtet, dar? Die Aufmerksamkeit auf die Zeit während 

der eigenen Einsätze lenkend, berichtet die Krankenschwester: Sie habe die Patientin 

teils im Verlauf der Einsätze, teils am Ende der Einsätze mobilisiert. Die 

Krankenschwester erklärt: Ihr sei bewusst geworden, dass sie Ăein bißchen resoluterñ1579 

verfahren muss. Sie habe ihre Verfahrensweise geändert und habe den Verfahrenserfolg 

selber erlebt. Die Krankenschwester schildert: Sie habe die Patientin aufgefordert, sich 

in den Sessel zu setzen. Sie habe der Patientin erklärt: Wenn die Patientin im Sessel 

sitze, dann erleichtere das der Pflegekraft, das Bett zu machen. Sie habe betont: Sie 

finde, dass der Gang zum Sessel erforderlich sei. Sie habe beim Gang zum Sessel 

Hilfestellung geleistet. Sie sei Ăganz pfiffig"1580 verfahren. Sie habe einen Plan entwickelt. 

Sie habe geplant, die Tochter zu verständigen, dass die Tochter die im Sessel sitzende 

Mutter sieht, Ădass sie nicht wieder sagt, es wªre nicht wahr".1581 Sie habe jenen Plan 

verwirklicht. Die Krankenschwester erklärt: Wenn das Pflegepersonal am Ende des 

Einsatzes Zeit gehabt habe, dann habe es mit der Patientin einige Gehübungen 

gemacht. Es sei der Patientin behilflich gewesen, ohne die Angehörige engagiert zu 

haben, Hilfestellung zu leisten1582. Die Krankenschwester berichtet: Nachdem das 
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Pflegepersonal Ăimmer vorgeprobt"1583 und erlebt habe, dass die Patientin den Gang zum 

Sessel problemlos bewältige, habe das Pflegepersonal der Angehörigen mitgeteilt, sie 

könnte in der Zeit zwischen den Einsªtzen Ăruhig versuchen, die Mutter nochmal in den 

Sessel zu setzen"1584.  

Die Krankenschwester erzählt, die Angehörige habe sie anfänglich unhöflich behandelt: 

Ărecht, recht schroffñ1585. Sie habe jene unhöfliche Behandlungsweise als verletzend 

empfunden. Nachher habe sie jene unhöfliche Behandlungsweise als nicht mehr so 

verletzend empfunden. Anzunehmen ist: Sie hat nicht die Kommunikation mit der 

Angehörigen über jene unhöfliche Behandlungsweise gesucht, sondern hat sich darauf 

beschränkt, Reflexionen über jene unhöfliche Behandlungsweise anstellen. Hat sie sich 

jene unhöfliche Behandlungsweise mit der Art der Angehörigen erklärt, hat sie eine die 

eigene Person entlastende Erklärung gewählt. Die Krankenschwester erzählt ferner: Sie 

habe die Angehörige allerdings Ăzur Raison gerufenñ1586, als sie begonnen habe, den 

Pflegekräften Geldgeschenke anzubieten. Die Angehörige sei der Meinung gewesen: 

Wenn sie den Pflegekräften Geld schenke, dann seien die Pflegekräfte ihrer Mutter 

gegenüber Ălieber und netter und freundlicher und kümmern sich noch mehrñ1587 um sie. 

Die Krankenschwester schildert: Sie habe es dankend abgelehnt, die Geldgeschenke 

anzunehmen. Sie habe die Ablehnung unter Hinweis auf das dienstrechtliche Verbot, 

Geldgeschenke anzunehmen, erläutert.  Die Angehörige habe zwar beleidigt reagiert, 

habe aber keinen erneuten Versuch gestartet, den Pflegekräften Geld zu schenken1588. 

Möglich ist: Die Krankenschwester hofft, dass sich mittels der Kommunikation über 

(Verletzungen von) Anspruchshaltungen eine Eskalation von Konflikten vermeiden lässt, 

und befürchtet, dass Konflikte im Falle der Kommunikation über (Verletzungen von) 

Anspruchshaltungen eskalieren. Die Ansprüche der Krankenschwester lauten: 

Angehörige sollen eine Pflegekraft mit Höflichkeit behandeln. Angehörige sollen es 

unterlassen zu versuchen, eine Pflegekraft zu bestechen1589.  

Im Prozess der Sicherstellung der häuslichen Pflege hat es nach Angaben der 

Krankenschwester Überschneidungen im Engagement von Pflegepersonal und 

Angehörigen gegeben. Nach Aussage der Krankenschwester hat es Überschneidungen 

in den Arbeitsleistungen gegeben: Nach Auskunft der Krankenschwester haben beide 

Parteien, Pflegekräfte und Angehörige, regelmäßig dieselben Pflegeleistungen 
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erbracht1590. Beide Parteien haben es vermutlich nach Möglichkeit vermieden, eine 

besondere Pflegeleistung zu erledigen: das Blutdruckmessen. Sie haben vermutlich 

befürchtet: Im Falle der Benutzung der Blutdruckmanschette kommt es in Folge der 

Cortisonbehandlung zu Blutergüssen. Eine Partei, das Pflegepersonal, hat sich nach 

Angaben der Krankenschwester in einer Sondersituation gefordert gesehen, jene 

Pflegeleistung zu übernehmen1591. Anzunehmen ist: Es hat keine Überschneidungen in 

den Arbeitszeiten gegeben. Die Angehörige hat vermutlich nur in der Zeit zwischen 

den Einsätzen1592, nicht aber in der Zeit während der Einsätze des Personals Pflege 

geleistet1593.  

Die Krankenschwester schreibt den Erfolg bei der Wundheilung sowohl dem 

Engagement der Tochter1594, als auch dem Engagement der Pflegekräfte zu1595. Sie 

betrachtet die Wiederherstellung relativer körperlicher Beweglichkeit als einen im 

Wesentlichen dem Engagement der Pflegekräfte zuzuschreibenden Fortschritt1596. Die 

Krankenschwester ist vermutlich der Ansicht: Die Pflegekräfte haben zur Entlastung der 

Angehörigen beigetragen, indem sie die körperlich schweren Pflegeleistungen 

übernommen haben1597. Die Krankenschwester ist vermutlich auch der Auffassung: Die 

Angehörige hat im Verlauf der Zeit begonnen, einen Beitrag zur Entlastung der 

Pflegekräfte zu leisten1598. 

 

3.2.2.5.2. Die Beratung 

 

Die Krankenschwester berichtet, Pflegeberatung geleistet zu haben. Anzunehmen ist: 

Die Krankenschwester hat jene Pflegeberatung ausschließlich im Rahmen der 

Pflegeeinsätze geleistet. Die Wundbehandlung, die körperliche Mobilisation, die 

Entlastung durch technische Pflegehilfsmittel wie Antidekubitusfell, Krankenhausbett und 

Schieber, sowie die Entlastung durch Engagement einer Vertretung sind nach Aussage 

der Krankenschwester Gegenstand der Pflegeberatung gewesen. Die Krankenschwester 

rekonstruiert die im Rahmen der Wundbehandlung geleistete Beratung. Sie gewährt 

Einblick in Beratungsprozesse, die auf Sicherstellung einer fachgerechten 

Wundbehandlung zielen. Wie lassen sich jene Beratungsprozesse, basierend auf den 

Ausführungen der Krankenschwester, zusammenfassend darstellen? 
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 Den Ausführungen der Krankenschwester ist zu entnehmen: Belehrbarkeit der 

Angehörigen hat sich nicht voraussetzen lassen. Die Krankenschwester hat die 

Angehörige beraten und hat sich gefordert gesehen, deren Weigerung zu 

bearbeiten, sich beraten zu lassen. Sie hat deren Widerstand gegen eine 

beratungsgemäße Wundbehandlung nach eigener Aussage in unterschiedlicher 

Weise bearbeitet. Sie betont, dem Willen der Angehörigen bedingt Folge geleistet 

zu haben1599.  

 

 Die Krankenschwester hat den Beratungsversuch nach eigener Aussage 

beendet, sofern sie zu der Auffassung gelangt ist: Ein dem Willen der 

Angehörigen gemäßes Verfahren ist fachlich zu verantworten. Die 

Krankenschwester hat den Beratungsversuch nach eigenen Angaben fortgesetzt, 

sofern sie der Auffassung gewesen ist: Ein dem Willen der Angehörigen 

gemäßes Vorgehen ist fachlich nicht zu verantworten. Es würde einen für die 

Patientin folgenschweren Fehler darstellen1600.  

 

Wie stellen sich jene Beratungsprozesse, basierend auf den Ausführungen der 

Krankenschwester, im Detail betrachtet dar? Die Krankenschwester nimmt auf eine 

Vielzahl von Wunden Bezug, die sie undefiniert lässt. Sie nimmt ferner auf die im Falle 

jener undefiniert bleibenden Wunden geleistete Beratung Bezug. Die Krankenschwester 

erklärt: Nach den im Kontext der Krankenhauspflege erlebten Komplikationen bei der 

Wundbehandlung habe die Tochter im Kontext der häuslichen Pflege den fortgesetzten 

Einsatz von Pflaster bei der Wundbehandlung abgelehnt. Sie habe Fettsalbe als 

Alternative ausprobiert. Die Haut der Patientin sei wie Pergamentpapier gewesen und 

bei Entfernung von Hansaplast habe sich regelmäßig eine neue Stelle entwickelt. Die 

Krankenschwester erzählt: Sie habe der Tochter vorgeschlagen, alternativ 

hautfreundliches Pflaster zu verwenden. Die Tochter habe jenen Vorschlag abgelehnt. 

Die Tochter habe erklªrt: ĂIch will bei meiner Mutter gar kein Pflaster"1601. Die 

Krankenschwester erzählt ferner: Sie habe jene Erklärung vernommen. Sie habe sich 

Ăgedacht: Naja, ist auch gut"1602. Sie habe, sich dem Willen der Tochter fügend, die 

äußeren Wundränder mit Penatencreme behandelt1603. Der Zustand der Haut habe sich 
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binnen einiger Tage erheblich verbessert1604. Die Krankenschwester hebt eine 

besondere Wunde aus der Gesamtheit aller Wunden hervor. Sie definiert jene Wunde 

und bezieht sich auf die im Falle jener definierten Wunde geleistete Beratung. Die 

Krankenschwester erklªrt: Die Patientin Ăhatte eine kleine Stelle am Po"1605. Da die 

Patientin inkontinent gewesen sei, habe das Pflegepersonal stets erklªrt: ĂDa muÇ [sic.] 

etwas darauf".1606 Das Pflegepersonal habe vorgeschlagen, luftdurchlässiges Pflaster zu 

verwenden. Die Tochter habe jenen Vorschlag jedoch abgelehnt. Die Tochter habe 

befürchtet: Auf einer Haut wie Pergamentpapier verwendet, führt luftdurchlässiges 

Pflaster zu einer Wundvergrößerung, anstatt einer Wundvergrößerung vorzubeugen. Die 

Krankenschwester erzählt: Sie habe sich bemüht, die Tochter davon zu überzeugen, 

dass deren Befürchtung unbegründet sei. Sie habe der Tochter mitgeteilt: Sie versuche 

es und die Tochter werde erleben, ob in Folge jenes Verfahrens eine neue Wunde 

entstehe. Mit Erlaubnis der Patientin habe sie ein luftdurchlässiges Pflaster über eine in 

der Heilung begriffene Wunde geklebt. Sie habe es entfernt. Es sei nach seiner 

Benutzung frei von Schorf gewesen. Auf jenes von Schorf freie Pflaster deutend, habe 

sie der Tochter gesagt: ĂSehen Sie, es ist nichts daran"1607. Dann habe die Tochter ihre 

Einwilligung in das Behandlungsverfahren ausgesprochen und ihre Mitarbeit zugesichert. 

Binnen eines vier Tage währenden Zeitraumes habe sich Wundheilung erzielen 

lassen1608. 

Die Krankenschwester rekonstruiert auch die im Rahmen der körperlichen Mobilisation 

geleistete Beratung. Sie bietet Einblick in Beratungsprozesse, die auf Sicherstellung 

einer fachgerechten Mobilisation gerichtet sind. Wie lassen sich jene 

Beratungsprozesse, basierend auf den Ausführungen der Krankenschwester, 

zusammenfassend darstellen?   

 

 Die Krankenschwester unterscheidet zwischen informeller und formeller 

Mobilisation. Sie verweist einerseits auf die Möglichkeit eines informellen 

Engagements von Angehörigen1609, andererseits auf die Möglichkeit eines 

formellen Engagements von Angehörigen zweier Berufsgruppen: eines 

Engagements von Pflegekräften und Krankengymnasten1610.    
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 Den Ausführungen der Krankenschwester ist zu entnehmen: Sie hat der 

Angehörigen zur informellen Mobilisation geraten. Beratung zur Durchführung 

informeller Mobilisierungsmaßnahmen leistend, hat sie der Angehörigen zu 

verstehen gegeben, dass deren Befürchtungen, bei der Mobilisation selber 

Fehler zu begehen, unrealistisch (geworden) sind1611.  

 

 Den Ausführungen der Krankenschwester kann ferner entnommen werden: Sie 

hat der Angehörigen zur Organisation formeller Mobilisation geraten. Beratung 

zur Durchführung eines krankengymnastischen Mobilisierungsprogramms 

leistend, hat sie sich der Angehörigen wiederholt als Fachkraft präsentiert, die 

bestrebt ist, für die Patientin folgenschwere Fehler zu vermeiden1612.  

 

 Die Krankenschwester verdeutlicht, die Angehörige beraten zu haben. Die 

Krankenschwester verdeutlicht ferner, nicht die Unbelehrbarkeit, sondern die 

Belehrbarkeit der Angehörigen erlebt zu haben. Nach eigenen Angaben hat die 

Krankenschwester, im Rahmen der körperlichen Mobilisation Beratung leistend, 

die Erfahrung gemacht, dass die Angehörige sich hat beraten lassen1613.  

 

Wie stellen sich jene Beratungsprozesse, basierend auf den Ausführungen der 

Krankenschwester, im Detail betrachtet dar? Die Krankenschwester erzählt: Die Tochter 

habe sich auf unproblematische Weise motivieren lassen, die durch die Pflegekräfte 

eingeleiteten Mobilisationserfolge zu stabilisieren und Ausbaumöglichkeiten zu erproben. 

Die Tochter habe sich belehren lassen, in der Zeit zwischen den Pflegeeinsätzen selber 

Mobilisierungsmaßnahmen durchzuführen1614. Die Tochter habe ferner den Rat der 

Krankenschwester beherzigt, spezielle Mobilisierungsmaßnahmen durchführen zu 

lassen1615:  Sie habe auf Anraten der Krankenschwester sowohl den Hausarzt 

veranlasst, krankengymnastische Übungen zu verordnen1616, als auch die 

Krankengymnastin veranlasst, die Übungstechnik zu korrigieren1617. Nach eigener 

Aussage hat die Krankenschwester der Tochter erklärt: Wenn die Krankengymnastik 

keinen Erfolg haben sollte, dann habe man einen Versuch unternommen, aber keine 

folgenschwere Unterlassung zu verantworten. Nach eigener Auskunft hat die 

Krankenschwester der Tochter nicht nur geraten, den Hausarzt um eine Verordnung für 
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krankengymnastische Übungen zu bitten, sondern hat die Tochter auch über 

Möglichkeiten aufgeklärt, auf den Hausarzt Einfluss zu nehmen, um jene Verordnung zu 

erwirken1618. Nach eigenen Angaben hat die Krankenschwester die Tochter über die 

Notwendigkeit aufgeklärt, auf die Krankengymnastin Einfluss zu nehmen, um Fehler bei 

der Durchführung der Gehübungen mit Gehhilfen zu vermeiden, die zu Komplikationen 

bei der Wundbehandlung führen können1619.  

Die Krankenschwester schildert: Das Pflegepersonal habe die Tochter über 

Möglichkeiten der Entlastung durch technische Pflegehilfsmittel aufgeklärt. Die 

Aufklärung in Sachen Antidekubitusfell habe sich als problematisch erwiesen. Das 

Problem habe nicht darin bestanden, sich mit der Tochter zu verständigen, dass ein 

Antidekubitusfell indiziert sei. Das Problem habe vielmehr darin bestanden, der Tochter 

verständlich zu machen, dass auf Seiten der ambulanten Pflegeorganisation keine 

Möglichkeit bestehe, ein Fell zu verleihen, und dass folglich auf Seiten der Tochter die 

Notwendigkeit entstehe, ein Fell zu kaufen1620. Nicht am Widerstand der Tochter, 

sondern am Widerstand der Patientin sei die Einführung des Antidekubitusfelles
1621

 

sowie die Einführung des mit einem "Bettgalgen" ausgestatteten Krankenhausbettes 

gescheitert1622. Möglich ist: Die Krankenschwester hat Widerstand gegen den 

entschiedenen Widerstand der Patientin als zwecklos betrachtet1623. Die 

Krankenschwester schildert: Die Belehrung in Sachen Schieber habe sich als 

unproblematisch erwiesen. Es sei weder ein Problem gewesen, sich mit der Tochter zu 

verständigen, dass die Anschaffung eines Schiebers angezeigt sei, noch sei es ein 

Problem gewesen, sich mit der Tochter zu einigen, dass sie selber gefordert sei, einen 

Schieber zu besorgen1624.  

Die Krankenschwester hat es vermutlich unterlassen, der Tochter zu raten, sich 

angesichts des Leidens an konfliktträchtigen Familienbeziehungen in psychologische 

Behandlung zu begeben. Die Krankenschwester berichtet, die Tochter wiederholt 

aufgeklärt zu haben, wie der Zustand der Patientin aus Sicht der Pflege zu beurteilen 

ist1625. Die Krankenschwester berichtet nicht, Aufklärung darüber geleistet zu haben, wie 

der Zustand der Tochter aus Sicht der Pflege zu bewerten ist. Nach eigener Aussage hat 

die Krankenschwester die Tochter über Möglichkeiten und Grenzen aufgeklärt, sich 

Entlastung durch Engagement einer Vertretung zu verschaffen. Die 
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Krankenschwester erzählt: Sie habe das Problem der Tochter wahrgenommen, die 

Patientin nicht unbeaufsichtigt lassen zu können, wenn sie einmal gemeinsam mit dem 

Ehemann eine Familienfeier am Wochenende und einen Urlaub verleben wollte. 

Beratung leistend, habe sie jenes Problem bearbeitet. Sie habe im Gespräch mit der 

Tochter Möglichkeiten informeller Vertretung erkundet: Sie habe den Familienstand 

des Sohnes erfragt. Da er unverheiratet gewesen sei, sei die Möglichkeit entfallen, eine 

Schwiegertochter zu bitten, sie Ăam Wochenende oder so"1626 zu vertreten. Sie habe die 

Tochter über Möglichkeiten formeller Vertretung aufgeklärt. Sie habe die Tochter auf 

den gemeinnützigen Pflegeverein aufmerksam gemacht, eine ambulante 

Pflegeorganisation, deren räumlicher Wirkungskreis sich mit dem des gemeindlichen 

Pflegedienstes überschneidet1627. Sie habe jene ambulante Pflegeorganisation als 

Möglichkeit dargestellt
1628

, die Tochter am Wochenende zu vertreten. Ferner habe sie 

die Tochter auf das wohnortnahe Altersheim aufmerksam gemacht. Sie habe jenes 

Altersheim als einzige Möglichkeit bezeichnet, die Tochter im Urlaub zu vertreten. Die 

Krankenschwester hat den gemeindlichen Pflegedienst vermutlich nicht als Möglichkeit 

dargestellt, die Angehörige für (vierundzwanzig) Stunden zu vertreten1629. Den 

Ausführungen der Krankenschwester ist zu entnehmen: Sie hat die Tochter am Beispiel 

des Wochenenddienstes über die Begrenztheit der organisatorischen Möglichkeiten auf 

Seiten des gemeindlichen Pflegedienstes aufgeklärt1630. Denkbar ist: Die 

Krankenschwester hat vorrangig Möglichkeiten informeller Vertretung erkundet und hat 

nachrangig Möglichkeiten formeller Vertretung benannt1631. Ihre Aufmerksamkeit, 

potentielle Ersatzpersonen im familialen Netzwerk betreffend, ist vermutlich ungleich 

verteilt gewesen: Sie betrachtet eine Schwiegertochter als Person, die Vertretung leisten 

könnte1632.  

 

3.2.2.5.3. Die soziale Betreuung 

 

Haben beide Parteien, Angehörige und Pflegekräfte, Betreuung geleistet? Nach 

Auskunft der Krankenschwester haben die Angehörigen der Patientin Gesellschaft 

geleistet1633. Gesellschaft, von Angehörigen auf Basis ihres privaten Engagements 

geleistet, lässt sich als Investition von Freizeit deuten. Haben auch die Pflegekräfte der 
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Patientin Gesellschaft geleistet? Gesellschaft, von Pflegekräften auf Basis ihres 

beruflichen Engagements geleistet, lässt sich als Investition von Arbeitszeit zu 

interpretieren. Die Möglichkeiten der Pflegekräfte, auf Basis ihres beruflichen 

Engagements Gesellschaft zu leisten, sind strukturell bedingt begrenzt: Die Arbeitszeit 

der Pflegekräfte ist hauptsächlich reserviert, um Pflege zu leisten. Die Krankenschwester 

berichtet: Das Pflegepersonal habe mit der Patientin Konversation betrieben, während 

es Pflege geleistet habe1634. Anzunehmen ist: Das Pflegepersonal hat zwar Pflege und 

Konversation im Rahmen seiner Pflegeeinsätze verknüpft, hat aber keine ausschließlich 

der Konversation dienenden Einsätze durchgeführt.  

 

3.2.2.5.4. Die Hilfen im Haushalt 

 
Haben beide Parteien, Angehörige und Pflegekräfte, zur Hausarbeit zählende 

Tätigkeiten verrichtet? Zu vermuten ist: Hauptsächlich die Tochter hat die Hausarbeit 

geleistet. Die Krankenschwester berichtet: Sie habe im Rahmen ausgewählter 

Pflegeeinsätze mit Hilfe der Tochter das Bett der Patientin bezogen1635. Der Wechsel der 

Bettwäsche ist im Falle einer im Bett liegenden Patientin1636 eine Tätigkeit, die sich 

einerseits durch ihre Nähe zur Hausarbeit, andererseits durch ihre Nähe zur Pflegearbeit 

auszeichnet.  

 

3.3. Die Zukunft der Fallbearbeitung  

 
Die seitens der Krankenschwester formulierten Prognosen über die Fallproblematik 

datieren aus der Zeit nach dem Ableben der zu pflegenden Person. Sie beziehen sich 

sowohl auf den Zustand der Patientin als auch auf das Engagement der Tochter im 

Rahmen der Sicherstellung der häuslichen Pflege. Die Krankenschwester räumt ein, 

nicht den Tod der Patientin1637, sondern eine möglicherweise eintretende 

Zustandsverschlimmerung antizipiert zu haben1638. Sie ist sich bewusst: Die in der 

Zukunft liegende Entwicklung im Zustand einer Person stellt eine prinzipiell unbekannte 

und nicht fehlerfrei prognostizierbare GrºÇe dar. ĂDas weiÇ man alles nicht, wie sich der 
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Zustand entwickelt"1639. Sie räumt ferner ein, unterstellt zu haben, dass die Tochter sich 

in Zukunft verstärkt an der Sicherstellung der häuslichen Pflege beteiligt hätte1640. 

Die Krankenschwester berichtet, nicht die Beendigung, sondern die Fortsetzung der 

häuslichen Pflege antizipiert zu haben. Den Plan zur Bearbeitung der Fallproblematik 

vorstellend, bespricht die Krankenschwester zwei Versionen eines in der Zukunft 

liegenden formellen Pflegeprogramms, die durch den Lauf der Dinge (Tod der Patientin) 

überholt worden sind. Die Krankenschwester ist nach eigener Darstellung bereit 

gewesen, das formelle Pflegeprogramm in Abhängigkeit von der Zustandsentwicklung 

auf Seiten der Patientin zu gestalten. Sie bekundet: Sie hätte eine sich stabilisierende 

Zustandsverbesserung1641 zum Anlass genommen, einen Abbau des formellen 

Pflegeprogramms auszuprobieren. Sie hätte versucht, die Anzahl der Einsatztage pro 

Woche zu reduzieren
1642

. Als Maßstab für den Abbau von Pflegeeinsätzen präsentiert 

die Krankenschwester den Schwierigkeitsgrad pflegerischer Arbeiten. Sie erklärt: Die 

Pflegekräfte hätten fortgesetzt Arbeiten wie das Duschen übernommen, da der Vollzug 

derartiger Arbeiten vergleichsweise schwieriger sei. Bei künftigen Duscheinsätzen wäre 

die Tochter allerdings als Zweitkraft eingeplant worden, Hilfe beim Einsteigen in die 

Dusche und Hilfe beim Aussteigen aus der Dusche zu leisten1643. Gesetzt, ein 

punktueller Abbau des formellen Pflegeprogramms1644 wäre, probeweise eingerichtet, 

gescheitert, wäre das formelle Pflegeprogramm auf dem ursprünglich etablierten Niveau 

wiederaufgebaut worden und es wäre wieder an allen regulären Einsatztagen Pflege 

geleistet worden1645. Die Krankenschwester erklärt: Es sei einfacher, das formelle 

Pflegeprogramm in einer Phase der Zustandsverbesserung Ăein bißchen [sic.] zu 

reduzieren"1646 als in einer Phase der Zustandsverschlechterung. Im Falle einer 

Zustandsverschlechterung hätte ein über das ursprünglich etablierte Niveau 

hinausgehender Ausbau des formellen Pflegeprogramms eingeleitet werden müssen. 

Sie hätte für den Fall einer Zustandsverschlechterung nicht ausgeschlossen, die Anzahl 

der Einsätze pro Einsatztag zu erhöhen. Sie wäre bereit gewesen, sowohl zur 

Vormittagszeit, als auch zur Abendzeit Pflegeeinsätze durchzuführen1647. 
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3.4. Die Quintessenzen: Fallauswahl und Fallbearbeitung aus dem 

Blickwinkel der Pflegefachkraft 

 

Prozesse der Fallauswahl und Fallbearbeitung rekonstruierend, präsentiert die 

Pflegekraft die Arbeit im Fall einer Seniorin, die sich im Anschluss an eine 

Krankenhausbehandlung in einem nicht mobilisierten Zustand befunden hat. 

Anzunehmen ist: Sie hat die Hoffnung gehabt, einen Pflegeerfolg erzielen zu können. 

Sie hat gehofft, dass sich relative körperliche Beweglichkeit und relative Selbständigkeit 

beim Vollzug der Körperpflege wiederherstellen lässt. Sie sieht sich einerseits in einem 

Fall engagiert, in dem informelle Pflege geleistet wird. Sie sieht sich andererseits in 

einem Fall engagiert, in dem sie die Art der pflegenden Angehörigen, sich an der 

Organisation des hªuslichen Pflegeprozesses zu beteiligen, als Ăunheimlich fordernd und 

resolut"1648 erlebt. Sie registriert eine Kumulation von Problemen: Sie begegnet 

einerseits einer Seniorin, die multimorbid und Ăschwerkrankñ1649 ist, Herzbeschwerden 

und Wasser in der Lunge hat1650, rheumakrank ist, an Rheumaschmerzen leidet1651, 

beleibt ist, Ăimmer im Bett"1652 liegt und einen von Wunden gezeichneten Körper hat. Sie 

begegnet andererseits einer Tochter, der sie unterstellt, belastet zu sein. Sie verweist 

auf die Konflikthaftigkeit ausgewählter Familienbeziehungen. Sie hat keine 

Veranlassung gesehen, der Patientin eine geringe Lebenserwartung zu prophezeien. 

Sie ist auf den Ernstfall, Sterben und Tod der Patientin, gedanklich noch nicht vorbereitet 

gewesen. Der Ernstfall ist aber eingetreten: nicht im häuslichen Kontext, sondern im 

Krankenhauskontext.  

 

3.4.1. Handlungsbedingungen 

 

3.4.1.1. Bedürfnisse und Bedarf 

 

Sowohl Bedürfnisse der Patientin, als auch Bedürfnisse der pflegenden Angehörigen 

sind zu berücksichtigen.1653 Die Pflegekraft ist nach eigener Darstellung bei der 

Versorgung der Patientin um Sicherstellung der Körperpflege, um Wiederherstellung 
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relativer Selbständigkeit bei der Körperpflege, um körperliche Mobilisation, um 

Wundheilung und Wundvermeidung bemüht gewesen. Sie ist nach eigener Aussage 

bestrebt gewesen, Schmerzen der Patientin zu lindern und einer Verschlechterung des 

Zustands der Patientin vorzubeugen.1654 Die Pflegekraft unterstellt der Patientin 

vermutlich ein Bedürfnis nach körperlicher Hygiene und Schmerzfreiheit sowie ein 

Bedürfnis nach Sicherheit im häuslichen Pflegekontext. Den Ausführungen der 

Pflegekraft ist zu entnehmen: Die Patientin ist Zeit ihres Lebens Ăkrank gewesenñ1655, hat 

aus ihren Erkrankungen aber auch einen Krankheitsgewinn gezogen und hat sich Zeit 

ihres Lebens Ăgerne bedienen lassenñ1656. Jener permanente Wunsch nach 

Unterstützung verweist auf ein Bedürfnis nach sozialer Bindung. Den Ausführungen der 

Pflegekraft kann ferner entnommen werden: Die Tochter hat sich Zeit ihres Lebens 

gefordert gesehen, der Mutter Unterstützung im Rahmen der Krankheits- und 

Alltagsbewältigung zu gewähren.  Jene permanente Gewährung von Unterstützung weist 

auf ein Bedürfnis nach Anerkennung hin. Die Pflegekraft ist sich vermutlich bewusst: 

Jene permanente Gewährung von Unterstützung lässt auch auf verletzte Bedürfnisse 

schließen. Anzunehmen ist: Sie unterstellt der pflegenden Angehörigen, ein 

unbefriedigtes Bedürfnis nach Erholung zu haben. Anzunehmen ist ferner: Sie unterstellt 

der pflegenden Angehörigen, ein Bedürfnis nach Gesellschaft zu haben, das sich unter 

den gegebenen Umständen in den familiären Beziehungen nur begrenzt befriedigen 

lässt. Die Zeit der informellen Pflege ist zum einen Zeit, die die Tochter in Gesellschaft 

einer dominanten Mutter verbringt. Die Zeit der informellen Pflege ist zum anderen 

Abzug von Zeit, die sie in Gesellschaft des Ehepartners verbringen könnte. Die 

Pflegekraft ist möglicherweise der Ansicht: Die pflegende Angehörige hat ein zeitweilig 

unbefriedigtes Bedürfnis nach Sicherheit in der häuslichen Pflege. Die pflegende 

Angehörige hat nicht nur Angst, im häuslichen Pflegeprozess selber Fehler zu begehen, 

sondern hat auch Angst, dass die Pflegekraft im häuslichen Pflegeprozess Fehler 

begeht.  

Die Pflegekraft registriert einerseits Bedarf an technischen Pflegehilfsmitteln, 

andererseits Bedarf an persönlicher Hilfestellung im Rahmen der Sicherstellung der 

häuslichen Pflege.1657 Aus Sicht der Pflegekraft besteht sowohl auf Seiten der Patientin, 

als auch auf Seiten der pflegenden Angehörigen Bedarf an Hilfestellung. Den auf Seiten 

der Patientin bestehenden Hilfebedarf prüfend, kommt die Pflegekraft zu dem Ergebnis: 

Die Patientin bedarf der informellen und formellen Pflege. Sie ist der Ansicht: Am 

Wochenende besteht kein Bedarf an formeller Pflege. An den verbleibenden 
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Wochentagen besteht kein gesteigerter Bedarf an formeller Pflege. Sie hält ein formelles 

Pflegeprogramm mit einem Pflegeeinsatz pro Einsatztag und fünf Einsatztagen pro 

Woche für angezeigt. Sie registriert nicht nur Bedarf an Pflege, sondern auch Bedarf an 

medizinischer Behandlung. Den auf Seiten der pflegenden Angehörigen bestehenden 

Hilfebedarf prüfend, stellt sie Bedarf an formeller Pflegeberatung und Bedarf an 

Übernahme körperlich schwerer Pflegearbeiten fest. Sie ist sich vermutlich bewusst, 

dass die pflegende Angehörige einer befristeten Auszeit von der Pflege bedarf. Der 

Bedarf an formeller Pflegeberatung endet im häuslichen Kontext mit der Einweisung der 

Patientin ins Krankenhaus. 

 

3.4.1.2. Möglichkeiten und Grenzen familialen Engagements  

 

Die Pflegekraft weiß um die Existenz von Familienbeziehungen.1658 Sie registriert 

Familienbeziehungen, die von räumlicher Nähe geprägt sind. Die Seniorin lebt mit 

Tochter und Schwiegersohn zusammen in einem Haus, in getrennten Haushalten. Die 

Pflegekraft nimmt vermutlich an: Die Beziehung zwischen Mutter und Tochter ist von 

sozialer Nähe gekennzeichnet. Zwischen Mutter und Tochter besteht ein regelmäßiger 

Sozialkontakt. Die Pflegekraft ist vermutlich auch der Ansicht: Die emotionale Nähe 

zwischen Mutter und Tochter ist nicht ungetrübt. Die Pflegekraft registriert ein 

Dominanzstreben auf Seiten der Mutter. Nach Darstellung der Pflegekraft ist nicht nur 

die Beziehung zwischen Mutter und Tochter, sondern auch die Beziehung zwischen 

pflegender Angehöriger und Ehemann konfliktträchtig.1659 

Nach Angaben der Pflegekraft ist das im Prozess der Sicherstellung der häuslichen 

Pflege wahrnehmbare familiale Engagement in erster Linie ein Engagement der im 

Haus lebenden Tochter.1660 Den Ausführungen der Pflegekraft ist zu entnehmen: Jene 

Tochter hat sich an der Organisation des häuslichen Pflegeprozesses beteiligt und 

hat die Produktion informeller Pflegeleistungen übernommen. Sie hat als pflegende 

Angehörige fungiert, ohne ihrerseits informelle Unterstützung durch Angehörige erhalten 

zu haben. Sieht die Pflegekraft sich veranlasst, das Engagement der pflegenden 

Angehörigen zu beanstanden und auf Qualitätsmängel zu verweisen? Sie beanstandet, 

anfangs gefordert gewesen zu sein, Pflegearbeit zu leisten, ohne Unterstützung durch 

die Angehörige erhalten zu haben1661.1662 Sie bezweifelt weder die mit der Verrichtung 
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ausgewählter Pflegeleistungen einhergehende körperliche Belastung der Angehörigen, 

noch bezweifelt sie die seelische Belastung der Angehörigen1663.1664 

 

3.4.1.3. Möglichkeiten und Grenzen eines Engagements der ambulanten 

Pflegeorganisation 

 

Die Möglichkeiten des Pflegepersonals, im Rahmen der ambulanten Pflegeorganisation 

auf beruflicher Basis Pflegeleistungen zu übernehmen, sind strukturbedingt begrenzt. 

Deutlich wird: Eine auf den Körper der zu pflegenden Person zentrierte Pflege umfasst 

unter Umständen die Körperpflege, die körperliche Mobilisation, die körperliche 

Untersuchung, die Wundbehandlung und die Schmerzbehandlung im Falle einer 

Rheumaerkrankung. Deutlich wird auch: Die Einsatztage pro Woche unterliegen 

Beschränkungen. Pflegeeinsätze am Wochenende sind dem Notfall vorbehalten. Pflege 

am Wochenende gilt als ĂNotversorgung"
1665

. Die Anzahl der Einsätze pro Einsatztag 

lässt sich nicht beliebig erhöhen: Die Pflegekraft betrachtet einen Einsatz pro Einsatztag 

als normal. Sie hält zwei Einsätze pro Einsatztag für bedingt machbar. Die Zeit pro 

Einsatz lässt sich ebenfalls nicht beliebig erhöhen. Die Pflegekraft kann nach eigenen 

Angaben f¿r einen Einsatz im Einzelfall eine Ădreiviertel Stunde"1666 reservieren. Die 

Bearbeitung des Herzrasens verdeutlicht: Die Pflegekraft muss den Dienstplan 

einhalten1667 und kann es sich nur im Notfall leisten, Ăanderthalb Stunden"1668 auf das 

Eintreffen des Hausarztes zu warten.1669  

Strukturell bedingt begrenzt sind ferner die Möglichkeiten des Pflegepersonals, im 

Rahmen der ambulanten Pflegeorganisation auf beruflicher Basis pflegenahe 

Leistungen zu erbringen. Das Pflegepersonal kann weder eine krankengymnastische 

Behandlung, noch eine medizinische Behandlung durchführen: beides Leistungen, die 

sich zwar durch Pflegenähe auszeichnen können, aber die fachlichen Kompetenzen 

einer Pflegekraft übersteigen. Das Pflegepersonal kann bedingt pflegenahe Leistungen 

erbringen, die die fachlichen und alltagspraktischen Kompetenzen einer Pflegekraft nicht 

überschreiten. Deutlich wird: Das Pflegepersonal kann in begrenztem Umfang 

pflegenahe Beratungsleistungen übernehmen.1670 Das Pflegepersonal kann 
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Angehörige im Rahmen der Pflegeberatung über Möglichkeiten aufklären, sich 

Entlastung zu verschaffen: sei es durch Einsatz technischer Pflegehilfsmittel, sei es 

durch Nutzung persönlicher Hilfestellung. Es kann sie anregen, Möglichkeiten informeller 

und formeller Kurzzeitpflege zu nutzen, um sich vertreten zu lassen. Es kann im Rahmen 

der Pflegeberatung ferner über Möglichkeiten der Wundbehandlung informieren, auf die 

Möglichkeit einer krankengymnastischen Behandlung hinweisen und auf die 

Notwendigkeit einer medizinischen Behandlung verweisen. Es könnte ferner auf die 

Möglichkeit einer psychologischen Behandlung aufmerksam machen. Deutlich wird 

auch: Das Pflegepersonal hat zwar die Möglichkeit, beratend tätig zu werden, kann aber 

nicht unterstellen, dass Patienten und Angehörige sich (widerstandslos) beraten lassen. 

Das Pflegepersonal kann im Verlauf eines Pflegeeinsatzes in begrenztem Umfang 

pflegenahe Betreuungsleistungen übernehmen: Es hat die Möglichkeit, während der 

Pflegearbeit mit dem Patienten zu kommunizieren1671.1672 Das Pflegepersonal kann im 

Verlauf eines Pflegeeinsatzes ferner in begrenztem Umfang pflegenahe Hausarbeiten 

erledigen: Leistet es im Falle eines Ăimmer im Bett"
1673

 liegenden Patienten Hilfe beim 

Wechsel der Bettwäsche, leistet es einen Beitrag zur Wäschepflege.1674  

Strukturell bedingt begrenzt sind nicht nur die auf Seiten des Pflegepersonals 

bestehenden Möglichkeiten, die pflegebedürftige Person zu unterstützen, sondern auch 

die auf Seiten des Pflegepersonals bestehenden Möglichkeiten, die familiäre 

Pflegeperson zu unterstützen. Deutlich wird: Ein Pflegeeinsatz kann in begrenztem 

Umfang zur Entlastung der pflegenden Angehörigen beitragen.1675 Das Pflegepersonal 

kann der pflegenden Angehörigen eine Auszeit von informeller Pflege bieten, die auf die 

Dauer des Pflegeeinsatzes beschränkt bleibt. Es kann der pflegenden Angehörigen aber 

unmöglich eine Auszeit von informeller Pflege bieten, die sich auf ein Wochenende oder 

gar auf einen Urlaub erstreckt1676. Bietet das Pflegepersonal der pflegenden 

Angehörigen für die Dauer des Pflegeeinsatzes keine Auszeit von informeller Pflege, 

kann es die familiäre Pflegeperson Pflegeleistungen übernehmen lassen, die es 

körperlich leichterer Pflegearbeit zurechnet, während es selber Pflegeleistungen 

übernimmt, die es körperlich schwererer Pflegearbeit zuordnet. Es kann der familiären 

Pflegeperson im Rahmen eines Pflegeeinsatzes auch Beratung bieten. Das 

Pflegepersonal kann die pflegende Angehörige im Rahmen der Pflegeberatung 
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beispielsweise über Möglichkeiten aufzuklären, sich Entlastung zu verschaffen: sei es 

durch technische Pflegehilfsmittel, sei es durch eine Urlaubsvertretung.1677 

 

3.4.1.4. Rechte und Pflichten der Pflegekraft 

 

Am Beispiel ihres Bemühens, die körperliche Pflege der rheumakranken Patientin, die 

Körperpflege und die körperliche Mobilisation sicherzustellen, Wunden zu heilen und 

Schmerzen zu lindern, verdeutlicht die Pflegekraft: Zur Pflegearbeit verpflichtet, kann 

sie gefordert sein, körperlich und seelisch belastende Pflegeleistungen zu erbringen. Die 

Pflegekraft ist sich bewusst: Sie ist keineswegs verpflichtet, Wünsche nach formeller 

Pflege zu erfüllen. Sie hat vielmehr die Pflicht, im Rahmen fachlicher Notwendigkeiten 

und organisatorischer Möglichkeiten Bedarf an formeller Pflege zu decken. Die 

Verpflichtung, Pflege im Rahmen fachlicher Notwendigkeiten und organisatorischer 

Möglichkeiten zu leisten, beinhaltet die Verpflichtung, die eigene Unbestechlichkeit zu 

wahren und Pflegeleistungen ohne persönliche Vorteilnahme zu erbringen. Die 

Pflegekraft ist sich ferner bewusst: Verpflichtet, Pflegearbeit zu leisten, zentriert sie ihre 

Aufmerksamkeit ausbildungsbedingt auf den Patienten. Wenn der Patient für sie 

ausbildungsbedingt Ăimmer die Hauptperson"1678 verkörpert, dann läuft sie Gefahr, 

seinen Angehörigen, die an der Sicherstellung seiner Pflege und Behandlung beteiligt 

sind, weniger Beachtung zu schenken.1679 

Die Pflegekraft macht deutlich: Die Verpflichtung zur Pflegearbeit schließt die 

Verpflichtung zur Koordinationsarbeit ein. Im Prozess der Fallauswahl und 

Fallbearbeitung drängen sich zahlreiche Fragen auf, die die Möglichkeiten und Grenzen 

einer Sicherstellung der häuslichen Pflege betreffen. Was sind unter den gegebenen 

Umständen (un)realistische Zielsetzungen? Besteht Bedarf an formeller Pflege? Ist 

Bedarf an formeller Pflegeberatung gegeben? Sollen technische Pflegehilfsmittel 

eingesetzt werden? Ist es Aufgabe der Angehörigen, sie zu besorgen? Welche 

Pflegeleistungen übernimmt die Angehörige? Welche Aufgaben nehmen die Pflegekräfte 

wahr? Wie werden die im Rahmen der Körperpflege und Wundbehandlung anfallenden 

Pflegeleistungen vollzogen? Lassen sich die Pflegeleistungen in einer den Vorstellungen 

der Angehörigen gemäßen Weise vollziehen? Was sind Zeiten informeller Pflege? Was 
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sind Zeiten formeller Pflege? Die Pflegekraft ist nach eigener Darstellung auch in der 

Interaktion mit der Angehörigen gefordert, Koordinationsarbeit zu leisten.1680 

Am Beispiel ihres Bemühens, Wunden zu heilen, der Bildung neuer Wunden 

vorzubeugen, das ĂHerzrasenñ1681 zu bearbeiten und die am Körper der Patientin 

wahrgenommenen Schwellungen zu behandeln, verdeutlicht die Pflegekraft: Die 

Verpflichtung zur Pflegearbeit umfasst auch die Verpflichtung zur Fehlerarbeit. Die 

Pflegekraft ist gefordert, Gefahren für Leib und Leben der Patientin nach Möglichkeit 

abzuwehren.1682 

Der Pflicht des Pflegepersonals, seine Arbeitskraft zu wahren, entspricht einerseits ein 

Recht auf Freizeit, das sich am Ende des Arbeitstages und am Wochenende realisieren 

lässt. Der Pflicht des Pflegepersonals, seine Arbeitskraft zu wahren, entspricht 

andererseits ein Recht auf Arbeitserleichterung, das sich durch Nutzung technischer 

Pflegehilfsmittel und persönlicher Hilfestellung verwirklichen lässt.1683 Deutlich wird 

erstens: Sich berufsmäßig im Rahmen der Sicherstellung der häuslichen Pflege 

engagierend, hat die Pflegekraft zwar die Möglichkeit, sich auf ihr Recht zu berufen, sich 

Arbeitserleichterung durch Einsatz technischer Pflegehilfsmittel zu verschaffen, hat aber 

weder die Möglichkeit, Patienten oder Angehörige anzuweisen, der Arbeitserleichterung 

dienende technische Pflegehilfsmittel einzuführen, noch hat sie die Möglichkeit, der 

Arbeitserleichterung dienende technische Pflegehilfsmittel ohne deren Einwilligung 

einzuführen. Deutlich wird zweitens: Das Recht auf Arbeitserleichterung lässt sich 

während eines  Pflegeeinsatzes mitunter nicht nur durch Nutzung informeller Hilfe, 

sondern auch durch Verzicht auf Nutzung informeller Hilfe realisieren. Den 

Ausführungen der Pflegekraft ist zu entnehmen: Die pflegende Angehörige gilt als 

kompliziert. Sie leistet in der Zeit während der Pflegeeinsätze keine Hilfestellung. Wenn 

sie in der Zeit während der Pflegeeinsätze persönliche Hilfestellung leisten würde, dann 

könnte deren Hilfestellung die Arbeit der Pflegekraft zwar in körperlicher Hinsicht 

erleichtern, aber in seelischer Hinsicht unter Umständen erschweren.   

 

3.4.1.5. Rechte und Pflichten der Angehörigen  

 

Die Pflegekraft weiß: Die pflegende Angehörige hat eine Einladung zu einer 

Familienfeier erhalten, aber nicht angenommen. Hätte sie an der Familienfeier 
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teilgenommen, wäre sie für die Dauer ihrer Teilnahme an der Familienfeier als 

Pflegeperson ausgefallen. Für die Dauer jener Ausfallzeit wäre das Engagement einer 

Ersatzperson angezeigt gewesen. Hat die pflegende Angehörige auf die Teilnahme an 

der Familienfeier verzichtet, hat sie auf eine Möglichkeit, ein Privatleben jenseits der 

häuslicher Pflege zu führen, und auf eine Möglichkeit, sich von häuslicher Pflege zu 

erholen, verzichtet.1684 Die Pflegekraft ist sich bewusst: Pflegende Angehörige haben ein 

Recht auf Freizeit, können es im Kontext häuslicher Pflege jedoch nur begrenzt 

realisieren. Haben Angehörige ein Recht auf die eigene ĂArtñ1685? Die Pflegekraft macht 

deutlich: Sie hat die Behandlung, die sie seitens der pflegenden Angehörigen erfahren 

hat, als unhöflich erlebt. Sie hat sich durch deren Unhöflichkeit verletzt gefühlt und hat 

sich deren Unhöflichkeit mit deren Art erklärt. Mit der Wahl jener Erklärung hat sie das 

Gefühl eigener Verletztheit gemindert, nicht aber überwunden. Anzunehmen ist: Aus 

Sicht der Pflegekraft wird das Recht eines Angehörigen, sie mit der ihm eigenen Art zu 

behandeln, durch ihren Anspruch begrenzt, mit Höflichkeit behandelt zu werden1686.1687  

Den Ausführungen der Pflegekraft ist zu entnehmen: Im Anschluss an den ersten 

Krankenhausaufenthalt sollte die Pflege der Patientin im häuslichen Kontext fortgesetzt 

werden. Nicht der Krankenhaussozialdienst, sondern die Angehörige hat mit der 

Stadtverwaltung Kontakt aufgenommen, um den gemeindlichen Pflegedienst zu 

verständigen.1688 Naheliegend ist die Vermutung: Wenn die Pflege im häuslichen Kontext 

erfolgen soll, dann sind Angehörige aus Sicht der Pflegekraft unter Umständen 

verpflichtet, an der Organisation des häuslichen Pflegeprozesses mitzuwirken.  

 

 Die Pflegekraft hegt vermutlich den Anspruch: Angehörige sollen sie unter 

Umständen um Unterstützung bitten. Sie weiß: Sie ist gefordert, über eine Bitte 

um formelle Unterstützung nach pflichtgemäßen Ermessen zu entscheiden, 

nicht nach persönlichem Belieben. Sie hegt vermutlich auch den Anspruch: Wenn 

Angehörige sie um Unterstützung bitten, dann sollen sie Versuche der 

Einflussnahme durch Bestechungsversuche unterlassen.1689  

 

 Die Pflegekraft unterhält ferner vermutlich den Anspruch: Wenn sie 

Pflegeleistungen erbringt, dann sollen Angehörige es unterlassen, zu versuchen, 

durch Belehrungsversuche Einfluss auf die Art und Weise des Leistungsvollzugs 
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zu nehmen. Sie sollen ihr weder eine ĂAnleitungñ1690 für die Hilfe beim Waschen 

geben1691, noch sollen sie ihr eine ĂAnweisungñ1692 für die Wundbehandlung 

erteilen1693.1694   

 

Anzunehmen ist: Wenn die Pflege im häuslichen Kontext sichergestellt werden soll, dann 

sind Angehörige aus Sicht der Pflegekraft unter Umständen auch gefordert, sich an der 

Produktion von Pflegeleistungen zu beteiligen und vorrangig vor formeller Pflege 

informelle Pflege zu leisten.1695 Die Pflegekraft ist vermutlich der Auffassung: Angehörige 

sollen unter Umständen Pflegeleistungen übernehmen, die auch Personen ausführen 

könnten, die keine Pflegeausbildung besitzen. Zu unterstellen ist: Die Pflegekraft zählt 

die Körperpflege eines Patienten, dessen körperliche Mobilisation und die 

Wundbehandlung zu jenen Pflegeleistungen, die Angehörige teils ohne Anleitung, teils 

nach Anleitung theoretisch übernehmen könnten. Haben Angehörige eine Anleitung 

erhalten, sollen sie aus Sicht der Pflegekraft informelle Pflege gemäß formeller 

Pflegeberatung leisten. Die seitens der Pflegekraft gehegten Ansprüche an informelle 

Pflege betreffen vermutlich nicht nur informelle Pflegeleistungen, sondern auch Zeiten 

informeller Pflege. 

 

 Anzunehmen ist: Angehörige sind aus Sicht der Pflegekraft unter Umständen 

verpflichtet, in Zeiten zwischen den regulären Einsatzzeiten des Personals 

Pflege zu leisten. Soweit die Pflegekraft es als nötig und möglich erachtet, sollen 

Angehörige die Pflege am Wochenende übernehmen.1696   

 

 Sind Angehörige aus Sicht der Pflegekraft auch verpflichtet, in Zeiten während 

der Einsätze des Personals Hilfestellung zu leisten? Zu vermuten ist: Sofern die 

Pflegekraft es als nötig und möglich betrachtet, sollen Angehörige ihr 

beispielsweise während eines Duscheinsatzes behilflich sein.1697  

 

Unterhält die Pflegekraft in Sachen informeller Pflege auch Ansprüche an die Wahl der 

familiären Pflegeperson?1698 Welche Angehörigen sollen nach Ansicht der Pflegekraft 

informelle Pflege leisten? Nicht auszuschließen ist, dass die Pflegekraft es eher als 
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Aufgabe eines Angehörigen weiblichen Geschlechts denn als Aufgabe eines 

Angehörigen männlichen Geschlechts betrachtet, eine pflegende Angehörige im 

Bedarfsfall zu vertreten.  

 

3.4.1.6. Fehler: Möglichkeit und Fakt 

 

Niemand ist davor gefeit, versehentlich einen Fehler zu machen: auch die Pflegekraft 

nicht. Die Pflegekraft ist gefordert, Fehlermöglichkeiten in Rechnung zu stellen. Sie 

weiß um die Heterogenität der Fehlermöglichkeiten. Die Pflegekraft kann jederzeit aus 

Versehen einen Deutungsfehler begehen. Deutungsfehler können Handlungsfehler zur 

Folge haben. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, versehentlich Deutungsfehler zu 

begehen. Der Wunsch nach formeller Unterstützung ist als interpretationsbedürftige 

Größe anfällig für Deutungsfehler. V23 Deutlich wird: Auf Seiten der zu pflegenden 

Person lässt sich der Wunsch nach formeller Unterstützung im Rahmen der 

Körperpflege wahrnehmen. Ist jener Wunsch Ausdruck fehlender Fähigkeit zur 

Selbsthilfe oder Ausdruck fehlender Bereitschaft zur Selbsthilfe? Lässt er auf ein 

Bedürfnis nach körperlicher Hygiene, auf ein Bedürfnis nach Sicherheit im häuslichen 

Pflegekontext oder auf ein Bedürfnis nach sozialer Bindung schließen? Auch der Bedarf 

an formeller Unterstützung ist als interpretationsbedürftige Größe anfällig für 

Deutungsfehler.1699 

 

 Deutlich wird: Die Pflegekraft ist gefordert, die körperliche Beweglichkeit der 

rheumakranken Patientin einzuschätzen, um den Pflegebedarf im Rahmen der 

Körperpflege zu bestimmen. Überschätzung und Unterschätzung der 

körperlichen Beweglichkeit sind denkbare Fehler. Überschätzung des 

Pflegebedarfs im Falle einer Unterschätzung der körperlichen Beweglichkeit und 

Unterschätzung des Pflegebedarfs im Falle einer Überschätzung der körperlichen 

Beweglichkeit sind denkbare Fehlerfolgen. 

 

 Deutlich wird ferner: Die Pflegekraft ist gefordert, den Körper der multimorbiden 

Patientin zu beobachten und wahrnehmbare Symptome zu deuten. Besteht 

medizinischer Behandlungsbedarf? Bedarf es ärztlicher Intervention, um eine 

Diagnose zu erstellen und um über das Behandlungsverfahren zu entscheiden? 
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Unterschätzung des ärztlichen Interventionsbedarfs ist ein Fehler, der sich für 

einen Patienten als folgenschwer erweisen kann. 

 

Die Belastung von Angehörigen und die Belastung von Familienbeziehungen sind 

als interpretationsbedürftige Größen ebenfalls anfällig für Deutungsfehler.1700 Die 

Pflegekraft hat im Rahmen der Pflegeeinsätze bestenfalls begrenzte Möglichkeiten, 

Einblicke in das Familienleben zu gewinnen und Einblicke in das Leben einzelner 

Familienmitglieder zu erhalten. Die Pflegekraft ist sich nach eigener Aussage erst im 

Verlauf der Fallbearbeitung der Konfliktträchtigkeit ausgewählter Familienbeziehungen 

bewusst geworden. Die Pflegekraft hat nach eigenen Angaben durch Kommunikation mit 

der pflegenden Angehörigen erfahren: Die Beziehung zwischen der Patientin und der 

pflegenden Angehörigen ist zum Leidwesen der pflegenden Angehörigen durch ein 

Dominanzstreben der Patientin geprägt. Jenes Dominanzstreben kennzeichnet sowohl 

die gemeinsame Vergangenheit als auch die gemeinsame Gegenwart beider 

Familienmitglieder. Hat die Pflegekraft nur begrenzte Möglichkeiten, Einblicke in das 

Familienleben zu gewinnen und Einblicke in das Leben einzelner Familienmitglieder zu 

erhalten, hat sie allenfalls begrenzte Möglichkeiten, Belastungspotentiale zu erfassen. 

Das bedeutet: Es besteht jederzeit die Möglichkeit, Belastungen von Angehörigen und 

Belastungen von Familienbeziehungen falsch einzuschätzen. Die Pflegekraft hat nach 

eigener Darstellung Fehler als Faktum erlebt. Den Ausführungen der Pflegekraft ist zu 

entnehmen: Die Pflegekraft hat nicht nur fremde Fehler,1701 sondern auch eigene Fehler 

wahrgenommen. Die Pflegekraft hat versehentlich selber sowohl Deutungsfehler als 

auch Handlungsfehler begangen.  

 

 Die Pflegekraft ist sich bewusst gewesen, dass sie gefordert ist, Pflegearbeit im 

Kontext eines trilateralen Beziehungsgeflechts zu leisten. Deutlich wird: Die 

Pflegekraft ist sich anfänglich nicht bewusst gewesen, dass eine zentrale 

Beziehung innerhalb jenes Beziehungsgeflechts, die Beziehung zwischen 

Patientin und pflegender Angehöriger, konfliktträchtig ist, dass die 

Konflikthaftigkeit jener Beziehung in einem in jener Beziehung wirksamen 

Dominanzstreben der Patientin begründet liegt und dass die Angehörige 

Forderungen nach individueller Selbsthilfe der Patientin wider jenes 

Dominanzstreben schwerlich durchzusetzen vermag (Deutungsfehler).1702  
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 Die Pflegekraft verdeutlicht, den Fehler begangen zu haben, die körperliche 

Beweglichkeit der Patientin zu unterschätzen, den Bedarf an Hilfe bei der 

Körperpflege zu überschätzen (Deutungsfehler) und die Patientin im Rahmen der 

Pflegearbeit zu unterfordern (Handlungsfehler). Die Pflegekraft verdeutlicht 

ferner, durch jenen Fehler das Konfliktpotential in der Koordinationsarbeit 

unbeabsichtigter Weise erhöht zu haben: Jener Fehler hat auf Seiten der 

Angehörigen die Vorwurfshaltung genährt, die Pflegekraft lasse es bei der 

Forderung nach individueller Selbsthilfe der Patientin an Resolutheit fehlen.1703 

 

 Die Pflegekraft macht ferner deutlich: Schwellungen am Körper der Patientin 

deutend, hat sie den Fehler begangen, den ärztlichen Interventionsbedarf zu 

unterschätzen (Deutungsfehler) und Pflegearbeit zu verrichten, anstatt zwecks 

Verständigung des Hausarztes Koordinationsarbeit zu leisten (Handlungsfehler). 

Die Pflegekraft hat auch durch jenen Fehler das Konfliktpotential in der 

Koordinationsarbeit unbeabsichtigter Weise erhöht. Die Pflegekraft hat vermutlich 

befürchtet: Wenn die Angehörige um jenen Fehler weiß, dann bezichtigt die 

Angehörige sie, einen für die Patientin folgenschweren Fehler begangen zu 

haben.1704  

 

3.4.2. Handlungsziele 

 

Anzunehmen ist: Die Pflegekraft ist bestrebt gewesen, nach Möglichkeit zur Sicherung 

der Lebensqualität auf Seiten der Patientin beizutragen. Der Patientin soll ermöglicht 

werden, solange wie möglich in der eigenen Häuslichkeit zu leben. Die Pflegekraft 

verweist auf zwei Gefährdungspotentiale. Sie verdeutlicht erstens: Der Zustand der 

Patientin kann jederzeit von einer Phase der Zustandsverbesserung in eine Phase der 

Zustandsverschlechterung umschlagen. Die Patientin kann jederzeit in einen 

offensichtlich bedrohlichen Zustand geraten.1705 Die Patientin kann sich ferner jederzeit 

in einem nicht offensichtlich bedrohlichen Zustand befinden.1706 Sie macht zweitens 

deutlich: Das familiäre Engagement ist gefährdet. Sie ist der Auffassung: Trotz der 

Belastung durch die häusliche Pflege und die konfliktträchtigen Familienbeziehungen 

besteht zwar nicht die Gefahr eines Abbruchs der informellen Pflege . Es besteht 

keine Veranlassung an der Bereitschaft der pflegenden Angehörigen zu zweifeln, die 
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